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Sachverhalt/Problemstellung:
Die Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen für das Bauvorhaben A20, VKE Sanitz – 
Tessin, Gz.: 00115-553-9-1-1-19-1 wurde mit einem Planänderungsvefahren festgesetzt.
Mit Schreiben vom 01.09.2021 wurde informiert, dass das bisherige Planänderungsverfahren 
eingestellt und eine neue Planänderung begonnen wurde, zu dem um Stellungnahme gebeten wird.

Zur Umsetzung des planfestgestellten Renaturierungskonzept wurden im Planungsprozess 
verschiedene Varianten entwickelt und ihre Umsetzbarkeit geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, 
dass die ausgearbeitete Vorzugsvariante sich vom ursprünglichen Renaturierungskonzept gem. 
Planfeststellung unterscheidet. Das ursprüngliche Renaturierungskonzept wird die gesetzten Ziele der 
Wiedervernässung nur unzureichend erreichen und könnte zu großflächigen Vernässungen außerhalb 
des Maßnahmenraums führen. Um die möglichen Beeinträchtigungen der angrenzenden 
landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzten Flächen bei hohen Wasserständen und 
Hochwasser auszuschließen, ist eine Planänderung erforderlich geworden.

Die nun beabsichtigten Kompensationsmaßnahmen umfassen die Renaturierung der Kösterbeck über 
einen neuen Verlauf in einer Länge von ca. 1.880 m, die Schaffung eines neuen Laufes der Kleinen 
Kösterbeck über eine Länge von ca. 492 m und den Bau von Ringgräben im Norden und Süden der 
Vorhabensfläche. Ziel ist eine hohe Wiedervernässung im Maßnahmengebiet.
Im Verwaltungsgebiet der Gemeinde Broderstorf wird ein Teilstück des nördlichen Ringgrabens 
verlaufen. Es sind keine Flurstücke der Gemeinde Broderstorf betroffen.
Die neuen Ringgräben sollen zukünftig Gewässer 2. Ordnung sein und vom verantwortlichen Wasser- 
und Bodenverband bewirtschaftet und unterhalten werden, der die Forderung zur beidseitigen 
Unterhaltungsmöglichkeit stellt, der entsprochen wurde.

Der Erläuterungsbericht, die Planunterlagen, die wassertechnische Untersuchung und die 
umweltfachliche Untersuchung sind der Anlage beigefügt.

Das Amt Carbäk möchte mit dieser Informationsvorlage die Gemeindvertretung informieren und bittet 
um Hinweise aus den Gremien, die in die Stellungnahme aufgenommen werden sollen.

Hinweise:
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Anlagen:

- Schreiben Landesamt für Straßenbau und Verkehr M-V vom 01.09.2021
- Erläuterungsbericht und Anlagen
- Grunderwerbsplan
- Grunderwerbsverzeichnis, verschlüsselt
- Regelunsgverzeichnis
- Lageplan Wegeverbindungen, Überfahrten
- Querschnitt Durchlass Südl. Ringgraben
- Querschnitt Wegeübergang A-Graben
- Hydraulisches Gutachten mit Anlagen
- Landschaftspfegerischer Begleitplan mit Anlagen
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i.A._________________ i.A._________________
Sachbearbeitung Amtsleiter



Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Mecklenburg-Vorpommern

Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern
An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock

Amt Carbäk für Gemeinde Broderdorf

Moorweg 5

18184 Brodersdorf

AMT CAFJ
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Telefon: 0381/122-31 53

Telefax: 0381/122-3500

E-Mail: christian.juergens@sbv.mv-regierung.de

GZ: 0115-553-9-1-1-19-2

Datum: 01. September 2021

Einstellung des P lanänderungsverfahrens aus dem Jahr 2017 für die Kompensations-
maßnahme Wolfsberger Seewiesen für das Bauvorhaben A20, VKE 2822 Sanitz — Tessin,
Gz.: 0115-553-9-1-1-19-1 und
P lanänderung der Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seew iesen für das Bauvorha-
ben A20, VKE 2822 Sanitz — Tessin, Gz.: 0115-553-9-1-1-19-2

Sehr geehrte Damen und Herren

für das o.g. Bauvorhaben wurde ein Planfeststellungsverfahren. Dieses Verfahren ist einge-
stellt. Es beginnt ein neues Verfahren für die Planänderung der Kompensationsmaßnahme
Wolfsberger Seewiesen für das Bauvorhaben A20, VKE 2822 Sanitz — Tessin. Die, in den
Verfahren (Gz.: 0115-553-9-1-1-19-1) ggf. bereits erhobenen Stellungnahmen und Einwen-
dungen treten außer Kraft und werden nicht dem neuen Verfahren zugeordnet.

Die Unterlagen wurden z. T. inhaltlich geändert und

lch bitte Sie, bis zum 16. November 2021 zu dem Plan Stellung zu nehmen, soweit Ihr Aufga-
benbereich berührt wird. Die von lhnen ggf. zu erhebenden Anregungen, Bedenken o. ä. bitte
ich fortlaufend zu nummerieren.

Sollte Sie keine Stellungnahme abgeben, gehe ich davon aus, dass lhrerseits keine Bedenken
gegen die Planung bestehen.

Falls Sie Einwendungen erheben wollen, weise ich darauf hin, dass Sie diese innerhalb der
Frist bis zum 16. November 2021 zu erheben haben, sofern Sie unter Beachtung der materiel-
len Präklusion beabsichtigen, eine klagefähige Rechtsposition zu erlangen
(§ 73 Abs. 4 VwVfG M-V).

Im Auftrag

Chrigti/a0 Jürgens

Anlagef
1 Ausfertigung Planunterlagen in digitalisierter Form
1 Bekarntmachungstext

Hausanschrift Telefon: 0381 - 122-37 Besuchszeiten Bereich Verkehr:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern Telefax: 0381 - 122-3500 Di. und Do. 09:00-12:00 Uhr
An der Jägerbäk 3 E-Mail:Ismwesbv.mv-reclieruno.de Mi. 1230-15:30 Uhr
18069 Rostock

Persönliche Vorsprachen nur nach vorheriger schriftlicher Terminvereinbarung und unter Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes!
Zum Umgang mit lhren personenbezogenen Daten informieren wir Sie gern unter: http://www.strassenbauverwaltung.mvnet.de/impressum/Datenschutz/
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Bekanntmachung

1. Einstellung des P lanänderungsverfahrens aus dem Jahr 2017 für die Kompensati-
onsmaßnahme Wolfsberger Seew iesen für das Bauvorhaben A20, VKE 2822 Sanitz -
Tessin

Das Planfeststellungsverfahren zur „Planänderung der Kompensationsmaßnahme Wolfsber-
ger Seewiesen für das Bauvorhaben A20, VKE 2822 Sanitz - Tessin" aus dem Jahr 2017 ist
eingestellt. Die seit Auslegung der Planänderungsunterlagen beststehenden Anbaube-
schränkungen sind aufgehoben. Das Vorkaufsrecht des Trägers der Straßenbaulast an den
vom Plan betroffenen Flächen ist erloschen. Die, in den Verfahren erhobenen Stellungnah-
men und Einwendungen treten außer Kraft und werden nicht dem neuen Verfahren zuge-
ordnet.

2. P lanänderung der Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seew iesen für das Bau-
vorhaben A20, VKE 2822 Sane - Tessin

Das DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH hat für das oben ge-
nannte Bauvorhaben die Durchführung einer Planänderung beantragt.
Für das Vorhaben besteht die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).

Es sollen Grundstücke in folgenden Bereichen in Anspruch genommen werden:
Gemeinde Sanitz Gemarkungen Niekrenz und Groß Lüsewitz
Gemeinde Dummerstorf Gemarkungen Lieblingshof und Petschow
Gemeinde Broderstorf Gemarkung Teschendorf

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegen in der Zeit 18.09.11.2021 bis zum
17.10.2021 in

der Gemeinde Dummerstorf, Griebnitzer Weg 2, Zimmer 21 in 18196 Dummerstorf während
der Dienststunden

Montag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr und 13.00 Uhr - 18.30 Uhr
Mittwoch 8.00 Uhr - 11.30 Uhr
Donnerstag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr und 13.00 Uhr - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr- 11.30 Uhr

der Gemeinde Sanitz, Rostocker Straße 19, Zimmer 2.4 in 18190 Sanitz während der
Dienststunden

Montag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 15.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 15.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr

sowie dem Amt Carbäk, Moorweg 5, Zimmer 1.01 in 18184 Broderstorf während der Dienst-
stunden

Montag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.



Die Planunterlagen können auch in digitaler Form auf der lnternetseite des Landesamtes für
Straßenbau und Verkehr M-V unter folgendem Link eingesehen werden:

http://www.strassenbauverwaltung.mvnet.de/planfeststellunq

1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das heißt bis
zum 16.11.2021 bei
• dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr M-V, An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock

oder
• der Gemeinde Dummerstorf, Griebnitzer Weg 2 in 18196 Dummerstorf oder
• der der Gemeinde Sanitz, Rostocker Straße 19 in 18190 Sanitz oder
• dem Amt Carbäk Moorweg 5 in 18184 Broderstorf

Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben.

Zur Fristwahrung ist maßgeblich der schriftliche Eingang bei einer der o.g. Behörden.
Einwendungen, die als E-Mail eingehen, sind nicht rechtswirksam.

Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß der Beeinträchtigung
erkennen lassen.
Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4
Satz 3 VwVfG M-V). Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach
Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG). Der Einwen-
dungsausschluss beschränkt sich bei Einwendungen und Stellungnahmen, die sich auf
die Schutzgüter nach § 2 Abs.1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) beziehen, nur auf dieses Verwaltungsverfahren.
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Ein-
gaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen,
Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen.
Der Vertreter hat durch Unterzeichnen sein Einverständnis zu bekunden. Andernfalls kön-
nen diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen
nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG von der Auslegung des Planes.

3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnah-
men und Einwendungen verzichten.
Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht werden.
Ferner werden diejenigen, die fristgemäß Einwendungen erhoben haben bzw. bei gleich-
förmigen Einwendungen wird der Vertreter von dem Termin gesondert benachrichtigt
(§ 17 VwVfG M-V). Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu
geben ist.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt
werden.
Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet.
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stellung-
nahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten
werden nicht erstattet.



5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach
zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten
Entschädigungsverfahren behandelt.

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfah-
rens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung
(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme
abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr
als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen nach § 9 Bun-
desfernstraßengesetz und die Veränderungssperre nach § 9a Bundesfernstraßengesetz
in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast ein
Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 9a Abs. 6 Bundesfernstraßen-
gesetz).

8. Da das Verfahren UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen,
- dass die für das Verfahren zuständige Behörde und die für die Entscheidung über die

Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde das Landesamt für Straßenbau und
Verkehr Mecklenburg-Vorpommern ist,

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch den Planfeststellungsbeschluss ent-
schieden werden wird,

- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 UVPG notwendigen Angaben
enthalten

- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der Öf-
fentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gem. § 9 Abs. 1 UVPG ist.

9. Aufgrund der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren DSGVO wird darauf hingewiesen, dass
im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im o.g. Planfeststellungsverfahren die erho-
benen Einwendungen und darin mitgeteilten personenbezogenen Daten ausschließlich für
das Planfeststellungsverfahren von der Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde (Lan-
desamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern, An der Jägerbäk 3,
18069 Rostock) erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die persönlichen Daten
werden benötigt, um die Betroffenheit beurteilen zu können. Sie werden solange gespei-
chert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Aufgaben-
erfüllung erforderlich ist. Die Planunterlagen werden im Verfahren zur Beteiligung von Be-
hörden, Versorgungsunternehmen, anderer Trägern öffentlicher Belange und Natur-
schutzvereinig ungen weitergegeben.
Des Weiteren können die Daten an den Vorhabenträger und seine mitarbeitenden Büros
zur Auswertung der Stellungnahmen weitergegeben werden. lnsoweit handelt es sich um
eine erforderliche und somit rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen Ver-
pflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 c) DSGVO.
Privaten Beteiligten steht das Recht zu, Auskünfte über die Verwendung lhrer Daten zu
beantragen. Näheres zu diesem Auskunftsrecht ist in Artikel 15 der Datenschutzgrund-
verordnung mit den Ergänzungen in § 6 des Landesdatenschutzgesetzes Mecklenburg-
Vorpommern zu finden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch verlangt werden,
dass personenbezogenen Daten gelöscht werden oder die Verarbeitung der Daten einge-
schränkt wird. Auch hierzu sind genauere Angaben in den Abschnitten 3 bis 5 der Daten-
schutzgrundverordnung und ergänzend in Teil 3 des Landesdatenschutzgesetzes Meck-
lenburg-Vorpommern zu finden.
Weitere lnformationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten und die Kontaktan-
gaben der Datenschutzbeauftragten des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr Meck-
lenburg-Vorpommern können unter
http://www.strassenbauverwaltuno.mvnet.de/impressum/Datenschutz/
abgerufen werden.



Für Beschwerden im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Fragen kann sich an
den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-
Vorpommern, Werderstraße 74a, 19055 Schwerin, E-Mail: infoedatenschutz-mv.de ge-
wandt werden.
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1 Begründung der Planänderung 

1.1 Ausgangssituation 

Im Zuge des Baus der BAB A 20, Streckenabschnitt Sanitz – Tessin (VKE 282-2) wurde in einem erheb-

lichen Umfang in wertvolle, strukturreiche Feuchtlebensräume eingegriffen. Die Eingriffe führten zu-

dem zu einem Verlust der ökologischen Bodenfunktionen durch Versiegelung und Überbauung. Auf-

grund der Eingriffscharakteristik ist eine ökologische Aufwertung von Feucht- und Niederungsgebieten 

als Kompensationsmaßnahme erforderlich, damit der funktionale Zusammenhang zwischen Eingriff 

und Kompensation gewahrt werden kann. Mit der Maßnahme Wolfsberger Seewiesen können diese 

Anforderungen erfüllt werden.  

Deshalb wurde gemäß Planfeststellungsbeschluss [1] vom 26.07.2001 die trassenferne Kompensati-

onsmaßnahme „Wolfsberger Seewiesen“ im Umfang von ca. 278,3 ha als komplexe Ausgleichsmaß-

nahme (D-1EB) für den Bau der BAB A 20, VKE 282-2 in Verbindung mit VKE 282-1 geplant.  

Danach sind großflächige Teile der Wolfsberger Seewiesen durch Anstaumaßnahmen in der Köster-

beck durch ein Staubauwerk zu vernässen, der degradierte Moorkörper durch die Wiedervernässung 

zu reaktivieren und naturnahe, ökologisch hochwertige Feuchtlebensräume zu schaffen. Als Zielhöhen 

der Wasserstände wurden  

• 24,60 m HN für Februar - April,  

• 24,80 m HN von Mai - Januar  

festgelegt, wobei im Kernbereich Grundwasserflurabstände von < 0,20 m und in den umliegenden Flä-

chen von 0,20 - 0,40 m erreicht werden sollen. Damit ist die Schaffung ökologisch hochwertiger Feucht-

lebensräume mit den entsprechenden Flurabständen im Moorkörper planfestgestellt.  

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Autobahn besteht zudem auch ein räumlicher Zusammenhang 

zwischen Eingriff und Kompensation, so dass die Maßnahme besonders geeignet ist, die ansonsten 

nachhaltig bestehenden Beeinträchtigungen auszugleichen.  

Als Voraussetzung für die Umsetzung wurde die vorgesehene Fläche durch die DEGES erworben bzw. 

dinglich gesichert. Die Angaben zu den derzeitigen Eigentumsverhältnissen im Bereich der Maßnah-

menfläche sind im Grunderwerbsplan (siehe Unterlage 10.1) dargestellt. 
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Abbildung 1: Übersicht Maßnahmenfläche Wolfsberger Seewiesen 

Die Wolfsberger Seewiesen werden durch die Kösterbeck, den A-Graben und die Kleine Kösterbeck 

entwässert. In den Seewiesen waren mindestens bis 1790 stromauf einer Geländeschwelle ein größe-

rer und 2 kleinere Seen vorhanden, die nach bisherigem Kenntnisstand schrittweise künstlich entwäs-

sert wurden. Es handelt sich im Maßnahmenraum um keine durchgehend ebene Niedermoorfläche, 

sondern um einzelne Becken und Schwellen mit einem generellen Gefälle von den Rändern zum Be-

ckentiefsten. Ein postglaziales Staubecken umfasste den Gesamtraum der Maßnahmenfläche, die ein-

zelnen größeren Senken beidseits des derzeitigen gradlinigen Laufes der Kösterbeck die ehemals vor-

handenen Wolfsberger Seen. Die Oberfläche des Grundwasserleiters (GWL) 1 steigt in westliche Rich-

tung an, die Moormächtigkeit nimmt gleichzeitig ab. Dadurch kam es hier neben der Oberflächenent-

wässerung auch zur Ausbildung einer Grundwasserdepression.  

Zur Umsetzung des planfestgestellten Renaturierungskonzeptes wurden im bisherigen Planungspro-

zess - ausgehend von den Vorgaben der Planfeststellung zur Wiedervernässung durch Rückstau im 

Grabensystem – verschiedene Varianten entwickelt und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Diese sind in 

den nachfolgenden Kapiteln beschrieben. Die im Ergebnis dieses Planungs- und Abwägungsprozesses 

ausgearbeitete Vorzugslösung unterscheidet sich vom ursprünglichen Renaturierungskonzept gemäß 

Planfestellungsunterlage [2]. Danach sollte die Wiedervernässung der Wolfsberger Seewiesen im We-

sentlichen durch wasserbauliche Maßnahmen an der Kösterbeck (Erstellung eines Staubauwerkes am 

Ausgang aus der Niederung der Wolfsberger Seewiesen) und Verschluss der Hauptgräben sowie klei-

neren Gräben erreicht werden. Im Planungsprozess zeigte sich aber, dass das ursprüngliche Konzept 
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zu unzureichenden Vernässungen in der Maßnahmenfläche und zudem großflächigen Vernässungen 

außerhalb des Maßnahmenraumes führen können. Zum Ausschluss bzw. zur Vermeidung der Beein-

trächtigung angrenzender landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzter Flächen bei hohen Was-

serständen oder Hochwasser ist daher eine Planänderung erforderlich. 

1.2 Örtlichkeit 

Die Maßnahme liegt ca. 15 km südöstlich der Hansestadt Rostock im Bereich der Ämter Carbäck, Sanitz 

und Warnow Ost zwischen den Ortslagen Teschendorf - Petschow und der Kreisstraße K 20 im Westen, 

Groß Lüsewitz und Niekrenz im Osten und Lieblingshof und die BAB A 20 im Süden. 

Die Wolfsberger Seewiesen sind ein zusammenhängendes Niedermoorgebiet und bilden das Kernstück 

einer am Mittellauf der Kösterbeck gelegenen Niederung. Die Fläche liegt im Mittel in einem Höhen-

bereich von ca. 24,5 m HN bis 25,5 m HN. Im Süden und Norden steigt das Gelände an.  

Das Gebiet wird nach umfangreichen Entwässerungsmaßnahmen überwiegend landwirtschaftlich als 

Grün- und Weideland genutzt. Mit geringem Flächenanteil treten Bruchwälder (vornehmlich im nörd-

lichen und östlichen Bereich), Hecken- und Strauchzonen sowie Wasserflächen auf.  

1.3 Vorflutsystem 

Die Maßnahmenfläche wird in Ost-West-Richtung von der Kösterbeck und dem parallel verlaufenden 

Graben 15/6 (sogen. A-Graben) durchzogen. Der Graben 15/6 mündet im Westen der Niederung in die 

Kösterbeck. Zahlreiche Entwässerungsgräben, vornehmlich in Nord-Süd-Richtung verlaufend, münden 

in die Kösterbeck bzw. den Graben 15/6. 

Das Grabensystem (vgl. Abbildung 2) wird durch den Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow-

Küste“ unterhalten.  
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Abbildung 2: Übersicht Grabensystem Wolfsberger Seewiesen (Ausschnitt) 

1.4 Zugänglichkeit 

Die Wolfsberger Seewiesen sind von Westen über die Kreisstraße 20, von Norden von Groß Lüsewitz 

und von Süden von Lieblingshof aus zugänglich. Innerhalb des Gebietes verlaufen wenige überwiegend 

unbefestigte Wege oder lediglich Fahrspuren auf Grünland, die weitestgehend nur durch landwirt-

schaftliche bzw. geländegängige Fahrzeuge genutzt werden können. Die Beschaffenheit/Qualität und 

somit auch die Befahrbarkeit der Wege und Fahrspuren nimmt zum Zentrum der Wolfsberger Seewie-

sen hin ab. Teilweise führen die Wege über Brückenbauwerke und Überfahrten, deren Funktions- und 

Tragfähigkeit nicht mehr sichergestellt ist. 
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2 Variantenvergleich 

Im Zuge des Planungsprozesses wurden auf der Grundlage der festgestellten Planungsziele verschie-

dene Varianten entwickelt und auf ihre Umsetzbarkeit und Auswirkungen geprüft.  

Im Folgenden werden zunächst die einzelnen Varianten sowie die Bewertungskriterien vorgestellt. Ab-

schließend erfolgen die Bewertung sowie der Vergleich der Varianten anhand der beschriebenen Kri-

terien und die Ausweisung der Vorzugsvariante. 

2.1 Variante 1 

Die Variante 1 bildet die ursprüngliche Planungsvariante aus der Planfeststellung [2] ab. 

Der Anstau des Wasserspiegels wird in der Variante 1 durch Baumaßnahmen am westlichen Rand des 

Projektgebietes realisiert. Neben der Flächenvernässung sieht die Variante 1 vor, die Kösterbeck als 

Fließgewässer für wandernde Fische und Makrozoobenthos durchgängig zu gestalten (Sohlgleite an-

stelle des bestehenden Absturzes). Der Umfluter wird aus der Nutzung genommen und der Wasser-

stand durch ein Wehr im A-Graben mit Sohlgleite auf das Zielniveau eingestellt. Die Flächenvernässung 

erfolgt daher durch Rückstau aus dem A-Graben und der Kösterbeck in die Seitengräben.  

Das grundlegende Funktionsprinzip dieser Variante ist in Abbildung 3 dargestellt. Abbildung 4 zeigt im 

Detail die zur Umsetzung erforderlichen Bauwerke und deren Anordnung.  

 

Abbildung 3: Variante 1 - Übersicht 
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Die Variante 1 sieht folgende bauliche Maßnahmen vor: 

Streichwehr 

Das Streichwehr ist als Dammbalkenwehr vorgesehen und dient der Einstellung der beiden Stauziele. 

Zur Regulierung des Stauziels können auf zwei jeweils 5 m breiten Wehrfeldern Dammbalken aufge-

setzt werden. An das Streichwehr schließt sich unterwasserseitig ein Tosbecken an, das den Übergang 

zum Umleitungskanal darstellt.  

Sohlgleite 

Um die Kösterbeck für wandernde Tierarten ökologisch durchgängig zu gestalten, wird parallel zum 

Streichwehr und Umleitungskanal eine Sohlgleite angeordnet. Diese gewährleistet wasserstandsab-

hängig die ökologische Durchgängigkeit an 300 Tagen im Jahr. Aufgrund der sehr geringen Abflüsse 

kann der dazu erforderliche Wasserstand in der Sohlgleite nur durch ein geringes Gefälle und eine 

starke Einengung des Querschnitts realisiert werden. Es ist daher eine relativ geometrische Gestaltung 

des Querschnitts erforderlich.  

Umleitungskanal 

Der Umleitungskanal schließt hinter dem Regulierungsbauwerk (Streichwehr) an das Tosbecken an und 

mündet unterhalb des Absturzes im Unterwasser der Sohlgleite in die Kösterbeck. Er ist erforderlich, 

um das über das Streichwehr abfließende Wasser an der Sohlgleite vorbeizuführen.  

Absturz 

Um das Einwandern von Fischen in den Umleitungskanal zu verhindern (Sackgasse) und die Auffind-

barkeit der Sohlgleite zu gewährleisten, wird am unteren Ende des Umleitungskanals ein unpassierba-

rer Absturz angeordnet. 

 

Abbildung 4: Variante 1 - Detailansicht Wehrbauwerk  
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2.2 Variante 2 

Die Variante 2 sieht den Verschluss der Kösterbeck am westlichen Rand der Vorhabengebietes durch 

ein Sperrbauwerk vor. Die Zielstauhöhe wird durch ein Streichwehr im östlichen Randbereich einge-

stellt. Die Vorflutfunktion der Kösterbeck und der anderen Hauptgräben im Maßnahmenraum werden 

durch neu angelegte Ringgräben, die nördlich und südlich am Rand der Maßnahmenfläche entlangfüh-

ren, sichergestellt. Überschüssiges Wasser aus der Kösterbeck wird über den neuen südlichen Ringgra-

ben an der Maßnahmenfläche vorbeigeführt. Dieser Ringgraben übernimmt somit die Vorflutfunktion 

der angestauten Kösterbeck. 

Für die Planung der Ringgrabenlösung galten folgende Festlegungen zur Lage der Gräben sowie zur 

Grabenunterhaltung in der Maßnahmenfläche:  

- der Ringgraben liegt innerhalb der Maßnahmenfläche am äußeren Randbereich nördlich und 

südlich der Maßnahmenfläche  

- die Unterhaltung der Kösterbeck und der Gräben 2. Ordnung im Vernässungsgebiet entfällt 

zukünftig. 

Bei den Ringgrabenvarianten werden die Verläufe der Kösterbeck und des A-Grabens durch neu ge-

schaffene Ringgräben nach außen verlegt, sodass sie das Wasser der jeweils von Norden und Süden 

einmündenden Entwässerungsgräben fassen und um die innere Maßnahmenfläche herumführen. Die 

Kösterbeck wird am westlichen Rand der Fläche verschlossen und auf den südlichen Ringgraben um-

verlegt, wobei der Abfluss durch ein Streichwehr kontrolliert wird. Somit fließt der Maßnahmenfläche 

Wasser bis zum Erreichen der Zielstauhöhe zu. Überschüssiges Wasser wird über das Streichwehr in 

den südlichen Ringgraben abgeleitet. 
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Abbildung 5: Variante 1 - Detailansicht Wehrbauwerk  

Zur Vermeidung von unkontrolliertem Abfluss aus der inneren Maßnahmenfläche in die Ringgräben 

werden alle bestehenden Gräben verschlossen und im Osten das Gelände erhöht. Sämtliche von außen 

in das Gebiet einmündende Vorfluter werden an die Ringgräben angeschlossen. Da die Befahrbarkeit 

entlang der Ringgräben zur Durchführung der Grabenunterhaltung gegeben sein muss, sind in den Ein-

mündungsbereichen der Vorfluter Überfahrten mit Rohrdurchlässen vorgesehen. 

Die Variante R 1 sieht folgende bauliche Maßnahmen vor: 

Ringgräben 

Zentrales Element der Variante sind die neu zu schaffenden Ringgräben. Der nördliche Ringgraben hat 

eine Länge von ca. 4 km und der südliche eine Länge von ca. 3 km. 

Streichwehr mit Fischaufstiegsanlage 

Für den Anstau der Kösterbeck ist ein regulierbares Wehr erforderlich. Zur Ausführung ist ein Streich-

wehr als Spundwandlösung mit Stahlaufbau und integriertem Hubschütz vorgesehen. Das Wehr wird 

mit einer Fischaufstiegsanlage in Schlizpassbauweise kombiniert. 

Grabenverschlüsse und Geländeanpassungen 



BAB A 20 Lübeck-Stettin  Planänderungsunterlage – U1N Erläuterungsbericht 
Streckenabschnitt Sanitz - Tessin, VKE 2822   Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 

 

INROS LACKNER                  11N/36N 

Zur Vermeidung von unkontrollierten Abflüssen aus der Maßnahmenfläche in die Ringgräben sind alle 

vorhandenen Gräben, die den Verlauf der Ringgräben kreuzen, auf der Maßnahmenseite zu verschlie-

ßen. Das betrifft auch Kösterbeck und A-Graben. Zur Vermeidung von Oberflächenabfluss ist im Osten 

das Gelände auf 840 Metern Länge mittels Bodenauftrag anzuheben (Geländeanpassung). 

Beckenpässe 

Aufgrund des unterirdisch anstehenden gespannten Grundwassers kann es bei niedrigen Wasserstän-

den in den Ringgräben (geringe Auflast) zum Aufbrechen der Grabensohlen kommen. Um das Auftre-

ten niedriger Wasserstände zu vermeiden wurden, jeweils vor der Einmündung in die Kösterbeck bzw. 

A-Graben, Beckenpässe mit einer Gesamthöhe von 1,0 m im nördlichen Ringgraben und 1,20 m im 

südlichen Ringgraben vorgesehen. Mit diesen Bauwerken kann der Wasserstand um 30 bis 45 cm bei 

Mittelwasser im nördlichen Ringgraben und um 25 bis 30 cm im südlichen Ringgraben angehoben wer-

den. Um die Verkrautung und somit den Pflegeaufwand der Beckenpässe möglichst gering zu halten, 

ist eine Uferbepflanzung auf Höhe der Beckenpässe mit Schwarzerlen zur Beschattung vorgesehen. 

Des Weiteren wird im Rückstaubereich der Bauwerke am nördlichen Ringgraben auf ca.1.150 m Länge 

und im südlichen Ringgraben auf ca.270 m Länge ein Streifen oberhalb der Böschungsoberkante für 

die Gehölzentwicklung in freier Sukzession vorgesehen. Damit soll langfristig die Beschattung des Ge-

wässers gefördert werden um die Erwärmung des Wassers im Rückstaubereich zu minimieren (s. An-

lage 6). 

Unterhaltungsstreifen und Überfahrten mit Rohrdurchlässen 

Parallel zu den Ringgräben werden außerhalb des Maßnahmengebietes Flächen auf 3,5 m Breite für 

die Durchführung der Grabenunterhaltung vorgesehen. Alle von außen zufließenden Vorfluter werden 

an den Ringgraben angeschlossen und kreuzen die Unterhaltungsstreifen, sodass hier Überfahrten mit 

Rohrdurchlässen angeordnet sind. Innerhalb der Maßnahmenfläche sind die Ringgräben ebenfalls zu-

gänglich, mit Ausnahme der o.g. Abschnitte, die für Bepflanzung oder freie Sukzession vorgesehen 

sind. Hier werden jedoch keine Überfahrten über die zukünftig nach außen verschlossenen Gräben 

hergestellt. 

Grabenneuanlage 

Durch das Streichwehr wird Rückstau der Kösterbeck im Oberlauf erzeugt. Die Flächen östlich des 

Streichwehres liegen außerhalb der Maßnahmenflächen und können nicht durch die Ringgräben vor 

Vernässung geschützt werden. Um das tiefliegende Gelände südöstlich des Streichwehres vor Vernäs-

sung zu schützen, wird ein 450 m langer Graben neu angelegt, der den Graben 15/12 mit dem südli-

chen Ringgraben verbindet. Die Verbindung des Grabens 15/12 zur angestauten Kösterbeck wird ge-

trennt. 

Rückbau 

Der Fließquerschnitt der Kösterbeck ist zwischen Einmündung des A-Grabens und der Sohlgleite anzu-

passen und die Wehrschwelle zurückzubauen, sodass die ökologische Durchgängigkeit sichergestellt 

wird. Der Umfluter wird außer Betrieb genommen. 
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2.3 Variante 3 

Mit der 3. Variante ist vorgesehen, einen Teilabschnitt des stark anthropogen veränderten Flusslaufes 

der Kösterbeck und der Kleinen Kösterbeck zu renaturieren und naturnahe, ökologisch hochwertige 

Feuchtlebensräume zu schaffen, die mit einer Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung einher-

gehen. [3] 

Ziel ist es, einen Teilabschnitt des stark anthropogen veränderten Flusslaufes der Kösterbeck und der 

Kleinen Kösterbeck zu renaturieren und naturnahe, ökologisch hochwertige Feuchtlebensräume zu 

schaffen, die mit einer Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung einhergehen.  

Basierend auf dem digitalen Geländemodell wird im Vergleich zum Ist-Zustand eine Variante zur Wie-

dervernässung geplant, welche die in Abbildung 6 dargestellten Maßnahmen umfasst. [3] 

 
Abbildung 6: Übersichtsplan 

Die Variante 3 enthält folgende Maßnahmen: 

Schaffung neuer Gewässerläufe für die Kösterbeck und Kleine Kösterbeck 

Entlang des mäandrierenden Urlaufs werden naturnahe Läufe der Kösterbeck und der Kleinen Köster-

beck im Senkentiefsten des Maßnahmenraums wiederhergestellt. Dabei wird eine eigendynamische 

Entwicklung zwischen dem Altlauf und dem neuen Lauf zugelassen. 

Bau der Ringgräben 
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Zur Aufrechterhaltung des Vorflutsystems sind auch bei dieser Variante die neu zu schaffenden Ring-

gräben ein wichtiges Element. Der nördliche Ringgraben hat eine Länge von ca. 4 km und der südliche 

eine Länge von ca. 3 km. 

Grabenverschlüsse 

Zum Ausschluss möglicher hydraulischer Verbindungen werden die Grabenläufe der Kösterbeck, des 

A-Grabens und eines Abschnitts des Grabens 15/6/2 im Maßnahmenraum durch Grabenverschlüsse 

und partielle Verfüllung vollständig außer Betrieb genommen. 

2.4 Variantenvergleich 

Als Grundlage für die Bewertung der oben beschriebenen Varianten und den abschießenden Varian-

tenvergleich wurden folgende Vergleichskriterien definiert. 

1. Erreichbarkeit der Maßnahmenziele gemäß LBP 

Erreichbarkeit des Kompensationsziels 

− Der erforderliche Ausgleich (Kompensationsziel) ist zu realisieren. 

Erreichbarkeit des Vernässungsziels  

− Die Größe des Einzugsgebiets, das für die Vernässung der Maßnahmenfläche zur Verfügung 

steht, ist für das Erreichen der Zielwasserstände maßgeblich.  

− Zur Vermeidung von sinkenden Wasserständen auch während längerer Trockenperioden ist 

ein möglichst großes Einzugsgebiet vorteilhaft.   

2. Vermeidung von Vernässung außerhalb des Maßnahmengebiets 

− Zum Schutz von Privateigentum führt dieses Kriterium bei großflächigen Auswirkungen zum 

Ausschluss der entsprechenden Variante. 

3. Unterhaltungsaufwand 

Aufwand für die Unterhaltung der Gräben 

− Die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung, die weiterhin Vorflutfunktion übernehmen, muss 

zukünftig gewährleistet sein (Zugänglichkeit und Durchführbarkeit). 

− Ist eine Unterhaltung nicht möglich bzw. kann die Vorflutfunktion der Gewässer nur mit er-

heblichem Mehraufwand sichergestellt werden, ist die Variante auszuschließen. 

Aufwand für die Unterhaltung der Bauwerke 

− Bewertet wird der Wartungsaufwand der Bauwerke (Wehre, Sohlgleiten, Düker, Durchlässe 

usw.). Ausgenommen ist hierbei die Unterhaltung des Grabensystems, das als eigenständiges 

Kriterium definiert wurde. 

 

4. Einfluss auf Gewässer 

Einfluss auf die Wasserqualität der Kösterbeck 

− Die Beeinträchtigung der Wasserqualität der Kösterbeck als WRRL-relevantes Gewässer ist so 

gering wie möglich zu halten. 

− Bei der Bewertung des Kriteriums werden folgende Projektwirkungen betrachtet: 
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- Erwärmung und Sauerstoffzehrung durch Rückstau des Abflusses (Anstau der Köster-

beck und weiterer Vorfluter). 

- Eintrag von Nährstoffen in die Kösterbeck aus dem Maßnahmengebiet, die durch De-

gradation des Torfkörpers gelöst vorliegen und durch Wiedervernässung ausgewa-

schen werden können. 

− Beide Projektwirkungen können maßnahmenbedingt nicht ausgeschlossen werden. Die Vari-

anten werden daher nach der Intensität der Wirkung bewertet. 

Ökologische Durchgängigkeit der WRRL-relevanten Gewässer  

− Die vorgestellten Varianten werden anhand des dargestellten Planungsstands bezüglich der 

ökologischen Durchgängigkeit bewertet.  

5. Umfang der baulichen Anlagen 

− Die Varianten werden nach Umfang und Art der Baumaßnahmen und des daraus resultieren-

den Systems der zu unterhaltenden Gräben und Bauwerke beurteilt, wobei ein möglichst ge-

ringer baulicher Aufwand als positiv zu bewerten ist. 

6. Regulierbarkeit der Wasserstände 

− Die Wasserstände in der Maßnahmenfläche sollen möglichst einfach und mit geringem Auf-

wand steuerbar sein. Das beinhaltet unter anderem die Zugänglichkeit bei erhöhten Wasser-

ständen sowie die Handhabbarkeit der Regulierungsbauwerke. 

7. Umweltverträglichkeit 

− Mit dem Kriterium Umweltverträglichkeit erfolgt für die einzelnen Varianten eine Ersteinschät-

zung, ob Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Pflanzen/Tiere, Klima/Luft und Boden 

verursacht werden könnten, die ggf. eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich machen 

könnten.  

Im Folgenden werden die Varianten anhand der oben beschriebenen Kriterien bewertet. 

Die Bewertung erfolgt anhand einer verbalen Einschätzung und dreistufig mit folgender Abstufung: 

++ die Variante erfüllt das Kriterium vollständig/beeinflusst das Kriterium sehr positiv 

+ die Variante erfüllt das Kriterium/beeinflusst das Kriterium positiv 

0 die Variante erfüllt das Kriterium teilweise/ beeinflusst das Kriterium nicht 

- die Variante erfüllt das Kriterium nicht/ beeinflusst das Kriterium negativ 

- -   Ausschlusskriterium für die Variante 
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Tabelle 1: Bewertung der Variante 1 

Nr. Kriterium Verbale Einschätzung Bewertung 

1 

Erreichbarkeit der Maßnahmenziele gemäß LBP   

− Erreichbarkeit des Kompensationsziels Das Kompensationsziel kann mit der Variante erreicht werden. ++ 

− Erreichbarkeit des Vernässungsziels  Das gesamte Einzugsgebiet steht für die Wiedervernässung zur Verfügung. ++ 

2 
Vermeidung von Vernässung außerhalb des 
Maßnahmengebiets 

Es werden umfangreiche Vernässungen außerhalb der Maßnahmengrenzen im 
Nordosten und Südosten erwartet. 

- - 

3 

Unterhaltungsaufwand   

− Aufwand für die Unterhaltung der Grä-
ben 

Das bestehende Vorflutsystem bleibt in Betrieb. Die Gewässer 2. Ordnung, die im 
wiedervernässten, Gebiet liegen, sind schwer zugänglich und können nur mit er-
heblichem Mehraufwand unterhalten werden. 

- - 

− Wartungsaufwand der Bauwerke Es ist ein Dammbalkenwehr, ein Umgehungsgerinne mit Absturz und eine Sohl-
gleite zu unterhalten. Da sich alle Bauwerke in räumlicher Nähe zueinander befin-
den, ist der Wartungsaufwand als gering zu bewerten.  

+ 

4 

Einfluss auf Gewässer   

− Einfluss auf die Wasserqualität der Kös-
terbeck 

Durch den Rückstau in der Kösterbeck können negative Auswirkungen auf die Was-
serqualität durch Erwärmung, Sauerstoffzehrung, Veralgung etc. nicht ausge-
schlossen werden.  

Mit der Wasserstandsanhebung können gelöste Nährstoffe ausgewaschen und di-
rekt über das Vorflutsystem in die Kösterbeck eingetragen werden, da das beste-
hende Vorflutsystem weiterhin in Betrieb bleibt.  

- 
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Nr. Kriterium Verbale Einschätzung Bewertung 

− Ökologische Durchgängigkeit der WRRL-
relevanten Gewässer 

Die ökologische Durchgängigkeit der WRRL-relevanten Gewässer (Kösterbeck und 
Kleine Kösterbeck) ist durch die Anordnung der Sohlgleite gegeben. Aufgrund der 
geringen Abflüsse sind jedoch eine starke Einengung und eine relativ technische 
Gestaltung des Querschnitts erforderlich.  

+ 

5 Umfang der baulichen Anlagen 

Der Umfang der neu zu errichtenden Bauwerke wird als verhältnismäßig gering 
bewertet (Dammbalkenwehr, Umgehungsgerinne mit Absturz, Sohlgleite). Dar-
über hinaus wird jedoch ein Großteil des vorhandenen, künstlich angelegten Gra-
bensystems weiterhin genutzt, so dass der Umfang der baulichen Anlagen insge-
samt als gering zu bewerten ist. 

+ 

6 Regulierbarkeit der Wasserstände 

Der Wasserstand wird durch ein Wehr gesteuert, das auch bei hohen Wasserstän-
den gut erreichbar ist. Als nachteilig wird die durch die Höhe der Dammbalken (10 
cm) eingeschränkte Abstufung der einstellbaren Stauhöhen bewertet. Die Hand-
habung der 5 m langen Dammbalken erfordert mindestens zwei Personen oder 
den Einsatz von Technik zur Regulierung der Stauhöhen. Zudem müssen die 
Dammbalken zwischengelagert werden, wenn sie nicht in Nutzung sind. 

+ 

7 Umweltverträglichkeit 
Gemäß Ersteinschätzung für die Schutzgüter gem. § 2 LUVPG M-V sind erhebliche 
Auswirkungen für das Schutzgut Mensch (Eigentum) infolge möglicher Vernässun-
gen außerhalb der Maßnahmenfläche durch diese Variante zu erwarten. 

- - 
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Tabelle 2: Bewertung der Variante 2 

Nr. Kriterium Verbale Einschätzung Bewertung 

1 

Erreichbarkeit der Maßnahmenziele gemäß LBP   

− Erreichbarkeit des Kompensationsziels Das Kompensationsziel kann mit der Variante erreicht werden. + + 

− Erreichbarkeit des Vernässungsziels  

Es stehen nur 30 % des ursprünglichen Einzugsgebiets für den Einstau der Maßnah-
menfläche zur Verfügung. 

Der Nachweis, dass das reduzierte Einzugsgebiet ausreicht, um den Wasserbedarf 
des Maßnahmengebiets ganzjährig zu decken wurde nicht erbracht. 

-- 

2 
Vermeidung von Vernässung außerhalb des 
Maßnahmengebiets 

Die Ringgräben schützen die umliegenden Flächen vor Vernässung, da ihr Wasser-
stand unabhängig von der Maßnahmenfläche ist und sie überschüssiges Wasser ab-
führen. Unvermeidbare Auswirkungen können noch im Osten der Maßnahmenflä-
che auftreten. 

- 

3 

Unterhaltungsaufwand   

− Aufwand für die Unterhaltung der Grä-
ben 

Außerhalb der Ringgräben wird ein Gewässerunterhaltungsstreifen freigehalten, so 
dass die Unterhaltung der Ringgräben ohne den Einfluss der Vernässung gut durch-
führbar ist. Zusätzlich kann der Ringgraben bei Bedarf auch von der Innenseite er-
reicht und unterhalten werden. Alle innerhalb der Maßnahmenfläche derzeit vor-
handenen Gräben werden zukünftig aus der Nutzung genommen, so dass sich der 
Unterhaltungsaufwand für die Gewässer 2. Ordnung insgesamt reduziert. 

+ + 

− Wartungsaufwand der Bauwerke Das Streichwehr ist gut zugänglich und der Wartungsaufwand nicht als erheblich zu 
bewerten. Die Unterhaltung der Beckenpässe und der Fischaufstiegsanlage am 
Streichwehr sind jedoch als aufwändig zu bewerten, da die ökologische Durchgän-
gigkeit mit der Verlegung der Bauwerke durch Treibgut eingeschränkt wird. 

0 
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Nr. Kriterium Verbale Einschätzung Bewertung 

4 

Einfluss auf Gewässer   

− Einfluss auf die Wasserqualität der Kös-
terbeck 

Durch das Streichwehr und die Beckenpässe in den Ringgräben wird ein Rückstau 
erzeugt, der zu einer zeitweiligen Beeinflussung der Wasserqualität betragen kann. 
Da dieser Effekt bereits derzeit infolge des Wehres im Umfluter und der Schwelle in 
der Kösterbeck auftritt (s. Anlage 5), wird dies nicht als erheblich bewertet.  

Da das Maßnahmengebiet nicht mehr durchflossen wird, ist das Risiko für den Aus-
trag von gelösten Nährstoffen insgesamt im Vergleich zu den Varianten ohne Ring-
gräben als geringer zu bewerten. 

+ 

− Ökologische Durchgängigkeit der WRRL-
relevanten Gewässer 

Es werden Bauwerke vorgesehen, mit denen die ökologische Durchgängigkeit 
grundsätzlich hergestellt werden kann.  

Die ökologische Durchgängigkeit in den Ringgräben (Kleine Kösterbeck und Köster-
beck) wird infolge der Beckenpässe zeitweilig eingeschränkt. In der Kösterbeck führt 
das Wehr mit Fischaufstiegsanlage zur zeitweiligen Einschränkung der ökologischen 
Durchgängigkeit aufgrund des geringen Wasserdargebotes. Die geringe Dimensio-
nierung der Fischaufstiegsanlage führt zudem zu einer Einschränkung bezüglich der 
Fischarten für die eine Wanderung möglich ist. 

0 

5 Umfang der baulichen Anlagen 

Die Baumaßnahmen zur Anlage der Ringgräben am Rand des Maßnahmengebietes 
werden als umfangreich bewertet. Durch die Ringgräben kann jedoch das weit ver-
zweigte Grabensystem innerhalb der Maßnahmenfläche aus der Nutzung genom-
men werden und sich zu ökologisch hochwertigen Still- bzw. Restgewässern entwi-
ckeln, so dass insgesamt der Umfang der genutzten Vorfluter durch die Anlage der 
Ringgräben reduziert wird. Zusätzlich sind ein Wehr mit Fischaufstiegsanlage und 
zwei Beckenpässe jeweils am Rand der Maßnahmenfläche zu errichten. 

- 

6 Regulierbarkeit der Wasserstände 
Das Hubschütz am Streichwehr ermöglicht ein stufenloses Einstellen der Wasser-
stände in der Maßnahmenfläche. Die Handhabung und Zugänglichkeit des Wehres 
(auch im Hochwasserfall) wird als positiv bewertet. 

+ + 
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Nr. Kriterium Verbale Einschätzung Bewertung 

7 Umweltverträglichkeit 
Gemäß Ersteinschätzung sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter 
gem. § 2 LUVPG M-V infolge der Variante zu erwarten 

+ 
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Tabelle 3: Bewertung der Variante 3 

Nr. Kriterium Verbale Einschätzung Bewertung 

1 

Erreichbarkeit der Maßnahmenziele gemäß LBP   

− Erreichbarkeit des Kompensationsziels Das Kompensationsziel kann mit der Variante erreicht werden. ++ 

− Erreichbarkeit des Vernässungsziels  
Durch die Neuführung der Gewässerläufe in das Maßnahmengebiet werden 70% 
des gesamten Einzugsgebiets für die Maßnahme nutzbar. Es werden die Flächen 
mit dem höchsten Vernässungspotential erschlossen. 

+ 

2 
Vermeidung von Vernässung außerhalb des Maß-
nahmengebiets 

Die neuen Gewässerläufe führen das Wasser aus den nördlichen und östlichen Ein-
zugsgebieten ungehindert durch den Maßnahmenraum. Der Vernässungen treten 
nur im Planungsraum auf. Die Ringgräben schützen die umliegenden Flächen vor 
Vernässung, da ihr Wasserstand unabhängig von der Maßnahmenfläche ist und sie 
überschüssiges Wasser abführen.  

+ 

3 

Unterhaltungsaufwand   

− Aufwand für die Unterhaltung der Gräben Außerhalb der Ringgräben. Alle innerhalb der Maßnahmenfläche derzeit vorhan-
denen Gräben werden zukünftig aus der Nutzung genommen, so dass sich der Un-
terhaltungsaufwand für die Gewässer 2. Ordnung insgesamt reduziert. 

++ 

− Wartungsaufwand der Bauwerke Die Maßnahme enthält keine Bauwerke innerhalb des Maßnahmenraums, deren 
spätere Unterhaltung notwendig geworden wäre 

++ 

4 

Einfluss auf Gewässer   

− Einfluss auf die Wasserqualität der Kös-
terbeck 

Mit der Neuschaffung der Gerinne werden bisher degradierte Moorböden durch-
flossen. Hier ist ein anfänglicher erhöhter Nährstoffaustrag nicht auszuschließen. 
Dieser Nachteil ist mit den Vorteilen der Maßnahme für die Schaffung naturnaher 

0 
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Nr. Kriterium Verbale Einschätzung Bewertung 

Fließgewässerabschnitte ins Verhältnis zu setzen und wird deshalb als hinnehmbar 
bewertet. 

− Ökologische Durchgängigkeit der WRRL-
relevanten Gewässer 

Die ökologische Durchgängigkeit der WRRL-relevanten Gewässer (Kösterbeck und 
Kleine Kösterbeck) ist gegeben. 

++ 

5 Umfang der baulichen Anlagen 

Die Baumaßnahmen zur Anlage der Ringgräben am Rand des Maßnahmengebietes 
werden als umfangreich bewertet. Durch die Ringgräben kann jedoch das weit ver-
zweigte Grabensystem innerhalb der Maßnahmenfläche aus der Nutzung genom-
men werden und sich zu ökologisch hochwertigen Still- bzw. Restgewässern ent-
wickeln, so dass insgesamt der Umfang der genutzten Vorfluter durch die Anlage 
der Ringgräben reduziert wird.  

Die Anlage der neue Fließgewässerabschnitte und die Verfüllung der alten Graben-
abschnitte ist ebenfalls mit umfangreichen Baumaßnahmen verbunden. 

- 

6 Regulierbarkeit der Wasserstände 
Die Ziel-Wasserstände stellen sich durch Anhebung des Sohlniveaus automatisch 
ein 

0 

7 Umweltverträglichkeit 
Gemäß Ersteinschätzung sind durch diese Variante keine erheblichen Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter gem. § 2 LUVPG M-V (Schutzgut Mensch- Eigentum) zu 
erwarten 

++ 
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Tabelle 4 zeigt die Gegenüberstellung der einzelnen Varianten und die Bewertungen bezüglich der ein-

zelnen Vergleichskriterien.  

Tabelle 4: Variantenvergleich 

 Kriterium                                                   Variante 1 2 3 

1 Erreichbarkeit des Kompensationsziels gemäß LBP + ++ ++ 

Erreichbarkeit des Vernässungsziels gemäß LBP + + -- + 

2 Vermeidung von Vernässung außerhalb des Maßnahmenge-
biets 

- - 0 + 

3 Aufwand für die Unterhaltung der Gräben - - ++ ++ 

Wartungsaufwand der Bauwerke + 0 ++ 

4 Einfluss auf die Wasserqualität der Kösterbeck - + 0 

Ökologische Durchgängigkeit der WRRL-relevanten Gewässer + 0 ++ 

5 Umfang der baulichen Anlagen + - - 

6 Regulierbarkeit der Wasserstände + ++ 0 

7 Umweltverträglichkeit - - + + 

Gesamt - - - + 

 

Beste Variante im Vergleich ist Variante Nummer 3. Sie erzielt den besten Kompromiss aus den ver-

schiedenen Anforderungen mit Einschränkungen in der Regulierbarkeit der Wasserstände und dem 

Nachteil eines hohen baulichen Aufwands zu ihrer Umsetzung (Anlage der Ringgräben und der Neuge-

rinne der Wasserläufe). Sie erhält beste Bewertungen bei Erreichbarkeit des Kompensationsziels durch 

die Möglichkeit der Einrichtung einer nahezu ungestörten Kernzone zwischen den Ringgrabenabschnit-

ten, optimierten Unterhaltungsbedingungen und der ökologischen Durchgängigkeit der WRRL-rele-

vanten Gewässer.  

Die Variante 1 erreicht die Vernässungsziele der Maßnahmenfläche in optimaler Art und Weise. Aller-

dings sind damit nicht hinnehmbare nachteilige Auswirkungen in größerem Umfang für die angrenzen-
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den Flächen durch im Vergleich zum Ist-Zustand erhöhte Grundwasserstände zu erwarten. Die Unter-

haltung der Gräben zukünftig nur mit erheblichem Mehraufwand gewährleistet werden. Demnach ist 

diese Variante aufgrund der gravierenden Auswirkungen auf Dritte auszuschließen.  

Mit der Variante 2 kann das Vernässungsziel nicht sicher erreicht werden, da mit Anlage der Ringgrä-

ben nur noch ein kleiner Teil der ursprünglichen Einzugsfläche zur Verfügung steht.  

Durch die Ringgräben wird das Gesamteinzugsgebiet der Wolfsberger Seewiesen in die Abbildung 7 

dargestellten vier Teileinzugsgebiete unterteilt. 

Für die Vernässung stehen somit nur das Einzugsgebiet der Vernässungsfläche selbst und das Einzugs-

gebiet östlich der Maßnahmenfläche zur Verfügung. Das entspricht in etwa 30% des derzeitigen Ge-

samteinzugsgebietes. 

 

Abbildung 7: Variante 2 - Aufteilung des Einzugsgebiets 
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3 Vorstellung der Vorzugslösung 

Ziel ist es, einen Teilabschnitt des stark anthropogen veränderten Flusslaufes der Kösterbeck und der 

Kleinen Kösterbeck zu renaturieren und naturnahe, ökologisch hochwertige Feuchtlebensräume zu 

schaffen, die mit einer Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung einhergehen.   

Basierend auf dem digitalen Geländemodell wird im Vergleich zum Ist-Zustand eine Variante zur Wie-

dervernässung geplant, welche die in Abbildung 8 dargestellten Maßnahmen umfasst.  

 
Abbildung 8: Übersichtspan 
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Tabelle 5: Längen der geplanten Fließgewässer 

Neue Fließgewässer Länge 

Neuer Lauf Kösterbeck 1.880 m 

Neuer Lauf Kleine Kösterbeck 492 m 

Südlicher Ringgraben 2.567 m 

Nördlicher Ringgraben 3.480 m 

3.1 Schaffung eines neuen Laufes für die Kösterbeck 

Es erfolgt eine Wiederherstellung eines naturnahen Laufes der Kösterbeck im Senkentiefsten des Maß-

nahmenraums entlang des mäandrierenden Uferlaufs unter Einbindung in den Lauf der bestehenden 

Kösterbeck. Der neue Bachlauf wird mit einer Breite von 3 m bis ca. 0,3 m unter Geländeoberkante auf 

einer Länge von ca. 1.880 m vorprofiliert. Die Böschungsneigung wird nach Einstellen einer eigendyna-

mischen Entwicklung zwischen 1:3 und 1:5 variieren. 

Durch die Anhebung der Gewässersohle und die Reduzierung des Abflussquerschnittes soll die Initiie-

rung einer eigendynamischen Entwicklung gefördert werden. Ziel ist die Wiederherstellung eines Fließ-

gewässers, das dem Leitbild eines organisch geprägten Tieflandbaches entspricht. Die Gewässersohle 

wird bei einem geringen Einschnitt in den Moorkörper so hoch wie möglich gelegt, so dass bereits bei 

HQ 1 ein Überstau in den angrenzenden Senken bzw. ehemaligen Seeflächen erfolgen kann. 

Der alte Lauf der Kösterbeck wird punktuell verfüllt, abgetrennte Abschnitte bleiben als stehende Ge-

wässer (Altlauf) erhalten. Zum dauerhaften Verschluss des alten Laufes werden unterhalb der Einleit-

stelle und im Unterstrom von Querungsstellen des neuen Bachlaufes Grabenverschlüsse auf ca. 20 m 

Länge mit einer in die Grabenböschung eingebundenen Holzspundwand vorgesehen. Anteilig werden 

seitlich einmündende Gräben und der Altlauf punktuell auf 5 – 10 m Länge verfüllt. 

3.2 Schaffung eines neuen Laufes für die Kleine Kösterbeck 

Der ursprüngliche Verlauf der Kleinen Kösterbeck wird zwischen dem A-Graben und dem neuen Ver-

lauf der Kösterbeck im Senkentiefsten des Maßnahmenraumes in Teilen wiederhergestellt. Auf einer 

Länge von ca. 492 m wird der neue Bachlauf mit einer Breite von 3 m bis ca. 0,3 m unter Geländeober-

kante vorprofiliert. Die Böschungsneigung wird zwischen 1:3 und 1:5 variieren. Ziel ist es, eine eigen-

dynamische Entwicklung zwischen der Einmündung des geplanten nordöstlichen Ringgrabens und des 

Nellergrabens herzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die vollständige Außerbetriebnahme des 

A-Graben bis zur Einmündung des geplanten nordwestlichen Ringgrabens und eines Abschnitts des 

Grabens 15/6/2 durch Grabenverschlüsse und partielle Verfüllung zum Ausschluss hydraulischer Ver-

bindungen notwendig. [3] 

3.3 Bau von Ringgräben 

Zur Sicherstellung der Entwässerung angrenzender Ackerflächen ist zusätzlich der Bau von zwei Ring-

raben entlang der nördlichen und südlichen Randbereiche der Vorhabenfläche geplant. Über diese 

Gräben wird das Wasser der jeweils von Norden und Süden einmündenden Entwässerungsgräben ge-

fasst. Sie übernehmen somit die Vorflutfunktion der Kösterbeck und des A-Grabens. Der südliche Ring-

raben wird zudem den diffusen Nährstoffeintrag von außen liegenden Ackerflächen in die Maßnah-

menfläche verhindern. Der nördliche Ringgraben erhöht wiederum das Wasserdargebot für die neue 
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kleine Kösterbeck im Maßnahmenraum und fördert so die eigendynamische Entwicklung des neuen 

Gewässerverlaufs. 

3.3.1 Bau eines südlichen Ringgrabens 

Der Ringgraben wird mit einer Länge von ca. 2.567 m entlang der südlichen Grenze der Maßnahmen-

fläche verlaufen. Der südliche Ringgraben wird mit einer gleichmäßigen Grabengeometrie ausgebildet. 

Die Böschungsneigung beträgt 1:2 und die Sohlbreite im überwiegenden Grabenverlauf 3 m. Die Sohl-

höhe beträgt an der Mündung in die Kösterbeck 23,20 m HN und am Anschluss zum Oberlauf der Kös-

terbeck (Station 2+565) 23,75 m HN. Das durchschnittliche Längsgefälle im südlichen Ringgraben be-

trägt damit ca. 2,1 ‰. Alle Entwässerungsgräben, welche sich außerhalb des Maßnahmenraumes be-

finden, werden an den neuen Ringgraben angeschlossen. Außerdem ist der Verschluss aller bestehen-

den Grabenabschnitte innerhalb der Maßnahmenfläche zur Verhinderung von unkontrolliertem Ab-

fluss aus dem Maßnahmenraum notwendig. Durch eine Hochwasserüberlaufschwelle wird die Verbin-

dung zur Kösterbeck im Oberlauf zum neuen Ringgraben hergestellt. Ein Anschluss an den Unterlauf 

der Kösterbeck ist ebenfalls vorgesehen. Durch die Anlage von Sohlaufhöhungen wird eine eigendyna-

mische Entwicklung des Grabens gefördert.  

3.3.2 Bau eines nördlichen Ringgrabens 

Der Ringgraben wird auf einer Länge von ca. 3.480 m entlang der nördlichen Grenze der Maßnahmen-

fläche hergestellt. Der nördliche Ringgraben weist ebenfalls über die gesamte Länge eine einheitliche 

Grabengeometrie mit einer Böschungsneigung von 1:2 und einer Sohlbreite von 3 m auf. Die Sohlhöhe 

liegt bei der Mündung in den Graben 15/6 (Station 0+000) bei 23,35 m HN, bei Station 3+940 beträgt 

die Sohlhöhe 23,90 m HN. Somit ergibt sich ein durchschnittliches Längsgefälle von ca. 1,6 ‰ im nörd-

lichen Ringgraben. Der neue Ringgraben wird an die sich außerhalb des Maßnahmenraumes befindli-

chen Entwässerungsgräben angeschlossen. Es werden alle bestehenden Grabenabschnitte innerhalb 

der Maßnahmenfläche zur Verhinderung von unkontrolliertem Abfluss aus dem Maßnahmenraum ver-

schlossen. Durch die Herstellung des Anschlusses im Unterstrom an den quer verlaufenden A-Graben 

mit Anschluss an den Durchlass kann die bestehende Wegeverbindung weiterhin erhalten bleiben. Ziel 

ist es auch bei diesem Graben, eine eigendynamische Entwicklung zu erreichen. Diese soll durch die 

Anlage von Sohlaufhöhungen unterstützt werden.  

3.4 Uferrandbepflanzung 

Zur Beschattung der Kösterbeck und der Kleinen Kösterbeck sind Baumpflanzungen vorgesehen. Diese 

werden sich südlich des neu hergestellten Laufes der Kösterbeck befinden, sowie westlich des neuen 

Laufes der Kleinen Kösterbeck. Begleitend erfolgt an den Ringgräben ebenfalls zur Beschattung eine 

Bepflanzung. Die in Tabelle 6 genannten Baumarten sind für die Uferrandbepflanzung vorgesehen. De-

tails zu den Pflanzstandorten werden in der Ausführungsplanung festgelegt.  

Tabelle 6: Pflanzliste Uferrandbepflanzung  

Pflanzenarten für Uferrandbepflanzung 

Weide 

Erle 

Weißdorn 
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3.5 Bodenmanagement 

Durch das Anlegen der Gräben fallen rund 76.150 m³ (73.000 m³ bei den Ringgräben, 3.150 m³ bei der 

Gewässerneuanlage) Boden an, der sich überwiegend aus Oberboden und Torfen zusammensetzt. Ver-

einzelt ist mit Sandvorkommen, Mudden oder Geschiebemergel zu rechnen. Ein Abtransport des Bo-

dens zur Verwertung oder Entsorgung ist aus wirtschaftlichen Gründen zu vermeiden.  

Es ist vorgesehen, den Boden innerhalb der Maßnahmenfläche für verschiedene Teilmaßnahmen zu 

verwenden. 

Die innerhalb der Maßnahmenfläche vorhandenen Entwässerungsgräben werden nach Umsetzung der 

Maßnahme funktionslos. Da es sich bei den Entwässerungsgräben um ein teilweise stark verzweigtes 

und dichtes Grabennetz handelt, werden diese zumindest als oberflächliche Mulden künftig für eine 

bessere Verteilung des Wassers erhalten. Die Gräben, die derzeit als Gewässer 2. Ordnung eingestuft 

sind und somit eine entsprechende Profilgröße aufweisen, werden mit dem anfallenden Bodenmate-

rial teilweise verfüllt. Die Verfüllung erfolgt bis max. 24,40 m HN, also bis ca. 20 cm unter das Mindest-

stauziel von 24,60 m HN, sodass flache Mulden für die oberflächige Verteilung von Wasser erhalten 

bleiben.  

Weiterhin kann ein Teil des Bodenmaterials im Zusammenhang mit den verschiedenen baulichen An-

passungen des Vorflutsystems verwendet werden. 

Das verbleibende Bodenmaterial wird angrenzend an die Ringgräben auf der Innenseite der Maßnah-

menfläche mit einer Mächtigkeit von max. 0,2 m aufgetragen. Diese Höhenbeschränkung ist einerseits 

aus Gründen des Bodenschutzes (Nährstoffeintrag) erforderlich, andererseits sollen dadurch auch 

nachteilige Wirkungen bezüglich des Maßnahmenziels Flächenvernässung vermieden werden. Der 

Auftrag erfolgt ohne Verdichtung des Bodens. 

Eine Begrünung oder Ansaat der Bodenauftragsflächen wird nicht vorgesehen, sie werden einer selbst-

ständigen Vegetationsentwicklung überlassen. Flächen mit Baum- oder Gehölzbestand sowie Röhricht-

flächen werden grundsätzlich vom Bodenauftrag freigehalten. Von Bäumen und Gehölzen wird ein 

Mindestabstand von 1,0 m bis zum Bodenauftrag eingehalten.  

3.6 Gesamtkonzept Wegeverbindungen und Überfahrten 

Das Gebiet ist durch eine Nord-Süd- und Ost-West-Achse gekennzeichnet, die im Zentrum ein Wege-

kreuz bilden. Es handelt sich um weitestgehend unversiegelte, einspurige Feld- bzw. Erdwege, die 

überwiegend durch land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge genutzt werden und dem Erreichen der 

dortigen und angrenzenden Nutzflächen dienen. Sie besitzen keine überörtliche Bedeutung und nur 

ein sehr geringer Anteil der beanspruchten Flurstücke weist eine Wegewidmung auf (siehe Unterlage 

16.1). 

Die Wege besitzen z.T. eine Auffüllung/Befestigung aus Fein- und Mittelsand (Abbildung 9). Darunter 

folgt ein torfiger Untergrund. Zum Zentrum des Gebietes hin nimmt die Qualität und Befahrbarkeit der 

Wege deutlich ab. Bei nassen Witterungsbedingungen wird das Befahren der Wege stark erschwert 

(u.a. tiefe Spurrinnenbildung). Die Wege weisen durch landwirtschaftliche Nutzung tief ausgefahrene 

Bereiche auf (Abbildung 10). 
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Abbildung 9: Weg Richtung Norden von Lieblingshof 

aus 

 
Abbildung 10:  Weg hinter der westlichen Brücke 

 

Die Querung der Kösterbeck und des A-Grabens wird durch die vier vorhandenen Brückenbau-

werke/Überfahrten ermöglicht (davon zwei dargestellt in Abbildung 11 und 12). Zwei Brücken und eine 

Überfahrt befinden sich innerhalb des Maßnahmengebietes und ermöglichen die Nord-Süd-Verbin-

dung. Eine weitere befindet sich am westlichen Randbereich des Gebietes und erlaubt die Zufahrt von 

der K 20 aus. Die Bauwerke sind in ihrem Zustand so zu erhalten, dass sie eine sichere Nutzung ge-

währleisten können.  

Aufgrund der aktuellen Wege- und Brückenzustände sind diese nur mit geländegängigen Fahrzeugen 

durchgängig befahrbar und weisen somit eine bereits eingeschränkte Nutzbarkeit auf. 

 
Abbildung 11: Überfahrt über die Kösterbeck 

(Bauwerk  1.4) 

 
Abbildung 12: Überfahrt über den A-Graben (Bauwerk  

1.1) 

Nach dem Einstau der Flächen werden die vorhandenen Wege innerhalb der Ringgräben in Teilberei-

chen temporär häufiger dem Grundwassereinfluss unterliegen als bisher. Die bereits eingeschränkte 

Nutzung der Wege kann zusätzlich erschwert werden. Durch die Neuanlage des Bachlaufes der Kleinen 

Kösterbeck wird der Weg südlich des A-Graben gekreuzt.  

Infolge nachfolgend aufgeführter Ansprüche muss der Zugang zum Gebiet grundsätzlich erhalten blei-

ben: 

− Erreichbarkeit von Privatgrundstücken innerhalb der Maßnahmenfläche (Dienstbarkeiten) 
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− Zugang zu 2 Masten der 110-kV-Hochspannungsleitung der E.ON EDIS AG 

− Zuwegung zu Jagdrevieren  

− Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an geplanten Ringgräben 

Die innerhalb des Gebietes befindlichen Flächen Dritter müssen zukünftig von deren Eigentümern er-

reichbar bleiben. Ebenso sind die Unterhaltungsarbeiten am Ringgraben und der Zugang zu den inner-

halb des Gebietes liegenden Strommasten der 110-kV-Hochspannungsleitung (Auflage der E.ON EDIS 

AG) zu gewährleisten. Weiterhin sind die Zufahrten zu den im Gebiet aufgestellten Hochständen/An-

sitzen und damit die Wildbestandsregulierung durch die Jagd zu ermöglichen.  

Durch die Anlage der Ringgräben werden die in das Gebiet hineinführenden Wege zerschnitten und 

die Erreichbarkeit der innerhalb des Ringgrabensystems befindlichen Flächen eingeschränkt. Um den 

o.g. Anforderungen nachzukommen, werden Überfahrten über das Ringgrabensystem an den in das 

Gebiet hineinführenden Wegen notwendig. Die nachfolgende Tabelle 7 veranschaulicht, welche An-

forderungen hinsichtlich Zugänglichkeit für die jeweiligen Teilflächen1 des Maßnahmengebietes beste-

hen.  

Tabelle 7: Übersicht der bestehenden Ansprüche für die jeweiligen Teilflächen 

Brückenbau-
werk * 

Erreichbare Teilfläche Bestehende Ansprüche 

1.1 zwischen A-Graben und  
Kösterbeck 

− Wegegrundstücke 

− Jagdreviere 

1.2 und 1.3 nördlich des A-Grabens  − Unterhaltungsarbeiten an der HS-Leitung  

− Jagdreviere 

1.4 zwischen A-Graben und  
Kösterbeck 

− Wegegrundstücke 

− Jagdreviere 

1.5 südlich der Kösterbeck − Unterhaltungsarbeiten an der HS-Leitung und 
den Masten  

− Privatflächen 

− Jagdreviere 
* Nummer der Bauwerke siehe Unterlage 16.1N 

Mit den Überfahrten wird der Zugang/die Zufahrt ins Maßnahmengebiet zukünftig grundsätzlich ge-

währleistet und den durch die Ringgräben verursachten Trennwirkungen Rechnung getragen. Um den 

außer Betrieb genommen Abschnitt des A-Graben weiterhin passieren zu können, ist eine Überfahrt 

in diesem Bereich geplant.  

Für die Vorprofilierung der Kösterbeck und der Kleinen Kösterbeck ist der Bau einer temporären 

Baustraße nördlich der bestehenden Kösterbeck vorgesehen. Diese ist möglichst als mobile Baustraße 

herzustellen, d.h. aus Stahlplatten und Baggermatratzen, um die Beeinträchtigungen für die Biotope 

so gering wie möglich zu halten. Die Anbindung an die Baustraße findet über öffentliche Straßen und 

der Nord-Süd-Achse im Gebiet statt.  

 

1 Die Teilflächen ergeben sich durch den Verlauf der Hauptgräben aus Kösterbeck, A-Graben und den neuen 

Ringgräben. 
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Für die vorhandenen Wege ist kein Ausbau bzw. keine Ertüchtigung vorgesehen, nicht zuletzt auch 

deshalb, weil die Wege größtenteils nicht gewidmet und keine durchgehenden Wegeflurstücke vor-

handen sind. Zudem wären mit der Wegeertüchtigung zusätzliche Eingriffe und damit verbundene 

nachteilige ökologische Auswirkungen (u.a. Versiegelung, Störungen, Einbringen von Fremdmaterial) 

auf das Gebiet verbunden, was der Zielstellung der Renaturierungsmaßnahme widersprechen würde.  

3.7 Anforderung der Wasserrahmenrichtlinie  

Nach Umsetzung der Maßnahmen bleiben die Kösterbeck und die Kleine Kösterbeck berichtspflichtige 

Gewässer (gemäß Artikel 15 Absatz 1 -3 WRRL). Die neu anzulegenden Ringgräben werden unter die 

Gewässer 2. Ordnung fallen, deren Pflege und Unterhaltung durch den Wasser- und Bodenverband 

realisiert wird. 

3.8 Anforderung Gewässerunterhaltung 

3.8.1 Grabenunterhaltung/-bewirtschaftung 

Die zukünftige Länge des nördlichen Ringgrabens wird ca. 3,4 km betragen und die des südlichen Ring-

grabens ca. 2,5 km. Durch die Abtrennung der Maßnahmenfläche von den umliegenden Flächen durch 

den Bau der Ringgräben entfällt die Pflege und Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung innerhalb der 

Maßnahmenfläche. 

3.8.2 Unterhaltungsstreifen 

Da es vorgesehen ist, die neu anzulegenden Ringgräben als Gewässer 2. Ordnung in die Unterhaltungs-

pflicht des Wasser- und Bodenverbandes zu übergeben, ist mit der Planung und Umsetzung der Maß-

nahme sicherzustellen, dass eine Unterhaltung der Gräben mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Der 

WBV hat darauf aufmerksam gemacht, dass die besondere Geometrie und Breite des Ringgrabens bei 

einer einseitigen Unterhaltung ein nicht vertretbarer technischer Aufwand (z.B. Mähwerk mit speziel-

lem Ausleger, Mähboot) entstehen würde, den der Verband nicht erbringen könnte. Aus diesem Grund 

muss zur Ermöglichung der gesetzlich vorgeschriebenen Beräumung des Gewässers ein beidseitiger 

Unterhaltungsstreifen vorgesehen werden. 

Es besteht laut Landeswassergesetz (LWaG M-V) und Wasserhaushaltsgesetz (WHG) hingegen kein 

rechtlicher Anspruch auf beidseitige Unterhaltungsmöglichkeiten. Zudem wäre es erforderlich, inner-

halb der Maßnahmenfläche eine befahrbare Trasse zu erstellen, die in dem tiefgründigen Moor ohne 

entsprechende Vorkehrungen (z.B. befestigte Trasse auf Fließ erstellen) nur eingeschränkt befahrbar 

ist. 

Unter Berücksichtigung einer praktikableren Unterhaltung und einer erhöhten Sicherheit während 

möglicher Havarien, z.B. größere Räumungsarbeiten, wird den Forderungen des WBV gleichwohl ent-

sprochen und eine beidseitige Grabenunterhaltung ermöglicht.  

Um einen durchgängigen Unterhaltungsstreifen außerhalb der Ringgräben auszuweisen, werden alle 

von außerhalb in die Ringgräben einmündenden Gräben mit einem Durchlass an die Ringgräben ange-

schlossen. Für den innenliegenden Unterhaltungsstreifen erfolgt in diesen Bereichen eine Grabenver-

füllung. Eine Befestigung oder Verdichtung der Fahrstreifen erfolgt nicht und wurde vom WBV auch 
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nicht gefordert. Im Bereich der Grabenverfüllungen des inneren Unterhaltungsstreifens ist daher nur 

von einer geringen Standsicherheit auszugehen. Dies ist bei der späteren Unterhaltung zu berücksich-

tigen. 

Die Fahrstreifen liegen überwiegend auf den an die Gräben angrenzenden Grünlandflächen. Alle Grä-

ben werden so angelegt, dass sich auf der Außenseite bzw. Innenseite der Ringgräben ein mindestens 

3,5 m breiter Randstreifen ergibt. Die Durchlasslänge wird so gewählt, dass eine mindestens 3,0 m 

breite Überfahrt entsteht.  
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4 Kompensation 

4.1 Nachweis der Kompensationsbilanz 

Gemäß Planfeststellungsbeschluss vom 26.07.2001/28.08.2001 [1] wurde der Gesamtumfang der Aus-

gleichsmaßnahme im Maßnahmenblatt zur Wolfsberger Seewiese mit 278,3 ha planfestgestellt. Es 

wurde im Hinblick auf Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen die Maßnahmenfläche nach zwei Kate-

gorien eingeteilt und unterschieden. Diese beiden Kategorien werden grundsätzlich beibehalten und 

in Bezug auf die unterschiedlichen Pflegeansprüche auf die innerhalb und außerhalb der geplanten 

Ringgräben liegenden Flächen übertragen. Die innerhalb der Ringgräben zukünftig liegenden Flächen 

werden der Kategorie I – Niedermoorstandort mit natürlicher Sukzession zugeordnet. Für diese Flä-

chen wurde gemäß Planfeststellungsbeschluss [1] eine zeitweise Durchführung von Pflegemaßnahmen 

vorgesehen. Abweichend von den bisherigen Festlegungen wird auf den Flächen der Kategorie I auf 

die Durchführung von Pflegemaßnahmen verzichtet und stattdessen die natürliche Sukzession als Ent-

wicklungsziel definiert. Infolge der Neuanlage der naturnahen Bachläufe kommt es zu Vernässungen, 

die v.a. Röhrichte einstellen lässt. Es ist davon auszugehen, dass sich die vorhandene Vegetation und 

die Röhrichte als persistent gegenüber einer Wald- und Gehölzentwicklung erweisen. Bei Erfordernis 

kann ggf. durch gezielte Entkusselungsmaßnahmen der Verbuschung der Flächen entgegengewirkt 

werden. Aus dem geänderten Pflegekonzept resultiert keine nachteilige Änderung der ökologischen 

Wertigkeit der Kernzone I.  

Die sich außerhalb der Ringgräben künftig befindlichen Flächen gehören der Kategorie II - extensive 

Grünlandnutzung auf Niedermoorstandorten an (Abbildung 13).  
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Abbildung 13: Übersichtsplan mit Kategorie I und II 

In der nachfolgenden Tabelle wird die laut planfestgestelltem LBP Flächengröße der Kompensations-

maßnahme im Textteil mit der Flächengröße des Maßnahmenblattes gegenübergestellt. 

Als Ergebnis zeigt sich, dass die Bilanzierung in der Unterlage 12.1 von 2001 auf 220,2 ha basiert, wobei 

dies ein Rechenfehler ist. Korrekt ist eine Gesamtfläche von 278,3 ha nach den Angaben des Maßnah-

menblattes, die 2001 für die Kompensationsmaßnahme zur Verfügung stand. Diese Fläche wurde in 

die oben genannten Kategorien I und II aufgeteilt. Durch einen Flächenankauf durch die DEGES von 3,6 

ha beträgt die aktuelle Maßnahmenfläche 281,9 ha. 
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Tabelle 8: Vergleich der Kategorien laut PFB und Planänderung 

  Flächenbilanz Äquivalenzberechnung 

  

Gemäß Textteil 

 LBP 2001 

Gemäß Maßnahmenblatt 

LBP 2001 

neue Planung 

2020 

neue Planung  

2020 Bestand 

Bilanzierungsüber-

schuss 
Erläuterung 

Gesamtfläche 220,2 ha 278,3 ha 281,9 ha 889,43 ha FÄ    

Kategorie I 66,7 112,9 ha 64,79 ha 809,78 ha FÄ 471,25 ha FÄ 
Kategorie I Niedermoorstandort 

mit natürlicher Sukzession  

Kategorie II 153,5 165,4 ha 211,2 ha 318,70 ha FÄ 48,26 ha FÄ 

Kategorie II Extensive Grünland-

nutzung auf Niedermoorstan-

dorten 

Planänderung 

2020 
  5,91 ha 35,96 ha FÄ 7,4 ha FÄ 

Anlage von naturnahen Fließge-

wässern 
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Hinsichtlich der Pflegemaßnahmen besteht Übereinstimmung mit den Naturschutzbehörden, dass die 

Ansätze aus der Planfeststellung (LBP) [2] weiterhin Gültigkeit haben. Das entsprechende Maßnah-

menblatt, das alle ergänzende Festlegungen und Fortschreibungen enthält, befindet sich in der Anlage 

1. 

4.2 Artenschutzrechtliche Beurteilung/Wirkungen 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist der Erhaltungszustand der lokalen Population von besonders ge-

schützten und bestimmten anderen Tier- und Pflanzenarten nicht zu verschlechtern. Durch die bauli-

chen Maßnahmen der Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen (insbesondere Bodenaus-

hub und die Verfüllung von Grabenabschnitten) können Störungen in Teilbereichen nicht ausgeschlos-

sen werden.  

Eine vertiefende Beurteilung erfolgt im Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Unterlage 19.1.1). Es sind 

allerdings keine unvermeidbaren Betroffenheiten festgestellt worden.
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Maßnahmenblatt  Seite 78DE 

Ergänzung zum Deckblatt D-1 E (vgl. Unterlage 12.2, Blatt 20 D) 

Projekt: LBP BAB A 20 
VKE 2822 
Abschnitte Sanitz - Tessin 

Maßnahmen-Nr. D-1 E B 

Durchführung der Maßnahme 

Maßnahmenplan (Unterlage 12.2, Blatt 20 DD) 

Beschreibung: 

a) Änderung der Maßnahme 

Zur Umsetzung des planfestgestellten Renaturierungskonzeptes wurden verschiedene planerische Lösungsansät-
ze untersucht. Die im Ergebnis dieses Planungs- und Abwägungsprozesses ausgearbeitete Vorzugslösung, die 
sogenannte Ringrabenlösung, unterscheidet sich vom ursprünglichen Renaturierungskonzept gemäß Plangestel-
lungsunterlage. Danach sollte die Wiedervernässung der Wolfsberger Seewiesen im Wesentlichen durch wasser-
bauliche Maßnahmen an der Kösterbeck (Erstellung eines Staubauwerkes am Ausgang aus der Niederung der 
Wolfsberger Seewiesen), den Hauptgräben sowie kleineren Gräben erreicht werden. 

Eine Änderung bzw. Anpassung des Renaturierungskonzeptes wurde erforderlich, um unerwünschte Vernässun-
gen außerhalb der Maßnahmenfläche zu vermeiden bzw. reduzieren zu können.  

Maßgeblich für die notwendigen Planungsänderungen im Zuge einer Ringgrabenlösung war deshalb, dass nach-
teilige Auswirkungen durch Vernässungen außerhalb der Maßnahmenfläche wesentlich reduziert werden konnten. 
Darüber hinaus kann die zukünftige Unterhaltung der Gräben gewährleistet und mögliche negative Auswirkungen 
auf die Wasserqualität durch übermäßige Nährstoffeinträge gering gehalten werden. 

 

Folgende bauliche Maßnahmen sind im Rahmen der Ringgrabenlösung vorgesehen: 

1. Anlage des nördlichen und südlichen Ringgrabens sowie Grabenneuanlage 15/12 

2. Erstellung einer regulierbaren Streichwehrkonstruktion mit Sammelbecken am östlichen Ende des Süd-
grabens am Rand des Moores 

3. Errichten von 2 Kleinstauanlagen im Bereich der Gräben 15/9, 5/10 

4. dauerhafter Verschluss aller innenseitigen Gräben am Ringgraben, um das Entwässern der Maßnahmen-
fläche zu verhindern 

5. Anschließen aller außenseitig der Ringgräben einmündenden Gräben mit Durchlässen 

6. Ausweisung eines beidseitigen Unterhaltungsstreifens am nördlichen und südlichen Ringgraben 

7. Errichtung von 3 Brückenbauwerken zur Querung des Ringgrabens 

8. Geländeanpassung im nordöstlichen Teil der Maßnahmenfläche durch Verwallung (Geländeniveau teil-
weise unterhalb des oberen Stauziels). 

 

b) Flächenkategorien/Pflege 

Gemäß der Planfeststellungsunterlage wurden im Hinblick auf Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen die Maß-
nahmenfläche nach zwei Kategorien eingeteilt und unterschieden. Unter Berücksichtigung der Ringgrabenlösung 
werden die Kategorien auf die innerhalb und außerhalb des Ringgrabens liegenden Flächen übertragen. Innerhalb 
des Ringgrabens liegende Fläche werden der Kategorie I als Niedermoor mit zeitweiser Durchführung von Pfle-
gemaßnahmen zugesprochen. Die außerhalb befindlichen Flächen gehören der Kategorie II - extensive Grünland-
nutzung auf Niedermoorstandorten an und werden mit einem Weidezaun umgrenzt. 

Die Flächen der Kategorie I umfassen 217,4 ha und werden im Maßnahmenplan (Unterlage 12, Lageplan 12.2) als 
Niedermoorstandort mit zeitweiser Durchführung von Pflegemaßnahmen ausgewiesen. Die Flächen der Kategorie 
II umfassen 64,5 ha und werden im Maßnahmenplan (Unterlage 12, Lageplan 12.2) als extensive Grünlandnut-
zung auf Niedermoorstandort ausgewiesen. 

 

Das Pflegekonzept ist entsprechend dem Maßnahmenblatt der Planfeststellung umzusetzen. Die dort definierte 
Flächenunterteilung in Kategorie I und Kategorie II und die damit verbundenen Pflegemaßnahmen sind direkt auf 
die neu ausgewiesenen Flächen der Kategorie I und Kategorie II zu beziehen. 

 

 

Ersetzt durch Deckblatt 
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Durchführung der Maßnahme 

Maßnahmenplan (Unterlage 1, Anlage 1, Blatt 1 DDD) 

Beschreibung: 

a) Änderung der Maßnahme 

Zur Umsetzung des planfestgestellten Renaturierungskonzeptes wurden verschiedene planerische Lösungsan-
sätze untersucht. Das ausgearbeitete Maßnahmenkonzept unterscheidet sich vom ursprünglichen Renaturie-
rungskonzept gemäß Plangestellungsunterlage. Danach sollte die Wiedervernässung der Wolfsberger Seewiesen 
im Wesentlichen durch wasserbauliche Maßnahmen an der Kösterbeck (Erstellung eines Staubauwerkes am Aus-
gang aus der Niederung der Wolfsberger Seewiesen), den Hauptgräben sowie kleineren Gräben erreicht werden. 

Im Zuge der weiteren Planung erwies sich dieses Konzept als nicht umsetzbar. 
Zur Umsetzung des planfestgestellten Maßnahmenzieles wurde eine Lösungsvariante erarbeitet. Es ist vorgese-
hen, einen Teilabschnitt des stark anthropogen veränderten Flusslaufes der Kösterbeck und der Kleinen Köster-
beck zu renaturieren und naturnahe, ökologisch hochwertige Feuchtlebensräume zu schaffen, die mit einer Ex-
tensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung einhergehen 

 

Folgende bauliche Maßnahmen sind vorgesehen: 

1. Anlage des nördlichen und südlichen Ringgrabens mit Sohlaufhöhungen 

2. Anschluss des südlichen Ringgrabens an Oberlauf der Kösterbeck mit Hochwasserschwelle  

3. Anschluss des nördlichen Ringgrabens an die Sohle des Durchlasses zum A-Graben 

4. dauerhafter Verschluss aller innenseitigen Gräben am Ringgraben, um das Entwässern der Maßnahmen-
fläche zu verhindern 

5. Anschließen aller außenseitig der Ringgräben einmündenden Gräben mit Durchlässen 

6. Errichtung von Brückenbauwerken zur Querung der Ringgräben 

7. Rückbau Wehr, Rückbau Sohlschwellen 

8. Anlage von naturnahen Bachläufen der Kösterbeck und der Kleinen Kösterbeck durch Vorprofilierung  

9. Grabenverschlüsse und Grabenverfüllungen im Bereich der Kösterbeck, der Kleinen Kösterbeck, und des 
A-Grabens  

 
b) Flächenkategorien/Pflege 

Gemäß der Planfeststellungsunterlage wurden im Hinblick auf Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen die Maß-
nahmenfläche nach zwei Kategorien eingeteilt und unterschieden. Unter Berücksichtigung der Ringgrabenlösung 
werden die Kategorien auf die innerhalb und außerhalb des Ringgrabens liegenden Flächen übertragen. Die in-
nerhalb der gebauten Ringgräben liegende Flächen werden der Kategorie I als Niedermoor ohne Pflegemaßnah-
men zugesprochen. Die außerhalb befindlichen Flächen gehören der Kategorie II - extensive Grünlandnutzung auf 
Niedermoorstandorten an. 

Die Flächen der Kategorie I umfassen 64,79 ha und werden im Maßnahmenplan (Unterlage 9.1, Karte 2) als Nie-
dermoorstandort mit natürlicher Sukzession ausgewiesen. Die Flächen der Kategorie II umfassen 211,2 ha und  
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c) Ergänzung Monitoring 

Aufgrund der Möglichkeit, dass Vernässungswirkungen außerhalb der Maßnahmenfläche auftreten können (betrifft 

östliche Teilfläche, vgl. Ausführungen unter Pkt. 4.2.3 im Erläuterungsbericht), wurde zur Beweissicherung ein 

ergänzendes Monitoring der Graben- und Grundwasserstände vor der Maßnahmenrealisierung in diesem Teilge-

biet durchgeführt. Hierzu wurde auf den Flächen die sich östlich des Wehrstandortes an die Kösterbeck anschlie-

ßen, ein erweitertes Messnetz errichtet (s. Unterlage 12, Lageplan 12.9). Das Messnetz umfasst folgende Pegel:  

 5 Lattenpegel 

 5 Moorwasserpegel 

 2 Grundwasserpegel. 

Ergänzt wird die Überwachung der Moorwasserstände durch die Einbeziehung der MWM 4, 5, und 18 sowie den 

GWM 3, die bereits für das Vormonitoring installiert wurden.  

 

d) Überfahrten 

Um die notwendige, dauerhafte Zufahrt an den Ringgraben und in das Gebiet zu ermöglichen, werden drei Brü-

ckenbauwerke errichtet. 

Bauwerk West - Das bereits über den A-Graben im Westen befindliche Bestandsbauwerk muss auf Grund des 

allgemein schlechten baulichen Zustands und aufgrund der Anhebung des Grundwassers durch Neubau ersetzt 

werden. 

Bauwerk Süd - Über den südlichen Ringgraben ist im Zuge des vorhandenen Wirtschaftsweges (von Lieblingshof 

nach Bockhorst) ein Brückenneubau als Überführungsbauwerk erforderlich. 

Bauwerk Nord - Über den nördlichen Ringgraben ist ebenfalls im Zuge des vorhandenen Wirtschaftsweges (von 

Lieblingshof nach Bockhorst) ein Brückenneubau als Überführungsbauwerk erforderlich. 

 

e) Gewässerunterhaltung 

Die neu anzulegenden Ringgräben werden unter die Gewässer 2. Ordnung fallen, deren Pflege und Unterhaltung 

durch den Wasser- und Bodenverband realisiert wird. Alle Gräben werden so angelegt, dass sich auf der Außen-

seite bzw. Innenseite der Ringgräben ein mindestens 3,5 m breiter Randstreifen ergibt. Die Durchlasslänge wird  

so gewählt, dass eine mindestens 3,0 m breite Überfahrt entsteht. 

 

f) Kompensationsbilanz 

Laut Planfeststellungsbeschluss vom 26.07.2001/28.08.2001 wurde der Gesamtumfang der Ausgleichsmaßnahme 

Wolfsberger Seewiesen mit 278,3 ha planfestgestellt. Unter Berücksichtigung des durch die DEGES durchgeführ-

ten Flächenankaufs erfolgte eine Anpassung der tatsächlichen Maßnahmengrenze, mit dem Ergebnis, das für die 

Maßnahme eine um 7,1 ha zusätzlich erworbene/gesicherte Fläche zur Verfügung steht. 

Dagegen steht ein Entfall von wirksamen Maßnahmenflächen durch die Anlage von Überfahrten über die Ringgrä-

ben und durch die Ausweisung von Unterhaltungsstreifen. Insgesamt beträgt die Reduzierung ca. 3,5 ha. Daraus 

resultieren ein Flächenüberschuss von ca. 3,6 ha und die Gewährleistung einer ausreichend große Maßnahmen-

fläche. 

 

Gesamtumfang der Maßnahme:   281,9 ha 

 

STISBE
Linien
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werden im Maßnahmenplan (Unterlage 9.1, Karte 2) als extensive Grünlandnutzung auf Niedermoorstandort aus-
gewiesen. 

Das Pflegekonzept ist entsprechend dem Maßnahmenblatt der Planfeststellung umzusetzen. Die dort definierte 
Flächenunterteilung in Kategorie I und Kategorie II und die damit verbundenen Pflegemaßnahmen in der Flä-
chenkategorie II sind direkt auf die neu ausgewiesenen Flächen der Kategorie II zu beziehen. 

 
c) Ergänzung Monitoring 

Aufgrund der Möglichkeit, dass Vernässungswirkungen außerhalb der Maßnahmenfläche auftreten können (be-
trifft östliche Teilfläche, vgl. Ausführungen unter Pkt. 4.2.3 im Erläuterungsbericht), wurde zur Beweissicherung 
ein ergänzendes Monitoring der Graben- und Grundwasserstände vor der Maßnahmenrealisierung in diesem 
Teilgebiet durchgeführt. Hierzu wurde auf den Flächen die sich östlich des Wehrstandortes an die Kösterbeck 
anschließen, ein erweitertes Messnetz errichtet (s. Unterlage 12, Lageplan 12.9). Das Messnetz umfasst folgende 
Pegel:  

 5 Lattenpegel 

 5 Moorwasserpegel 

 2 Grundwasserpegel. 

Ergänzt wird die Überwachung der Moorwasserstände durch die Einbeziehung der MWM 4, 5, und 18 sowie den 
GWM 3, die bereits für das Vormonitoring installiert wurden. 

 
d) Überfahrten 

Um die notwendige, dauerhafte Zufahrt an den Ringgraben und in das Gebiet zu ermöglichen, werden drei Brü-
ckenbauwerke errichtet. 

Bauwerk West - Das bereits über den A-Graben im Westen befindliche Bestandsbauwerk muss auf Grund des all-
gemein schlechten baulichen Zustands und aufgrund der Anhebung des Grundwassers durch Neubau ersetzt wer-
den. 

Bauwerk Süd - Über den südlichen Ringgraben ist im Zuge des vorhandenen Wirtschaftsweges (von Lieblingshof 
nach Bockhorst) ein Überführungsbauwerk erforderlich. 

Bauwerk Nord - Über den nördlichen Ringgraben ist ebenfalls im Zuge des vorhandenen Wirtschaftsweges (von 
Lieblingshof nach Bockhorst) ein Überführungsbauwerk erforderlich. 

 
e) Gewässerunterhaltung 

Die neu anzulegenden Ringgräben werden unter die Gewässer 2. Ordnung fallen, deren Pflege und Unterhaltung 
durch den Wasser- und Bodenverband realisiert wird. Alle Gräben werden so angelegt, dass sich auf der Außen-
seite bzw. Innenseite der Ringgräben ein mindestens 3,5 m breiter Randstreifen ergibt. Die Durchlasslänge wird 
so gewählt, dass eine mindestens 3,0 m breite Überfahrt entsteht.  

 
f) Kompensationsbilanz 

Laut Planfeststellungsbeschluss vom 26.07.2001/28.08.2001 wurde der Gesamtumfang der Ausgleichsmaßnahme 
Wolfsberger Seewiesen mit 278,3 ha planfestgestellt. Unter Berücksichtigung des durch die DEGES durchgeführten 
Flächenankaufs erfolgte eine Anpassung der tatsächlichen Maßnahmengrenze, mit dem Ergebnis, das für die Maß-
nahme eine um 3,6 ha zusätzlich erworbene/gesicherte Fläche zur Verfügung steht. 

Dagegen steht ein Entfall von wirksamen Maßnahmenflächen durch die Anlage von Überfahrten über die Ring-
gräben und durch die Ausweisung von Unterhaltungsstreifen. 

Gesamtumfang der Maßnahme:   278,3 ha 
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 von Flächen mit Flurabständen < 0,30 m oder flacher 
 Überstauung  M 1 : 5.000 
Anlage 10 Querschnitte neuer Lauf Kösterbeck und Kleine Kösterbeck M  1 : 50 
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1 Veranlassung und Zielstellung 

Im Zuge des Baus der BAB A 20, Streckenabschnitt Sanitz – Tessin (VKE 282-2) wurde ge-
mäß Planfeststellungsbeschluss vom 28.08.2001 die Kompensationsmaßnahme „Wolfsberger 
Seewiesen“ im Umfang von ca. 278,3 ha als komplexe Ausgleichsmaßnahme (D-1EB) für den 
Bau der BAB A 20, VKE 282-2 in Verbindung mit VKE 282-1 geplant. Großflächige Teile der 
Wolfsberger Seewiesen sind danach durch Anstaumaßnahmen zu vernässen. Es ist vorgese-
hen, den degradierten Moorkörper durch die Wiedervernässung zu reaktivieren und natur-
nahe, ökologisch hochwertige Feuchtlebensräume zu schaffen. 
 
Die Maßnahme liegt ca. 15 km südöstlich der Hansestadt Rostock im Bereich der Ämter Car-
bäck, Sanitz und Warnow Ost zwischen den Ortslagen Teschendorf - Petschow und der Kreis-
straße K  20 im Westen, Groß Lüsewitz und Niekrenz im Osten und Lieblingshof und die BAB 
A 20 im Süden in einer weiträumigen Niedermoorfläche. 
 
Als Zielhöhen der Wasserstände wurden 24,60 m HN für Februar - April, 24,80 m HN von Mai 
- Januar festgelegt, wobei im Kernbereich Grundwasserflurabstände von < 0,20 m und in den 
umliegenden Flächen von 0,20 - 0,40 m erreicht werden sollen. Damit ist die Schaffung öko-
logisch hochwertiger Feuchtlebensräume mit den entsprechenden Flurabständen im Moorkör-
per planfestgestellt, eine Reaktivierung des Moorkörpers ist demgegenüber wahrscheinlich 
nur in kleineren Senkenbereichen mit höheren Wasserständen denkbar. 
 
Die Wolfsberger Seewiesen werden durch die Kösterbeck, den A-Graben und die Kleine Kös-
terbeck entwässert. In den Seewiesen waren mindestens bis 1790 stromauf einer Gelände-
schwelle ein größerer und 2 kleinere Seen vorhanden, die nach bisherigem Kenntnisstand 
schrittweise künstlich entwässert wurden. 
 
Die direkt von der Maßnahme betroffenen Oberflächenwasserkörper sind berichtspflichtig 
nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und als Gewässer II. Ordnung eingestuft. Es han-
delt sich um die als künstlich eingestuften Wasserkörper WAMU 1100 (Ober- / Mittellauf der 
Kösterbeck) und WAMU 1001 (Kleine Kösterbeck), die auf Grund erheblicher Defizite das Ziel 
eines guten ökologischen Potentials verfehlen. 
Der unmittelbar stromab des Maßnahmenraums gelegene Unterlauf der Kösterbeck (WAMU 
1000) kann indirekt durch veränderte Abflussbedingungen (Wasserrückhalt, Stoffausträge) be-
einträchtigt werden. Der Wasserkörper wurde in den Bestandsaufnahmen 2013 und 2016 zur 
Ökologie mit einem mäßigen Zustand (Zielzustand voraussichtlich 2027 guter ökologischer 
Zustand), der chemische Zustand als nicht gut (Zielzustand voraussichtlich 2027 gut) bewertet. 
Die Wiedervernässungsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen ist in den Bewirtschaftungsplänen 
WAMU 1100 und 1001 als geplante Maßnahme zur Erreichung der Zielstellungen aufgeführt.  
 
Im bisherigen Planungsprozess wurden ausgehend von den Vorgaben der Planfeststellung 
zur Wiedervernässung durch Rückstau im Grabensystem auch Vernässungen außerhalb des 
Maßnahmenraumes prognostiziert. Zum Ausschluss bzw. zur Vermeidung der Beeinträchti-
gung angrenzender landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzter Flächen wurde eine 
Ringgrabenlösung entwickelt.  
 
Überwachungsdaten liegen für die Messstellen Kösterbeck Kessin (WAMU 1000) und Köster-
beck Petschow (WAMU 1100) bis 2019 vor. Der Nachweis der Einhaltung der Bewirtschaf-
tungsziele für die o. g. oberirdischen Gewässer ist zu führen.  
 
Die Bewertung hat unter Berücksichtigung der Lage des Maßnahmenraumes in der Trinkwas-
serschutzzone der Oberflächenwasserfassung der Warnow und der Grundwasserfassung 
Groß Lüsewitz und Sanitz zu erfolgen. 
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Für den Maßnahmenraum „Wolfsberger Seewiesen“ die Erarbeitung eines zusammenfassen-
den hydrologisch-hydrogeologischen Gutachtens sowie eine Prüfung und Überarbeitung des 
hydrologisch-hydrogeologischen Gesamtkonzeptes zur Wiedervernässung erforderlich. Dazu 
ist auf Grundlage vorhandener Unterlagen der hydrologische Ausgangs- sowie der hydrologi-
sche Ist-Zustand im Bereich der Ersatzmaßnahme und in angrenzenden Bereichen zu erfas-
sen. Auf Grundlage eines auf der vorhandenen Datengrundlage zu erarbeitenden hydrolo-
gisch-hydrogeologischen Modells ist der oberirdische Abfluss und das Grundwasserfließge-
schehen im engeren Untersuchungsgebiet und seinem Umfeld sowie der Grundwasseran- und 
-abstrom im Maßnahmenraum „Wolfsberger Seewiesen“ zu erfassen. 
 
Im Ergebnis sind ggf. Anpassungen der Planung erforderlich. Die festgelegten Stauziele sind 
zu überprüfen, fraglich ist das höhere Stauziel in den Sommermonaten. 
 
 

2 Datenerfassung 

2.1 Vorgehensweise 

Die Vorgehensweise zur Klärung der hydrologisch-hydrogeologischen Situation sieht folgende 
Arbeitsschritte vor: 
▪ Recherchieren, Zusammenstellen und Prüfen der verfügbaren planungsrelevanten Unter-

lagen zur Hydrologie der Oberflächenwasserkörper Kösterbeck und Kleine Kösterbeck 
und der weiteren Grabensysteme und der hydrogeologischen Situation im betroffenen 
Grundwasserkörper / Einzugsgebiet, nachfolgenden Untersuchungen und dem Monitoring 
durch die DEGES,  

▪ Analyse der Entwicklung der Geländehöhen innerhalb der Senkenstruktur nach dem digi-
talen Geländemodell des Landes M-V (DGM 1), 

▪ Erfassung der geomorphologisch-hydrographischen Situation,  
▪ Klärung der oberflächengeologischen Verhältnisse und der Entwicklung des Moorkörpers 

im Holozän 
▪ Auswertung vorhandener Bohrungsdaten, 
▪ Erfassung des hydrologischen Ausgangs- sowie des hydrologischen Ist-Zustands im Maß-

nahmenraum,  
▪ Recherche der vorhandenen Entwässerungssysteme und ihrer Wirksamkeit, Überprüfung 

hydraulischer Verbindungen zwischen Grundwasser, Moorkörper und Gräben, 
▪ Zusammenstellung und Auswertung vorliegender Wasserstandsbeobachtungen, Entwick-

lung der Wasserstände im bisherigen Untersuchungszeitraum, jahreszeitliche und über-
jährliche Entwicklungen 

▪ Untersuchung zur Optimierung des Wasserhaushaltes, 
▪ Geländebefahrung, 
▪ Zusammenstellung von vorhandenen Untersuchungsergebnissen aus den Monitoringpro-

grammen M-V (WRRL bzw. Zustandseinstufungen der Oberflächenwasser- und Grund-
wasserkörper beim LUNG Güstrow und dem StALU Mittleres Mecklenburg)  

▪ Erstellung des Hydrologisch-hydrogeologischen Gutachtens 
 
Im Ergebnis ist ein zusammenfassendes hydrologisch-hydrogeologisches Gutachten zum 
Maßnahmenraum der Ersatzmaßnahme „Wolfsberger Seewiesen“ und seinem Einzugsgebiet 
zu erarbeiten. Zu berücksichtigen sind die Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
und die Wechselwirkungen zwischen Grundwasser, Grabensystem und Oberflächengewässer 
sowie der Grundwasseran- und -abstrom.  
 
2.2 Verwendete Unterlagen 

▪ Digitale Topographische Karte, 1: 25.000 (Blätter 1939, 1940) 
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▪ Hydrogeologisches Kartenwerk der DDR  1 : 50 000 (VOIGT und REINSCH 1980 - 1984)
 - Hydrogeologische Grundkarte - Quartäre Grundwasserleiter   
 - Karten der hydrogeologischen Kennwerte der GWL    
  - Karte der Hydroisohypsen 
  - Karte der Grundwassergefährdung 
  - Hydrogeologische Grundkarte - Tertiäre Grundwasserleiter 
    Nomenklatur:  Rostock/Tessin 0306 – 3/4 

▪ INROS LACKNER AG (2006): Entwurfsvermessung Wolfsberger Seewiesen. Rostock. 
▪ INROS LACKNER AG (08/2011): BAB A20 VKE 2821/2822 Wolfsberger Seewiesen – was-

sertechnische Anlagen. Geotechnischer Bericht 12/11. Rostock. 
▪ INROS LACKNER AG (2012): Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Wolfsberger Seewiesen – 

Wassertechnische Maßnahmenplanung Ringgrabenlösung. Geotechnischer Bericht.  
▪ INROS LACKNER AG (2012): Hydraulische Berechnungen – Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahme Wolfsberger Seewiesen Ringgrabenlösung – Vorplanung. Rostock. 
▪ INROS LACKNER AG (01/2012): Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 

– Gegenüberstellung der Varianten zur Wiedervernässung. Rostock.  
▪ INROS LACKNER AG (04/2012): Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 

– Vorplanung Ringgrabenlösung. Rostock.  
▪ INROS LACKNER AG (2013): Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 

Wassertechnische Maßnahmenplanung Ringgrabenlösung. Geotechnischer Bericht 
32/12. Rostock. 

▪ INROS LACKNER AG (2013): Ergänzung Hydraulische Berechnungen – Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahme Wolfsberger Seewiesen Ringgrabenlösung – Entwurfsplanung. 
Rostock. 

▪ INROS LACKNER AG (03/2013): Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 
– Entwurfsplanung Ringgrabenlösung. Rostock.  

▪ INROS LACKNER AG (06/2013): Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 
–Ausführungsplanung Ringgrabenlösung. Rostock.  

▪ JANZEN u. a. (1997): Wolfsberger Seewiesen. Hydrologisch - landschaftökologisches Gut-
achten für eine Kompensationsmaßnahme für den Bau der A 20. Universität Rostock. 

▪ JANZEN u. a. (1997): Wolfsberger Seewiesen. Ergänzende Untersuchungen. Universität 
Rostock. 

▪ Karte Grundwasserressourcen Mecklenburg-Vorpommern 1 : 250.000 (2012).-  
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Güstrow  

▪ KÖNIG, G. (1953/1954): Geologische Oberflächenkarte 1: 25.000, Blätter 1939 Petschow 
und 1940 Tessin einschließlich Erläuterung.- Geologischer Dienst Schwerin. 

▪ KRASEMANN UND RÜTH (2013): BAB A 20, VKE 282-1 und 282-2. Wasserbautechnische 
Ausführungsplanung, Erläuterungsbericht. INROS LACKNER, Rostock. 

▪ KRASEMANN UND RÜTH (2008): Hydrologische/hydraulische Untersuchungen – Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahme Wolfsberger Seewiesen. INROS LACKNER. Rostock. 

▪ LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG-VORPOMMERN 
(2015): Aktualisierung des Maßnahmenprogramms nach § 82 WHG bzw. Artikel 11 der 
Richtlinie 2000/60/EG für die Flussgebietseinheit Warnow/Peene für den Zeitraum von 
2016 bis 2021. 

▪ LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG-VORPOMMERN 
(12/2015): Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der 
Richtlinie 200/60/EG für die Flussgebietseinheit Warnow/Peene für den Zeitraum von 
2016 bis 2021.  

▪ LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE (2015): Das Landesvermessungs-
netz zur Güteüberwachung des Grundwassers in Mecklenburg-Vorpommern, Untersu-
chungsergebnisse 2007-2013 und Bewertung des chemischen Zustandes gemäß Grund-
wasserverordnung (GrwV). Berichte zur Grundwassergüte.  

▪ LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG-VORPOMMERN: 
Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern. http://www.umweltkarten.mv-regie-
rung.de/atlas/script/index.php Stand: 2020. 
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▪ Lithofazieskarte Quartär M 1 : 50.000 (LQ 50)  
Blatt 1365 – Rostock 

▪ MEYER, G. u. a.(1981): Hydrogeologischer Bericht. Ergebnisbericht mit Vorratsberech-
nung Sanitz 1980. VEB Hydrogeologie, Schwerin. 

▪ RÜTH (2017): Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Wolfsberger Seewiesen – Ergänzendes 
Monitoring / Weiterführende Auswertung der Wasserstände. INROS LACKNER. Rostock. 

▪ Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (2020): Bestands-
aufnahme 2019 Wasserkörperbewertung Kösterbeck Wasserkörper WAMU-1100, WAMU 
1001 und 1000, Rostock 

▪ WIRTSCHAFTSMINISTERIUM M-V PLANFESTSTELLUNGSBEHÖRDE (2001): Planfeststellungs-
beschluss für den Neubau der Bundesautobahn A 20 von der Anschlussstelle Tessin 
(B110), Baukilometer 120+545 bis 130+000 VKE 2822 sowie Planergänzungsbeschluss 
für die VKE 2821 hinsichtlich der Genehmigung der landschaftspflegerischen Begleitmaß-
nahme „Wolfsberger Seewiesen“.  
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3 Ergebnisse und Auswertung 

3.1 Geomorphologisch-hydrographische Situation 

3.1.1 Allgemeine Übersicht / Standortgegebenheiten 

Die Wolfsberger Seewiesen liegen etwa 15 km südöstlich von Rostock zwischen den Ortsla-
gen Teschendorf, Petschow, Groß Lüsewitz, Niekrenz und Lieblingshof im Ostteil des Land-
kreises Rostock in einer weiträumigen Geländesenke innerhalb einer Grundmoränenfläche 
der weiter südlich gelegenen Randlage der Rosenthaler Staffel der Weichselvereisung (W3). 
Die Geländehöhen liegen in tieferen Teilen der Senke zwischen + 24,5 und + 25 m HN (NHN 
+ 0,15 m), steigen jedoch randlich bis auf ca. +27,5 m an. Die westliche Begrenzung bildet 
etwa die Kreisstraße K 20 zwischen Teschendorf und Petschow, unmittelbar südlich verläuft 
die BAB A 20.  
In der Umrandung der Wolfsberger Seewiesen steigt das Gelände zu allen Seiten deutlich auf 
Höhen von etwa + 40 bis + 50 m HN an. Dabei werden neben der Grundmoräne die Endmo-
räne der Franzburger Staffel im Norden sowie die Kösterbecker Zwischenstaffel (JANZEN u. a. 
1997) tangiert. Innerhalb der Geländesenke entstand ein Staubecken mit dem späteren Wolfs-
berger See und der weiträumigen, heute weitgehend entwässerten Niedermoorfläche. 
 
In der Wiebekingschen (um 1786) und der Schmettauschen Karte von etwa 1780 - 1790 (JAN-

ZEN u. a. 1997) sind zu diesem Zeitpunkt bei weitgehender Verlandung anteilig noch 3 Seeflä-
chen ausgewiesen. Eine größere westliche Teilfläche liegt etwa 500 m östlich der K 20 und 
war bis ca. 1.200 m lang und 200 - 300 m breit. Das Messtischblatt Petschow von 1877 zeigt 
hier bereits Weideflächen, d. h. eine vollständige Verlandung bzw. Entwässerung.  
 
Der Niederungsbereich in der Senke der Grundmoräne ist durch ein Gefälle von den Rändern 
zur zentralen Senkenzone bzw. der Kösterbeck und dem A-Graben gekennzeichnet. Differen-
zierungen ergeben sich durch einzelne Geländeschwellen und Hochlagen des mineralischen 
Untergrundes sowie die Grabensysteme. Die Senke wird über die deutlich eingetiefte Köster-
beck und den parallel verlaufenden Graben 15/6 sowie zahlreiche Entwässerungsgräben aus 
Norden und Süden entwässert. 
 
Die Grenzen des Maßnahmenraums „Wolfsberger Seewiesen“ verlaufen im Nordwesten von 
der K 20 über einen Feldweg, folgen dann einem weiteren Weg nach Nordost bis zu einem 
Graben südwestlich der morphologischen Hochlage „Bockhorst“, weiter in südöstliche Rich-
tung bis zur Kleinen Kösterbeck (Graben 15/6/2) und zu einem Bruchwald südwestlich von 
Groß Lüsewitz, umschließt diesen im Süden und quert die Niederung des Grabens 15/6/3 und 
des Abwassergrabens von Groß Lüsewitz bis zum Graben 15/6/3/3. Die Maßnahmengrenze 
im Westen folgt Flurstücksgrenzen der hier gelegenen Einzelgehöfte und folgt dann dem Lauf 
der Kösterbeck bis zum Graben 15/7 und folgt diesem über etwa 370 m nach Süden. Die 
südliche Begrenzung folgt mehrfach versetzt älteren Grabenstrukturen bis zum Weg von Lieb-
lingshof in den Maßnahmenraum und weiter nach Osten bis zum angrenzenden Waldstück. 
Die östliche Grenze verläuft überwiegend an der westlichen Waldgrenze und folgt dann dem 
Graben 15/6/3/3. 
 
Gemäß aktueller Topographischer Karte (TK 10, Stand 2010) liegen flächig vernässte Berei-
che überwiegend im östlichen Maßnahmenraum östlich des Verbindungsweges von Lieblings-
hof in die Gemarkung Teschendorf sowie in angrenzenden Bruchwaldgebieten. Kleinflächig 
treten oberflächige Vernässungen auch nördlich des Nellergrabens sowie der südlichen Maß-
nahmegrenze an mehreren Stellen auf. Nach älteren Darstellungen traten relativ großflächige 
Vernässungsbereiche auch im westlichen Maßnahmenraum im Bereich der „Wilden Wiese“ 
zwischen Nellergraben und der Kösterbeck auf. Die Vernässungszonen entsprechen vermut-
lich auch Verlandungsbereichen des früheren Gewässers, anteilig jedoch aktuell auch einzel-
nen Quellbereichen.  
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Infolge der meliorativen Maßnahmen in den letzten 230 Jahren ist die landwirtschaftliche Nut-
zung in der Geländesenke erheblich intensiviert worden. Die Wolfsberger Seewiesen waren 
von einem engmaschigen Netz an Entwässerungsgräben durchzogen und in einzelne Teilein-
zugsgebiete untergliedert. Die Entwässerung erfolgt weitgehend im freien Gefälle über die 
Grabensysteme der Kleinen Kösterbeck und des mittleren Laufes der Kösterbeck zum Unter-
lauf stromab der K 20 und weiter zur Warnow und damit zur Ostsee. 
Der Maßnahmenraum Wolfsberger Seewiesen und weiträumig angrenzende Flächen wurden 
in zurückliegender Zeit als Grünland (Wiesen und Weideland) genutzt. Nur untergeordnet tre-
ten Gehölzflächen, insbesondere in schwer entwässerbaren Bereichen oder im Bereich ehe-
maliger Torfstiche auf. Seit 2014 erfolgte ausschließlich eine extensive Grünlandnutzung.  
Ackerflächen schließen sich überwiegend auf Lehmböden in den morphologisch höher gele-
genen Bereichen nördlich von Teschendorf, östlich und westlich von Groß Lüsewitz sowie 
südlich des Maßnahmenraumes zwischen Petschow und Niekrenz an. Unmittelbar östlich des 
Maßnahmenraums liegt in der Gemarkung Niekrenz ein Waldgebiet, an das sich bis zur Orts-
lage  Niekrenz erneut Grünlandflächen anschließen (siehe Anlage 1). 
 
Die Unterhaltung und Pflege des Grabensystems sowie der Stauanlagen obliegt dem Wasser- 
und Bodenverband „Untere Warnow / Küste“. 
 
Der Maßnahmenraum erfasst das Landschaftsschutzgebiet „Wolfsberger Seewiesen“ (LSG 
102). Westlich des nördlichen Ringgrabens liegt das Flächennaturdenkmal „Torfstich Wolfs-
berger Seewiesen“(FND DBR50). 
Teile des Untersuchungsgebietes liegen innerhalb von Wasserschutzgebieten. Der Maßnah-
menraum liegt insgesamt im oberirdischen Trinkwasserschutzgebiet der Warnow (Nr. MV_ 
WSG_1938_08), am östlichen Rand werden die Wasserschutzgebiete Groß Lüsewitz (Nr. 
MV_ WSG_1940_01) und Sanitz, Niekrenzer Damm (Nr. MV_ WSG_1940_02) tangiert.  
 
Die Zufahrt zum Maßnahmenraum ist von Westen über die K 20 an den Einzelgehöften, von 
Nordwesten von Teschendorf, von Norden aus Groß Lüsewitz und von Süden von Lieblingshof 
möglich. 
 
3.1.2 Relief des Untersuchungsgebietes 

3.1.2.1 Bisheriger Kenntnisstand 

Das Gelände innerhalb der weiträumigen Niedermoorfläche ist in seiner Gesamtheit nicht 
eben, sondern steigt nach der aktuellen TK 10 - ausgehend von tieferliegenden Bereichen 
innerhalb des Maßnahmenraumes etwa beidseits des Mittellaufes der Kösterbeck und des 
nördlich davon gelegenen A-Grabens zwischen + 24,5 und + 25 m NHN - an den äußeren 
Rändern auf + 27,5 m NHN, untergeordnet in Ausläufern der Senken auch auf über + 30 m 
NHN an (siehe Anlage 1). Die südliche Maßnahmengrenze verläuft etwa bei einer Gelände-
höhe von + 25 m NHN, die nördliche schließt etwa Geländehöhen von + 26,5 m NHN ein. 
Außerhalb der Niedermoorverbreitung steigt das Gelände zu allen Seiten auf + 40 - > + 50 m 
NHN an.  
 
3.1.2.2 Analyse der Entwicklung der Geländehöhen innerhalb der Senkenstruktur 

nach dem digitalen Geländemodell des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(DGM 1) 

Das DGM 1 M-V (Stand 02/2015) verdeutlicht die Entwicklung der Geländesituation bis zum 
Jahr 2015, erlaubt jedoch infolge der wesentlich höheren Auflösung eine differenziertere Be-
trachtung der Geländehöhen und ihrer Entwicklung im Vergleich zu früheren Daten und bildet 
gleichzeitig die Grundlage für die Erstellung von Überflutungsszenarien und Differenzmodel-
len. Die Darstellung ist in der Niedermoorfläche der Wolfsberger Seewiesen und an seinen 
Rändern flächendeckend vorhanden und wesentlich detaillierter und präziser als frühere 



BAB A20, VKE 282-2 - Hydrologisch-hydrogeologisches Gutachten zur Kompensationsmaßnahme 
„Wolfsberger Seewiesen“ 

Ingenieurgesellschaft Dr. Reinsch mbH, Dezember 2020 

11 

Darstellungen. Abweichungen ergeben sich auch zur aktuellen TK 10 (etwa 2010). Abwei-
chend zu früheren Darstellungen erfolgen die Höhenangaben hier in m NHN (HN + 0,15 m). 
 
Die Geländeoberfläche in der weiteren Umrandung des Maßnahmenraumes erreicht generell 
+ 27,5 m bzw. > + 30 m NHN und fällt von hier in Richtung der Senke überwiegend flach ein 
(siehe Anlage 2). Die eigentliche Niederung mit der Torfverbreitung beginnt randlich fast über-
all bei Geländehöhen von etwa + 27,50 m NHN (s. o.).  
 
Die Geländehöhen am nordwestlichen Rand des Maßnahmenraumes liegen etwa zwischen 
+ 25,5 und + 27 m, am nördlichen Rand bis zum Bruchwald zwischen + 27 und + 25,6 m und 
in der angrenzenden Senke bei + 25,3 bis + 25,5 m NHN. Von hier fällt das Gelände weiter 
flach generell bis auf + 25,5 m NHN ein. Östlich des Grabens 15/6/3/3 steigt das Gelände 
deutlich auf  über + 25.6 bis > 26 m NHN an. Am westlichen Maßnahmenrand steigt das Ge-
lände mit Ausnahme des Geländeeinschnitts der Kösterbeck (ursprüngliche Höhe der 
Schwelle ca. + 26 m) auf > +26 m (- 30 m) NHN an. Südlich des Maßnahmenraumes erfolgt 
überwiegend ein Anstieg auf + 25,5 bis + 25,6 m NHN, wobei sich der Anstieg auch in den 
Niederungsbereichen bis auf über + 27,5 m NHN fortsetzt. In den Waldstücken östlich des 
Maßnahmenraumes liegen die Geländehöhen zwischen etwa + 25,3 bis + 25,8 m NHN.  
 
Innerhalb des Maßnahmenraumes fällt das Gelände zu größeren Senkenbereichen etwa beid-
seits des Laufes der Kösterbeck und des A-Grabens mit Höhen von etwa + 24,9 - + 25,3 m, 
lokal auch bis + 24,7 m NHN ein. In den Senken zeichnen sich beidseits der Kösterbeck flache 
rinnenartige Strukturen ab. Zwischen den Teilsenken treten relativ großflächig Gelände-
schwellen westlich der Kleinen Kösterbeck, zwischen nördlichem Ringgraben und dem Neller-
graben, zwischen dem A-Graben und der Kösterbeck, nördlich des südlichen Ringgrabens 
sowie östlich des Weges von Lieblingshof mit Höhen von + 25,3 bis > 25,5 m NHN auf. Die 
Wolfsberger Seewiesen stellen damit keine durchgehende Senke oder ebene Moorniederung 
dar. 
Insbesondere in den Schwellenbereichen sind entlang von Gräben oder an Kreuzungspunkten 
der Gräben Einschnitte durch Torfsackungen im Dezimeterbereich zu erkennen. 
 
Am südlichen Rand der glazialen Senke ist der Talrand deutlich gegliedert. Ausbuchtungen 
der Senke werden unterbrochen von Geländeschwellen.  
 
3.1.3 Hydrographische Situation 

Die Entwässerung der Geländesenke der Wolfsberger Seewiesen erfolgt in Ost - West -Rich-
tung über die Kösterbeck, den parallel verlaufenden Graben 15/6 (A-Graben) und die Kleine 
Kösterbeck, ein stark verzweigtes Grabensystem innerhalb des Maßnahmenraumes sowie 
durch eine Reihe von Gräben aus nördlicher (Gräben 15/6/1, 15/6/2, 15/6/2/1 Nellergraben, 
Grenzgraben, Bockhorstgraben, 15/6/3, Abwassergraben) und südlicher Richtung (Gräben 
15/7, 15/7/a, 15/24, 15/8 - 15/12). Der Graben 15/6 nimmt ca. bei Stat. 1 + 250 die Kleine 
Kösterbeck auf und mündet im Westen der Senke in die Kösterbeck (siehe auch Anlage 3). 
 
Der Ober- / Mittelauf der Kösterbeck folgt Grabenstrukturen von Sanitz zunächst in östliche, 
dann südliche Richtung. Nach Querung der B 110 schwenkt sie in westliche Richtung um. An 
der K 20 beginnt der Unterlauf. Die Länge beträgt bis hier 12.357 m, davon im Maßnahmen-
raum 2.010 m. Die Kleine Kösterbeck (Graben aus Broderstorf) verläuft von Broderstorf über 
Hohenfelde und den Bockhorst zum Maßnahmenraum. Sie hat eine Länge von insgesamt 
7.825 m, im Maßnahmenraum von ca. 1.400 m. 
 
Bei der Kösterbeck und der Kleinen Kösterbeck handelt es sich um nach WRRL berichtspflich-
tige Oberflächenwasserkörper. Im Maßnahmenraum direkt betroffen sind der Ober- / Mittellauf 
der Kösterbeck  (WAMU 1100) und die Kleine Kösterbeck (WAMU 1001). Beide sind als künst-
liche Gewässer eingestuft. Indirekt betroffen kann der Unterlauf der Kösterbeck (WAMU 1000) 
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sein. Die Kleine Kösterbeck folgt aus nördlicher Richtung dem Graben 15/6/2, folgt dann dem 
Graben15/6 (A-Graben) und mündet dann am westlichen Rand des Maßnahmenraumes in die 
Kösterbeck. Der Mittellauf der Kösterbeck durchströmt den gesamten Maßnahmenraum von 
Ost nach West. An der Kreisstraße K 20 beginnt der Unterlauf der Kösterbeck, der bei Tessin 
in die Warnow und im Weiteren in die Ostsee mündet. 
 
3.2 Geologische Situation 

3.2.1 Oberflächengeologische Verhältnisse und morphogenetische Einheiten 

Die oberflächengeologischen Verhältnisse werden wesentlich durch die Lage innerhalb der 
Grundmoränenfläche des Mecklenburger Vorstoßes (W3) und die südlich des Untersuchungs-
raumes gelegene Rosenthaler Staffel (BREMER, in KATZUNG u. a. 2004) bestimmt. Die weiträu-
mige Geländesenke in der Grundmoränenfläche bildet ein Becken, aus dem das Gelände zu 
allen Seiten deutlich auf Höhen von etwa + 40 bis + 50 m HN ansteigt. In der Geländesenke 
steht weiträumig ± sandiger Geschiebelehm / -mergel an, der randlich zu Tage tritt (westlich 
der K 20, zwischen Teschendorf und Groß Lüsewitz, östlich Groß Lüsewitz und Niekrenz so-
wie zwischen Petschow und Niekrenz. Ob es sich bei den Höhenzügen im Norden um End-
moränen (Franzburger Staffel, Kösterbecker Zwischenstaffel) handelt ist strittig (BREMER, in 

KATZUNG u. a. 2004). Innerhalb der Geländesenke entstand ein Staubecken mit dem Wolfs-
berger See und der heute weiträumigen Niedermoorfläche (siehe dazu Anlage 4). Das Stau 
becken hatte vermutlich am westlichen Maßnahmenrand bereits postglazial bei hohen Was-
serständen zwei schmale natürliche Überlaufbereiche bei ursprünglich etwa  + 26 bzw. + 27 
m NHN. 
 
Der Geschiebelehm / -mergel enthält z.T. 1 - 2 m mächtige Sandlagen. Randlich ist er anteilig 
von glazifluviatilen Feinsanden (W3n) bedeckt, die in der gesamten Senke fast flächende-
ckend mit Mächtigkeiten von ca. 1 - 10 m verbreitet sind (Anlage 4). Die Oberfläche der Sande 
liegt nach Bohraufschluss im Zentrum der Senke zwischen der Kleinen Kösterbeck und der 
östlichen Maßnahmengrenze unter + 20 m NHN. Die Oberkante der Sande steigt umlaufend - 
in westliche Richtung mit deutlicher Längserstreckung bis zum westlichen Rand des Maßnah-
menraumes auf + 21 m, im Weiteren auf + 22 und + 23 m NHN (hier an der westlichen Grenze 
des Maßnahmenraumes und mit deutlich weiterer Erstreckung nach Osten) an. An der westli-
chen Maßnahmengrenze schließt sich eine sandgefüllte glaziale Rinne an. 
 
Oberhalb der sandigen Schicht wurde bis etwa zur Höhe von + 23 m NHN in der gesamten 
Senke Kalkmudde, untergeordnet Torfmudde erbohrt. Ihre Mächtigkeit beträgt im Senkenzent-
rum über 2 m und nimmt zu den Rändern ab (siehe Anlage 4). Es handelt sich hier um Bildun-
gen eines zunächst ± abflusslosen postglazialen Stausees. In Bohrungen wurden auch Mu-
schelhorizonte angetroffen. Wie Torfbildungen belegen, ist der See während des Holozäns 
zunehmend verlandet. 
 
Die Torfverbreitung setzt randlich der Geländesenke fast überall bei Geländehöhen von etwa 
+ 27,50 m NHN ein. Die Oberfläche fällt von den Rändern zum Zentrum der Senke ein. Die 
Mächtigkeit des Niedermoortorfes erreicht im Maßnahmenraum überwiegend 2 m, anteilig 
auch über 3 m (u. a. im Zentrum der Senke). Geringere Mächtigkeiten treten insbesondere im 
Norden, aber auch im Westen bis Südwesten des Maßnahmenraumes auf (siehe Anlage 4). 
Im Zentrum der Senke liegt die Unterkante der Torfbildungen z. T. unter + 22 m NHN. Außer-
halb der Kalkmuddeverbreitung steht der Niedermoortorf überwiegend über den o. g. Feinsan-
den, anteilig auch Geschiebemergel an. 
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3.3 Hydrologische Situation und Oberflächengewässer 

3.3.1 Hydrologische Situation 

3.3.1.1 Einzugsgebiete 

Das Untersuchungsgebiet liegt im oberirdischen Einzugsgebiet der Kösterbeck. Die aktuellen 
oberirdischen Wasserscheiden sind nach aktueller Ausgrenzung (Kartenportal Umwelt Meck-
lenburg-Vorpommern 2019) zwischen dem direkten Einzugsgebiet des Unterlaufes der Kös-
terbeck (WAMU 1000) im Westen, den Teileinzugsgebieten der Kleinen Kösterbeck im Nord-
westen sowie den bisherigen Einzugsgebieten des Ober- und Mittellaufes der Kösterbeck im 
Nordosten, Osten und Süden ausgebildet (siehe Anlagen 3 und 4). Im Norden des Maßnah-
menraumes nimmt ein Grabensystem die Zuflüsse aus den nördlich einmündenden Gräben 
auf. Der östliche Lauf mündet in die Kleine Kösterbeck, die wie bisher über die Gräben 15/6/2 
und 15/6 zur Kösterbeck entwässert. Aus NW erfolgt die Entwässerung über den Nellergraben. 
Die südlich einmündenden Grabensysteme zwischen Lieblingshof / Gubkow und Petschow 
entwässern in die Kösterbeck.  
 
Das Einzugsgebiet des Ober- und Mittellaufes der Kösterbeck hat nach KRASEMANN UND RÜTH 

(2008) stromauf der Kreisstraße K 20 eine Größe von 68,77 km². Das entspricht etwa 71,6 % 
des gesamten Einzugsgebietes des Fließgewässers. Das stromauf des Maßnahmenraums 
gelegene Einzugsgebiet der Kösterbeck hat danach eine Größe von 11,58 km², das Gebiet 
mit dem Maßnahmenraum im Zentrum ca. 57,34 km² (JANZEN u. a. 1997). Zuständig ist für das 
Untersuchungsgebiet der Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow – Küste“. 
 
3.3.1.2 Oberflächenwasserkörper 

Kleine Kösterbeck (WAMU 1001) 

Bei der Kleinen Kösterbeck handelt es sich um einen nach WRRL berichtspflichtige Oberflä-
chenwasserkörper (WAMU 1001), der von der Komplexmaßnahme in den Wolfsberger See-
wiesen im Maßnahmenraum direkt betroffen ist. Die Kleine Kösterbeck ist lt. Steckbrief vom 
07.02.2018 und 14.08.2020 als künstliches Gewässer eingestuft und 7,8 km lang. Der aggre-
gierte LAWA-Typ im Untersuchungsraum entspricht i. d. R. einem organisch geprägten Bach 
(11), im gesamten Lauf sind es 78,2 %. Im Weiteren tritt ein sand- und lehmgeprägter Tief-
landbach (Typ 14 21,7 %) auf. Der Substrattyp im Maßnahmenraum ist Niedermoor, das 
Sohlsubstrat überwiegend Torf, insbesondere im westlichen Randgebiet z. T. auch Feinsand. 
Sie gehört zu den gemächlich fließenden (z. T. stagnierenden) Gewässern. 
Die Kleine Kösterbeck folgt im Maßnahmenraum aus nördlicher Richtung zunächst dem Gra-
ben 15/6/2, im Weiteren dem Graben15/6 (A-Graben) und mündet dann am westlichen Rand 
des Maßnahmenraumes in die Kösterbeck. 
Im Zustand / Potenzial wurde 2013 die Ökologie als unbefriedigend, 2016 als schlecht, 2019  
als unbefriedigend (Defizite Strukturgüte und Durchwanderbarkeit).ausgewiesen. Zielzustand 
ist voraussichtlich 2027 ein gutes ökologisches Potenzial. Der chemische Zustand wurde 2013 
und erneut 2016 als nicht gut, 2019 als gut (Zielzustand bisher voraussichtlich 2027 gut) be-
wertet. Die Gesamtbewertung für biologische Qualitätskomponenten war 2013 unbefriedigend 
(ohne Einstufung der Einzelkomponenten), 2016 ohne Einstufung, 2019 Klasse 4 unbefriedi-
gend (Zielzustand Klasse 2 gut, Potentialbewertung) und für hydromorphologische Kompo-
nenten (Durchgängigkeit und Morphologie) 2013 in der Güteklasse nicht gut, 2016 mäßig / 
schlechter als gut und 2019 Klasse 4 unbefriedigend (Zielzustand Klasse 3 mäßig). Als Maß-
nahmen im Bewirtschaftungsplan sind u. a. die Wiedervernässung der Wolfsberger Seewie-
sen (von Stat. 0 - 1.406 Förderung des natürlichen Rückhalts), Reduzierung des Stickstoffein-
trags aus der Landnutzung und Ableitung von Maßnahmen zur Erreichung des guten ökologi-
schen Potenzials (Stat. 0 bis 6.422) vorgesehen.  
Die physikalisch- chemischen Komponenten wurden 2010, 2013 und 2019 nach der Ver-
gleichsmessstelle Petschow bewertet. Danach traten 2010 Überschreitungen der ZV-Werte 
bei Gesamtphosphor GP, Nitrat NO3 N, Ammonium NH4 N und Gesamtstickstoff GN N auf. 
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In Sonderproben 2013 wurden Überschreitungen lediglich bei NO3 und G-N beobachtet. 2016 
wurden Überschreitungen von Umweltqualitätsnormen bei Quecksilber und Quecksilberver-
bindungen benannt (einschließlich Nitrat Zustand nach LAWA schlecht), 2019 bei Nitrat NO3 
N, Ammonium NH4 N und Gesamtstickstoff GN N. Das Bewirtschaftungsziel (BWZ) für Ge-
samtstickstoff wird im Jahresmittelwert infolge von Nitrateinträgen immer überschritten. Der 
Orientierungswert (OT-Wert) für Sauerstoff, der im LAWA-Typ 11 auch natürlich bedingt ist, 
wird 2014 – 2019 nicht eingehalten (StALU MM 2020). 
 
Ober- / Mittellauf der Kösterbeck (WAMU 1100) 

Der Ober- / Mittellauf der Kösterbeck (WAMU 1100) stellt ebenfalls einen nach WRRL berichts-
pflichtige Oberflächenwasserkörper dar. Er ist von der Komplexmaßnahme in den Wolfsberger 
Seewiesen direkt betroffen und als künstliches Gewässer eingestuft. Die Kösterbeck (WAMU 
1.100) ist lt. Steckbrief vom 07.02.2018 und 14.08.2020 als künstliches Gewässer eingestuft. 
Der aggregierte LAWA-Typ im Untersuchungsraum entspricht i. d. R. einem organisch gepräg-
ten Bach (11), im gesamten Lauf mit einer Wasserkörperlänge von 12,4 km sind es 59,4 %. 
Im Weiteren tritt ein sand- und lehmgeprägter Tieflandbach (Typ 14 25,9 %) und ein kiesge-
prägter Bach (Typ 16 12,6 %) auf. Der Substrattyp im Maßnahmenraum ist Niedermoor, das 
Sohlsubstrat überwiegend Torf, insbesondere im westlichen Abschnitt z. T. auch Feinsand. 
Sie gehört zu den gemächlich fließenden (z. T. stagnierenden Gewässern). 
Der Ober- / Mittellauf der Kösterbeck durchströmt den gesamten Maßnahmenraum von Ost 
nach West. 
Im Zustand / Potenzial wurde 2013, 2016 und 2019 die Ökologie als schlecht (Zielzustand 
voraussichtlich 2027 gutes ökologisches Potenzial), der chemische Zustand 2013 und 2016 
als nicht gut, 2019 als gut (Zielzustand bisher voraussichtlich 2027 gut) bewertet. Die Gesamt-
bewertung für biologische Qualitätskomponenten war 2013, 2016 und 2019 schlecht (ohne 
Einstufung der Einzelkomponenten). Defizite treten in der Durchwanderbarkeit, Strukturgüte, 
Entwässerung der Wolfsberger Seewiesen) auf. Für hydromorphologische Komponenten 
(Durchgängigkeit und Morphologie) 2013 in der Güteklasse nicht gut, 2016 mäßig und 2019 
Klasse 5 schlecht. Als Maßnahmen im Bewirtschaftungsplan (2. BWZ) war u. a. die Wieder-
vernässung der Wolfsberger Seewiesen (2.010 m von Stat. 9.168 bis 11.178 Förderung des 
natürlichen Rückhalts), Reduzierung des Stickstoffeintrags aus der Landnutzung (Stat. 9.071 
bis 21.424) und Ableitung von Maßnahmen zur Erreichung des guten ökologischen Potenzials 
(Stat. 9.071 bis 21428) vorgesehen.  
Die physikalisch- chemischen Komponenten an der Messstelle Petschow wurden 2010, 2013 
und 2019 bewertet. RAKON-Orientierungswerte wurden bei Sauerstoff (2010, 2013 und 2019) 
und Phosphor ges. (2010) nicht eingehalten. Weiter traten 2010 Überschreitungen der ZV-
Werte bei GPO4, NO3 N, NH4 N und GN N, 2013 und 2019 nur bei NO3 N, NH4 N und GN N 
auf. Erhöhte Werte wurden jeweils insbesondere von Januar - April sowie im Dezember beo-
bachtet. 2016 wurden Überschreitungen von Umweltqualitätsnormen bei Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen benannt (einschließlich Nitrat Zustand nach LAWA schlecht).  
Das Bewirtschaftungsziel (BWZ) für Gesamtstickstoff wird im Jahresmittelwert infolge von Nit-
rateinträgen 2014 – 2019 immer überschritten. Der Orientierungswert (OT-Wert) für Sauer-
stoff, der im LAWA-Typ 11 auch natürlich bedingt ist, wird 2014 – 2019 nicht eingehalten 
(StALU MM 2020). 
 
Kösterbeck (WAMU 1000) 
 
Der Unterlauf der Kösterbeck ist dem Oberflächenwasserkörper WAMU 1000 zugeordnet. Er 
beginnt stromab der Kreisstraße K 20 und schließt im Abstrom unmittelbar westlich an den 
Ober- / Mittellauf der Kösterbeck (WAMU 1100) an. Der obere Unterlauf der Kösterbeck wird 
dem aggregierten LAWA-Typ 16 (kiesgeprägter Tieflandbach) zugeordnet. Der Unterlauf der 
Kösterbeck hat eine Länge von 9.1 km und mündet bei Tessin in die Warnow und im Weiteren 
in die Ostsee. Der Oberflächenwasserkörper WAMU 1000 ist von der Maßnahme Wolfsberger 
Seewiesen nicht direkt betroffen, kann jedoch indirekt betroffen werden. 
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Die Kösterbeck (WAMU 1000) ist lt. Steckbrief vom 07.02.2018 und 14.08.2020 als natürliches 
Gewässer eingestuft. Der aggregierte LAWA-Typ im Untersuchungsraum entspricht i. d. R. 
dem kiesgeprägten Bach (Typ 16 61,8 %), anteilig dem organisch geprägten Bach (11) mit 
20,3 % und dem sand- und lehmgeprägter Tieflandbach (Typ 14 18,7 %). Der Substrattyp im 
Maßnahmenraum ist überwiegend Sand und Lehm, anteilig Niedermoor. Der Unterlauf verläuft 
zunächst E - W, im Weiteren auch SE - NW. 
 
Im Zustand wurde 2013, 2016 und 2019 die Ökologie als mäßig (Zielzustand voraussichtlich 
2027 guter ökologischer Zustand), der chemische Zustand 2013 und 2016 als nicht gut (Ziel-
zustand voraussichtlich 2027 gut), 2019 als gut (StALU MM 2020) bewertet. Die Gesamtbe-
wertung für biologische Qualitätskomponenten war 2013 mäßig (Einzelkomponente Makro-
zoobenthos 2008 und 2016 gut, Fische 2006), 2016 mäßig, Makrophyten 2011 und 2016 gut) 
und 2019 mäßig (Defizite Makrozoobenthos, Fische). Die hydromorphologischen Komponen-
ten wurden 2013 in der Güteklasse  nicht gut, 2016 gut (Durchgängigkeit 2013 nicht gut, Mor-
phologie 2013 gut) und 2019 als Klasse 3 mäßig eingestuft. Als Maßnahmen im Bewirtschaf-
tungsplan (2. BWZ) sind u. a. die Reduzierung des Stickstoffeintrags aus der Landnutzung und 
Maßnahmen zur Ermittlung der Ursachen von Phosphatbelastungen vorgesehen. (Stat. 0 bis 
9.071).  
Die physikalisch- chemischen Komponenten an der Messstelle Kessin (LAWA-Typ 16) wurden 
2009 bis 2019 jährlich bewertet. RAKON-Orientierungswerte wurden bis 2016 jeweils bei Sau-
erstoff, Phosphor ges., Orthophosphat, Ammonium und Chlorid eingehalten.  
 
Weiter traten 2010 Überschreitungen der ZV-Werte bei GPO4, NO3 N, NH4 N und GN N, 2013 
nur bei NO3 N, NH4 N und GN N auf. Erhöhte Werte wurden jeweils insbesondere von Januar 
- April sowie im Dezember beobachtet. 2016 wurden Überschreitungen von Umweltqualitäts-
normen bei Quecksilber und Quecksilberverbindungen benannt (einschließlich Nitrat Zustand 
nach LAWA schlecht). 2014 – 2019 wird überwiegend der Orientierungswert (OT-Wert) für 
Gesamtphosphor überschritten, zeitweise ist dies für den Richtwert für TOC (2017 und 2018) 
und NO2 N der Fall. Das Bewirtschaftungsziel (BWZ) für Gesamtstickstoff wird im Jahresmit-
telwert infolge von Nitrateinträgen bis auf  2014 und 2016 überschritten (StALU MM 2020). 
 
Teilabschnitte des Fließgewässers stromab der K 20 zwischen Petschow und Bandelstorf wur-
den 2012 zur Verbesserung der Struktur im bestehenden Gewässerbett, Auslenkungen und 
Neutrassierung im Bereich des ehemaligen Retentionsbeckens umfangreich renaturiert (ODE 

u. a. 2014). Dazu gehörten hier die Profilierung einer naturnahen Sohle und Böschung mit 
wechselnder Tiefe und Breite sowie variierender Böschungsneigung, die Einengung der Ge-
wässerbreite auf ein naturraumtypisches Maß und Laufverschwenkungen und laufbegleitende 
Gehölzanpflanzungen. 
 
3.3.1.3 Grabensystem der Kleinen Kösterbeck in den Wolfsberger Seewiesen 

Die Kleine Kösterbeck folgt aus nördlicher Richtung zunächst dem Graben 15/6/2 nach Süd-
osten bis zur Geländeaufragung des Bockhorst, nimmt hier aus NW und W zwei Gräben auf 
und folgt dann weiter dem Graben 15/6/2 in südwestliche Richtung. Die nördliche Maßnah-
mengrenze bildet hier ein weiterer aus NW zu sitzender Graben. Im weiteren Verlauf wird der 
ein Graben gequert, der im östlichen Anschluss einem bereits vorhandenen Graben zum 
Grenzgraben und weiteren Gräben vom Bockhorstgraben zum Graben 15/6/3, dem Abwas-
sergraben bzw. Graben 15/6/3/3 folgt. 
 
Die Kleine Kösterbeck folgt weiter dem Graben 15/6/2 bis zum beidseits einmündenden Gra-
ben 15/6/2/1 (Nellergraben) und weiter zum Graben 15/6 (A-Graben).  
 
Ein Zufluss aus NW erfolgt über den Nellergraben. Im westlichen Maßnahmenraum liegt eine 
größere Zahl von Torfstichen (TK 10, 1966), darunter das o. g. Naturdenkmal. Der Graben 
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15/6 (A-Graben) verläuft ca. 250 bis 300 m nördlich der Kösterbeck und entwässert den Lauf 
der Kleinen Kösterbeck.  
 
Der A-Graben ist seit langer Zeit der Hauptentwässerungsgraben der Wolfsberger Seewiesen 
und ist stärker eingetieft. Die Sohlbreite wird im Mittel mit 4,6 m angegeben. Am westlichen 
Maßnahmenrand zweigt der Graben in südwestliche Richtung ab und mündet in die Köster-
beck. In westlicher Richtung ist der Abzweig weiter über ein Wehr und einen teilweise verrohr-
ten Umfluter mit dem Unterlauf der Kösterbeck östlich der K 20 verbunden. Die Gewässersoh-
len liegen am Wehr bei 22,78 m HN (+ 22,93 m NHN) und an der Schwelle in der Kösterbeck 
oberhalb der K 20 bei + 23,90 m HN (+ 24,05 m NHN). Der oberirdische Abfluss erfolgt nur bei 
geschlossenem Wehr direkt zur Kösterbeck, bei Niedrigwasser unter + 24,16 m HN ist von 
einem Abfluss über den Umfluter auszugehen (KRASEMANN UND RÜTH 2008).  
 
Zum Grabens15/6 entwässerten bisher zahlreiche beidseits angeschlossene kleine Gräben, 
außerdem neben dem Graben 15/6/2 eine Reihe von Gräben aus nördlicher Richtung (Gräben 
15/6/1, 15/6/2/1 Nellergraben, Grenz-und Bockhorstgraben, 15/6/3, Abwassergraben und Gra-
ben 15/6/3/3). Maßgabe für die Realisierung der Wiedervernässung in den Wolfsberger See-
wiesen ist die Vermeidung von Rückstau und Vernässung außerhalb des Maßnahmenraumes 
(KRASEMANN UND RÜTH 2013)..  
Bemerkenswert ist, dass das Grabensystem der Kleinen Kösterbeck im Wesentlichen bereits 
1877 angelegt war. Der A-Graben bildete den Hauptvorfluter für die nördlichen Zuflüsse und 
die „Wilde Wiese“, verlief jedoch im Bereich des heutigen Umfluters als offener Graben. 
 
Die Kleine Kösterbeck besteht im Maßnahmenraum mit dem Lauf über den Graben 15/6/2 und 
den Graben 15/6 aus einem überwiegend gradlinig verlaufenden Vorfluter mit Trapezprofil und 
teilweise steilen Böschungen. Der Graben 15/6/2 (südlich des Nellergrabens), der Bockhorst-
graben und der A-Graben, einschließlich des südwestlichen Anschlusses an die Kösterbeck, 
waren bereits 1966 deutlich eingetieft. 
 
Entlang des Laufes der Kleinen Kösterbeck ist im Maßnahmenraum überwiegend nur von ei-
ner eingeschränkten hydraulischen Verbindung zwischen den Grabensohlen und den unterla-
gernden Sanden auszugehen. Hydraulische Verbindungen sind jedoch im nördlichen Anstrom, 
in Teilbereichen des nördlichen Ringgrabens sowie im westlichen Abschnitt des Grabens 15/6 
(A-Graben) vorauszusetzen.  
 
3.3.1.4 Ober- bis Mittellauf der Kösterbeck und zugehöriges Grabensystem  

Die Entwässerung der Geländesenke der Wolfsberger Seewiesen erfolgt in Ost - West -Rich-
tung über die Kösterbeck und den weiter nördlich parallel verlaufenden Graben 15/6 (A-Gra-
ben).  
Innerhalb der Geländesenke entstand postglazial ein Staubecken mit einem großflächigen 
Stausee, in dem bei entsprechender Tiefe (etwa 6 - 7 m) und stagnierenden Verhältnissen 
Kalkmudde sedimentieren konnte. Der postglaziale Stausee umfasste fast vollständig den 
heutigen Maßnahmenraum bis zu einer Geländeschwelle unmittelbar östlich der K 20 und 
reichte im Osten noch darüber hinaus. 
 
In der weiträumigen, heute weitgehend entwässerten Niedermoorfläche wurden 1786 bzw. 
1780 - 1790 bei weitgehender Verlandung anteilig noch Seeflächen ausgewiesen. Eine grö-
ßere westliche Teilfläche lag etwa 500 m östlich der K 20 im Senkenzentrum hinter einer wei-
teren Geländeschwelle und war bis ca. 1.200 m lang und 200 - 300 m breit. Nach Osten 
schloss sich ein weiterer See etwa beidseits des Weges von Lieblingshof nach Groß Lüsewitz 
und ein kleiner See an der östlichen Maßnahmengrenze nördlich der heutigen Kösterbeck an. 
Die mittleren Wasserstände in den Seeflächen dürften hier etwa bei + 25,3 - + 25,4 m NHN 
gelegen haben. Die im DGM ausgewiesenen größeren Teilsenken (s. o.) entsprechen weitge-
hend der Konfiguration der ehemaligen Seeflächen. Unter Berücksichtigung der Torfmächtig-
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keiten ist von einer geringen Wassertiefe in den ungeschichteten Flachwasserseen auszuge-
hen. 
Insbesondere in der Schmettauschen Karte sind sowohl östlich und südlich der kleinen östli-
chen Seefläche, zwischen den Seen und im westlichen Abstrom Abschnitte eines mäandrie-
renden Bachlaufes zu erkennen. Der ca. 500 m lange Bachlauf westlich einer Geländeschwel-
le am Westrand des Wolfsberger Sees folgt der hier ausgewiesenen Senke zunächst nach 
West und schwenkt dann nach SW in den heutigen Lauf der Kösterbeck ein. Die Entwässerung 
der Wolfsberger Seen ist damit zwischen 1790 und 1877 innerhalb eines längeren Zeitraums 
erfolgt. Gleichzeitig hat sich hier vermutlich weitgehend eigendynamisch in Ansätzen der 
Bachlauf entwickelt. Voraussetzung war hier ein Durchbruch oder Durchstich der westlich des 
Wolfsberger Sees gelegenen Schwelle und bereits vorher die Entwässerung des westlichsten 
Teil des Maßnahmenraumes. 
 
Das Messtischblatt Petschow von 1877 zeigt in den ehemaligen Seeflächen bereits Weideflä-
chen, d. h. eine vollständige Verlandung bzw. Entwässerung. Der etwa 500 m lange westliche 
Bachlauf ist noch vorhanden und setzt sich mäandrierend durch die Geländeschwelle in östli-
che Richtung fort, schwenkt dann in den Bereich südlich der heutigen Kösterbeck und zurück 
in den langgestreckten östlichen Teil des ehemaligen Wolfsberger Sees (Gesamtlänge ca. 
1.250 m). Weiter östlich schließt bereits 1877 ein künstlicher Graben an. Das DGM 2015 ver-
deutlicht, dass sich der schwach ausgeprägte Bachlauf ursprünglich jedoch bis etwa zum Weg 
von Lieblingshof nach Groß Lüsewitz fortsetzt.  
 
Im Messtischblatt von 1898 (mit Fortschreibungen bis 1930) ist der in Teilen entstandene na-
türliche Lauf der Kösterbeck vollständig begradigt und weiter eingetieft. Weite Teile der ehe-
maligen Seeflächen weisen bei mittleren Wasserständen oberflächig noch Vernässungen auf. 
Nach erfolgter Mahd und nach Niederschlagsereignissen zeichnen sich noch heute Teile des 
ehemaligen Bachlaufes im Gelände ab. 
 
Die TK 10 (1966) zeigt eine durchgehende Vertiefung der Kösterbeck und Begradigung des 
Laufes innerhalb des Maßnahmenraums sowie im An- und Abstrom. Etwa ab Niekrenzer 
Damm nördlich von Niekrenz folgt die Kösterbeck einer schmalen Talsenke. Die Kösterbeck 
besteht im Maßnahmenraum aus einem überwiegend gradlinig verlaufenden Vorfluter mit Tra-
pezprofil und teilweise steilen Böschungen. 
 
Zur Kösterbeck entwässerten bisher zahlreiche beidseits angeschlossene kleine Gräben, wo-
bei die nördlich zusitzenden Gräben meist in Verbindung zum Graben 15/6 stehen. Dazu ge-
hört auch der südliche Teilabschnitt des Grabens 15/6/3 und seine Zuflüsse. Aus südlicher 
Richtung mündeten die Gräben 15/7, 15/7/a, 15/24, und 15/8 - 15/12 ein. 
 
Maßgabe für die Realisierung der Wiedervernässung in den Wolfsberger Seewiesen ist die 
Vermeidung von Rückstau und Vernässung außerhalb des Maßnahmenraumes (KRASEMANN 

UND RÜTH 2013).  
 
An die Gräben 15/7/1 (südlich Petschow), 15/9 (nördlich Lieblinshof) und 15/11 (bei Gubkow) 
sind die Abläufe von Regenrückhaltebecken der BAB A 20 angeschlossen (10,7 l/s, 6,1 l/s und 
14,7 l/s). Über den Graben 15/7 entwässert die Kläranlage Petschow, über den Graben 15/11 
die Kläranlage Gubkow. 
 
3.3.1.5 Unterlauf der Kösterbeck 

Der Unterlauf der Kösterbeck beginnt stromab der Kreisstraße K 20 und schließt im Abstrom 
unmittelbar westlich an den Mittellauf der Kösterbeck an. Er folgt hier einer sanderfüllten gla-
zigenen Rinne, in der bereits 1780 - 1790 ein mäandrierender Bachlauf zu beobachten ist. 
Dies ist auch 1877 noch der Fall. Der Lauf der Kösterbeck beginnt ursprünglich ca. 500 m 
stromauf, wo er aus dem Wolfsberger See austritt, setzt sich jedoch nach Osten über einen 
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weiteren See und stromauf partiell fort. Im Messtischblatt 1898 ist die Kösterbeck durchgehend 
eingetieft und begradigt. Die Kösterbeck mündet bei Tessin in die Warnow und im Weiteren in 
die Ostsee. Der Oberflächenwasserkörper WAMU 1000 ist von der Maßnahme Wolfsberger 
Seewiesen nicht direkt betroffen, kann jedoch indirekt betroffen werden. 
 
Am Unterlauf der Kösterbeck wurden 2012 Teilabschnitte zwischen Bandelstorf und Petschow 
(K 20) renaturiert. 
 
3.3.1.6 Stauanlagen und Durchlässe 

Der Graben 15/6 (A-Graben) und damit der Lauf der Kleinen Kösterbeck wird über einen Ab-
zweig in westliche Richtung zu einem Wehr und einem teilweise verrohrten Umfluter geführt, 
der westlich des Maßnahmenraumes in den Unterlauf der Kösterbeck mündet. Außerdem 
zweigt er in südwestliche Richtung ab und mündet direkt in die Kösterbeck. Stromab, aber 
oberhalb der Brücke über die K 20 erfolgt ein Rückstau über eine Schwelle. Die Gewässer-
sohlen liegen am Wehr bei 22,78 m HN und an der Schwelle bei + 23,90 m HN (+ 24,05 m 
NHN). Der oberirdische Abfluss erfolgt nur bei geschlossenem Wehr direkt zur Kösterbeck, bei 
Niedrigwasser unter + 24,16 m HN ist von einem Abfluss über den Umfluter auszugehen (KRA-

SEMANN UND RÜTH 2008).  
 
Die Wasserstände in den Wolfsberger Seewiesen sowie im weiteren Umfeld werden darüber 
hinaus durch eine Reihe kleiner Stauanlagen beeinflusst (siehe Anlage 3). 
Stauanlagen sind im nordwestlichen Anstrom des Maßnahmenraums im Nellergraben (Stau-
Nr. 39), im Norden im Lauf der Kleinen Kösterbeck (Stau 56) und stromauf am Bockhorst (Stau 
53) sowie stromauf im Graben 15/6/3 (Stau 40) vorhanden. 
Im südlichen Anstrom liegen Stauanlagen in den Gräben 15/7 (Stau 35), 15/8 (34), 15/9 (Staue 
20, 32 und 33), 15/10 (Staue 21, 29) und 15/11 (Stau 27 an der A 20). Die Staue werden durch 
den WBV unterhalten, aber nicht bewirtschaftet. Sie dienen zur Regulierung der Wasserstände 
innerhalb angrenzender landwirtschaftlicher Flächen in den Sommermonaten. 
Vorhandene Durchlässe innerhalb des engeren Maßnahmenraums wurden aus der Unterhal-
tungspflicht genommen.  
 
3.3.1.7 Entwässerungssystem 

Das Gebiet der Wolfsberger Seewiesen wird durch ein komplexes Grabensystem entwässert, 
dessen Hauptvorfluter bisher der Ober- / Mittellauf der Kösterbeck (WAMU 1100) und der Gra-
ben 15/6 (A-Graben) bilden.  
Die Vorfluter liegen im Zentrum der Senke und verlaufen nahezu parallel zueinander von Ost 
nach West, wobei der Graben 15/6 250 bis 300 m nördlich der Kösterbeck verläuft. Beide 
Vorfluter sind naturfern mit Trapezprofil ausgebaut und deutlich in den Moorkörper eingetieft.  
 
Die Kösterbeck liegt im Senkentiefsten der Wolfsberger Seewiesen und hat hier maßgeblich 
die flachen Wolfsberger Seen entwässert und den früher entstandenen Bachlauf eliminiert. 
Der A-Graben liegt anteilig bereits im nördlichen Geländeanstieg und hat maßgeblichen Anteil 
an der Entwässerung des nach Süd einfallenden Moorkörpers und der anschließenden Senke. 
Anteilig erfolgt ein Grundwasseranschnitt, der hier auch zu einer Grundwasserdepression im 
westlichen Maßnahmenraum geführt hat. Zwischen beiden Grabensystemen ist eine große 
Zahl von Entwässerungsgräben angeordnet, die zur Kösterbeck entwässern und einen hohen 
Wasserandrang belegen. Gleiches ist nördlich des A-Grabens der Fall. Das Sohl- und Was-
serspiegelgefälle ist generell zum A-Graben gerichtet. Von wesentlicher Bedeutung für die 
Entwässerung des nördlichen Hanges ist seit 200 Jahren auch der Graben 15/6/2/1 (Neller-
graben) sowie eine Reihe weiterer quer zum Hang verlaufender Gräben (Fanggräben). Weiter 
westlich entwässert der Graben 15/6/1 den Bereich nordwestlich des Maßnahmenraums. 
Südlich der Kösterbeck erfolgte die Entwässerung ebenfalls in Teilbereichen durch eng ange-
ordnete Grabensysteme, quer zum südlichen Geländeanstieg verlaufende Fanggräben und 
eine Reihe von Vorflutgräben, die die angrenzenden Einzugsgebiete entwässern. 
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Die Kleine Kösterbeck folgt zunächst dem Graben 15/6/2 bis zur Geländeaufragung des Bock-
horst und folgt dann weiter dem Graben 15/6/2 nach SW zum Graben 15/6 (A-Graben) und 
weiter dem A-Graben bis zur Kösterbeck. 
 
Der östliche Randbereich des Maßnahmenraums wird über den südlichen Abschnitt des Gra-
bens 15/6/3 entwässert. Ausgehend von der Kösterbeck (ca. 60 m westlich des oberen Ring-
grabenabschnittes) verläuft er unter Aufnahme von 3 östlichen Seitengräben über ca. 620 m 
bis zum östlichen Abschnitt des A-Grabens, dem er nach Osten folgt (Stat. 1+200). 
 
Bei mittleren Wasserständen ist hier die Wasserführung überwiegend eher gering, in hydrolo-
gischen Winterhalbjahren oder nach Starkregenereignissen können deutlich erhöhte Wasser-
stände auftreten. 
 
Maßgabe für die Realisierung der Wiedervernässung in den Wolfsberger Seewiesen ist die 
Vermeidung von Rückstau und Vernässung außerhalb des Maßnahmenraumes. 
 
Die Übernahme der Stationierung in den Anlagen 3 und 6 erfolgte weitgehend auf Grundlage 
der aktuellen Darstellung im Geoportal M-V. Das betrifft die Stationierung der Kösterbeck und 
der Kleinen Kösterbeck über den A-Graben, den Graben 15/6/2 und den Bockhorstgraben. 
Weitere Stationierungen wurden für den östlichen A-Graben, den Nellergraben und randlich 
einmündende Gräben erfasst. In den Anlagen 1, 3 und 5 wird der Verlauf der Kösterbeck, der 
Kleinen Kösterbeck und der weiteren Grabensysteme wiedergegeben. 
 
Nach Geländebegehungen in den Sommerhalbjahren 2018 und 2019 fiel die Kösterbeck in 
den beiden Trockenjahren weitgehend trocken. Gleiches gilt für weite Teile des Moorkörpers, 
wo bis 1,80 m unter Flur verschiedene Moorwasserstellen trocken waren. Bemerkenswert war 
demgegenüber eine vergleichbar hohe Wasserführung in randlichen Gräben (Wasserstände 
0,70 – 0,80 m unter Flur). In Luftbildaufnahmen vom August 2019 ist hier z. T. eine deutliche 
Wasserführung, ebenso im Laufabschnitt der Kleinen Kösterbeck ab Nellergraben und in der 
Kleinen Kösterbeck bis zum A-Graben zu beobachten. Gleiches gilt für den östlichen Lauf des 
A-Grabens durchgehend bis zur östlichen Maßnahmengrenze sowie Abschnitte des Grabens 
15/6/3.  
In der Kösterbeck liegt ein deutlich wasserführender Bereich in der ehemaligen westlichen 
Seefläche. Das südliche Grabensystem führte durchgehend Wasser. 
 
Wesentlichen Einfluss auf das Abflussgeschehen im Maßnahmenraum haben Pflege- und Un-
terhaltungsmaßnahmen in der Kösterbeck, dem A-Graben und der Kleinen Kösterbeck, die 
zur Aufrechterhaltung der Vorflut genutzt und unterhalten wurden. In den letzten Jahren ist 
hier nur anteilig eine Unterhaltung erfolgt.  
 
3.3.2 Wasserstandsentwicklung im Maßnahmenraum Wolfsberger Seewiesen 2004 - 

2019 (Ist-Zustand) 

Gemäß Planfeststellungsbeschluss 07/2001 wurde ein 5-jähriges Vormonitoring zur Ermittlung 
der Wasserstände im Grabensystem, im Grundwasser und im Moorkörper 2004 – 2009 (je 10 
Latten- (LP) und Grundwasserpegel (GWM) und 18 Moorwasserpegel (MWM) durchgeführt. 
Zum Nachweis möglicher Wasserstandsänderungen 2014 – 2018 wurden ergänzend im östli-
chen Maßnahmenraum 5 LP, 2 GWM und 5 MWM errichtet und 2 GWM und 3 MWM zusätzlich 
beobachtet. Die Lage der Lattenpegel geben die Anlagen 3 und 5 wieder. Die LP 5a, 4a (Stat. 
14+120), 3a und 1a (ca. 12+300) erfassen den weiteren Anstrom der Kösterbeck bis unmittel-
bar stromauf des Maßnahmenraums. 
Der LP 5 und LP 9 liegen am Verbindungsweg von Lieblingshof nach Groß Lüsewitz, LP 1 und 
2 am Abwassergraben Groß Lüsewitz, LP 3 im Grenzgraben im nördlichen Maßnahmenraum, 
LP 4 am unteren Nellergraben / Einmündung A-Graben, LP 8 stromab im A-Graben und LP 7 
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am oberen Ende des Nellergrabens. LP 10 liegt am Graben 15/8 stromauf der südlichen Maß-
nahmengrenze. Eingetragen wurden zusätzlich langjährige mittlere Wasserstände nach der 
TK 10 (1983). 
Abbildung 1 verdeutlicht die Entwicklung der Wasserstände in der Kösterbeck im Anstrom des 
Maßnahmenraumes. Deutlich werden größere Wasserstandsschwankungen mit niedrigen 
Wasserständen zu Beginn der Messreihe, in den Sommerhalbjahren 2015 und 2016, im Früh-
sommer 2017 und ab April 2018 und höhere Wasserständen im Januar 2015, im Dezember 
2015 bis Februar 2016 und im Spätsommer 2017 mit Höchstwerten zwischen 12/17 bis 3/18. 
Die Schwankungsamplituden liegen zwischen 04/2014 und 09/2018 etwa bei 0,8 – 1 m. Die 
Messreihen sind z. T. unvollständig und lückenhaft, belegen jedoch, dass die Wasserstände 
generell über etwa + 25,85 m (LP 5a), + 25,55 m (LP 4a), + 25,05 m (LP 3a), + 24,65 m (LP 
2a) und ca. + 24,30 m NHN (LP 1a) liegen. Bei Mittelwertbildung der jeweiligen Messwerte 
ergeben sich überschlägig Mittelwerte von + 25,97, 25,62, 25,23 24,85 und 24,81 m NHN. Die 
Wasserstände nach dem DGM 1 (s. u.) liegen bei 25,28 (LP 3a), 24,85 (LP 2a) und 24,73 m 
NHN (LP 1a), liegen hier aber schon unterhalb des oberen Stauziels lt. Planfeststellung. Re-
levant für den Maßnahmenraum sind infolge der Lage im Anstrom des Maßnahmenraums die 
Wasserstände am LP 1a. Die höchsten Wasserstände liegen hier mit + 25,29 (15.01.2015),   
+ 25,23 (04.02.2016), + 25,04 (20.12.2017) und + 25,24 m NHN (03.01.2018). Die Wasser-
stände gehören in der Messreihe 2014 – 2018 zu den höchsten Wasserständen und korrelie-
ren mit den Grundwasserständen im Umfeld des Maßnahmenraumes (s. u.), entsprechen je-
doch bei Betrachtung langjähriger Messreihen im Grundwasser eher mittleren bzw. 0,20 m 
höheren Wasserständen (15.01.2015, 04.02.2016) infolge einzelner Niederschlagsereignisse. 
2017 / 2018 führen mehrere Niederschlagsereignisse zu wechselnden Oberflächenwasser-
ständen, insgesamt jedoch zu deutlichem Anstieg der Grundwasserstände (Annäherung an 
langjährige Höchststände).  
Die Darstellung in Abb. 1 zeigt eine deutliche Korrelation der Wasserstandsentwicklung 2014 
– 2018 in der Kösterbeck zur Niederschlagsentwicklung. Die o. g. niedrigen Wasserstände 
korrelieren mit geringen bis mittleren Niederschlägen, die höheren Wasserstände treten ver-
zögert nach Niederschlagsereignissen z. B. 12/2014 mit 109 mm, 11/2015 mit 95 mm und im 
Spätsommer 2017 mit 188, 120 und 126 mm auf. Niedrigere Niederschläge führen zwischen-
zeitlich sofort wieder zu sinkenden Wasserstände. Abflussspitzen treten meist nur kurzzeitig 
auf. Damit wird belegt, dass der oberirdische Abfluss hier infolge des (zu) hohen Abflussquer-
schnittes in relativ kurzer Zeit erfolgt. 
KRASEMANN UND RÜTH (2008, 2013 verweisen unter Bezug auf die LP 4 und 8 (Graben 15/6) 
und 5 und 9 (Kösterbeck) auf deutliche Auswirkungen von Öffnungen des im Abstrom gelege-
nen Wehrs im Umfluter. Zu berücksichtigen ist hier jedoch zunächst das aufgrund der Vorflut-
bedingungen in den Gräben vorhandene Gefälle.  
 
Das vorliegende digitale Geländemodell DGM 1 M-V (Stand 02/2015) erlaubt eine differen-
zierte Erfassung der Wasserstände in Oberflächengewässern des Maßnahmenraumes (in 
Punkten mit 1 m Abstand bzw. bei Farbwechsel), hier in der Kösterbeck, der Kleinen Köster-
beck einschließlich A-Graben und in den weiteren Grabensystemen zum Zeitpunkt der Beflie-
gung im Februar 2015. 
 
In der Kösterbeck liegen danach die Wasserstände im weiteren Anstrom des Maßnahmenrau-
mes (siehe Anlage 6.2) bei Stat. 13+600 bei + 25,4 m, bei Stat. 13+100 bei + 25,0 m, an der 
Einmündung des Grabens 15/12 bei + 25,95 m, bei Stat. 12+800 bei + 24,9 m, an der oberen 
Maßnahmengrenze bei Stat. 12+800 bei + 24,8 m und im Weiteren bei ca. + 24,73 m NHN. 
Deutlich ist ein etwas höheres Gefälle bis Stat. 13+100, danach nimmt das Gefälle ab (0,10 m 
auf 300 m). Die Werte des DGM zeigen eine sehr gute Übereinstimmung zu den langjährigen 
Mittelwerten aus der TK 10 (1983) und vorliegenden Tiefst- und Höchstwerten 2014 – 2018 
aus den Lattenpegeln LP 3a (ca. Stat. 13+480 25,15 bzw. 25,03 – 25,81 m NHN) und LP 1a 
(ca. Stat. 12+300 24,43 – 25,28 m NHN) sowie zu den grob ermittelten Mittelwerten im An-
strom der Kösterbeck.  
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Übereinstimmende Werte zeigen sich auch im Graben 15/12 (Stat. 0+700 + 25,1, Stat. 0+460 
+ 25,0 m, LP 2a ca. Stat. 0+170 mit 25,03 – 25,81 m).  
Etwa 110 m westlich des Ringgrabens am Grabenknickpunkt liegt der Wasserstand in der 
Kösterbeck bei + 24,7 m, nach weiteren 170 m im Zentrum der zentralen Senke (Anlage 6.1) 
bei + 24,6 m NHN (Tiefststand ca. 24,3, Höchststand ca. 25,1 m). Nach weiteren 300 m wurden 
in der Geländeschwelle zwischen der zentralen und westlichen Seesenke + 24,5 m ermittelt, 
100 m stromab liegt der Wert nach TK 10 bei + 24,35 m NHN. Etwa in Verlängerung des 
gradlinigen Teil des Grabens 15/8 sinkt der Wasserspiegel nach 390 m um 0,10 auf + 24,4 m, 
nach weiteren 430 m auf + 24,3 m, nach 360 m auf + 24,2 m (stromauf Einmündung A-Graben) 
und an der K 20 auf + 24,1 m NHN. Der langjährige mittlere Wasserstand lag hier 1983 bei 
+ 24,05 m NHN.  
 
Die Gefälledifferenz liegt danach zwischen + 24,8 m bei Stat. 12+800 im Anstrom, + 28,73 m 
im Oberstrom und + 24,2 m NHN im Abstrom an der Einmündung des A-Grabens bei 0,60 m. 
Bei den ermittelten Werten handelt es sich hier um das Grabengefälle im Ist-Zustand in der 
Kösterbeck innerhalb des Maßnahmenraumes. Gleiches gilt auch für den A-Graben und die 
weiteren Gräben. 
 
Bemerkenswert ist die Wasserführung verschiedener Gräben im Maßnahmenraum südlich der 
Kösterbeck. Im Graben 15/11 liegen die Wasserstände etwa 0,10 – 0,15 m höher, in den Grä-
ben 15/9, 15/8 und 15/24 zeichnet sich ein deutliches Gefälle von etwa + 24,9 bis + 24,6 bzw. 
24,5 m NHN (0,50 m) aus den höherliegenden Bereichen im südlichen Maßnahmenraum bis 
zur Kösterbeck ab. Gleichzeitig ist hier von einem Anstieg der Moorwasserstände auszugehen. 
Das Gefälle in der Kösterbeck ist bei durchgehender Wasserführung 2/2015 stromauf des 
Maßnahmenraums am größten, nimmt dann schrittweise ab, danach leicht und nach Einmün-
dung des A-Grabens deutlich zu. Die Wasserstände zeigen eine gute Übereinstimmung zu 
den langjährigen Mittelwerten von 1983 und liegen innerhalb der für 2014 – 2018 ermittelten 
Schwankungsamplitude in den Lattenpegeln 3a, 1a und auch 2a. Die Differenzen zu den Wer-
ten 2/2015 liegen im weiteren Anstrom bei + 0,55 und  - 0,25 m (LP 3a), +0,70 und – 0,29 m 
(LP 2a) und + 0,55 bis + - 0,30 m.  
Nach Auswertung vorliegender Grundwasserstandsdaten und des DGM 1 von 02/2015 (siehe 
Abschnitt 2.4.3.2) entsprechen Stichtagsmessungen vom 06.05.2004, 01.05.2014 und 1-
3/2015 und damit auch die Wasserstände des DGM etwa mittleren Wasserständen für die 
Kösterbeck. Die langjährigen Mittelwerte von 1983 werden in ihrer Größenordnung bestätigt. 
 
Die Oberflächenwasserstände in den südlichen Gräben liegen (etwa Stat. 12+270) bis zur 
Stat. 12+500 02/2015 bei + 24,43 m NHN und damit ca. 0,30 m niedriger wie in der Kösterbeck. 
Deutlich höher liegen hier auch die Sohlen der Grabenstrukturen im östlich angrenzenden 
Wald. Bis etwa zur Einmündung des Graben 15/10 (Stat. 11+230)  sinken die Wasserstände 
auf  + 24,40 m, im weiteren Lauf auf + 24,35 m (Stat. 10+630) und + 24,30 m NHN vor Ein-
mündung in die Kösterbeck ab. Die an den südlichen Maßnahmengrenze einmündenden Grä-
ben sind 02/2015 im Anstrom durch eine geringe Wasserführung gekennzeichnet (etwa  + 24,4 
m NHN). 
 
In der Kleinen Kösterbeck liegen die Wasserstände 02/2015 im derzeitigen Lauf im Anstrom 
oberhalb des Staus 56 bei etwa + 25 m NHN, von Stat. 1+880 bis 1+600 bei + 24,8 m, im Lauf 
des Grabens 15/6/2 (Stat. 1+370 m) bei + 24,7 m, nach der Einmündung in den A-Graben 
(Stat. 1+230) + 24,6 m, bei Stat. 0+900 bei 24,5 m und stromab bei 24,27 m NHN (siehe auch 
Anlage 6.1). Im weiteren Verlauf des A-Grabens liegen die Wasserstände bei Stat. 0+440 bei 
+ 24,25 m und bei Stat 0+000 (Einmündung in die Kösterbeck) bei +24,2 m NHN.  
Das Gefälle im Graben südlich des Nellergrabens beträgt bis zum A-Graben 0,2 m, bis zur 
Einmündung in die Kösterbeck insgesamt ca. 0,6 m. 
 
Der Graben 15/6 (A-Graben) östlich des Laufes der Kleinen Kösterbeck (+ 24,6 m NHN) ist 
02/2015 durch ansteigende Wasserstände im Anstrom gekennzeichnet (+ 24,7 m bei Stat. 
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2+180,  + 24,8 m bei Stat. 2+320 vor Einmündung des Graben 15/6/3 und +24,9 m NHN an 
der Maßnahmengrenze. Der NE – SW zur Kösterbeck verlaufende Graben 15/6/3 weist Was-
serstände von + 24,9 bis  + 24, 8 m NHN (Gefälle nach SW) auf. 
 
Eine weitgehend analoge Entwicklung der Wasserstände zeigen die Hauptzahlen zur Wasser-
standsentwicklung  am Pegel Kessin im Unterlauf der Kösterbeck (Quelle: StALU MM 2020): 
 
Tabelle 1: Hydrologische Hauptzahlen für die Kösterbeck, Zeitreihe 2005 bis 2019 – Wasserstand in cm 

Monat 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NW* 2009 2015 2009 2006 2014 2007 2008 2005 2006 2006 2005 2008 

NW 37 41 39 42 51 19 21 18 7 7 10 23 

MNW 57 61 68 66 68 51 36 30 29 32 34 40 

MW 69 79 89 87 87 69 47 40 41 43 42 52 

MHW 84 107 119 121 120 96 73 68 64 62 56 68 

HW 140 141 147 170 158 168 122 124 157 157 114 145 

HW* 2011 2008 2011 2006 2008 2018 2013 2017 2011 2011 2011 2017 

*Eintrittsjahr 
Die mittleren monatlichen Wasserstände verdeutlichen hier einen Anstieg im hydrologischen 
Winterhalbjahr bis zu einem Höchststand  mit 89 cm im Januar, nahezu gleichbleibenden im 
Februar – März und etwas niedrigeren Wasserständen mit 69 cm im April. Im hydrologischen 
Sommerhalbjahr liegen die Werte überwiegend nur halb so hoch (Juni – September 40 – 43 
cm). Die mittleren Niedrigwasser- und Hochwasserstände zeigen eine ähnliche Entwicklung 
im Jahresgang. Die mittleren Hochwasserstände liegen von Dezember bis April etwa 25 % 
über den mittleren Wasserständen. Die Wasserstände bei MW liegen im hydrologischen Win-
terhalbjahr am Pegel Kessin bei 80 cm und im Sommerhalbjahr bei 44 cm (knapp 50 %). Im 
Jahresmittel liegt der Wert 62 cm. Eine deutliche Korrelation besteht zu den Durchflusswerten 
(siehe Abschnitt 3.5.2). 
 
Gemäß aktueller TK 10 liegen flächig vernässte Bereiche überwiegend im östlichen Maßnah-
menraum östlich des Verbindungsweges von Lieblingshof in die Gemarkung Teschendorf so-
wie in angrenzenden Bruchwaldgebieten. Kleinflächig treten oberflächige Vernässungen auch 
nördlich des Nellergrabens sowie an der südlichen Maßnahmengrenze an mehreren Stellen 
auf. Nach älteren Darstellungen traten relativ großflächige Vernässungsbereiche auch im 
westlichen Maßnahmenraum im Bereich der „Wilden Wiese“ zwischen Nellergraben und der 
Kösterbeck auf.  
Die Vernässungszonen liegen fast vollständig im Bereich des ehemaligen postglazialen Stau-
sees, entsprechen Verlandungsbereichen des früheren Gewässers, anteilig jedoch aktuell 
auch randlichen Quellbereichen etwa im Bereich der „Wilden Wiese“ und südwestlich von 
Groß Lüsewitz. Das Fehlen der großflächigen Vernässungsbereiche im westlichen Maßnah-
menraum ist wesentlich auf die starke Entwässerung des Moorkörpers und den Grundwasser-
anschnitt insbesondere in der Kösterbeck und im A-Graben zurückzuführen. Die Ringgräben 
sind weniger tief eingeschnitten, mögliche Einflüsse sind zu beachten.  



Abb. 1: Schwankungen der Oberflächenwasserstände in Abhängigkeit von der monatlichen Niederschlagsmenge
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3.3.3 Oberflächenwasserbeschaffenheit der berichtspflichtigen Gewässer nach 

WRRL 

Nährstoffe wie Nitrat, Ammonium und Phosphat sind wichtige Bestandteile des Wassers. Liegt 
jedoch ein Überangebot vor, kommt es zur Überdüngung bzw. Eutrophierung, u. a. auch ver-
bunden mit einer Zunahme der Wassertrübung und Verringerung der Sauerstoffkonzentration. 
Hauptursachen für das Nichterreichen des guten Zustands nach EG-WRRL sind in Fließge-
wässern und Grabensystemen Nährstoffeinträge, basierend auf diffusen Nährstoffeinträgen 
etwa aus der Landwirtschaft oder Belastung durch interne Nährstoffquellen (Einleitungen von 
Kläranlagen und Rücklösung aus dem Sediment, siehe Gewässergüte MV/Nährstoffe - LUNG 
M-V 2016). In Untersuchungsjahren erfolgen deshalb in Mecklenburg-Vorpommern in ausge-
wählten Fließgewässern – hier im Abstrom des Ober- / Mittellaufes der Kösterbeck (WAMU 
1100) mit der Messstelle Kösterbeck/Petschow (Messstellennummer 108220018) und im 
Abstrom des Unterlaufes der Kösterbeck (WAMU 1000) in der Messstelle Kösterbeck/Kessin 
(Messstellennummer 04423.2) – meist 12 Beprobungen.  
 
Die biologischen Qualitätskomponenten Gewässerflora (Phytoplankton und Makrophyten / 
Phytobenthos) und Gewässerfauna (Makrozoobenthos und Fischfauna) sind ausschlagge-
bend für die ökologische Zustandsbewertung, die physikalisch-chemischen (u. a. Wärmehaus-
halt, Nährstoffe, flussspezifische Schadstoffe) und hydromorphologische Komponenten 
(Durchgängigkeit, Struktur, Hydrologie) unterstützen diese. Große Bedeutung für die Zu-
standsbewertung besitzen Schadstoffe, da die Nichteinhaltung von Umweltqualitätsnormen 
zum Verfehlen des guten ökologischen Zustands führt (BACHOR u. a., 31.08.2010). Die Bewer-
tung der biologischen Qualitätskomponenten erfolgt anhand abgestimmter LAWA-Verfahren. 
In Fließgewässern und damit auch den Grabensystemen des Untersuchungsraumes ist ins-
besondere von diffusen Nährstoffeinträgen aus der Landwirtschaft auszugehen. Zu berück-
sichtigen ist, dass hier eine überwiegende, z. T. extensive Grünlandnutzung (s. o.) besteht. 
Eine physikalisch-chemische Gewässerbewertung erfolgt in Anlehnung an die LAWA (1998 / 
2014). Zusätzlich ist eine Leitbildorientierte physikalisch-chemische Gewässerbewertung an-
hand des Forschungsberichtes des Umweltbundesamtes (2003) möglich. Auf Grundlage der 
Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer (Oberflächengewässerverordnung – 
OGewV) erfolgt die Ausweisung von Orientierungswerten (OT) unter Bezug auf den LAWA-
Typ 11 für das höchste ökologische Potential (Anlage 7, Abschnitt 1.1.2) und das gute ökolo-
gische Potential (Anlage 7, Abschnitt 2.1.2). 
Nach WRRL sind die Erhaltungsziele für FFH- und Vogelschutzgebiete zu beachten und er-
forderliche Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele umzusetzen. 
 
3.3.3.1 Kleine Kösterbeck (WAMU 1001) 

Bei Betrachtung einzelner chemischer Komponenten ergeben sich differenzierte Aussagen zu 
den Nährstoffgehalten. Wichtig im Sinne der Aufgabenstellung ist eine Gegenüberstellung der 
Analysendaten im Jahr. Die Bewertung der Kleinen Kösterbeck erfolgte 2010 zunächst auf 
Grundlage der Werte an der Messstelle Petschow in der Kösterbeck an der K 20 unterhalb der 
Einmündung in die Kösterbeck (MP 3). 2013 erfolgte eine Sonderbeprobung in der Messstelle 
MP 1 im mittleren Bereich des A-Grabens im Lauf der Kleinen Kösterbeck. An beiden Stellen 
wurden 2015, 2016 und 2018 im Auftrag der DEGES Proben entnommen. Für 2019 lagen 
Werte bis Juli bzw. Jahresmittelwerte (StALU MM 2020) vor, hier jedoch nur für die Vergleichs-
messstelle Petschow. 
 
Nitrat 

Nitrat kommt in Oberflächenwasser kaum vor, ein Eintrag erfolgt ganz überwiegend durch die 
landwirtschaftliche Düngung. Die Umweltqualitätsnorm liegt bei ≤ 50 mg/l, der ZV-Wert nach 
LAWA bei ≤ 2,5 mg/l. Die Gewässergüteklassifikation für Nitrat-N in Fließgewässern nach 
LAWA (1998) weist die Güteklassen (GKL) I bis 1 mg/l (höchstes ökologisches Potential nach 
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OGewV vom 20.06.2016, Tabelle S. 53) und GKL II bis 2,5 mg/l (ZV-Wert, gutes ökologisches 
Potential) aus. 
Untersuchungen  
In der Messstelle Petschow lag der Gehalt an Nitrat-N 2010 (12 Proben) im Mittelwert bei 3,94 
mg/l (Minimum 0,30, Maximum 10,87 mg/l, 90Perzentil 9,93 – Bewertung Klasse 4 unbefriedi-
gend, s.u.), in den Sonderbeprobungen 2013 im Oktober / November (2 Werte) bei 0,55 und 
2,80 mg/l. Die Bewertung des chemischen Zustands erfolgte mit „gut“ (Bestandsaufnahme 
2013, Geoportal 2018). Bei der Beprobung 2015 (14 Werte) und 2016 (12 Werte) im Auftrag 
der DEGES lagen die Mittelwerte bei 0,87 mg/l (Minimum 0,02, Maximum 4,07 mg/l, 
90Perzentil 3,50) und bei 0,10 mg/l (Minimum 0,00, Maximum 0,41 mg/l, 90Perzentil 0,35). In 
Einzelbeprobungen am 01.08.2018 wurden im Anstrom des Maßnahmenraumes 0,55 mg/l, im 
weiteren Lauf  < 0,1 mg/l und im Abstrom an der K 20 0,22 mg/l ermittelt. Insgesamt zeichnen 
sich bisher für die Kleine Kösterbeck in der Zeitreihe abnehmende und insgesamt geringere 
Werte (sehr gutes ökologisches Potential) als in der Kösterbeck (Messstelle Petschow) ab. 
 
Nitrit 

Der einzuhaltende Parameterwert bei Nitrit-N liegt bei 0,15 mg/l, der  ZV-Wert nach LAWA bei 
≤ 0,100 mg/l. Die GKL I reicht bis 10 µg/l (höchstes ökologisches Potential), die GKL I-II bis 50 
µg/l (gutes ökologisches Potential nach Anlage 7 OGewV für Typ 11) Nitrit-N. 
Untersuchungen  
Der Mittelwert von Nitrit-N lag 2010 an der K 20 bei 0,04 mg/l (Minimum 0,01, Maximum 0,07 
mg/l, 90Perzentil 0,06 – Bewertung Klasse 2 gut). Bei den Sonderbeprobungen 2013 wurden 
0,03 und 0,08 mg/l bestimmt. Bei der Beprobung 2015 und 2016 lagen die Mittelwerte beide 
bei 0,002 mg/l (2015 Minimum 0,00, Maximum 0,015 mg/l, 90Perzentil 0,01 und 2016 Minimum 
0,00, Maximum 0,02 mg/l, 90Perzentil 0,00). In Einzelbeprobungen am 01.08.2018 wurden im 
Anstrom des Maßnahmenraumes 0,03 mg/l, im weiteren Lauf  0,02 mg/l und im Abstrom an 
der K 20 < 0,003 mg/l ermittelt. Bewertung insgesamt –Klasse 2 gut. Gleiches gilt hier auch 
2019 für den Vergleichswert der Messstelle Kösterbeck Petschow (StALU MM 2020, s. u.). 
 
Ammonium 

Der Parameterwert liegt für Ammonium bei 0,5 mg/l (0,39 mg/l Ammonium-N). Die GKL I reicht 
bis 40 µg/l, die GKL I-II bis 100 µg/l und die GKL II bis 300 µg/l Ammonium -N. (ZV-Wert nach 
LAWA 0,3 mg/l). Die Orientierungswerten (OT) nach OGewV für den LAWA-Typ 11 liegen für 
das höchste ökologische Potential bei ≤ 0,040 mg/l und das gute ökologische Potential bei 
0,200 mg/l.(siehe auch StALU MM 2020). 
Untersuchungen  
Der Mittelwert von Ammonium-N lag 2010 an der K 20 bei 0,27 mg/l (Minimum 0,05, Maximum 
1 mg/l, 90Perzentil 0,54 – Bewertung Klasse 3 mäßig).  
Bei den Sonderbeprobungen 2013 wurden 0,05 und 0,08 mg/l bestimmt. Bei der Beprobung 
2015 und 2016 lagen die Mittelwerte bei 0,05 und 0,03 mg/l (Minimum 0,00, Maximum 0,22 
mg/l, 90Perzentil 0,12 und Minimum 0,00, Maximum 0,06 mg/l, 90Perzentil 0,06). In Einzelbe-
probungen am 01.08.2018 wurden im Anstrom des Maßnahmenraumes 0,28 mg/l, im weiteren 
Lauf  0,031 mg/l und im Abstrom an der K 20 0,09 mg/l ermittelt. Bewertung insgesamt –Klasse 
2 gut. Der Orientierungswert von 0,200 mg/l wird meist unterschritten. Insgesamt deuten sich 
auch hier leicht höhere Werte im Anstrom und eine Reduzierung im Maßnahmenraum an. Die 
Vergleichswerte der Messstelle Kösterbeck Petschow (StALU MM 2020) zeigen hier 2016 und 
2019 Überschreitungen (siehe unten). 
 
Gesamt-Phosphor 

In naturnahen Gewässern tritt Phosphor als ein wichtiger Nährstoff nur in geringen Mengen 
auf (s. o.). Erhöhte Werte stammen i. d. R. aus anthropogenen Quellen, u. a. Abschwemmun-
gen von phosphathaltigen Düngemitteln, auch Abwasser ohne biologische Endreinigung. 
Nach LAWA 1998 reicht für Gesamt-P in Fließgewässern die GKL I bis 50 µg/l (0,050 mg/l, 
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entspricht höchstem ökologische Potential), die GKL I-II bis 80 µg/l und die GKL II bis 150 µg/l 
(ZV-Wert nach LAWA bzw. Orientierungswert OT für gutes ökologisches Potential 0,15 mg/l). 
Die Zuordnung von Standgewässern erfolgt bei Gehalten bis 15 µg/l als oligotroph-o, bis 45 
µg/l als mesotroph-m, bis 85 µg/l als beginnend eutroph-e1 und über 85 µg/l als stark eutro-
phiert-e2.  
Untersuchungen  
Der Mittelwert von Gesamt-P lag 2010 an der K 20 bei 0,17 mg/l (Minimum 0,05, Maximum 
0,82 mg/l, 90Perzentil 0,24 – Bewertung Klasse 3 mäßig), Bei den Sonderbeprobungen 2013 
wurden 0,11 und 0,06 mg/l bestimmt. Bei der Beprobung 2015 und 2016 lagen die Mittelwerte 
beide bei 0,08 mg/l (Minimum 0,03, Maximum 0,21 mg/l, 90Perzentil 0,11 und Minimum 0,02, 
Maximum 0,16 mg/l, 90Perzentil 0,13) und damit im Bereich der Werte von 2013. In Einzelbe-
probungen am 01.08.2018 wurden im Anstrom des Maßnahmenraumes 0,82 mg/l, im weiteren 
Lauf  0,20 mg/l und im Abstrom an der K 20 0,09 mg/l ermittelt. Damit deutet sich auch hier 
eine Differenzierung entlang des Fließweges an. Die Orientierungswerte wurden 2013, 2016 
und 2019 auch an der Vergleichsmessstelle Kösterbeck Petschow eingehalten. 
 
Orthophosphat 

In natürlichen Gewässern sind die Gehalte nur gering. Erhöhte Werte können auf diffuse Nähr-
stoffeinträge oder Abwassereinleitungen zurückgehen. Nach LAWA 1998 und UMWELTBUN-
DESAMT 2003 reicht für o-Phosphat-P in Fließgewässern die GKL I bis 20 µg/l (sehr hohes 
ökologisches Potential) , die GKL I-II bis 40 µg/l und die GKL II bis 100 µg/l. Der ZV-Wert nach 
LAWA und der OT-Wert liegen bei 0,100 mg/l. 
Untersuchungen  
Der Mittelwert von o-Phosphat-P lag 2010 an der K 20 bei 0,04 mg/l (Minimum 0,02, Maximum 
0,09 mg/l, 90Perzentil 0,0654 – Bewertung Klasse 2 gut. Bei den Sonderbeprobungen 2013 
wurden 0,10 und 0,06 mg/l bestimmt. Bei den Beprobungen 2015 und 2016 durch die DEGES 
lagen die Mittelwerte bei 0,01 und 0,02 mg/l (Minimum 0,00, Maximum 0,03 mg/l, 90Perzentil 
0,03 und Minimum 0,00, Maximum 0,05 mg/l, 90Perzentil 0,04). In Einzelbeprobungen am 
01.08.2018 wurden im Anstrom des Maßnahmenraumes 0,71 mg/l, im weiteren Lauf  0,08 mg/l 
und im Abstrom an der K 20 0,05 mg/l, ebenfalls mit Differenzierung, ermittelt. Die Jahresmit-
telwerte 2013, 2016 und 2019 an der K 20 liegen deutlich unter den Orientierungswerten. 
 
Sulfat 

Bei Sulfat ist als Indikatorparameter ein Wert von ≤ 240 mg/l vorgegeben, wobei geogen be-
dingte Überschreitungen bis 500 mg/l außer Betracht bleiben. Nach der Güteklassifikation der 
LAWA endet die GKL I bei 25 mg/l (OT für sehr hohes ökologisches Potential), die GKL I-II bei 
50 mg/l und die GKL II bei 100 mg/l (UMWELTBUNDESAMT 2003). Der Orientierungswert für 
gutes ökologisches Potential liegt bei 140 mg/l. Hier erfolgten keine Bestimmungen. 
 
Chlorid 

Erhöhte Werte im oberflächennahen Grundwasser sind überwiegend auf anthropogene Ein-
flüsse (Düngung) zurückzuführen. Der Indikatorparameter liegt bei 250 mg/l. In der stoffbezo-
genen chemischen Güteklassifikation für Fließgewässer reichen die GKL I bis 25 mg/l, die GKL 
I-II bis 50 mg/l (entspricht sehr hohem ökologischem Potential) und die GKL II bis 100 mg/l. 
Der ZV-Wert nach LAWA liegt bei 100 mg/l, der Orientierungswert OT (gutes ökologisches 
Potential) für den LAWA-Typ 11 bei 200 mg/l. 
Untersuchungen  
Der Mittelwert von Chlorid wurde 2010 an der K 20 mit 48 mg/l (Minimum 36, Maximum 60 
mg/l, 90Perzentil 57 – Bewertung Klasse 2 gut) bestimmt. Bei den Sonderbeprobungen 2013 
wurden jeweils 34 mg/l ermittelt. Bei den Beprobungen 2015 und 2016 lagen die Mittelwerte 
bei 15 und 16 mg/l (Minimum 13, Maximum 16 mg/l, 90Perzentil 15,7 und Minimum 14, Maxi-
mum 18 mg/l, 90Perzentil 18). In Einzelbeprobungen am 01.08.2018 wurden im Anstrom des 
Maßnahmenraumes 27 mg/l, im weiteren Lauf  35 mg/l und im Abstrom an der K 20 37 mg/l 



BAB A20, VKE 282-2 - Hydrologisch-hydrogeologisches Gutachten zur Kompensationsmaßnahme 
„Wolfsberger Seewiesen“ 

Ingenieurgesellschaft Dr. Reinsch mbH, Dezember 2020 

27 

ermittelt. Die Werte insgesamt sind in die Klasse 2 gut einzustufen. Die Jahresmittelwerte 
2010, 2013, 2016 und 2019 an der K 20 liegen deutlich unter den Orientierungswerten. 
 
Sauerstoffgehalt 
 
Wesentliche Bedeutung für die Entwicklung der biologischen Qualitätskomponenten und die 
Beschaffenheit der Fließgewässer besitzt die Entwicklung der Sauerstoffgehalte bzw. -sätti-
gung. Der ZV-Wert nach LAWA und der Orientierungswert OT für Typ 11 liegen bei ≥ 6 mg/l. 
Untersuchungen 
Der Mittelwert von O2 wurde 2010 an der K 20 mit 8,3 mg/l (Minimum 5,9, Maximum 10,5 mg/l, 
90Perzentil 6,5 – Bewertung Klasse 2 gut in der Bestandsaufnahme 2013, Geoportal 2018) 
bestimmt. Bei den Sonderbeprobungen 2013 wurden 6,7 und 8,5 mg/l ermittelt. Bei den Be-
probungen 2015 und 2016 lagen die Jahresmittelwerte bei 11,4 und 10,7 mg/l (Minimum 7,8 
Maximum 13,4 mg/l, 90Perzentil 13,2 und Minimum 5,0, Maximum 15,1 mg/l, 90Perzentil 
13,9). 2015 ist die Sauerstoffsättigung durchgehend relativ hoch, die niedrigsten Werte wurden 
im Juli und September mit 7,8 mg/l beobachtet. 2016 treten niedrigere Werte von August bis 
Oktober auf, weniger als 6 mg/l wurden Anfang September mit 5 mg/l ermittelt. In Einzelbe-
probungen am 01.08.2018 wurden im Anstrom des Maßnahmenraumes 5,4 mg/l, im weiteren 
Lauf  2,5 mg/l und im Abstrom an der K 20 3,7 mg/l ermittelt. Höhere Werte treten danach im 
hydrologischen Winterhalbjahr, niedrigere im Sommerhalbjahr auf. Bei Berücksichtigung der 
Minimumwerte als OT-Wert werden die Orientierungswerte im Typ 11 (hier auch natürlich be-
dingt) nicht eingehalten. 
 
Die physikalisch- chemischen Komponenten an der Messstelle Petschow wurden 2010, 2013 
und 2019 bewertet. RAKON-Orientierungswerte wurden bei Sauerstoff (2010, 2013 und 2019) 
und Phosphor ges. (2010) nicht eingehalten. Weiter traten 2010 Überschreitungen der ZV-
Werte bei GPO4, NO3 N, NH4 N und GN N, 2013 und 2019 nur bei NO3 N, NH4 N und GN N 
auf. Erhöhte Werte wurden jeweils insbesondere von Januar - April sowie im Dezember beo-
bachtet. 2016 wurden Überschreitungen von Umweltqualitätsnormen bei Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen benannt (einschließlich Nitrat Zustand nach LAWA schlecht). Das 
Bewirtschaftungsziel (BWZ) für Gesamtstickstoff wird im Jahresmittelwert infolge von Nitratein-
trägen in der Bewirtschaftungsperiode 2014 – 2019 immer überschritten. Der Orientierungs-
wert (OT-Wert) für Sauerstoff, der im LAWA-Typ 11 auch natürlich bedingt ist, wird 2014 – 
2019 an der Vergleichsmessstelle nicht eingehalten (StALU MM 2020). 
 
3.3.3.2 Ober- / Mittellauf der Kösterbeck (WAMU 1100) 

Bei Betrachtung einzelner chemischer Komponenten ergeben sich differenzierte Aussagen zu 
den Nährstoffgehalten. Wichtig im Sinne der Aufgabenstellung ist eine Gegenüberstellung der 
Analysendaten im Jahr. Die Messstelle Kösterbeck/Petschow an der Brücke der Kreisstraße 
K 20 ist repräsentativ für den Ober- / Mittellauf der Kösterbeck (WAMU 1100 einschließlich 
WAMU 1001) und damit den Abstrom zum Unterlauf der Kösterbeck (WAMU 1000). Bepro-
bungen durch das StALU fanden 2010, 2013, 2016 und 2019, durch die DEGES 2015, 2016 
und anteilig 2018 statt. 
 
Nitrat, Gesamtstickstoff 

Nitrat kommt in Oberflächenwasser kaum vor, ein Eintrag erfolgt ganz überwiegend durch die 
landwirtschaftliche Düngung. Die Umweltqualitätsnorm liegt bei ≤ 50 mg/l, der ZV-Wert nach 
LAWA bei ≤ 2,5 mg/l. Die Gewässergüteklassifikation für Nitrat-N in Fließgewässern nach 
LAWA (1998) weist die Güteklassen (GKL) I bis 1 mg/l (höchstes ökologisches Potential nach 
OGewV vom 20.06.2016, Tabelle S. 53) und GKL II bis 2,5 mg/l (ZV-Wert, gutes ökologisches 
Potential) aus. 
Für den Gesamtstickstoff GN beträgt der ZV-Wert 3,0 mg/l. Das Bewirtschaftungsziel (BWZ) 
für die Kösterbeck liegt bei 2,6 mg/l (StALU MM 2020). 
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Untersuchungen  
Der Gehalt an Nitrat-N lag 2010 (12 Proben) im Mittelwert bei 3,94 mg/l (Minimum 0,30, Maxi-
mum 10,87 mg/l, 90Perzentil 9,93 – Bewertung Klasse 4 unbefriedigend). 2013 (12 Werte) lag 
der Wert bei 3,03 mg/l (Minimum 0,05, Maximum 10,28 mg/l, 90Perzentil 6,65), 2016 (11 
Werte) bei 1,98 mg/l (Minimum 0,15, Maximum 7,96 mg/l, 90Perzentil 6,46) und 2019 (7 
Werte)bei 2,28 mg/l (Minimum 0,18, Maximum 4,85 mg/l). Bei der parallelen Beprobung 2015 
(15 Werte) und 2016 (12 Werte) durch die DEGES lagen die Werte bei 1,59 mg/l (Minimum 
0,05, Maximum 7,87 mg/l, 90Perzentil 5,76) und bei 1,71 mg/l (Minimum 0,05, Maximum 7,93 
mg/l, 90Perzentil 6,46). In Einzelbeprobungen am 01.08.2018 wurden im Anstrom des Maß-
nahmenraumes 0,33 mg/l, im weiteren Lauf  < 0,1 mg/l und im Abstrom an der K 20 0,22 mg/l 
ermittelt. Seit 2015 liegen die Mittelwerte unter 2,5 mg/l (ZV-Wert). 2013 traten höhere Werte 
im Januar – April und im Dezember, 2015 im Januar und November – Dezember, 2016 bis 
März und 2019 von Januar bis etwa März auf. In den Sommermonaten sind die Werte über-
wiegend gering. Gleiches gilt für die Einzelwerte im August 2018.  
Auf Grundlage der Mittelwerte sind die Werte 2015 in die GKL I, 2016 in die GKL II einzustufen. 
Gleiches gilt für die Einzelwerte vom 01.08.2018.  
Im hydrologischen Winterhalbjahr wurden jeweils die höchsten Werte beobachtet, im Sommer 
gehen sie zurück. Insgesamt zeigt sich im Beobachtungszeitraum für Nitrat bei den Jahresmit-
telwerten eine Abnahme und damit eine positive Entwicklung (gutes ökologisches Potential). 
 
Das Jahresmittel bei Gesamtstickstoff lag 2010 bei 5,1, 2013 bei 4,0, 2016 bei 3,1 und 2019 
bei 3,2 mg/l. Das Bewirtschaftungsziel wurde im Bewirtschaftungsraum 2014 – 2019 immer 
überschritten, was hier auf Nitrateinträge NO3_N zurückgeführt wird (StALU MM 2020). Er-
höhte Werte treten auch hier im Jahresgang zwischen November bis Mai auf. 
 
Nitrit 

Der einzuhaltende Parameterwert bei Nitrit-N liegt bei 0,15 mg/l, der  ZV-Wert nach LAWA bei 
≤ 0,100 mg/l. Die GKL I reicht bis 10 µg/l (höchstes ökologisches Potential), die GKL I-II bis 50 
µg/l (gutes ökologisches Potential nach Anlage 7 OGewV für Typ 11) Nitrit-N. 
Untersuchungen  
Der Mittelwert von Nitrit-N lag 2010 an der K 20 bei 0,04 mg/l (Minimum 0,01, Maximum 0,07 
mg/l, 90Perzentil 0,06 – Bewertung Klasse 2 gut)., 2013 bei 0,03 mg/l (Minimum 0,00, Maxi-
mum 0,07 mg/l, 90Perzentil 0,05 –gut, 2016 bei 0,03 mg/l (Minimum 0,01, Maximum 0,07 mg/l, 
90Perzentil 0,03 –gut und 2019 bei 0,033 mg/l. Die Werte 2015 und 2016 (Beprobung DEGES) 
liegen im Mittel mit 0,02 und 0,03 mg/l ebenfalls in diesem Bereich. Die Einzelwerte vom 
01.08.2018 sind ebenfalls niedrig. Bewertung insgesamt - Klasse 2 gut. Die Orientierungs-
werte wurden ab 2010 und damit auch im Bewirtschaftungszeitraum 2014 – 2019 eingehalten. 
 
Ammonium 

Der Parameterwert liegt für Ammonium bei 0,5 mg/l (0,39 mg/l Ammonium-N). Die GKL I reicht 
bis 40 µg/l, die GKL I-II bis 100 µg/l und die GKL II bis 300 µg/l Ammonium -N. (ZV-Wert nach 
LAWA 0,3 mg/l). Die Orientierungswerten (OT) nach OGewV für den LAWA-Typ 11 liegen für 
das höchste ökologische Potential bei ≤ 0,040 mg/l und das gute ökologische Potential bei 
≥0,200 mg/l.(siehe auch StALU MM 2020). 
Untersuchungen 
Der Mittelwert von Ammonium-N lag 2010 an der K 20 bei 0,26 mg/l (Minimum 0,05, Maximum 
1 mg/l, 90Perzentil 0,54 – Bewertung Klasse 3 mäßig)., 2013 bei 0,17 mg/l (Minimum 0,01, 
Maximum 0,43 mg/l, 90Perzentil 0,39), 2016 bei 0,24 mg/l (Minimum 0,02, Maximum 0,79 mg/l, 
90Perzentil 0,46) und 2019 bei 0,29 mg/l (Minimum 0,03, Maximum 0,58 mg/l, 90Perzentil 0,55 
- mäßig. Die Werte 2015 und 2016 liegen im Mittel mit 0,14 und 0,23 mg/l ebenfalls in diesem 
Bereich. Die Einzelwerte vom 01.08.2018 sind niedrig. Die Werte gehen im Sommer i. d. R. 
ebenfalls deutlich zurück, die pH-Werte steigen z. T. an. Der Orientierungswert wurde 2014 – 
2019 im Jahresmittel nicht eingehalten (StALU MM 2020). 
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Gesamt-Phosphor 

In naturnahen Gewässern tritt Phosphor als ein wichtiger Nährstoff nur in geringen Mengen 
auf (s. o.). Erhöhte Werte stammen i. d. R. aus anthropogenen Quellen, u. a. Abschwemmun-
gen von phosphathaltigen Düngemitteln, auch Abwasser ohne biologische Endreinigung. 
Nach LAWA 1998 reicht für Gesamt-P in Fließgewässern die GKL I bis 50 µg/l (0,050 mg/l, 
entspricht höchstem ökologische Potential), die GKL I-II bis 80 µg/l und die GKL II bis 150 µg/l 
(ZV-Wert nach LAWA bzw. Orientierungswert OT für gutes ökologisches Potential ≤ 0,15 mg/l).  
Untersuchungen  
Der Mittelwert von Gesamt-P lag 2010 an der K 20 bei 0,17 mg/l (Minimum 0,05, Maximum 
0,82 mg/l, 90Perzentil 0,24 – Bewertung Klasse 3 mäßig), 2013 bei 0,08 mg/l (Minimum 0,05, 
Maximum 0,12 mg/l, 90Perzentil 0,11 – Bewertung Klasse 2 gut, 2016 bei 0,08 mg/l (Minimum 
0,05, Maximum 0,13 mg/l, 90Perzentil 0,10 - gut und 2019 bei 0,10 mg/l. Die Werte 2015 und 
2016 der Untersuchungen der DEGES liegen im Mittel bei 0,12 und 0,15 mg/l.  
In Einzelbeprobungen am 01.08.2018 wurden im Anstrom des Maßnahmenraumes 0,12 mg/l, 
im weiteren Lauf  0,008 mg/l und im weiteren Abstrom 0,05 mg/l ermittelt. Die Werte unter-
schreiten deutlich – einschließlich der Jahresmittel von 2013, 2016 und 2019 in der Bewirt-
schaftungsperiode 2014 - 2019 (StALU MM 2020) – den Orientierungswert von ≤ 0,15mg/l 
ohne größere Unterschiede im Jahresgang. 
 
Orthophosphat 

In natürlichen Gewässern sind die Gehalte nur gering. Erhöhte Werte können auf diffuse Nähr-
stoffeinträge oder Abwassereinleitungen zurückgehen. Nach LAWA 1998 und UMWELTBUN-
DESAMT 2003 reicht für o-Phosphat-P in Fließgewässern die GKL I bis 20 µg/l (sehr hohes 
ökologisches Potential) , die GKL I-II bis 40 µg/l und die GKL II bis 100 µg/l. Der ZV-Wert nach 
LAWA und der OT-Wert liegen bei 0,100 mg/l. 
Untersuchungen  
Der Mittelwert von o-Phosphat-P lag 2010 an der K 20 bei 0,04 mg/l (Minimum 0,02, Maximum 
0,09 mg/l, 90Perzentil 0,0654 – Bewertung Klasse 2 gut), 2013 bei 0,05 mg/l (Minimum 0,02, 
Maximum 0,09 mg/l, 90Perzentil 0,09), 2016 bei 0,05 mg/l (Minimum 0,02, Maximum 0,12 mg/l, 
90Perzentil 0,06) und 2019 bei 0,06 mg/l. Die Werte 2015 und 2016 (DEGES) liegen im Mittel 
mit 0,02 und 0,04 mg/l ebenfalls niedrig. Bewertung insgesamt – Klasse 2 gut. 
In Einzelbeprobungen am 01.08.2018 wurden im Anstrom des Maßnahmenraumes 0,05 mg/l, 
im weiteren Lauf und im weiteren Abstrom 0,02 mg/l ermittelt. Der OT-Wert wurde seit 2010 
und auch in der Bewirtschaftungsperiode 2014 – 2019 unterschritten. Die Schwankungen im 
Jahresgang zeigen keinen deutlichen Trend. 
 
Sulfat 

Bei Sulfat ist als Indikatorparameter ein Wert von ≤ 240 mg/l vorgegeben, wobei geogen be-
dingte Überschreitungen bis 500 mg/l außer Betracht bleiben. Nach der Güteklassifikation der 
LAWA endet die GKL I bei 25 mg/l (OT für sehr hohes ökologisches Potential), die GKL I-II bei 
50 mg/l und die GKL II bei 100 mg/l (UMWELTBUNDESAMT 2003). Der Orientierungswert für 
gutes ökologisches Potential liegt bei 140 mg/l. Hier erfolgten keine Bestimmungen. 
 
Chlorid 

Erhöhte Werte im oberflächennahen Grundwasser sind überwiegend auf anthropogene Ein-
flüsse (Düngung) zurückzuführen. Der Indikatorparameter liegt bei 250 mg/l. In der stoffbezo-
genen chemischen Güteklassifikation für Fließgewässer reichen die GKL I bis 25 mg/l, die GKL 
I-II bis 50 mg/l (entspricht sehr hohem ökologischem Potential) und die GKL II bis 100 mg/l. 
Der ZV-Wert nach LAWA liegt bei 100 mg/l, der Orientierungswert OT für dem Typ 11 (gutes 
ökologisches Potential) bei 200 mg/l. 
Untersuchungen  
Der Mittelwert von Chlorid wurde 2010 an der K 20 mit 48 mg/l (Minimum 36, Maximum 60 
mg/l, 90Perzentil 57 – Bewertung Klasse 2 gut), 2013 mit 44 mg/l (Minimum 37, Maximum 71 
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mg/l, 90Perzentil 49 – Bewertung gut, 2016 mit 42 mg/l (Minimum 31, Maximum 50 mg/l, 
90Perzentil 47 - gut und 2019 mit 40 mg/l – gut) bestimmt.  Die Werte 2015 und 2016 (Bepro-
bung DEGES) liegen im Mittel mit 57 und 53 mg/l in diesem Bereich. Bewertung insgesamt –
Klasse 2 gut. In Einzelbeprobungen am 01.08.2018 wurden im Anstrom des Maßnahmenrau-
mes 47 mg/l, im weiteren Lauf und im weiteren Abstrom 48 und 50 mg/l ermittelt. Die OT-
Werte werden generell deutlich unterschritten. 
 
Sauerstoffgehalt 
 
Wesentliche Bedeutung für die Entwicklung der biologischen Qualitätskomponenten und die 
Beschaffenheit der Fließgewässer besitzt die Entwicklung der Sauerstoffgehalte bzw. -sätti-
gung. Der ZV-Wert nach LAWA und der Orientierungswert OT liegen bei ≥ 6 mg/l (Typ 11, 
gutes ökologisches Potential). Sauerstoffgehalte ≥ 8 mg/l entsprechen einem sehr hohen öko-
logischen Potential.  
Untersuchungen 
Der Mittelwert von O2 wurde 2010 an der K 20 mit 8,3 mg/l (Minimum 5,9, Maximum 10,5 mg/l, 
90Perzentil 6,5 – Bewertung Klasse 2 gut in der Bestandsaufnahme 2013, Geoportal 2018) 
bestimmt. 2013 wurde im Mittel 7,9 mg/l (Minimum 3,9, Maximum 12,4 mg/l, 90Perzentil 5,0 – 
Unterschreitung ZV), 2016 7,5 mg/l (Minimum 3,9, Maximum 11,3 mg/l, 90Perzentil 4,6 – Un-
terschreitung ZV) und 01. – 07.2019 8,2 mg/l (Minimum 3,7, Maximum 10,9 mg/l, 90Perzentil 
10,8 – Unterschreitung ZV) ermittelt. Die Sauerstoffsättigung liegt im Jahresmittel i. d. R. über 
6 mg/l, Unterschreitungen erfolgen 2010 im September, 2013 im August/September und beim 
90Perzentil, 2016 von Juni bis September und beim 90Perzentil, 2019 ab Juni. Bei den Bepro-
bungen 2015 und 2016 der DEGES lagen die Jahresmittelwerte bei 7,8 und 7,4 mg/l (Minimum 
2,6 Maximum 11,5 mg/l und Minimum 2,2, Maximum 10,9 mg/l).  
Insgesamt treten höhere Werte in den Wintermonaten und niedrigere Werte etwa von Juni bis 
Oktober auf. In Einzelbeprobungen am 01.08.2018 wurden im Anstrom des Maßnahmenrau-
mes 3,4 mg/l und im Abstrom an der K 20 3,7 mg/l bestimmt. Höhere Werte treten danach im 
anteilig in der Kleinen Kösterbeck auf.  
Bei Berücksichtigung der Minimumwerte von 2013 mit 3,9, 2016 mit 3,9 und 2019 mit 3,6 als 
Orientierungswert werden die OT-Werte im Typ 11 (hier auch natürlich bedingt) nicht einge-
halten. Werte unter dem OT-Wert traten 2010 lediglich in einem Monat (September), 2013 in 
2 Monaten (August/September), 2016 in vier Monaten (Juni – September) und 2019 (ab Juni) 
auf.  
 
Die physikalisch- chemischen Komponenten an der Messstelle Petschow wurden 2010 sowie  
2013, 2016 und 2019 (Wasserkörperbewertung 2019, StALU MM 2020) bewertet. RAKON-
Orientierungswerte wurden bei Sauerstoff (2010, 2013, 2016 und 2019) und Phosphor ges. 
(2010) nicht eingehalten. Weiter traten 2010 Überschreitungen der ZV-Werte bei GPO4, NO3 
N, NH4 N und GN N, 2013 und 2019 nur bei NO3 N, NH4 N und GN N auf. Erhöhte Werte 
wurden jeweils insbesondere von Januar - April sowie im Dezember beobachtet. 2016 wurden 
Überschreitungen von Umweltqualitätsnormen bei Quecksilber und Quecksilberverbindungen 
benannt (einschließlich Nitrat Zustand nach LAWA schlecht).  
Das Bewirtschaftungsziel (BWZ) für Gesamtstickstoff wird im Jahresmittelwert infolge von Nit-
rateinträgen 2014 – 2019 immer überschritten. Der Orientierungswert (OT-Wert) für Sauer-
stoff, der im LAWA-Typ 11 auch natürlich bedingt ist, wird 2014 – 2019 nicht eingehalten 
(StALU MM 2020, s. o.).Gleiches gilt für die OT-Werte für Ammoniumstickstoff, die 2016 und 
2019 überschritten wurden (StALU MM 2020). 
 
Nach dem Gewässersteckbrief Fließgewässer WAMU-1100 vom 07.02.2018 ist die Köster-
beck von Station 9.066 an der Kreisstraße K 20 bis Station 21.423 in Sanitz nach Bewertung 
der Daten für 2013 im chemischen Zustand nicht gut. Die RAKON-Orientierungswerte bei 
Phosphor ges., Orthophosphat, Ammonium und Chlorid wurden eingehalten, bei Sauerstoff 
unterschritten. 
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Mit der Wiederherstellung bzw. Anlage neuer Gewässerläufe für die Kösterbeck und anteilig 
die Kleine Kösterbeck im Maßnahmenraum und der Wiedervernässung von Senkenbereichen 
kommt es zu einer allmählichen Reduzierung der aus der Moorniederung emittierenden Nähr- 
und Schadstoffe. Günstig wirken sich auch die im Umfeld überwiegend weiträumig ausgedehn-
ten Grünlandflächen als Puffer zu den Gewässerabschnitten aus. Die Grünlandflächen in den 
Wolfsberger Seewiesen werden bereits seit 2014 nur noch anteilig, ausschließlich extensiv, 
genutzt. Durch die Anlage von naturnahen Gewässerläufen mit Anhebung des Gewässersohle 
und Einengung des Gewässerquerschnittes sowie einer erhöhten Fließgeschwindigkeit und 
Beschattung ist künftig auch von höheren Sauerstoffgehalten in der Kleinen Kösterbeck und 
der Kösterbeck auszugehen. 
 
Da der Maßnahmenraum vollständig in der oberirdischen Trinkwasserschutzzone II der 
Warnow liegt, wird mit der Umsetzung der Maßnahme ein wesentlicher Beitrag zum Oberflä-
chenwasser- und Grundwasserschutz hinsichtlich der Verstetigung des oberirdischen Abflus-
ses, der Verbesserung der Gewässerqualität sowie des mengenmäßigen und chemischen Zu-
stands geleistet. Letztendlich stellt die Maßnahme auch einen Beitrag zur Reinhaltung der 
Ostsee dar. 
 
3.3.3.3 Unterlauf der Kösterbeck 

Bei Betrachtung einzelner chemischer Komponenten ergeben sich differenzierte Aussagen zu 
den Nährstoffgehalten. Die Messstelle Kösterbeck-Kessin stromauf der Warnowniederung ist 
repräsentativ für den Unterlauf der Kösterbeck (WAMU 1000) und damit den Abstrom zur 
Warnow. Beprobungen durch das StALU fanden seit 2007 jährlich (überwiegend 12 Proben) 
statt. Das natürliche Fließgewässer wird überwiegend dem LAWA-Typ 16 zugeordnet. 
 
Nitrat, Gesamtstickstoff 

Nitrat kommt in Oberflächenwasser kaum vor, ein Eintrag erfolgt ganz überwiegend durch die 
landwirtschaftliche Düngung. Die Umweltqualitätsnorm liegt bei ≤ 50 mg/l, der ZV-Wert nach 
LAWA bei ≤ 2,5 mg/l. Die Gewässergüteklassifikation für Nitrat-N in Fließgewässern nach 
LAWA (1998) weist die Güteklassen (GKL) I bis 1 mg/l (höchstes ökologisches Potential nach 
OGewV vom 20.06.2016, Tabelle S. 53) und GKL II bis 2,5 mg/l (ZV-Wert, gutes ökologisches 
Potential) aus. 
Für den Gesamtstickstoff GN beträgt der ZV-Wert 3,0 mg/l. Das Bewirtschaftungsziel (BWZ) 
für die Kösterbeck liegt bei 2,6 mg/l (StALU MM 2020). 
Untersuchungen  
Der Gehalt an Nitrat-N lag 2010 im Mittelwert bei 2,86 mg/l (Minimum 0,68, Maximum 8,52 
mg/l, 90Perzentil 6,15) und damit etwas niedriger als bei Petschow. 2013 lag der Wert mit 3,29 
mg/l (Minimum 0,34, Maximum 10,39 mg/l, 90Perzentil 6,82) etwas höher, 2016 mit 2,06 mg/l 
(Minimum 0,31, Maximum 7,01 mg/l, 90Perzentil 6,02) leicht höher und 2019 (7 Werte)bei 2,06 
mg/l (Minimum 0,43, Maximum 4,24 mg/l, 90Perzentil 3,83) etwas niedriger. Die ZV – Werte 
liegen meist über 2,5 mg/l, 2016 und 2019 (7 Monate) etwas darunter. Höhere Nitratwerte 
treten auch hier im hydrologischen Winterhalbjahr, niedrigere i. d. R. in den Sommermonaten 
auf. Insgesamt deutet sich in der bisherigen Messreihe eine Verbesserung der Werte an. 
 
Das Jahresmittel bei Gesamtstickstoff lag 2014 bei 1,4, 2015 bei 3,1, 2016 bei 2,1, 2017 bei 
6,3, 2018 bei 3,8 und 2019 bei 2,7 mg/l. Das Bewirtschaftungsziel wurde im Bewirtschaftungs-
raum 2014 – 2019 2015 und 2017 bis 2019 überschritten, was hier auf Nitrateinträge NO3_N 
zurückgeführt wird (StALU MM 2020). 2014 und 2016 lagen die Werte unter 2,6 mg/l. Nach 
hohen Werten (6,3 mg/l) 2017 sinken die Werte bis 2019 wieder ab. Erhöhte Werte treten auch 
hier im Jahresgang zwischen November bis Mai, häufig im Januar bis März, auf. 
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Nitrit 

Der einzuhaltende Parameterwert bei Nitrit-N liegt bei 0,15 mg/l, der  ZV-Wert nach LAWA bei 
≤ 0,100 mg/l. Die GKL I reicht bis 10 µg/l (höchstes ökologisches Potential), die GKL I-II bis 50 
µg/l (gutes ökologisches Potential nach Anlage 7 OGewV für Typ 16) Nitrit-N. 
Untersuchungen  
Der Mittelwert von Nitrit-N lag 2010 bei 0,03 mg/l (Minimum 0,01, Maximum 0,06 mg/l, 
90Perzentil 0,05)., 2013 bei 0,03 mg/l (Minimum 0,00, Maximum 0,06 mg/l, 90Perzentil 0,05 , 
2016 bei 0,02 mg/l (Minimum 0,01, Maximum 0,07 mg/l, 90Perzentil 0,03 und 2019 (7 Werte) 
bei 0,03 mg/l (Minimum 0,02, Maximum 0,02 mg/l, 90Perzentil 0,02). Die Werte sind etwas 
geringer als im Anstrom des Gewässerabschnittes – Bewertung Klasse 2 gut. Der Orientie-
rungswert von 0,050 mg/l wurde 2010, 2013 sowie 2014 (0,021), 2015 (0,024), und 2016 
(0,020 mg/l) eingehalten (StALU MM 2020), 2017 leicht (0,054 mg/l) überschritten und 2018 
(0,025) und 2019 (0,019 mg/l) erneut unterschritten und damit auch im Bewirtschaftungszeit-
raum 2014 – 2019 bis auf 2017 eingehalten. 
 
Ammonium 

Der Parameterwert liegt für Ammonium bei 0,5 mg/l (0,39 mg/l Ammonium-N). Die GKL I reicht 
bis 40 µg/l, die GKL I-II bis 100 µg/l und die GKL II bis 300 µg/l Ammonium -N. (ZV-Wert nach 
LAWA 0,3 mg/l). ). Die Orientierungswerten (OT) nach OGewV für den LAWA-Typ 11 liegen 
für das höchste ökologische Potential bei ≤ 0,040 mg/l und das gute ökologische Potential bei 
≥ 0,200 mg/l.(siehe auch StALU MM 2020). 
Untersuchungen 
Der Mittelwert von Ammonium-N lag 2010 bei 0,15 mg/l (Minimum 0,05, Maximum 0,42 mg/l, 
90Perzentil 0,37 – Bewertung Klasse 3 mäßig), 2013 bei 0,09 mg/l (Minimum 0,01, Maximum 
0,28 mg/l, 90Perzentil 0,23 – Klasse 2 gut, 2016 bei 0,11 mg/l (Minimum 0,02, Maximum 0,40 
mg/l, 90Perzentil 0,28 und 2019 (7 Werte) bei 0,08 mg/l (Minimum 0,03, Maximum 0,21 mg/l, 
90Perzentil 0,16. Die Werte sind auch hier niedriger als im Anstrom und sind seit 2015 durch-
gehend in die Klasse 2 gut einzuordnen. Der Orientierungswert von 0,200 mg/l wurde 2010, 
2013 sowie 2014 (0,125) bis 2019 (0,088 mg/l) unterschritten und damit insgesamt im Bewirt-
schaftungszeitraum 2014 – 2019. 
 
Gesamt-Phosphor 

In naturnahen Gewässern tritt Phosphor als ein wichtiger Nährstoff nur in geringen Mengen 
auf (s. o.). Erhöhte Werte stammen i. d. R. aus anthropogenen Quellen, u. a. Abschwemmun-
gen von phosphathaltigen Düngemitteln, auch Abwasser ohne biologische Endreinigung. 
Nach LAWA 1998 reicht für Gesamt-P in Fließgewässern die GKL I bis 50 µg/l (0,050 mg/l, 
entspricht höchstem ökologische Potential), die GKL I-II bis 80 µg/l und die GKL II bis 150 µg/l 
(ZV-Wert nach LAWA bzw. Orientierungswert OT für gutes ökologisches Potential 0,15 mg/l). 
Die Zuordnung der Standgewässer erfolgt bei Gehalten bis 15 µg/l als oligotroph-o, bis 45 µg/l 
als mesotroph-m, bis 85 µg/l als beginnend eutroph-e1 und über 85 µg/l als stark eutrophiert-
e2.  
Untersuchungen  
Der Mittelwert von Gesamt-P lag 2010 bei 0,15 mg/l (Minimum 0,05, Maximum 0,27 mg/l, 
90Perzentil 0,26 – Bewertung mäßig), 2013 bei 0,07 mg/l (Minimum 0,04, Maximum 0,10 mg/l, 
90Perzentil 0,10 – Bewertung gut, 2016 bei 0,09 mg/l (Minimum 0,04, Maximum 0,13 mg/l, 
90Perzentil 0,11 - gut und 2019 (7 Werte) bei 0,09 mg/l (Minimum 0,06, Maximum 0,14 mg/l, 
90Perzentil 0,13 - gut.  Die Werte lagen im Gesamtzeitraum 2013, 2015 und 2016 im Jahres-
mittel unter dem ZV-Wert bzw. dem Orientierungswert von 0,100 mg/l, 2014 mit 0,109, 2017 
mit 0,128, 2018 mit 0,106 und 2019 mit 0,107 mg/l darüber. 
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Orthophosphat 

In natürlichen Gewässern sind die Gehalte nur gering. Erhöhte Werte können auf diffuse Nähr-
stoffeinträge oder Abwassereinleitungen zurückgehen. Nach LAWA 1998 und UMWELTBUN-
DESAMT 2003 reicht für o-Phosphat-P in Fließgewässern die GKL I bis 20 µg/l (sehr hohes 
ökologisches Potential) , die GKL I-II bis 40 µg/l und die GKL II bis 100 µg/l. Der ZV-Wert nach 
LAWA liegen bei 0,100 mg/l und der OT-Wert.bei 0,070 mg/l (LAWA-Typ 16). 
Untersuchungen  
Der Mittelwert von o-Phosphat-P lag 2010 bei 0,06 mg/l (Minimum 0,02, Maximum 0,21 mg/l, 
90Perzentil 0,0954 – Bewertung Klasse 2 gut), 2013 bei 0,05 mg/l (Minimum 0,02, Maximum 
0,08 mg/l, 90Perzentil 0,07), 2016 bei 0,06 mg/l (Minimum 0,03, Maximum 0,08 mg/l, 
90Perzentil 0,08) und 2019 (7 Werte) bei 0,05 mg/l (Minimum 0,02, Maximum 0,10 mg/l, 
90Perzentil 0,08). Bewertung insgesamt –Klasse 2 gut. Die Werte lagen 2013 sowie 2014 - 
2019 im Jahresmittel unter dem Orientierungswert von 0,070 mg/l (StALU MM 2020). 
 
Sulfat 

Bei Sulfat ist als Indikatorparameter ein Wert von ≤ 240 mg/l vorgegeben, wobei geogen be-
dingte Überschreitungen bis 500 mg/l außer Betracht bleiben. Nach der Güteklassifikation der 
LAWA endet die GKL I bei 25 mg/l (OT für sehr hohes ökologisches Potential), die GKL I-II bei 
50 mg/l und die GKL II bei 100 mg/l (UMWELTBUNDESAMT 2003). Der Orientierungswert für 
gutes ökologisches Potential liegt bei 140 mg/l. Hier erfolgten keine Bestimmungen. 
 
Chlorid 

Erhöhte Werte im oberflächennahen Grundwasser sind überwiegend auf anthropogene Ein-
flüsse (Düngung) zurückzuführen. Der Indikatorparameter liegt bei 250 mg/l. In der stoffbezo-
genen chemischen Güteklassifikation für Fließgewässer reichen die GKL I bis 25 mg/l, die GKL 
I-II bis 50 mg/l (entspricht sehr hohem ökologischem Potential) und die GKL II bis 100 mg/l. 
Der ZV-Wert nach LAWA liegt bei 100 mg/l, der Orientierungswert OT (gutes ökologisches 
Potential) bei 200 mg/l. 
Untersuchungen  
Der Mittelwert von Chlorid wurde 2010 mit 46 mg/l (Minimum 39, Maximum 57 mg/l, 
90Perzentil 51 – Bewertung Klasse 2 gut), 2013 mit 42 mg/l (Minimum 36, Maximum 49 mg/l, 
90Perzentil 48), 2016 mit 40 mg/l (Minimum 35, Maximum 50 mg/l, 90Perzentil 44) und 2019 
mit 41 mg/l (Minimum 36, Maximum 48 mg/l, 90Perzentil 44) bestimmt.  Die Werte insgesamt 
sind in die Klasse 2 gut einzustufen. Der Orientierungswert für Chlorid wird im Bewirtschaf-
tungszeitraum 2014 – 2019 eingehalten (StALU MM 2020). 
 
Sauerstoffgehalt 
 
Der ZV-Wert nach LAWA und der Orientierungswert OT liegen für den LAWA-Typ 16 bei ≥ 7 
mg/l (gutes ökologisches Potential). Sauerstoffgehalte ≥ 9 mg/l entsprechen einem sehr hohen 
ökologischen Potential.  
Untersuchungen 
Der Mittelwert von O2 wurde 2010 bei Kessin mit 10,6 mg/l (Minimum 7,2, Maximum 14 mg/l, 
90Perzentil 8,0 – Bewertung Klasse 1 sehr gut in der Bestandsaufnahme 2013, Geoportal 
2018) bestimmt. 2013 wurden mit 10,1 mg/l (Minimum 8,5, Maximum 12 mg/l, 90Perzentil 8,9 
2016 10,9 mg/l (Minimum 8,4, Maximum 14,8 mg/l, 90Perzentil 8,5) und 2018 10,5 mg/l (Mini-
mum 8,3, Maximum 13,9 mg/l, 90Perzentil 8,5) ermittelt. Die gute Entwicklung setzt sich 2019 
(7 Werte) fort. Die Sauerstoffsättigung liegt im Jahresmittel generell über 10 mg/l, beim 
90Perzentil über 8,0.  
 
Bei Berücksichtigung der Minimumwerte von 2010 mit 7,2, 2013 mit 8,5, 2014 mit 7,9, 2015 
mit 6,2 und 2016 - 2019 mit 8,4 bis 7,9 mg/l als OT-Wert werden die Orientierungswerte im 
Typ 16 mit einer Ausnahme (2015) eingehalten. Auch hier treten höhere Werte in den 
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hydrologischen Winterhalbjahren und niedrigere Werte im Sommer, insbesondere im Juli – 
September auf.  
 
Nach dem Gewässersteckbrief Fließgewässer WAMU-1000 vom 07.02.2018 ist die Köster-
beck von Station 0 bei Kessin bis Station 9.066 an der Kreisstraße K 20 bei Petschow nach 
Bewertung der Daten für 2013 im chemischen Zustand nicht gut. Die RAKON-Orientierungs-
werte bei Phosphor ges., Orthophosphat, Ammonium, Chlorid und Sauerstoff wurden einge-
halten. Nach der Wasserkörperbewertung 2019 ergeben sich Überschreitungen der Orientie-
rungswerte für Gesamtphosphat, zeitweilig für TOC und Nitrit (NO2-N). Das Bewirtschaftungs-
ziel (BWZ) für Gesamtstickstoff wird bis auf 2014 und 2016 überschritten. Mit der Umsetzung 
der Renaturierungsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen, der Wiedervernässung von Senken-
bereichen und der Anlage naturnaher Gewässerabschnitte ist künftig eine Reduzierung der 
Nähr- und Schadstoffe im Oberstrom zu erwarten.  
 
3.4 Hydrogeologische Verhältnisse und Grundwasser 

3.4.1 Grundwasserkörper 

Das Untersuchungsgebiet gehört zum Grundwasserkörper 21 WP_WA_9 in M-V, der mit einer 
Größe von 251,2 km² einen Teil des oberirdischen Einzugsgebietes der Warnow erfasst. Die 
Wolfsberger Seewiesen liegen im nordöstlichen Teil des GWK und erfassen anteilig das Ein-
zugsgebiet der Kösterbeck, eines östlicher Zuflusses der Warnow. 
 
3.4.2 Grundwasserleiter-Grundwasserstauer-Modell 

Das hydrogeologische Modell Quartär weist für das Einzugsgebiet der Wolfsberger Seewiesen 
und das regionale Umfeld folgende Grundwasserleiter (GWL) und -stauer (GWS) aus: 
 
Horizont   GWL    GWS 
 
  1.        Ho 
  2.  GWL 1  W 3n 
  3.        W III 
  4.  GWL 2  W 2n - W 3v 
  5.        W II 
  6.  GWL 3  W 1n - W 2v 
  7.        W I 
  8.  GWL 4  S 2/3n - W 1v 
  9.        S II/III 
10.  GWL 5  S 1n - S 2/3v 
11.        S I 
12.  GWL 6  S 1v 
13.        E 
 
Dabei bedeuten:  Ho - Holozän 
    W - Weichsel-Kaltzeit 
    S  - Saale - Kaltzeit 
    E  - Elster - Kaltzeit 
    n - glazifluviatile Nachschüttsande (z. B. W 1n) 
    v - glazifluviatile Vorschüttsande    (z. B. S 1v) 
 
Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich einer weiträumigen glazialen Senke innerhalb der 
Grundmoränenfläche des Mecklenburger Vorstoßes (W3). Die Geländesenke bildet ein Be-
cken, aus dem das Gelände zu allen Seiten deutlich auf Höhen von etwa + 40 bis + 50 m NHN 
ansteigt. In der Senke steht weiträumig ± sandiger Geschiebelehm / -mergel an, der außerhalb 
der Wolfsberger Seewiesen randlich zu Tage tritt.  
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Er wird anteilig von glazilimnischen Schluffen, i. d. R. jedoch glazifluviatilen Feinsanden (W3n) 
bedeckt, die in der Senke fast flächendeckend mit Mächtigkeiten von ca. 1 - 10 m (GWL 1) 
verbreitet sind. Die Oberfläche der Sande liegt nach Bohraufschluss im Zentrum der Senke 
zwischen der Kleinen Kösterbeck und der östlichen Maßnahmengrenze unter + 20 m NHN. 
Die Oberkante der Sande steigt umlaufend - in westliche Richtung mit deutlicher Längserstre-
ckung bis zum westlichen Rand des Maßnahmenraumes auf + 21 m, im Weiteren auf + 22 
und + 23 m NHN (hier an der westlichen Grenze des Maßnahmenraumes und mit deutlich 
weiterer Erstreckung nach Osten) an.  
Innerhalb der Geländesenke entstand ein abflussloses Staubecken mit einem See, dem spä-
teren Wolfsberger See.  
Oberhalb der sandigen Schicht wurde postglazial bis etwa zur Höhe von + 23 m NHN in der 
Senke Kalkmudde, untergeordnet Torfmudde, abgelagert. 
 
Die Verbreitung holozäner Niedermoortorfe setzt randlich der Geländesenke fast überall bei 
Geländehöhen von etwa + 27,50 m NHN ein. Die Oberfläche fällt von den Rändern zum Zent-
rum der Senke etwa 2 m ein. Die Torfbildungen belegen eine zunehmende Verlandung auch 
der ehemaligen Seefläche. 
 
Der GWL 2 ist im engeren Untersuchungsgebiet nach bisheriger Kenntnis nur lokal vorhanden. 
GWL 3, 4 und 5 sind weiträumig, GWL 6 anteilig verbreitet (siehe REINSCH, D. UND VOIGT, H.-
J. 1984). 
 
3.4.2.1 Verbreitung oberflächennaher GWL und GWS 

Horizont 1 (GWS Ho) 

Die überwiegend geringmächtigen holozänen Niedermoortorfe sind im Bereich der Wolfsber-
ger Seewiesen weiträumig verbreitet (siehe Anlage 4). Die Mächtigkeit erreicht im Maßnah-
menraum überwiegend 2 m, anteilig auch über 3 m (u. a. im Zentrum der Senke im östlichen 
Maßnahmenraum). Mächtigkeiten von 1 - 2 m treten insbesondere nördlich, aber auch westlich 
bis südwestlich des Maßnahmenraumes etwa ab Höhe von Graben 15/24 auf. Der Bereich mit 
geringer Torfmächtigkeit erfasst damit abstromige Abschnitte des Grabens 15/6 und der Kös-
terbeck. Gleiches gilt für Teilbereiche an der nördlichen bis nordöstlichen Maßnahmengrenze 
etwa zwischen Grenzgraben und Graben 15/6/3/3. Im Zentrum der Senke liegt die Unterkante 
der Torfbildungen z. T. unter + 22 m NHN. Hier wurde Kalkmudde, untergeordnet Torfmudde 
erbohrt. Ihre Mächtigkeit beträgt im Senkenzentrum über 2 m und nimmt zu den Rändern ab 
(Anlage 4). Es handelt sich hier um Bildungen eines postglazialen Staussees. In Bohrungen 
wurden auch Muschelhorizonte angetroffen. Wie Torfbildungen belegen, ist der See während 
des Holozäns zunehmend verlandet. 
Außerhalb der Kalkmuddeverbreitung steht der Niedermoortorf überwiegend über den o. g. 
Feinsanden, lokal auch über Geschiebelehm- / -mergel, an. KÖNIG (1953) verweist auf zahl-
reiche Sandaufragungen im nördlichen Teil der Wolfsberger Seewiesen. 
 
Der Torfkörper (Niedermoortorf, GWS Ho) ist je nach Zersetzungsgrad zu 70 - 90% mit Wasser 
gefüllt. Torf hat eine hohe Feldkapazität (Wasseraufnahmevermögen) und kann je nach Zer-
setzungsgrad eindringendes Wasser (Niederschläge, oberirdische Zuflüsse, anströmendes 
Grundwasser) schnell und in großen Mengen aufnehmen. Es ist nachgewiesen, dass entwäs-
serte Torfkörper eine größere Wasseraufnahmekapazität besitzen als wassergesättigte intakte 
Torfkörper. Bei einem im Liegenden vorhandenem GWL kann das Wasser stark verzögert bis 
in den GWL durchsickern (Torf = Aquiclude) bzw. bei einer Speisung durch das Grundwasser 
auch aufsteigen. Im Torfkörper können Fließgeschwindigkeiten bis zu 1 m/Tag erreicht wer-
den. Je stärker der Torf zersetzt ist, umso geringer ist die horizontale und vertikale Wasserbe-
weglichkeit. Die kf-Werte liegen je nach Torfart und Zersetzungsgrad im Bereich zwischen 
1,16  10-3 cm/s und 1,16  10-5 cm/s.  
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Die Entwässerung seit ca. 230 Jahren über ein engmaschiges Grabennetz hat zu einer starken 
Mineralisierung des Oberbodens und gleichzeitigen Verringerung der Durchlässigkeit geführt. 
Aufgrund der geringeren Versickerung kann es anteilig zu Oberbodenstau und oberflächenna-
her Vernässung nach Niederschlägen kommen.  
 
Die unterhalb des Niedermoortorfes anstehende Kalkmudde erfasst mit ihrer Verbreitungs-
grenze in etwa den Maßnahmenraum, d. h. fast das gesamte engere Untersuchungsgebiet 
liegt im Bereich des postglazialen Stausees. Die Wassertiefen des Sees können - ausgehend 
von der Sandoberkante - etwa Tiefen von 5 - 6 m erreicht haben. Mit dem Einsetzen der Nie-
dermoorbildung setzte eine zunehmende Verlandung ein. 
 
Die holozänen Bildungen sind i. d. R. stark wasserhaltig, sind jedoch insgesamt als Grund-
wassergeringleiter einzustufen. 
 
Vernässungszonen bei mittleren Wasserständen sind innerhalb der Wolfsberger Seewiesen 
nach der aktuellen TK 10 (2010) überwiegend im östlichen Maßnahmenraum östlich des Ver-
bindungsweges von Lieblingshof in die Gemarkung Teschendorf sowie in angrenzenden 
Bruchwaldgebieten ausgewiesen. Kleinflächig treten oberflächige Vernässungen auch nörd-
lich des Nellergrabens sowie der südlichen Maßnahmengrenze an mehreren Stellen auf. Nach 
älteren Darstellungen (1877, 1898, 1930) traten relativ großflächige Vernässungsbereiche 
auch im westlichen Maßnahmenraum zwischen Nellergraben, A-Graben und dem Lauf der 
Kösterbeck auf. Die Vernässungszonen entsprechen Verlandungsbereichen des früheren Ge-
wässers, erfassen anteilig jedoch auch ehemalige Torfstiche und Quellbereiche. 
Geringere Vernässungen wurden in den TK 10 1966 und 1983 ausgewiesen. 
 
Horizont 2 (GWL 1 W 3n) 

Die glazifluviatilen Nachschüttsande W 3n sind im Bereich der Wolfsburger Seewiesen und 
damit auch im Maßnahmenraum unterhalb der Seeablagerungen und des Moorkörpers fast 
durchgehend als 1. bedeckter GWL, insgesamt weiträumig mit Mächtigkeiten von ca. 1 - 10 m 
nachgewiesen. Am Rand der Wolfsberger Seewiesen stehen die feinsandigen Bildungen an-
teilig als oberer, unbedeckter GWL an. Die Feinsande stehen z. T. mit sandigen Bildungen in 
den angrenzenden Geschiebelehm- / -mergel - Komplexen in hydraulischer Verbindung (siehe 
Profilschnitte bei MEYER 1980). Das Verbreitungsgebiet setzt sich nach Westen nach Teschen-
dorf und Petschow, im Norden nach Groß Lüsewitz, im Osten bis nördlich Niekrenz und im 
Süden bis Lieblingshof anteilig fort. 
 
Der GWL 1 ist in weiten Teilen seines Verbreitungsgebietes etwa 2 - 5, anteilig 5 - 10 m mäch-
tig. Der GWL wurde in zahlreichen Aufschlüssen erbohrt, in der Regel jedoch nicht durchteuft.  
Die kf-Werte der Feinsande liegen im Mittel etwa bei 1 - 10  10-5 m/s, untergeordnet sind in 
den Bohrungen Feinsande, schluffig ausgewiesen. Die sandigen Bildungen können in Teilbe-
reichen der Senke, u. a. auch im nordwestlichen und südlichen Anstrom, lokal in hydraulischer 
Verbindung zum GWL 2 W 2n / W 3v stehen. 
 

Horizont 3 (GWS W III) 

Der Geschiebelehm / -mergel der jüngsten Vereisung (Mecklenburger Vorstoß) ist im Bereich 
der Wolfsberger Seewiesen weiträumig mit Mächtigkeiten von etwa 3 - 10 m und sandig aus-
gebildet, so dass er teilweise nur bedingt als Grundwassergeringleiter wirksam wird. Der Auf-
schlussgrad ist gering. Der Geschiebelehm / -mergel enthält z.T. 1 - 2 m mächtige Sandlagen. 
Er steht überwiegend über älteren Grundmoränenablagerungen, anteilig auch über sandigen 
Bildungen des GWL 2 an. 
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Horizont 4 (GWL 2 W 2n - W 3v) 

Der GWL 2 W 2n / W 3v ist nach HK 50 nördlich von Groß Lüsewitz, nordwestlich von 
Petschow (unter Einschluss des westlichen Maßnahmenraumes) und nördlich von Lieblings-
hof verbreitet. Die Mächtigkeit der Feinsande beträgt überwiegend 2 - 5 m, die kf-Werte liegen 
bei 1 - 10  10-5 m/s. Der GWL wird z. T. von ca. 3 - 10 m mächtigen glazilimnischen Bildungen 
(Schluffe, feinsandig) unterlagert. 
 
Horizont 5 (GWS W II) 

Der Geschiebemergel W II unterlagert im Normalprofil die o. g. Schluffe und den Horizont 3. 
Er ist unterhalb der Geländesenke durchgehend verbreitet, etwa 5 - 20 m mächtig und über-
wiegend als Grundwasserstauer wirksam.  
 
Horizont 6 (GWL 3 W 1n - W 2v) 

Der GWL 3 W 1n / W 2v ist im Bereich der Wolfsberger Seewiesen weiträumig verbreitet, keilt 
jedoch deutlich südlich des Maßnahmenraumes zwischen Petschow und Gubkow aus. Fehl-
stellen sind lokal nordöstlich von Groß Lüsewitz und Niekrenz sowie im südöstlichen Maßnah-
menraum an der Einmündung des Grabens von Gubkow in die Kösterbeck belegt. Die Mäch-
tigkeit der Feinsande beträgt überwiegend 10 - 15 m, die kf-Werte liegen im Maßnahmenraum 
bei 1 - 10  10-5 m/s. Zwischen Niekrenz und Sanitz wurden Fein- bis Mittelsande mit kf-Werten 
von 25 - 50  10-5 m/s erbohrt. Nachweise in der Senke fehlen bisher. Der GWL wird anteilig 
zur Trinkwasserversorgung von Groß Lüsewitz und Sanitz (Fassungen Sanitz und Niekrenz) 
genutzt. 
 
Horizont 7 (GWS W I) 

Der Geschiebemergel W I ist unterhalb der Geländesenke ± durchgehend verbreitet. Fehlstel-
len sind bei Groß Lüsewitz, Niekrenz und Sanitz belegt. Der Grundwasserstauer ist etwa 5 - 
20 m mächtig und überwiegend als Grundwasserstauer wirksam.  
 
Horizont 8 (GWL 4 S2/3n - W 1v) 
Der GWL 4 S 2/3n / W 1v ist nach HK 50 im weiteren Maßnahmenraum durchgehend verbrei-
tet. Einzelne Fehlstellen sind östlich von Groß Lüsewitz und Niekrenz belegt. Der GWL ist 
meist > 10 m mächtig und überwiegend feinsandig (kf-Werte 1 - 10  10-5 m/s) ausgebildet, 
weist jedoch auch wechselnde Schluffgehalte aus. Hydraulische Verbindungen sind bei Groß 
Lüsewitz und Sanitz zum GWL 3 belegt. Der GWL stellt nach MEYER 1980 den Hauptgrund-
wasserleiter für die o. g. Wasserfassungen dar. 
 
Tiefere GWL und GWS (Horizonte 9 bis 13) haben für die Untersuchungen keine Relevanz.  
 
3.4.3 Grundwasserfließgeschehen 

3.4.3.1 Durchströmung des Moorkörpers 

Das Gefälle innerhalb des Moorkörpers war – analog zum Geländeabfall und dem oberirdi-
schen Abfluss – ursprünglich generell vom Rand der Senke zum Wolfsberger See bzw. den 
tieferen Teilen der Senke gerichtet. Infolge der überwiegend geringen Durchlässigkeit des 
Moorkörpers werden nicht meliorierte Bereiche zwischen den einzelnen Gräben (etwa im Früh-
jahr und nach Regenereignissen) mit einer deutlichen Verzögerung entwässert. Im Rahmen 
eines Vormonitoring 2004 - 2009 und eines Nachmonitoring wurden im Maßnahmenraum und 
engeren Umfeld 18 Moorwasserpegel errichtet. Die Moorwasserspiegel zeigten saisonbedingt 
typische Schwankungen der Moorwasserspiegel mit geringen Flurabständen im Winterhalb-
jahr (in Teilbereichen mit Erreichung der Zielvorgaben der Planfeststellung mit Flurabständen 
von 0 - 0,20 und 0,20 - 0,40 m) und i. d. R. Flurabständen bis über 1 m in den Sommermona-
ten, in den Trockenjahren 2018 und 2019 ist in der Senke der Moorkörper bis etwa 1,80 m 
unter Flur trockengefallen. 



BAB A20, VKE 282-2 - Hydrologisch-hydrogeologisches Gutachten zur Kompensationsmaßnahme 
„Wolfsberger Seewiesen“ 

Ingenieurgesellschaft Dr. Reinsch mbH, Dezember 2020 

38 

3.4.3.2 Grundwasserfließgeschehen in den quartären GWL 

Das Grundwasserfließgeschehen der betrachteten GWL zeigt im Grundsatz Analogien zum 
oberirdischen Abflussgeschehen und damit zur Morphologie des Untersuchungsraumes. 
 
Bestimmend für die Hydrodynamik des im engeren Untersuchungsgebiet überwiegend be-
deckten oberen Grundwasserleiters GWL 1 ist die Lage im Bereich der großflächigen Grund-
moränensenke mit einem generellen Gefälle der Geländeoberfläche von allen Seiten (vgl. 
auch Abschnitt 3.1.1) zum Senkenzentrum. In Randgebieten steht der GWL auch als oberer, 
unbedeckter GWL oberflächig an. Dies gilt im Grundsatz auch für den GWL 2 und die für die 
Wassergewinnung in Groß Lüsewitz, Sanitz und Niekrenz genutzten GWL 3 und 4. 
 
Im morphologischen Hochgebiet nordwestlich bis nördlich der Wolfsberger Seewiesen ist ein 
regionales Druckhochgebiet über + 40 m NN ausgebildet, in dem auch eine Grundwasser-
scheide etwa von Hohenfelde bis Dänschenburg verläuft. Östlich und südlich der Wolfsberger 
Seewiesen liegen Druckhochgebiete über + 35 bis + 40 m NHN mit Grundwasserscheiden 
östlich von Sanitz und südlich Lieblingshof bis Vietow. In der Umrandung der Wolfsberger 
Seewiesen liegen die Druckhöhen bei mittleren Wasserständen in den GWL 1 - 4 umlaufend 
etwa bei + 30 m NHN. Ausgenommen ist hier der Bereich des heutigen Geländeeinschnitts 
der Kösterbeck, wo sich die Hydroisohypse nach Westen nördlich Petschow öffnet.  
 
MEYER 1980 geht davon aus, dass bei einer Fließrichtung in Richtung Senke das Grundwasser 
anteilig im Bereich der Wilden Wiese (z. B. in Quellhorizonten) zutage tritt und über die Kös-
terbeck entwässert wird. In einzelnen Bohrungen - etwa nordöstlich von Teschendorf und im 
östlichen Anstrom - wurde eine schwache Artesik ermittelt. Nach HK 50 und aktuellen Darstel-
lungen des LUNG wird für die quartären Hauptgrundwasserleiter 3 und 4 im Maßnahmenraum 
flächig Artesik erwartet. Wasserstände über Flur wurden bei einzelnen Baugrundaufschlüssen 
im nordwestlichen Maßnahmenraum auch für GWL 1 - etwa bei hohen Grundwasserständen 
in hydrologischen Winterhalbjahren - beobachtet. 
 
Im Untersuchungsgebiet liegen aus einer größeren Zahl von Sondierungen entlang von Profi-
len, aus Baugrundbohrungen entlang vorhandener und geplanter Gräben und aus Grundwas-
sermessstellen für den GWL 1 asynchrone Einzelwerte zum Grundwasseranschnitt und zu 
Grundwasserständen, aber auch Stichtagsmessungen (z. B. 2003) und Messreihen (2004 - 
2005, 2014 - 2018) vor. Die verschiedenen Werte wurden hinsichtlich ihrer Aussagekraft unter 
Bezug auf das geologische Profil der Bohrungen und die langzeitige Entwicklung der Wasser-
stände im Untersuchungsgebiet unter Hinzuziehung von Messreihen aus nahegelegenen 
Grundwassermessstellen des StALU MM und einer Landesmessstelle M-V geprüft und in ihrer 
zeitlichen Abfolge eingeordnet. Von besonderer Aussagekraft ist die Auswertung flächende-
ckend vorhandener Wasserstände aus dem digitalen Geländemodell (2/2015) für die Oberflä-
chenwasserkörper WAMU 1100 und WAMU 1001 und das gesamte Grabensystem, anteilig 
auch für die Moorwasser- bzw. Grundwasserführung.  
Messwerte und Messreihen aus Moorwassermessstellen verdeutlichen die Situation im Moor-
körper, Messwerte und Messreihen im Grabensystem die Wasserstandsentwicklung in den 
Oberflächengewässern. 
 
Auf Grundlage der o. g. Grundwasserstandsmessungen sowie ergänzender Werte aus Befah-
rungen 2019 wurde für die Wolfsberger Seewiesen ein aktueller Hydroisohypsenplan für den 
oberflächennahen GWL (GWL 1) erarbeitet (siehe Anlage 5).  
 
Die Einordnung der Messwerte und der Wasserstandsentwicklung erfolgt auf Grundlage von 
Messreihen 2004 - 2018 für die Grundwassermessstellen (OP) Pastow, Sanitz und Dum-
merstorf unmittelbar nordwestlich, nordöstlich und südwestlich der Wolfsberger Seewiesen im 
Vergleich zur Messreihe Poppendorf / Rostock bei den Niederschlägen. Ein Abgleich mit den 
berechneten Mittelwasserständen für die GMS Pastow mit + 35,83 und Dummerstorf mit + 
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41,82 und den Schnittpunkten der Wasserstandskurven zeigt mittlere Wasserstände etwa 
7/12, 5/14, 6/15, 10/17 und 7/18. Relative Grundwasserhöchststände zeichnen sich 4/08, 2/11, 
8/11, 2/3/12, etwa 4/13 und 4/18, Grundwassertiefststände 10/09,12/12, 12/14 11/15, 12/16 
und 8/18 (siehe Abbildung 2) ab. 
 
Eine ergänzende Einordnung der Wasserstände erfolgt mit Hilfe einer langjährigen Landes-
messstelle (P1) westlich von Rostock und weiterer nahegelegener Messstellen. Mittlere Was-
serstände wurden hier u. a. 5/04, 1/05, 10/07, 7/12, 5/14, 5/15, 7/17 und 7/18, Höchstwasser-
stände 3/4/02, 8/02, 4/04, 4/05, 4/08, 3/12 und 4/18 und Grundwassertiefststände 12/03, 8/05, 
12/06, 10/09, 8/10, 12/14, 11/15, 11/16 und 8/18 (Abbildung 3) ermittelt. 
 
Die Wasserstandsentwicklung 2014 - 2018 im unmittelbaren Maßnahmenraum (im östlichen 
Anstrom vom östlichen Rand der Wolfsberger Seewiesen bis ins Senkenzentrum) wurde mit 
den Grundwassermessstellen GWM 3, GWM 2a, GWM 1a und GWM 9 erfasst (siehe Abb. 4). 
Nach den vorliegenden Daten sind mittlere Wasserstände 5/14, 6/15, 5/16, 11/16 ,10/17 und 
7/18, Höchstwasserstände 1/15, 2/16, 3/17 und 1/3/18 und Tiefststände 9/12/14, 8/15, 10/16 
und 8/18 zu beobachten. 
 
Unter Berücksichtigung der weitgehenden Übereinstimmung der mittleren und der jeweiligen 
jährlichen Grundwasserhöchst- und -tiefstwasserstände erfolgte die Einordnung der vorliegen-
den Werte. Mittleren Wasserständen entsprechen etwa die Stichtagsmessungen vom 
06.05.2004, 01.05.2014 und 1-3/2015 (einschließlich DGM 1 von 02/2015). Die Grundwasser-
höchststände von 3-4/2018 sind unter Berücksichtigung langzeitiger Messreihen (hier zuletzt 
Höchstwerte von 2002) den Höchstwasserständen der letzten 50 Jahre zuzuordnen. Bei den 
Grundwassertiefstständen 12/03, 8/05, 10/09, 12/14, 11/15 und 11/16 handelt es sich um lang-
jährige Tiefstwerte. Die Werte 8/18 liegen nur wenig darüber. 
 
Die Schwankungsamplituden der Grundwasserstände liegen in den Bereichen außerhalb des 
Maßnahmenraums über 3 - 4 m (Pastow OP) bzw. über 2 m (Sanitz OP, Dummerstorf). Die 
maximale Differenz beträgt zwischen dem Tiefststand 11/16 und dem Höchststand 3/18 in 
Pastow 4,25 m, Sanitz 2,51 m und in Dummerstorf 2,22 m. Letzteres trifft auch für die Mess-
stelle GWM 3 (Differenz 2 m) am östlichen Rand der Wolfsberger Seewiesen zu. Im Bereich 
des Maßnahmenraums ist insgesamt von Schwankungen von ±1 m auszugehen. 
 
Der Maßnahmenraum liegt weiträumig in einer Grundwasserdepression mit mittleren Grund-
wasserständen unter + 26,5 bzw. + 26 m NHN (belegt in den GWM 1a, 2, 2a und 10). Das 
Grundwasserfließgeschehen ist von NW, Nord und NE, Ost und SE, Süd und SW auf den 
tiefsten Teil der Senke zwischen A-Graben, südlichem Maßnahmenraum und der Kösterbeck 
gerichtet. Im Maßnahmenraum etwa zwischen Nellergraben im Norden und der südlichen 
Grenze des Maßnahmenraumes liegen die Wasserstände - bei einem Gefälle nach West - 
unter + 25 m NHN, im südwestlichen Maßnahmenraum unter + 24,5 m NHN. Am westlichen 
Rand des Maßnahmenraumes sinken die Grundwasserstände unter + 24,5 (GWM 4, 8 und 9) 
und beidseits der Kösterbeck auf unter + 24 m NHN (GWM 8). In den unterhalb des Nieder-
moortorfes anstehenden Sanden erfolgt hier bei deutlicher Einengung ein Grundwasserab-
strom mit einer generellen Fließrichtung von Ost nach West. Gleichzeitig kommt es im süd-
westlichen Maßnahmenraum infolge des Anstiegs der Oberfläche der liegenden Sande sowie 
verringerter Mächtigkeiten der Kalkmudde und des Torfes in Grabeneinschnitten zur anteiligen 
Grundwasserspeisung (bei hohen Wasserständen auch umgekehrt) im Unterlauf der Kleinen 
Kösterbeck bzw. des A-Grabens, der Kösterbeck und des südlichen Grabensystems. Infolge 
des weiträumigen Grundwasseranstroms, der z. T. geringen Mächtigkeit des GWL und seiner 
feinsandigen Ausbildung sowie der Berandung des GWL durch anstehenden Geschiebelehm 
/ -mergel ist von einem verzögerten Abstrom auszugehen.  
 
In Abhängigkeit vom Niederschlagsgeschehen (Messreihe Poppendorf bei Rostock) und der 
Grundwasserneubildung liegen die langjährigen Grundwasserhöchststände im Maßnahmen-
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raum etwa 0,5 m über und die Grundwassertiefststände ca. 0,5 m unter den mittleren Grund-
wasserständen (siehe Anlage 5). Im westlichen Abstrom zeichnen sich nach den vorliegenden 
Werten höhere Schwankungsamplituden ab. 
 
Das Grundwasser des GWL 1 unterhalb der holozänen Bildung ist gespannt, untergeordnet 
auch schwach artesisch. Die ehemaligen Seeflächen werden in älteren Kartendarstellungen 
als „Wilde Wiese“ bezeichnet, vermutlich aufgrund ehemals zahlreicherer Quellbereiche ins-
besondere bei Grundwasserhöchstständen. Der flächige oberirdische Abfluss ist ursprünglich 
innerhalb des Niedermoores von den Rändern zur zentralen Senke gerichtet, wurde aber in 
den letzten 200 Jahren durch ein umfangreiches System von Quergräben erfasst und abge-
leitet.  
 
Jährliche Grundwasserhöchststände treten überwiegend im März / April, Tiefststände im Ok-
tober/November auf. Einer der höchsten Wasserstände der letzten 50 Jahre trat im Jahr 2002 
auf, 3/12 und 3-4/18 wurde dieser Wert annähernd erreicht. Zu den tiefsten Wasserständen 
gehören die Werte 2003 und 2009.  
In den Wolfsberger Seewiesen stiegen die Grundwasserstände von 11/13 bis 3/14 1 - 3 Dezi-
meter über Mittelwert an und sinken dann im Jahresgang deutlich ab. Ab 12/14 beginnt erneut 
ein geringerer Anstieg bis etwa 3/15, im hydrologischen Sommerhalbjahr sinken die Werte 
wieder ab. 2/16 wird wieder ein Höchststand, 10-11/16 der jährliche Tiefststand erreicht. Nach 
einem Anstieg bis 3/17 sinken die Wasserstände im Sommerhalbjahr niederschlagsbedingt 
nur auf Mittelwerte ab, ab 11/17 beginnt ein Anstieg mit den höchsten Wasserständen 1/18 
und 3/18. Im nachfolgenden trockenen Sommer sinken die Wasserstände wieder deutlich ab 
(im Grundwasser auf ca. 0,70 m, im Moorkörper bis 1,80 m unter Gelände). Tiefstwerte wurden 
bereits Ende August erreicht. 2019 zeigt eine ähnliche Entwicklung. Die im oberen Moorkörper, 
in weiten Teilen des Grabensystems und der Kösterbeck vergleichsweise starke Absenkung 
wirkt sich im Grundwasser (GWL 1) nur abgeschwächt aus. 
 
Aufgrund der ± durchgehenden Verbreitung der sandigen Bildungen unter dem Niedermoortorf 
und der Kalkmudde ist vorauszusetzen, dass der GWL 1 unter dem Torfkörper vom Grund-
wasser durchströmt wird. Günstige Voraussetzungen für eine Grundwasserspeisung der Fließ-
gewässer bestehen bei reduzierter Torfmächtigkeit bzw. ausreichend tiefen Einschnitten der 
Gräben. 
 
Grundsätzlich erfolgt im Untersuchungsraum eine Speisung des Moorkörpers aus den seitli-
chen Hangbereichen und aus dem Liegenden. Da am Talrand z. T. glazifluviatile Sande zutage 
treten, ist hier eine direkte Grundwasserspeisung möglich. Einschränkungen ergeben sich ins-
besondere durch die Lage von Entwässerungsgraben quer zum Gefälle etwa im Bereich des 
Nellergrabens, des A-Grabens und der Kösterbeck, da diese einen Teil des ober- / unterirdi-
schen Anstroms aufnehmen.  
 
Mit der Zurückhaltung von Wasser innerhalb des Maßnahmenraumes wird der oberirdische 
Abfluss verzögert, die Wasserstände im Grundwasser und im Moorkörper der Wolfsberger 
Seewiesen steigen an. Die Angaben beziehen sich auf die im Jahresdurchschnitt (Mittelwas-
serstand) zu erwartenden Wasserstände. Im Jahresverlauf treten naturgemäß Schwankungen 
des Wasserspiegels auf. Aufhöhungen der Grundwasseroberfläche sind bei der Wieder-
vernässung insbesondere im westlichen Bereich der Grundwasserdepression zu erwarten.. 
 
Die Grundwasserneubildung im Bereich des Verbreitungsgebietes eines oberen, unbedeckten 
GWL – hier im An- und Abstrom – und damit auch die Grundwasserstände werden wesentlich 
durch die Niederschlagshöhen (hier Messreihe Poppendorf / Rostock) bestimmt. Im Grundsatz 
ist hier – bei seitlichem Anstrom – von Grundwasserstandsschwankungen von bis ca. 1 m 
auszugehen. Die Schwankungen zeigen im Normalfall eine typische jahreszeitliche Entwick-
lung mit Grundwasserspiegel-Höchstständen im März / April und Grundwasserspiegel-Tiefst-
ständen im Oktober / November (s. o.).  
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Hydraulische Verbindungen zwischen GWL 1 und den tieferen GWL sind nicht belegt, infolge 
der wechselhaften Ausbildung der Geschiebemergel W III und W II jedoch nicht vollständig 
auszuschließen.  
Die tieferliegenden GWL 3 und 4 weisen gespanntes, mit hoher Wahrscheinlichkeit anteilig 
auch artesisches Grundwasser auf. Die Grundwasserdepression im GWL 1 dürfte sich eben-
falls abgeschwächt, im Abstrom nach Westen abzeichnen.  
 
Moorwasserstände wurden in 18 Moorwasserpegeln ermittelt, die im Moorkörper verfiltert wur-
den. Die im Rahmen eines Vormonitoring 2004 – 2009 und eines Ergänzenden Monitorings 
2014 – 2018 ermittelten Wasserstände zeigten saisonbedingt typische Schwankungen der 
Moorwasserspiegel mit geringen Flurabständen im Winterhalbjahr (in Teilbereichen mit Errei-
chung der Zielvorgaben der Planfeststellung mit Flurabständen von 0 – 0,20 und 0,20 – 0,40 
m) und i. d. R. Flurabständen bis über 1 m in den Sommermonaten, in den Trockenjahren 
2018 und 2019 ist in der Senke der Moorkörper bis etwa 1,80 m unter Flur trockengefallen. 
 
2004 - 2006 wurden die höchsten Wasserstände zwischen Januar bis März beobachtet. Da-
nach sanken die Wasserstände deutlich ab. Ab August/September wurde erneut ein Anstieg 
beobachtet (KRASEMANN UND RÜTH 2008). Die Darstellung in Abbildung 5 verdeutlicht auch 
hier eine deutliche Korrelation zur Niederschlagsentwicklung. Die Moorwasserstände steigen 
i. d. R. zu Beginn des hydrologischen Winterhalbjahres in Abhängigkeit vom Niederschlags-
geschehen und geringerer Verdunstung an, bleiben jedoch im Gegensatz zur den Wasser-
ständen in der Kösterbeck etwa bis April in relativ hohem Niveau. Absenkungen ergeben sich 
infolge geringerer Niederschläge, zusätzlich ab April zunehmend durch die Verdunstung. In-
folge der geringen Wasserwegsamkeit, stromauf gelegener Grabenentwässerung und gerin-
ger Liegendspeisung aus dem Grundwasser kommt es zu deutlichen Absenkungen in den 
hydrologischen Sommerhalbjahren. Während die Wasserstände in den Messstellen im weite-
ren Anstrom beim Grundwasser- und Moorwasserstand vergleichbare Werte (GWM 2a/MWM 
5a, GWM 1a/MWM 4a) aufweisen, liegt die Druckhöhe im Bereich der GWM 9 deutlich über 
dem Wasserstand in der MWM 4.  
 
 



Abb. 2:  Grundwasserstände der Pegel Dummerstorf, Pastow, Sanitz 2004 - 2018
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Abb. 3:   Schwankungen des Grundwasserspiegels in Abhängigkeit von der monatlichen Niederschlagsmenge
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Raum Neukloster  - Schwankungen des Grundwasserspiegels in Abhängigkeit
von der monatlichen Niederschlagsmenge  Nov. 1999-2019

Niederschlagsmenge P 1/99 P 2/96 P 4/96

Quelle: DWD Station: Neukloster, Qualitz (ab 01/2006), Baumgarten (ab 06/2007)

Mittelwert  (10/1999 - 03/2019) [m NHN]
47,46    P 1 / 99
47,00    P 2 / 96
47,18    P 4 / 96

Schnittstelle

mit Mittelwert 



Abb. 4: Schwankungen des Grundwasserstandes in Abhängigkeit von der monatlichen Niederschlagsmenge
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in Abhängigkeit von der monatlichen Niederschlagsmenge 
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Quelle: DWD 2020 Niederschlagsdaten Station Poppendorf/Rostock 



Abb. 5: Wasserstandsschwankungen im Moorkörper in Abhängigkeit von der monatlichen Niederschlagsmenge
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Wolfsberger Seewiesen - Wasserstände in den MWM
in Abhängigkeit von den monatlichen Niederschlagsmengen 
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Quelle: DWD 2020 Niederschlagsdaten Station Poppendorf/Rostock 
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3.4.3.3 Grundwasserflurabstand (Ist-Zustand) 

Das Grundwasser ist im Maßnahmenraum innerhalb der Verbreitung des Niedermoortorfes 
bei mittleren Wasserständen i. d. R. gespannt, im westlichen Plangebiet z. T. auch artesisch. 
In den Randgebieten ist das Grundwasser in den anstehenden Sanden auch ungespannt.  
 
Die Grundwasserflurabstände liegen in der weiteren Umrandung des Maßnahmenraumes 
überwiegend zwischen 1 – 1,5 m unter Flur, im nördlichen Maßnahmenraum und in den mor-
phologisch höher gelegenen Bereichen im südlichen Anschluss etwa zwischen Kleiner Kös-
terbeck und Nellergraben bei 0,5 – 1 m unter Gelände. In diesem Bereich treten Grundwas-
serflurabstände auch im südlichen Maßnahmenraum sowie in morphologisch höher gelegenen 
Bereichen auf. 
 
Im Bereich der ehemaligen Seen und angrenzender Senken liegen die Flurabstände im Moor-
körper zwischen ± 0 und 0,5 m. Grundwassertiefststände führen zu Erhöhungen der Flurab-
stände, Höchststände zur Erhöhung des Druckpotentials unterhalb des insgesamt als Grund-
wassergeringleiter fungierenden holozänen Niedermoortorfe und der Kalkmudde. Quellberei-
che treten nur vereinzelt und insbesondere bei Grundwasserhöchstständen etwa in hydrologi-
schen Winterhalbjahren auf. 
 
Zwischen den Grundwasser- und Moorwasserständen zeigen sich infolge einer überwiegend 
geringen Liegendspeisung und der Wirkung der Niedermoortorfe als Grundwassergeringleiter 
deutliche Unterschiede (s. o.). Die Moorwasserstände zeigten saisonbedingt typische 
Schwankungen der Moorwasserspiegel mit geringen Flurabständen im Winterhalbjahr (in Teil-
bereichen mit Erreichung der Zielvorgaben der Planfeststellung mit Flurabständen von 0 – 
0,20 und 0,20 – 0,40 m) und Flurabständen bis über 1 m in den Sommermonaten. In den 
Trockenjahren 2018 und 2019 ist in der Senke der Moorkörper weiträumig bis etwa 1,80 m 
unter Flur trockengefallen. Insgesamt zeichnet sich eine deutliche Korrelation zur Nieder-
schlagsentwicklung ab, wobei geringere Flurabstände deutlich länger als erhöhte Wasser-
stände in den Gräben zu beobachten sind. 
 
3.5 Wasserhaushaltsbilanz 

Die Wolfsberger Seewiesen gehören nach der naturräumlichen Gliederung (RABIUS & HOLZ 
1993) zum Flach- und Hügelland im Umfeld der Warnow als nördlicher Teil des Rücklandes 
der Seenplatte. Der Klimaeinfluss besteht hier aus starken, reliefgebundenen Unterschieden, 
lokalen Wetterscheiden, Nebel und hoher Luftfeuchte und relativ geringen Jahrestemperatur-
schwankungen. Die Jahresniederschläge sind danach mit 625 mm vergleichsweise hoch.  
 
Eine wesentliche Voraussetzung zur Überprüfung der Möglichkeiten einer Wiedervernässung 
bzw. Aufhöhung des Wasserspiegels innerhalb der Wolfsberger Seewiesen sind Betrachtun-
gen zur Wasserbilanz des oberirdischen / unterirdischen Einzugsgebietes bzw. einzelner Tei-
leinzugsgebiete. Im Wasserhaushalt wird das Zusammenwirken seiner wesentlichen Ele-
mente, wie Niederschlag, Verdunstung, Abfluss und Wasservorrat betrachtet.  
 
Als Wasserhaushaltsgleichung ergibt sich allgemein: 
 

P (Niederschlag) = ET (Evapotranspiration) + R (Abfluss) 
 
Der Abfluss umfasst den oberirdischen und den unterirdischen Abfluss. 
 
Der Durchfluss Q innerhalb eines Vorfluters (hier im Wesentlichen der Kösterbeck) wird durch 
das durchfließende Wasservolumen je Zeiteinheit in l/s oder m³/s bestimmt. Er setzt sich aus 
dem oberirdischen Abfluss (Oberflächenabfluss), dem unterirdischer Zwischenabfluss (hypo-
dermischer Abfluss) und dem Basisabfluss (grundwassergebürtiger Abfluss) zusammen. Der  
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Grundwasserabfluss ist infolge der spezifischen hydrogeologischen Situation weitestgehend 
auf die Senke der Wolfsberger Seewiesen gerichtet. 
 
3.5.1 Niederschlag und Zufluss 

Als Eingangsgröße der Wasserhaushaltsbilanz steht im Einzugsgebiet der Wolfsberger See-
wiesen der Niederschlag und im Wesentlichen der Zufluss aus der Kösterbeck und der Kleinen 
Kösterbeck zur Verfügung. Betrachtet wird hier das Einzugsgebiet zwischen den ober- / unter-
irdischen Wasserscheiden in den umliegenden morphologischen Hochgebieten unter beson-
derer Berücksichtigung der Einzugsgebiete des Wasser- und Bodenverbandes „Untere 
Warnow – Küste“). Das Einzugsgebiet der Kösterbeck im Oberstrom der Kreisstraße K 20 hat 
eine Größe von 68,77 km² bzw. nach aktuellen Daten des WBV von 70,84 km². Ein ober- / 
unterirdischer Zufluss aus angrenzenden Einzugsgebieten ist als gering einzuschätzen. 
 
Klimawerte 

Für den Untersuchungsraum liegen Niederschlagsdaten (langjährige monatliche Summen des 
Niederschlags) u. a. von den Stationen Rostock / Warnemünde und Rostock / Poppendorf 
(mm = l/m²) vor. 
 
Tabelle 2: Niederschlag Station Rostock im Zeitraum 1961 – 1990 und 1981 - 2010  
(DEUTSCHER WETTERDIENST 2020) 

Monat Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Rostock             
1961 - 1990 44,3 28,2 38,9 41,2 46,3 59,5 76,1 61,0 53,2 43,3 50,7 48,6 
1981 - 2010 50,0 40,0 45,0 37,0 55,0 73,0 66,0 72,0 59,0 50,0 54,0 55,0 

 
Seit Untersuchungsbeginn in den Wolfsberger Seewiesen wurden folgende monatliche Nie-
derschlagssummen registriert:  
 
Tabelle 3: Monatssummen der Niederschlagshöhe in mm Station Rostock / Warnemünde  
(DEUTSCHER WETTERDIENST 2020) 

Monat Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr  

2004 57 47,9 30,4 36,4 35,4 76,6 67,1 43,7 68,8 41,7 40,4 27,4 572,8 

2005 37,6 41,1 27,6 15 61,1 35,4 86,5 52,5 52,4 43,1 39,6 70,4 562,3 

2006 15,9 48 55,9 38,7 80,2 54,8 17,6 188 49,3 51,9 52,2 29 681,5 

2007 79,3 56,9 41,1 1,1 109,3 110,7 110,1 96,5 56,8 31,4 41,7 54,4 789,3 

2008 51,1 27,4 61,6 45,6 7,1 17,7 21,7 70,8 23,2 48 42,7 54,9 471,8 

2009 22,7 41,3 40 5,1 47,8 75,5 101,1 19,7 28,4 55,7 70,1 32,8 540,2 

2010 47 39,2 30,5 16,3 83,9 38 11,5 127 82,5 49,5 129,9 51,4 706,7 

2011 40,9 25,4 14,6 24,2 56,4 95,1 343,9 192,9 32,8 44,8 4,7 78,9 954,6 

2012 59,2 29,9 5,8 48,9 26,5 55 49,3 38 22,5 55,8 31,1 68,9 490,9 

2013 84,1 38,1 25 28,3 110,1 71,7 15,1 18,6 86,3 51 52,3 30,9 611,5 

2014 37,6 30 16,5 26,2 40,6 80,8 69,6 39,7 41,5 54,1 12,3 105,2 554,1 

2015 75,4 16,6 51,8 27,9 36,6 48,9 65,2 55,3 57 43 96,6 38,7 613,0 

2016 47,9 50,5 29,4 55,8 9,7 47,2 61,2 30,4 12,1 47,1 42 46,8 480,1 

2017 41,3 32,3 43,6 38,5 38,9   138,2 39,4 46,6 105,7 46,2 49,6 620,3 

2018 73 15,7     5,4 40,2 19,3 47,5 25,7 31,2 10,1 54,3 322,4 

2019 30 30,1 47 16,2 26,1   66 52,8     65,6 30 363,8 

 



BAB A20, VKE 282-2 - Hydrologisch-hydrogeologisches Gutachten zur Kompensationsmaßnahme 
„Wolfsberger Seewiesen“ 

Ingenieurgesellschaft Dr. Reinsch mbH, Dezember 2020 

48 

Nach Tabelle 2 stehen im langjährigen Mittel 1961-1990 591,0 mm (Rostock) und 1981 – 2010 
656,0 mm (Poppendorf) Niederschlag im Jahr zur Verfügung. Im hydrologischen Winterhalb-
jahr (November - April, Messreihe 1961-1990) ist in der Station mit einer Niederschlagssumme 
von 251,9 mm, in der Messreihe 1981-2010 mit 281 mm zu rechnen. Im hydrologischen Som-
merhalbjahr (Mai - Oktober) wurden 339,0 mm bzw. 375 mm ermittelt. Im Jahresgang treten 
1961-1990 Niederschläge über 50 mm / Monat von Juni - September (höchste Werte Juni, 
Juli, August) und im November auf, Die Monate mit den geringsten Niederschlägen sind Feb-
ruar und April. 1981-2010 wurden Werte über 50 mm / Monat von Mai – September (höchste 
Werte ebenfalls Juni, Juli, August) und niedrige Werte im April und Februar beobachtet.  
 
Die jährlichen Niederschlagssummen betragen im langjährigen Mittel ca. 591 - 656 mm (s. o). 
Deutlich höhere Jahresniederschläge traten in der Messreihe ab 2005 in den Jahren 2007, 
2010 und insbesondere 2011 mit 955 mm auf.  
 
Unter Bezug auf hydrologische Jahre sind für 2005 / 2006 mit 710 mm, 2006 / 2007 mit 774 
mm, 2009 / 2010 mit 628 mm und 2010 / 2011 mit 1.052 mm hohe bzw. sehr hohe Nieder-
schläge, 2007 / 2008 mit 470 mm, 2008 / 2009 mit 535 mm, 2011 / 2012 mit 474 mm, 2017 / 
2018 mit 354 mm und 2018 / 2019 mit 333 mm geringe bzw. sehr geringe Niederschläge be-
obachtet worden. Der Mittelwert für die Messreihe liegt bei 582 mm. Deutliche Unterschiede 
zeigen sich in der Niederschlagsentwicklung der letzten 16 Jahre zwischen den hydrologi-
schen Winter- und Sommerhalbjahren.  
 
2003 / 2004 lagen die Niederschläge im Jahresgang und in den Halbjahren leicht unter den 
Mittelwerten der Messreihe. 2004 / 2005 bleiben die Werte, insbesondere im Winterhalbjahr 
darunter. 2005 / 2006 sind die Niederschläge mit 710 mm erhöht, auch im hydrologischen 
Winter- und Sommerhalbjahr liegen die Werte leicht bzw. deutlich über den Mittelwerten von 
243 und 339 mm. 2006 / 2007 liegt der Jahresniederschlag mit 774 mm 192 mm über dem 
langjährigen Mittelwert (zweithöchster Wert der Messreihe), davon im Winterhalbjahr ca. 16 
und im Sommerhalbjahr ca. 176 mm (Starkregenereignisse Mai bis Juli). Gleichzeitig sind ab-
solute Höchstwasserstände im Grundwasser (siehe Abb. 2) zu beobachten. Der Wasserspie-
gel stieg bereits im Februar 2007 an und verblieb bis Oktober annähernd in diesem Niveau.  
2007 / 2008 bleiben die Niederschläge unter dem Mittelwert, im Winterhalbjahr leicht darüber,  
2008 / 2009 darunter. 2009 / 2010 steigen die Niederschlagssummen mit 628 mm erneut an 
(mit Starkregenereignis im August mit 127 mm).  
2010 / 2011 ist mit 1.052 mm (470 mm über Mittelwert, davon ca. 43 im Winterhalbjahr und 
427 mm im Sommer) das niederschlagsreichste Jahr der letzten 20 Jahre an der Station 
Rostock - Warnemünde. Im Juli wurde mit 344 mm ein Extremwert, im August mit 193 mm 
ebenfalls ein Höchstwert ermittelt. Beides führt zu Grundwasserständen über den Mittelwerten 
und einem Höchststand 08/11 (Abb. 2). 2011/2012 sind die Niederschläge, insbesondere im 
Sommer gering. 2012 / 2013 steigt der Wert erneut auf 628 mm, etwa gleich in den Halbjahren, 
an. 110 mm im Mai führen zu einer Aufhöhung des Grundwasserstandes (06/13). 2013 / 2014 
bleiben die Werte deutlich unter den Mittelwerten, insbesondere im Winterhalbjahr. 12/2014 
werden Grundwassertiefststände beobachtet (Abb. 2, 3). 2014 / 2015 führt der hohe Nieder-
schlag 12/2014 mit 105 mm zu einem Grundwasseranstieg (etwa Mittelwert, siehe Abb. 2). 
2015 / 2016 liegen die Werte im Winter 76 mm über Mittelwert, sonst darunter. 02/2016 tritt 
ein relativer Grundwasserhochstand, 11/2016 ein Tiefststand auf. 2016 / 2017 liegen die Werte 
im Bereich der Mittelwerte. Leicht erhöhte Sommerniederschläge (Juli 138 mm, Oktober 106 
mm) führen zu einem Anstieg der Oberflächen-, Grundwasser- und Moorwasserstände (siehe 
Abbildungen 1 – 5).  
 
Die Niederschlagsdaten der näher an den Wolfsberger Seewiesen gelegenen Station Rostock 
/ Poppendorf liegen hier höher (siehe Abb. 1, 2, 4 und 5) als in Rostock / Warnemünde (siehe 
Tabelle 1) und führen nach einem Anstieg im September 2017, dem mittleren Wasserstand 
10/2017 zu weiter hohen Oberflächen- und Moorwasserspiegeln und einem Grundwasseran-
stieg bis 04/2018. Danach sinken alle Wasserstände deutlich ab. Im hydrologischen Jahr 2017 
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/ 2018 wird zunächst ein langjähriger Grundwasserhöchststand, danach ein Tiefststand er-
reicht, im hydrologischen Jahr liegen die Werte weit unter den Mittelwerten (im Sommer bei 
ca. 50%). Nach leicht höheren Niederschlägen zu Beginn des Jahres 2018 / 2019 zeichnet 
sich erneut ein Trockenjahr ab.  
 
Im Mittel 1981 - 2010 beträgt in der Station Rostock / Poppendorf die Niederschlagssumme im 
langjährigen Mittel 656 mm, nach LÖFFLER & MEYER (1981) 620 mm (50jähriges Mittel). Im 
Weiteren wird hier von einer mittleren Niederschlagshöhe von 620 mm/a ausgegangen. 
 
▪ mittlere Jahrestemperatur 8,4°C (DWD 2020) 
 
Die mittlere Jahrestemperatur des Zeitraumes 1901/1950 liegt nach LÖFFLER & MEYER (1980), 
bei 8,0°C, der langjährige Mittelwert (DWD 2020) bei 8,4°C (Stat. Rostock / Warnemünde).  
 
▪ mittlere Gewässerverdunstung 643 mm/a (LÖFFLER & MEYER 1980) 
 
Die mittlere Gewässerverdunstung wird nach RICHTER (1984) und JORDAN & WEDER (1988) 
festgelegt. Diese für Wasserhaushaltsberechnungen häufig verwendeten Angaben basieren 
auf langjährigen Mittelwerten. Sie korrespondieren gut mit den Angaben des Hydrologischen 
Atlas für Deutschland (2003).  
Für die Bilanz ist eine Korrektur der Niederschlagshöhe (siehe Hydrologischen Atlas) erforder-
lich. Die Niederschlagshöhe beträgt damit 682 mm. 
 
3.5.2 Verdunstung und Abfluss  

Für eindeutig begrenzte Einzugsgebiete mit relativ geringem Speicherraum lässt sich die mitt-
lere Gebietsverdunstung eines Jahres aus der Wasserhaushaltsgleichung berechnen (DVWK-
Merkblätter 238/96): 
 

E = P - (R0 +  Ru) - (ΔW0 +  ΔWu) 
 
Die Abflusshöhe R setzt sich aus ober- (R0) und unterirdischem Abfluss (Ru) zusammen, wobei 
eine Berechnung unter Berücksichtigung der Zuflüsse erfolgen muss. ΔW0  und ΔWu entspre-
chen ober- und unterirdischer Speicherung, die im Jahresgang in den Wintermonaten i. d. R. 
positiv, in den Sommermonaten negativ ist. Überjährlich wechseln sich positive und negative 
Speicheränderungen unregelmäßig ab, für mindestens 20jährige Reihen und mittlere Jahres-
werte gehen sie gegen Null. 
Unter Berücksichtigung der mittleren Niederschlagshöhe von 682 mm und der mittleren Ab-
flussspende von 7,2 l/s  km² ergibt sich 
 

E = P - R = 682 – 226,8 = 455,2 mm. 
 
Dieser Wert zeigt eine gute Übereinstimmung zu vergleichbaren Untersuchungen in benach-
barten Räumen. 
 
Oberirdischer Abfluss 

Die Größe der oberirdischen Abflussspende ist gemäß DIN 4045 als Quotient aus Abfluss und 
Fläche des zugehörigen Einzugsgebietes definiert. Die oberirdische Abflussspende für das 
Einzugsgebiet der Kösterbeck wurden von KRASEMANN UND RÜTH (2008) auf Grundlage von 
Durchflussdaten des StALU Mittleres Mecklenburg (Zeitreihe 1971 – 2005) für den Pegel Kes-
sin zusammengestellt. Aktuelle Daten des StALU Mittleres Mecklenburg für den Pegel Kessin 
umfassen die Zeitreihe von 1971 – 2019 für den Durchfluss (StALU MM 2020). Beide Daten-
reihen werden in Tabelle 4 gegenübergestellt: 
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Tabelle 4: Hydrologische Hauptzahlen für die Kösterbeck, Zeitreihe 1971 – 2005 und 1971 bis 2019 

 
Pegel Kessin 

Abflussspende 
l/s*km² 

Pegel Kessin 
Durchfluss 

m³/s 

Kösterbeck bei K 20 
Durchfluss 

m³/s 

 1971-
2001 

1971-
2019 

1971-
2001 

1971-
2019 

1971-
2001 

1971-
2001 

NQ 0,247 0,185 0,020     0,015 0,017 0,013 
MNQ 0,975 0,901 0,079     0,073 0,067 0,062 
MQ 7,198 6,901 0.583     0,559 0,495 0,475 
MHQ 37,160 37,284 3,010       3,020 2,556 2,564 
HQ 87,160 89,753    7,060         7,270 5,994 6,172 
HQ5 48,765  3,950          - 3,354 - 
HQ10 59.383  4,810                 - 4,084 - 
HQ100 99,136  8,030             - 6,818 - 
Einzugsgebiet (km²) 81.00 81,00 68,77 

 
Die Daten entsprechen weitgehend langjährigen Durchflusswerten der WWD Küste (LÖFFLER 

& MEYER 1980) mit MQ von 7 l/s*km², liegen jedoch bei NQ deutlich unterhalb der dort genann-
ten Werte von 0,6 l/s*km². Letzterer wurde 1980 als landschaftlich notwendiger Mindestabfluss 
angegeben.  
Die Durchflusswerte liegen in der aktuellen Zeitreihe 1971 – 2019 bis MQ etwas niedriger als 
im 30-jährigen Mittel 1971 – 2001, beim mittleren Hochwasserabfluss MHQ und dem jeweils 
höchsten Hochwasserabfluss HQ etwas höher. Für die Zeitreihe von 1971 – 2019 ergeben 
sich nachfolgende mittlere monatliche Durchflusswerte für den Pegel Kessin (StALU MM 
2020): 
 
Tabelle 5: Hydrologische Hauptzahlen für die Kösterbeck, Zeitreihe 1971 bis 2019 

Monat 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NQ* 2019 2019 1997 1996 1972 1989 1972 1992 2006 2018 2009 2016 

NQ 0,062 0,124 0,083 0,092 0,100 0,060 0,050 0,044 0,020 0,015 0,028 0,051 

MNQ 0,297 0,405 0,521 0,568 0,553 0,381 0,224 0,139 0,124 0,151 0,138 0,182 

MQ 0,537 0,791 0,946 0,984 0,962 0,703 0,426 0,265 0,249 0,282 0,268 0,315 

MHQ 0,949 1,650 1,810 1,860 1,750 1,370 0,948 0,736 0,575 0,552 0,732 0,638 

HQ 3,940 4,680 3,770 3,920 7,270 4,740 5,850 4,320 3,400 3,400 7,060 2,810 

HQ* 1971 1971 2013 2013 2005 2018 1983 2005 2011 2011 1993 2017 

*Eintrittsjahr 

 
Tabelle 5 verdeutlicht für den Durchfluss in der Kösterbeck bei MQ im langjährigen Mittel zu-
nehmende Werte im hydrologischen Winterhalbjahr im November und Dezember, Höchst-
werte von Januar bis März, abnehmende Werte bis Mai und Werte von 0,250 – 0,300 m³/s von 
Juni bis Oktober. Die Durchflusswerte liegen im hydrologischen Winterhalbjahr am Pegel Kes-
sin bei 0,820 m³/s bzw. ca. 63 % und im Sommerhalbjahr bei 0,301 m³/s bzw. 37 % des mitt-
leren Jahresabflusses. Im Jahresmittel liegt der Wert bei 0,559 m³/s.  
 
Der mittlere Durchfluss der Kösterbeck am westlichen Rand des Maßnahmenraums Wolfsber-
ger Seewiesen liegt danach bei 0,495 m³/s (1971-2001) bzw. 0,475 m³/s (1971-2019). In Ab-
hängigkeit insbesondere vom Niederschlagsgeschehen (s. o.) zeigt sich eine deutliche Spann-
breite zwischen Niedrigwasser-, Mittelwasser- und Hochwasserabfluss mit teilweise sehr ge-
ringer Wasserführung in niederschlagsarmen Sommermonaten und großflächigen Überstau-
ungen der Senken in hydrologischen Winterhalbjahren oder nach Niederschlagsereignissen. 
 
Für das weitere ober- / unterirdische Einzugsgebiet der Kösterbeck und Kleinen Kösterbeck 
(ca. 68,77 km² nach KRASEMANN UND RÜTH 2008) wurden unter Bezug auf den Maßnahmen-
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raum Wolfsberger Seewiesen in den Einzugsgebietsgrenzen und den zugehörigen Tabellen 
des WBV (Quelle: Geoportal 2020) für den IST-Zustand folgende Gebietsgrößen ermittelt: 
 
Kösterbeck 

Oberstromiger Anstrom des Maßnahmenraumes (östlicher Anstrom der Kösterbeck mit 
den Einzugsgebieten (EZG) des WBV Küste-Warnow 9649111, 9649419 mit 12,124 km², 
964942 (Graben aus Sanitz mit 3,114 km², Grabenlänge 3.130 m) und 9649431 (4,262 
km², mit  Graben 15/12)         19,501 km² 
 
Nordöstlicher Anstrom aus Groß Lüsewitz mit den EZG 96494321, 96494322 und 
9649432 (Grabenlänge aus Groß Lüsewitz 5.451 m)      7,324 km² 
 
Anstrom zwischen östlicher Maßnahmengrenze und Brücke am Verbindungs 
weg von Gubkow (EZG 4649439)        0,661 km² 
  Einzugsgebietsfläche direkter Anstrom  27,486 km² 
 
Südöstlicher Anstrom mit den EZG 9649443, 96494449, 9649445, 9649446 und 9649449 
(Gräben aus Gubkow, Grabenlänge 4.249 m)       8.891 km² 
Südlicher Anstrom stromab Verbindungsweg mit dem EZG 964945  10,332 km² 
  Einzugsgebietsfläche südöstlicher Anstrom  19,223 km² 
 
Einzugsgebiet Kösterbeck (ohne Kleine Kösterbeck)    46,709 km² 
 

Kleine Kösterbeck  
Einzugsgebiet der Kleinen Kösterbeck (EZG 964946, Graben aus Broderstorf, Länge 
8.740 m), einschließlich Nellergraben      24,130 km², 
davon außerhalb des Maßnahmenraumes und südlich des Nellergrabens 
das Teileinzugsgebiet des Grabens 15/6/1 mit ca. 2,5 km², nördlich des 
Nellergrabens ein Teileinzugsgebiet mit ca. 2,0 km²,  
 

Das gesamte Einzugsgebiet der Kösterbeck an der K 20 hat nach Ausgrenzung des WBV eine 
Größe von 70,839 km², wobei etwa 46,7 km² im Wesentlichen über die Kösterbeck und 24,1 
km² über die Kleine Kösterbeck einschließlich A-Graben (Einmündung in die Kösterbeck im 
Abstrom des Maßnahmenraums) entwässert werden. In den weiteren Daten wird vorrangig 
Bezug auf eine Einzugsgebietsgröße stromauf der K 20 von 70,839 km² und insgesamt von 
83,07 km² genommen.  
 
Im direkten Anstrom der Kösterbeck ergeben sich bei Ansatz der Zeitreihe 1971 – 2019 im  
langjährigen Mittelwert bei MQ bei einer Größe des Teileinzugsgebietes von 27,49 km² ein 
Durchfluss von 0,190 m³/s, bei 46,71 km² von 0,322 m³/s. Der Durchfluss bei MHQ liegt hier 
bei 1,025 und 1,742 m³/s. Vorliegende Durchflussmessungen am 09.05. und 12.06.2014 und 
19.01.2016 liegen mit 0,037 und 0,027 m³/s etwa zwischen NQ und MQ bzw. mit 0,268 m³/s 
deutlich über MQ und damit in gleicher Größenordnung (siehe RÜTH (2017). 
 
Die Kleine Kösterbeck weist mit 24,13 km² an der Einmündung in die Kösterbeck im unmittel-
baren Abstrom des Maßnahmenraumes bei MQ einen Durchfluss von 0,167 m³/s auf. Der 
Durchfluss bei MHQ erreicht 0,900 m³/s. 
Der Durchfluss der Kösterbeck an der Kreisstraße K 20 bei MQ liegt in der Summe bei einem 
Einzugsgebiet von 70,84 km² für MQ bei 0,489 m³/s (bei 68,77 km² bei 0,475 m³/s), für MHQ 
bei 2,641 m³/s. 
Die Werte beim Hochwasserabfluss HQ verdeutlichen mit Durchflüssen von bis 2,467 m³/s bei 
27,49 km², 4,192 m³/s bei 46,71 km² (Kösterbeck) und 2,166 m³/s bei 24,13 km² (Kleine Kös-
terbeck) die große Schwankungsbreite der Wasserführung für Teile des Einzugsgebietes (An-
stieg des mittleren Durchflusses MQ auf den mittleren Hochwasserabfluss MHQ um das 5,4-
fache, zu HQ etwa bis auf das 7,5-fache).  
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Bei den Werten 1971 – 2001 stieg bei HQ 5 der Durchfluss gegenüber dem mittleren Abfluss 
auf das 6,75-fache, bei HQ 10 auf das 8,25-fache und HQ 100 etwa auf das 14-fache an.  
 
Hochwasserlagen treten im Normalfall nur kurzzeitig auf. In Abhängigkeit von Niederschlags-
menge und -verteilung im Einzugsgebiet und den Bodenverhältnissen sind jeweils auch regi-
onale Differenzierungen des Abflussgeschehens zu erwarten. 
 
Unterirdischer Abfluss 

Die für die Grundwasserneubildung entscheidende Größe ist der unterirdische Abfluss. Er um-
fasst eine hypodermische Komponente, die bodenintern (lateral) abfließt, ohne den Grund-
wasserhorizont erreicht zu haben. Innerhalb des weiteren Untersuchungsgebietes treten im 
Bereich der Hochgebiete z. T. weiträumig Sande mit saisonbedingter Grundwasserführung 
auf. Der hypodermische Abfluss speist hier in der Regel den oberen, unbedeckten Grundwas-
serleiter in der weiteren Umrandung der Wolfsberger Seewiesen. 
 
Nach vorliegenden Untersuchungen beträgt die mittlere Grundwasserneubildung im Grund-
wasserkörper 21 WP_WA_9 etwa 100 – 120 mm/a. Bei Annahme von 110 mm/a ergibt sich 
eine Neubildung von überschlägig 20.750 m³/d für das gesamte Einzugsgebiet. In den unmit-
telbar östlich an die Wolfsberger Seewiesen angrenzenden Flächen (etwa östlich einer Linie 
Groß Lüsewitz – Niekrenz) haben LÖFFLER & MEYER (1980) für eine Fläche von 58,5 km² eine 
Grundwasserneubildung von 3.800 m³/d berechnet. 
 
Das unterirdische Einzugsgebiet innerhalb der Maßnahmengrenze hat eine Größe von 2,887 
km². Die Ermittlung der Grundwasserneubildung für dieses Gebiet erfolgt auf Grundlage der 
flächendifferenzierten Grundwasserneubildungszahlen für MV mit dem Referenzzeitraum 
1971 – 2001 (Geoportal 2020): 
 
 
Tabelle 6: Berechnung der Grundwasserneubildung für das Untersuchungsgebiet für ein Normaljahr (Quelle: Ge-
oportal MV 2020) 

GWN  
mm/a 

Fläche (km²) 
q 

(l/skm²) 
Q 

(l/s) 
Q 

(m³/d) 

25 0,007 0,79 0,005      0,432 

75 0,487 2,38 1,159 100,140 

125 2,375 3,97 9,429 814,670 

175 0,00 0,00 0,00 0,00 

225 0,0193 7,14 0,137 11,837 

∑ 927,08 

 
Bei Ansatz der Mittelwerte für die Grundwasserneubildungsberechnung ergibt sich für die 
Maßnahmenfläche eine Grundwasserneubildung von ca. 927 m³/d, bei Hochrechnung auf das 
gesamte Einzugsgebiet auf über 22.500 m³/d. Unter Berücksichtigung des Kenntnisstandes 
für das unmittelbare Einzugsgebiet und sein Umfeld sind im Maßnahmenraum für das Verbrei-
tungsgebiet des GWL 1 im Grundwasseranstrom keine wesentlichen hydraulischen und auch 
keine chemischen Einschränkungen zu erwarten.  
 
Bei den derzeit höheren Grundwasserflurabständen in der Niederung ergibt sich hier eine Neu-
bildung. Bei einer Wiedervernässung wären nur kleine Teile der Moorfläche temporär bei fla-
cher Überstauung als Zehrfläche einzustufen. Die Einstufung als Neubildungs- oder Zehrflä-
che ist dabei von der jeweiligen Verdunstung abhängig, die in engem Zusammenhang mit den 
Grundwasserständen und der Vegetationsentwicklung steht. In den ehemaligen Seeflächen 
ist von Grundwasserflurabständen von überwiegend < 0,20 – 0,40 m auszugehen. 
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Bei der Berechnung der Neubildung für Extremfälle (Nass- und Trockenjahr) wären Angaben 
aus dem Hydrologischen Atlas von Deutschland (2003) zu berücksichtigen, wonach im Zeit-
raum von 1961 bis 1990 ein extrem feuchtes hydrologisches Jahr 1965 / 1966 mit ca. 25 - 30% 
mehr Niederschlag und 1975 / 1976 ein extrem trockenes Jahr mit 20 - max. 40% weniger 
Niederschlag im Mittel für Deutschland auftrat. Für Extremjahre kann in  Analogie zu benach-
barten Gebieten jeweils von bis ca. 40% höherem oder niedrigerem Niederschlag und einer 
entsprechend höheren oder niedrigeren Neubildung ausgegangen werden. Dabei ist die Situ-
ation in hydrologischen Winterhalbjahren von besonderer Bedeutung. 
 
Bei Berücksichtigung des teilweise abweichenden Verlaufs der ober- / unterirdischen Wasser-
scheiden würden sich nur geringe Veränderungen ergeben, die Neubildung insgesamt würde 
sich nicht wesentlich ändern. 
 
3.5.3 Bilanz 

Die mittlere oberirdische Abflussspende für das Einzugsgebiet der Wolfsberger Seewiesen 
bzw. der Kösterbeck stromauf der K 20 wird für MQ mit 7,198 bzw. 6,901 l/s  km2 angegeben 
(s. o.).  
 
Aus dem Einzugsgebiet insgesamt (weiteres Untersuchungsgebiet) ergeben sich für die Zeit-
reihe 1971 – 2001 bei einer mittleren Abflussspende von 7,198 l/s  km2  und der Größe des 
Einzugsgebietes von 68,77 km² ein Abfluss von 495 l/s bzw. 42.769 m³/d (15.610.685 m³/a), 
für die Zeitreihe 1971 – 2019 bei einer mittleren Abflussspende von 6,901 l/s  km2  ein Abfluss 
von 475 l/s bzw. 41.040 m³/d (14.979.600 m³/a).  
 
Bei Verwendung der aktuellen Ausgrenzung der Einzugsgebiete mit 70,84 km²  liegen die 
Werte mit 489 l/s bzw. 42.250 m³/d (15.421.250 m³/a) in gleicher Größenordnung. Bezogen 
auf ein Jahr ergibt sich im Mittel ein Gesamtabfluss von ca. 15.42 Mill. m³. Enthalten ist hier 
der Direktabfluss (Oberflächenabfluss und hypodermischer Abfluss) sowie eine anteilige 
Grundwasserspeisung. Infolge der besonderen Situation innerhalb des Einzugsgebietes sind 
sowohl oberirdischer wie auch unterirdischer Abfluss (hypodermischer und Grundwasserab-
fluss) jeweils auf das Senkentiefste bzw. den Talraum gerichtet. 
 
Mit der Vorprofilierung und dem Anschluss der neuen Läufe von Kösterbeck und Kleiner Kös-
terbeck wird das Abflussgeschehen im Maßnahmenraum auf das Senkentiefste bzw. die ehe-
maligen Seeflächen der Wolfsberger Seen konzentriert. Grabenabschnitte von der Köster-
beck, dem A-Graben, dem Nellergraben sowie dem Graben 15/6/2 werden außer Betrieb ge-
nommen. Randlich verbundene Altgräben dienen maßgeblich dem Hochwasserabfluss und 
dem Ausschluss der Beeinträchtigung angrenzender Flächen. 
 
Der direkte Anstrom der Kösterbeck (EZG 19,501 km²), hier künftig nur anteilig mit dem nord-
östlichen Anstrom aus dem engeren Maßnahmenraum (0,5607 km²) und weiteren Teilflächen 
an der Kösterbeck (0,6610 und 0,9941 km²) wird über die mittlere Seesenke in den neuen Lauf 
der Kösterbeck geführt. Bei einer Fläche von 21,714 km² ergibt sich hier bei MQ ein mittlerer 
Durchfluss von 149,85 l/s bzw.0,150 m³/s. 
 
Dazu kommt der überwiegende Teil des oberirdischen Abflusses aus dem bisherigen Einzugs-
gebiet der Kleinen Kösterbeck (Fläche ca. 19.630 km², Durchfluss bei MQ 135,47 l/s bzw. 
0,135 m³/s) einschließlich des nordöstlichen Anstroms (Fläche ca. 6.763 km², Durchfluss bei 
MQ 46,67 l/s bzw. 0,047 m³/s), der künftig über eine kleine Teilsenke östlich des Grabens 
15/6/2 von nach Süden direkt zum ehemaligen großen Wolfsberger See und zum oberen Drit-
tel des neuen Laufs der Kösterbeck (Stat. 0+540) geführt wird und hier mit einem Einzugsge-
biet von insgesamt 26,393 km² und einem mittleren Durchfluss von 182,14 l/s bzw. 0,182 m³/s 
maßgeblich zur Wiedervernässung führen soll. 
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Bisher entwässert die Kleine Kösterbeck insgesamt mit 24,13 km² und einem Durchfluss bei 
MQ von 166,52 l/s bzw. 0,167 m³/s über den A-Graben am westlichen Maßnahmenrand in die 
Kösterbeck. Neben dem o. g. direkten Anstrom aus der Kleinen Kösterbeck mit 0,135 und dem 
nordöstlichen Anstrom mit 0,047 m³/s über den geplanten nordöstlichen Ringgraben, erfolgt 
eine anteilige Entwässerung des südwestlichen Randbereiches des EZG der Kleinen Köster-
beck aus dem Teileinzugsgebiet des Grabens 15/6/1 mit einer Größe von ca. 2,5 km² (Durch-
fluss bei MQ 0,017 m³/s) unverändert zum A-Graben (Stat. 0+400). Gleiches gilt für den Zu-
fluss aus NW (EZG ca. 2 km²) über den westlichen Nellergraben (Durchfluss bei MQ ca. 0,014 
m³/s), der künftig über den nordwestlichen Ringgraben nach Süd zum A-Graben (Stat. 0+630), 
anteilig auch zur Kleinen Kösterbeck geführt wird.  
 
Der Gesamtabfluss aus dem EZG der Kleinen Kösterbeck bleibt unverändert, wird jedoch künf-
tig bei MQ mit 0,135 m³/s zu 81% (insgesamt mit 0,182 m³/s, s. o.) über ihren neuen Lauf zum 
neuen Lauf der Kösterbeck und  zu etwa 19% über den bisherigen Lauf im A-Graben zur 
Mündung in die Kösterbeck geführt. 
 
Es ist geplant, den nordöstlichen  Anstrom aus den Einzugsgebieten der Gräben bei Groß 
Lüsewitz in Verbindung mit Maßnahmen zum Hochwasserabfluss am nördlichen Maßnahmen-
rand (nordöstlicher Ringgraben) mit 0,047 m³/s zu erfassen und über die Kleine Kösterbeck in 
die zentrale Senkenzone abzuleiten. Die stromab im Maßnahmenraum gelegenen Teile des 
EZG entwässern weiter wie bisher direkt zur Kösterbeck (s. o.). Damit wird der nordöstliche 
Anstrom insgesamt in der zentralen Senkenzone zum neuen Lauf der Kösterbeck geführt. Der 
Durchfluss an der Mündung des neuen Laufes der Kösterbeck in den alten Lauf liegt im Be-
reich von 0,339 m³/s und ist damit höher als im bisherigen Ist-Zustand (s. o.).  
 
Infolge vorgesehener Maßnahmen zur Sicherung des Hochwasserabflusses und zum Aus-
schluss von Beeinträchtigungen auf angrenzenden Flächen ist geplant, den südöstlichen und 
südlichen Anstrom zur Kösterbeck über die Gräben 15/7 bis 15/11 mit dem südlichen Ringgra-
ben zu erfassen und in Höhe des Grabens 15/7 in die Kösterbeck (alter Lauf ca. 250 m strom-
auf der Einmündung des neuen Laufes) einzuleiten. Bei Flächen von 8.891 km² und 9.332 km² 
(insgesamt 18,223 km²) liegt der Durchfluss bei MQ im Bereich von 125,76 l/s bzw.0,126 m³/s. 
 
Damit werden zunächst die o. g. Abflussspenden in ihrer Größenordnung bestätigt und der zu 
erwartende Durchfluss für Teilabschnitte überschlägig ermittelt. Gleichzeitig zeigen sich je-
doch in den einzelnen hydrologischen Jahren insgesamt, aber auch in den hydrologischen 
Winter- und Sommerhalbjahren deutliche Unterschiede (siehe Abschnitt 3.6.2). 
 
In den Fließgewässern des Maßnahmenraumes ist bisher eine große Spannbreite zwischen 
teilweise sehr geringer Wasserführung bzw. Trockenfallen in niederschlagsarmen Sommer-
monaten und deutlichen Wasserspiegelanstiegen in den hydrologischen Winterhalbjahren und 
meist kurzzeitig nach Niederschlagsereignissen auch im hydrologischen Sommerhalbjahr zu 
beobachten.  
 
Der oberirdische Abfluss der Kleinen Kösterbeck und der Kösterbeck bleibt auch nach Umset-
zung der Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen in der bisherigen Größenord-
nung, wird jedoch im Jahresgang verstetigt. 
 
Infolge der künftig vergleichsweise  geringen Abflussquerschnitte im neuen Lauf der Köster-
beck erfolgt die Entwässerung bei deutlichen großflächigeren Anhebungen der Moorwasser-
stände bzw. anteiligen Überstauungen der ehemaligen Senken in hydrologischen Winterhalb-
jahren oder nach Niederschlagsereignissen stark verzögert. Das Regulations- und Retentions-
vermögen wird deutlich erhöht. 
 
Die Wasserhaushaltbilanz des Plangebietes ist im langjährigen Mittel mit einer Grundwasser-
neubildungsrate von 100 - 120 mm/a deutlich positiv. Bei mittleren klimatischen Verhältnissen 
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steht ausreichend Wasser aus Niederschlag und Zufluss zur Wiedervernässung der Moorflä-
chen zur Verfügung. Die Vernässung und Niedermooraktivierung erfolgt durch Retention der 
Niederschläge in Zeiträumen mit Wasserüberschuss (hydrologisches Winterhalbjahr im Mittel 
der Zeitreihe 1971 – 2019 mit 63 % des jährlichen Durchflusses) auf ein maximales Einstauni-
veau. Im hydrologischen Sommerhalbjahr (37 % des Durchflusses, Wasserdefizit) erfolgt suk-
zessive eine Reduzierung des Wasserspiegels und ein Absinken des Wasserstandes in den 
Maßnahmenflächen. Der Moorabbau wird insgesamt erheblich reduziert und der Wasserhaus-
halt der Wolfsberger Seewiesen, der derzeit erhebliche Wasserstandsschwankungen auf-
weist, stabilisiert. 
 
 

4 Hydrologisch-hydrogeologisches Konzept zur Wiedervernässung – Zusam-
menfassende Betrachtung und Bewertung der bisher in den Wolfsberger See-
wiesen geplanten Maßnahmen und Untersuchung weiterer Varianten, einer 
möglichen Anpassung des Wassermanagements und wasserwirtschaftliche 
Voraussetzungen 

4.1 Entwicklungsziele 

Im Zuge des Baus der BAB A 20 (VKE 282-2) wurde die trassenferne Kompensationsmaß-
nahme „Wolfsberger Seewiesen“ im Umfang als komplexe Ausgleichsmaßnahme (D-1EB) 
planfestgestellt. Danach sind großflächige Teile der Wolfsberger Seewiesen durch Anstau-
maßnahmen zu vernässen, der degradierte Moorkörper durch die Wiedervernässung zu reak-
tivieren und naturnahe, ökologisch hochwertige Feuchtlebensräume zu schaffen. 
 
Als Zielhöhen der Wasserstände wurden 24,60 m HN für Februar - April, 24,80 m HN von Mai 
- Januar festgelegt, wobei im Kernbereich Grundwasserflurabstände von < 0,20 m und in den 
umliegenden Flächen von 0,20 - 0,40 m erreicht werden sollen. Damit ist die Schaffung öko-
logisch hochwertiger Feuchtlebensräume mit den entsprechenden Flurabständen im Moorkör-
per planfestgestellt.  
 
Zur Umsetzung des planfestgestellten Renaturierungskonzeptes wurden im bisherigen Pla-
nungsprozess - ausgehend von den Vorgaben der Planfeststellung zur Wiedervernässung 
durch Rückstau im Grabensystem - auch großflächige Vernässungen außerhalb des Maßnah-
menraumes prognostiziert. Zum Ausschluss bzw. zur Vermeidung der Beeinträchtigung an-
grenzender landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzter Flächen wurde eine Ringgra-
benlösung entwickelt. Vorgesehen wurden Teilverfüllungen der Kösterbeck mit einem Anstau 
im Maßnahmenraum über ein Streichwehr und die Einbeziehung von Teilabschnitten der Ring-
gräben in den künftigen Lauf der Kleinen Kösterbeck und der Kösterbeck.  
 
Die direkt von der Maßnahme betroffenen Oberflächenwasserkörper sind berichtspflichtig 
nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Es handelt sich um die als künstlich eingestuften 
Wasserkörper WAMU 1100 (Ober- und Mittellauf der Kösterbeck) und WAMU 1001 (Kleine 
Kösterbeck), die auf Grund erheblicher Defizite das Ziel eines guten ökologischen Potentials 
verfehlen. Der unmittelbar stromab des Maßnahmenraums gelegene Unterlauf der Kösterbeck 
(WAMU 1000) kann indirekt durch veränderte Abflussbedingungen (Wasserrückhalt, Stoffaus-
träge) beeinträchtigt werden. Die Wolfsberger Seewiesen sind in den Bewirtschaftungsplänen 
bis 2020 als geplante Wiedervernässungsmaßnahme zur Erreichung der Zielstellungen in den 
WAMU 1100 und 1001 aufgeführt.  
 
4.2 Überprüfung der Realisierungsmöglichkeit bisheriger Planungen 

Eine Überprüfung der Realisierungsmöglichkeit der bisherigen Planungen hat folgendes Er-
gebnis gebracht:  
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▪ Eine generelle Machbarkeit der Renaturierungsmaßnahmen zur Wiedervernässung der 
Wolfsberger Seewiesen unter Einbeziehung der Läufe der Kösterbeck und der Kleinen 
Kösterbeck ist gegeben.  

▪ Die bisherige Planung umfasst verschiedene Untersuchungen zur hydrologischen Situa-
tion im Bereich des Maßnahmenraumes und zu den Möglichkeiten, mit wasserbaulichen 
Maßnahmen die o. g. Entwicklungsziele zu erreichen. Die tatsächlichen Geländegege-
benheiten, die Entwicklung des postglazialen Staubeckens zu den Wolfsberger Seen und 
ihre schrittweise Entwässerung in den letzten 200 Jahren und die Anforderungen der 
WRRL wurden nicht ausreichend betrachtet. 
 

Mit dem Durchbruch durch die westlich des Maßnahmenraumes gelegene Geländeschwelle 
wurde der postglaziale Stausee, der die gesamten Wolfsberger Seewiesen umfasste, weit ge-
hend trockengelegt. In tieferen Senkenteilen verblieben, jeweils durch Schwellen getrennt, die 
Wolfsberger Seen. Durch die zunehmende Tieferlegung des Vorflutniveaus etwa im A-Graben, 
dem Nellergraben und der Kösterbeck sowie ein stark gegliedertes Grabennetz in den letzten 
150 Jahren erfolgte eine weitgehende Entwässerung der Seewiesen.  
 
Zur Umsetzung der Maßnahmenziele sind die hydrologischen Gegebenheiten nochmals zu 
überprüfen und unter Einbeziehung vorhandener Daten, des vorliegenden digitalen Gelände-
modells und der vorliegenden Messreihen zu Wasserständen an den Oberflächenwasserpe-
geln, den Moorwasserständen und den Grundwasserständen zu bewerten. Die hydrogeologi-
schen Gegebenheiten (Verbreitung, Mächtigkeit und Ausbildung des Moorkörpers, unterhalb 
anstehende Kalkmudden und Feinsande, randlich anstehende Sande und Geschiebelehm / -
mergel) sowie anteilige Grundwasserspeisungen sowohl im Niederungsbereich, wie auch an 
einzelnen Grabenabschnitten sowie mögliche Grundwasserentlastungen im Bereich gespann-
ter, z. T. auch artesischer Grundwässer sind zu berücksichtigen. Bereits JANZEN u. a. (1997) 
verweisen darauf, dass eine Anhebung des Wasserstandes der Kösterbeck zur umfassenden 
Renaturierung der Wolfsberger Seewiesen etwa auf Geländeniveau erforderlich ist. Im Ergeb-
nis des weiteren Planungsprozesses wurde zum Ausschluss von Auswirkungen auf angren-
zende Flächen die Ringgrabenlösung entwickelt. 
 
Eine Beeinträchtigung angrenzender Flächen und Nutzungen ist auszuschließen.  
 
4.2.1 Bisher untersuchte Varianten der Wiedervernässung 

Entsprechend Planfeststellung sind in der trassenfernen Kompensationsmaßnahme „Wolfs-
berger Seewiesen“ (D-1EB) großflächige Teile der Wolfsberger Seewiesen durch Anstaumaß-
nahmen zu vernässen, der degradierte Moorkörper durch die Wiedervernässung zu reaktivie-
ren und naturnahe, ökologisch hochwertige Feuchtlebensräume zu schaffen. Als Zielhöhen 
der Wasserstände wurden 24,60 m HN für Februar - April, 24,80 m HN von Mai - Januar fest-
gelegt, wobei im Kernbereich Grundwasserflurabstände von < 0,20 m und in den umliegenden 
Flächen von 0,20 - 0,40 m erreicht werden sollen. Damit ist die Schaffung ökologisch hoch-
wertiger Feuchtlebensräume mit den entsprechenden Flurabständen im Moorkörper planfest-
gestellt.  
 
Zur Umsetzung des planfestgestellten Renaturierungskonzeptes wurden im bisherigen Pla-
nungsprozess - ausgehend von den Vorgaben der Planfeststellung zur Wiedervernässung 
durch Rückstau im Grabensystem - auch großflächige Vernässungen außerhalb des Maßnah-
menraumes prognostiziert. Zum Ausschluss bzw. zur Vermeidung der Beeinträchtigung an-
grenzender landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzter Flächen wurde eine Ringgra-
benlösung entwickelt. 
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4.2.2 Vorschlag einer Variante zur Wiedervernässung der Wolfsberger Seewiesen bei 
gleichzeitiger Entwicklung eines neuen Laufes der Kösterbeck und eines antei-
lig neuen Laufes der Kleinen Kösterbeck 

Auf Grundlage einer Analyse des Digitalen Geländemodells M-V (DGM 1) und vertiefender 
hydrologisch-hydrogeologischer Untersuchungen wurde in vorliegendem Gutachten eine Va-
riante zur anteiligen Wiedervernässung der Wolfsberger Seewiesen bei gleichzeitiger Entwick-
lung eines neuen Laufes der Kösterbeck und eines direkt zur Kösterbeck geführten Unterlau-
fes der Kleinen Kösterbeck erarbeitet. Die Entwicklungsziele entsprechen der Zielsetzung der 
Planfeststellung (Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Rückhalts) und werden in die 
derzeit in Planung befindlichen Bewirtschaftungspläne (BWP) der Wasserkörper ab 2021 über-
nommen: 
 
Kösterbeck Wasserkörper WAMU-1100, Maßnahmen-Nr.: M01 - Wiedervernässung Wolfsber-
ger Seewiesen Ausgleich A 20; Wiederherstellung eines naturnahen Laufes mit Anhebung der 
Gewässersohle, Reduzierung des Abflussquerschnittes und eigendynamischer Entwicklung; 
Anhebung des Moor- und Grundwasserstandes mit Reaktivierung des Moorkörpers in Teilflä-
chen; Extensivierung der Grünlandnutzung.  
 
Kleine Kösterbeck Wasserkörper WAMU-1001, Maßnahmen-Nr.: M03 - Wiedervernässung 
Wolfsberger Seewiesen Ausgleich A 20; Herstellung eines naturnahen Gewässerabschnitts 
mit hochliegender Gewässersohle und eigendynamischer Entwicklung im Unterlauf zwischen 
Nellergraben und Kösterbeck.  
 
Bei Umsetzung der o. g. Maßnahmen zur Wiedervernässung der Wolfsberger Seewiesen 
bleibt die Zuordnung der ober- / unterirdischen Einzugsgebiete weitgehend unverändert. Der 
Lauf der Kösterbeck wird in das Senkentiefste der ehemaligen Wolfsberger Seen bzw. den 
ehemaligen Bachlauf, die Kleine Kösterbeck über kleinere Teilsenken direkt zum neuen Lauf 
der Kösterbeck geführt.  
 
4.3 Hydrologisch-hydrogeologisches Konzept zur Wiedervernässung 

4.3.1 Besonderheiten des Höhenreliefs der Niedermoorfläche durch die Entwick-
lung von einem postglazialen Stausee zu den Wolfsberger Seen, ihrer Entwäs-
serung über einen Bachlauf und Grabensysteme 

Das Digitale Geländemodell des Landes Mecklenburg-Vorpommern (DGM 1, Stand 02/2015) 
verdeutlicht die Entwicklung der Geländesituation bis zum Jahr 2015, erlaubt jedoch infolge 
der wesentlich höheren Auflösung eine differenziertere Betrachtung der Geländehöhen und 
ihrer Entwicklung im Vergleich zu bisher vorliegenden Daten.  
Nach DGM erreicht die Geländeoberfläche in der weiteren Umrandung des Maßnahmenrau-
mes generell Höhen von über + 27,5 m bzw. + 30 bis + 50 m NHN. Die Torfverbreitung setzt 
randlich bei Geländehöhen von etwa + 27,50 m NHN ein. Die Geländehöhen am nordwestli-
chen Rand des Maßnahmenraumes liegen etwa zwischen + 25,5 und + 27 m, am nördlichen 
Rand bis zum Bruchwald zwischen + 27 und + 25,6 m und in der angrenzenden Senke bei + 
25,3 bis + 25,5 m NHN. Von hier fällt das Gelände weiter flach in Richtung des nördlichen 
Ringgrabens bis auf + 25,5 m NHN ein. Östlich des Grabens 15/6/3/3 steigt das Gelände auf 
über + 26 m NHN, am westlichen Maßnahmenrand mit Ausnahme des Geländeeinschnitts der 
Kösterbeck auf  + 26 bis + 30 m NHN an. Südlich des Maßnahmenraumes und damit des 
südlichen Ringgrabens erfolgt ein Anstieg auf + 25,5 bis + 25,6 m NHN, wobei der Anstieg 
bereits in der Niederung einsetzt. In den Waldstücken östlich des Maßnahmenraumes liegen 
die Geländehöhen zwischen etwa + 25,3 bis + 25,8 m NHN.  
Innerhalb des Maßnahmenraumes fällt das Gelände zu größeren Senkenbereichen beidseits 
des Laufes der Kösterbeck und des A-Grabens mit Höhen von + 24,9 - + 25,3 m NHN ein. In 
den Senken zeichnen sich wechselseitig der Kösterbeck flache rinnenartige Strukturen ab. 
Zwischen den Teilsenken treten Geländeschwellen westlich der Kleinen Kösterbeck, zwischen 
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stromauf des Nellergrabens, zwischen dem A-Graben und der Kösterbeck, südlich der Kös-
terbeck sowie östlich des Weges von Lieblingshof mit Höhen von + 25,3 bis > 25,5 m NHN 
auf. Die Wolfsberger Seewiesen stellen damit keine durchgehende Senke oder ebene Nieder-
moorfläche dar. Die Mooroberfläche fällt von den Rändern zum Zentrum der Senke ein, um-
fasst jedoch einzelne Becken und Schwellen mit einem generellen Gefälle zum Beckentiefs-
ten. Es handelt sich hier um Bildungen eines zunächst ± abflusslosen postglazialen Stausees 
etwa in Größe des Maßnahmenraumes. Wie die Torfbildungen belegen, ist der See während 
des Holozäns zunehmend verlandet.  
 
In der weiträumigen, heute weitgehend entwässerten Niedermoorfläche wurden 1786 anteilig 
noch Seeflächen ausgewiesen. Eine westliche Teilfläche lag etwa 500 m östlich der K 20 hinter 
einer Geländeschwelle und war ca. 1.200 m lang und 200 - 300 m breit. Nach Osten schloss 
sich ein weiterer See etwa beidseits des Weges von Lieblingshof nach Groß Lüsewitz und ein 
kleiner See an der östlichen Maßnahmengrenze an. Die mittleren Wasserstände in den See-
flächen dürften hier etwa bei + 25,3 - +25,4 m NHN gelegen haben. Die im DGM ausgewiese-
nen größeren Teilsenken entsprechen weitgehend der Konfiguration der ehemaligen Seeflä-
chen. Östlich und südlich der kleinen östlichen Seefläche, zwischen den Seen und im westli-
chen Abstrom sind in historischen Karten Abschnitte eines mäandrierenden Bachlaufes zu 
erkennen. Der ca. 500 m lange Bachlauf westlich des größeren Wolfsberger Sees folgt der 
hier ausgewiesenen Senke zunächst nach West und schwenkt dann nach SW in den heutigen 
Lauf der Kösterbeck ein. Die Entwässerung der Wolfsberger Seen ist damit zwischen 1790 
und 1877 innerhalb eines längeren Zeitraums erfolgt. Gleichzeitig hat sich hier vermutlich weit-
gehend eigendynamisch in Ansätzen der Bachlauf entwickelt. Voraussetzung war hier ein 
Durchbruch oder Durchstich der westlich des Wolfsberger Sees gelegenen Schwelle und be-
reits vorher die Entwässerung des westlichsten Teil des Maßnahmenraums. 
 
Das Messtischblatt Petschow von 1877 zeigt in den ehemaligen Seeflächen bereits Weideflä-
chen, d. h. eine vollständige Verlandung bzw. Entwässerung. Der etwa 500 m lange westliche 
Bachlauf ist noch vorhanden und setzt sich mäandrierend durch die Geländeschwelle in östli-
che Richtung fort, schwenkt dann in den Bereich südlich der heutigen Kösterbeck und zurück 
in den langgestreckten östlichen Teil des ehemaligen Wolfsberger Sees (Gesamtlänge ca. 
1.250 m). Weiter östlich schließt bereits 1877 ein künstlicher Graben an. Die differenzierte 
Darstellung des DGM 1 (2015) zeigt noch heute rinnenförmige, mäandrierende Strukturen in-
nerhalb der ehemaligen Seeflächen und in den dazwischenliegenden Schwellenbereichen, die 
in ihrem Erscheinungsbild weitgehend den Darstellungen des Bachlaufs in den historischen 
Karten entsprechen. Der schwach ausgeprägte Bachlauf hat sich ursprünglich mindestens bis 
zum Weg von Lieblingshof nach Groß Lüsewitz, u. U. auch zum kleinen See an der östlichen 
Maßnahmengrenze fortgesetzt.  
Südlich des Nellergrabens zeichnen sich verschiedene flache Senkenstrukturen ab, über die 
die Anlage eines neuen Laufes für die Kleine Kösterbeck erfolgen kann. 
1898 ist der Lauf der Kösterbeck vollständig begradigt, das Grabensystem in den Wolfsberger 
Seewiesen entspricht bereits weitgehend der Situation zum Zeitpunkt der Planfeststellung. 
Teilabschnitte der Kösterbeck und das Grabensystem sind deutlich eingetieft, weitere Eintie-
fungen sind in den 60er bis 80er Jahren des 20. Jahrhunderts erfolgt. 
 
4.3.2 Entwicklung der Grund-, Oberflächen- und Moorwasserstände vor und nach 

Umsetzung von Maßnahmen zur Wiedervernässung der Wolfsberger 
Seewiesen 

Bei den z. T. großflächigen, jeweils durch Schwellen getrennten Senkenbereichen in den 
Wolfsberger Seewiesen handelt es sich um drei 1790 noch vorhandene Flachseen innerhalb 
eines ehemaligen postglazialen Staubeckens. Die ehemaligen Seen sind durch eine umlau-
fende Geländekontur von etwa + 25.35 m NHN gekennzeichnet. Gleiches gilt für eine weitere 
Senke zwischen der die ehemaligen Seen im Westen begrenzenden Geländeschwelle und 
dem Geländeanstieg zu K 20. Auch hier dürfte es sich um einen ehemaligen Restsee handeln, 



BAB A20, VKE 282-2 - Hydrologisch-hydrogeologisches Gutachten zur Kompensationsmaßnahme 
„Wolfsberger Seewiesen“ 

Ingenieurgesellschaft Dr. Reinsch mbH, Dezember 2020 

59 

der jedoch 1786 bereits entwässert war. Das postglaziale Staubecken umfasste mit einer Stau-
höhe von etwa + 26,5 m NHN den gesamten Maßnahmenraum.  
 
Der Maßnahmenraum liegt weiträumig in einer Grundwasserdepression mit mittleren Grund-
wasserständen unter etwa + 26 m NHN. Das Grundwasserfließgeschehen ist von NW, Nord 
und NE, Ost und SE, Süd und SW auf den tiefsten Teil der Senke zwischen A-Graben, südli-
chem Maßnahmenraum und der Kösterbeck gerichtet. Etwa zwischen Nellergraben im Norden 
und einem Bereich südlich des A-Grabens liegen die Wasserstände - bei einem Gefälle nach 
West - unter + 25 m, im südwestlichen Maßnahmenraum unter + 24,5 m und beidseits der 
Kösterbeck unter + 24 m NHN. In den unterhalb des Niedermoortorfes anstehenden Sanden 
erfolgt hier bei deutlicher Einengung ein Grundwasserabstrom mit einer generellen Fließrich-
tung von Ost nach West. Gleichzeitig kommt es im südwestlichen Maßnahmenraum infolge 
des Anstiegs der Oberfläche der liegenden Sande sowie verringerter Mächtigkeiten der 
Kalkmudde und des Torfes in Grabeneinschnitten zu hydraulischen Verbindungen im Unter-
lauf der Kleinen Kösterbeck bzw. des A-Grabens, der Kösterbeck und des südlichen Graben-
systems und einem insgesamt verzögerten Grundwasserabstrom.  
 
In Abhängigkeit vom Niederschlagsgeschehen und der Grundwasserneubildung liegen die 
langjährigen Grundwasserhöchststände im Maßnahmenraum etwa 0,5 m über und die Grund-
wassertiefststände ca. 0,5 m unter den mittleren Grundwasserständen. Im westlichen Abstrom 
ist die Schwankungsamplitude größer. 
 
Das Grundwasser des GWL 1 unterhalb der holozänen Bildung ist gespannt, untergeordnet 
auch schwach artesisch. Die ehemaligen Seeflächen werden in älteren Kartendarstellungen 
als „Wilde Wiese“ bezeichnet, vermutlich aufgrund ehemals zahlreicherer Quellbereiche ins-
besondere bei Grundwasserhöchstständen. Der flächige oberirdische Abfluss ist ursprünglich 
innerhalb des Niedermoores von den Rändern zur zentralen Senke gerichtet, wurde aber in 
den letzten 200 Jahren durch ein System von Quergräben, anteilig aktuell etwa auch in Teil-
bereichen der Ringgräben erfasst und abgeleitet.  
 
Jährliche Grundwasserhöchststände treten überwiegend im März / April, Tiefststände im Ok-
tober/November auf. Einer der höchsten Wasserstände der letzten 50 Jahre trat im Jahr 2002 
auf, 3/12 und 3-4/18 wurde dieser Wert annähernd erreicht. Zu den tiefsten Wasserständen 
gehören die Werte 2003, 2009, 2018 und 2019.  
 
Flächig vernässte Bereiche finden sich derzeit noch überwiegend im östlichen Maßnahmen-
raum sowie in angrenzenden Bruchwaldgebieten. Kleinflächig treten oberflächige Vernässun-
gen auch nördlich des Nellergrabens sowie der südlichen Maßnahmengrenze an mehreren 
Stellen auf. Nach älteren Darstellungen traten relativ großflächige Vernässungsbereiche auch 
im westlichen Maßnahmenraum im Bereich der „Wilden Wiese“ zwischen Nellergraben und 
der Kösterbeck auf. Die Vernässungszonen liegen fast vollständig im Bereich des ehemaligen 
postglazialen Stausees und innerhalb der Torfverbreitung, entsprechen vermutlich auch Ver-
landungsbereichen des früheren Gewässers, anteilig jedoch aktuell auch Quellbereichen etwa 
in der „Wilden Wiese“ und südwestlich von Groß Lüsewitz. Die Moorwasserstände in den 
Wolfsberger Seewiesen sind im Wesentlichen vom Niederschlagsgeschehen und oberirdi-
schen Abflussgeschehen abhängig. 
 
Infolge der meliorativen Maßnahmen in den letzten 230 Jahren ist die landwirtschaftliche Nut-
zung in der Geländesenke erheblich intensiviert worden. Die Wolfsberger Seewiesen waren 
von einem engmaschigen Netz an Entwässerungsgräben durchzogen und in einzelne Teilein-
zugsgebiete untergliedert. Die Entwässerung erfolgt weitgehend im freien Gefälle über die 
Grabensysteme der Kleinen Kösterbeck und des Ober- bzw. Mittellaufes der Kösterbeck zum 
Unterlauf stromab der K 20 und weiter zur Warnow und damit zur Ostsee.  
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Von besonderer Bedeutung für die Entwässerung waren die quer zum nördlichen und südli-
chen Grundwasseranstrom verlaufenden Gräben, hier insbesondere Nellergraben, A-Graben, 
Kösterbeck sowie weitere Fanggräben infolge der hohen Abflussquerschnitte und starken Ein-
tiefung. Der Grundwasseranschnitt insbesondere im südwestlichen Maßnahmenraum führte 
neben der Entwässerung der ursprünglichen Seeflächen und der weiträumigen Grünlandflä-
chen auch zur Entstehung der Grundwasserdepression.  
 
Die anteilige Wiedervernässung der Wolfsberger Seewiesen bei gleichzeitiger Wiederherstel-
lung naturnaher Läufe der Kösterbeck und der Kleinen Kösterbeck mit Anhebung der Gewäs-
sersohle, Reduzierung des Abflussquerschnittes und eigendynamischer Entwicklung führt zu 
einer deutlichen Verzögerung des oberirdisches Abflusses, einer Erhöhung des Retentions-
vermögens und Wiedervernässung im Bereich der ehemaligen Seeflächen sowie zur Anhe-
bung und Verstetigung der Moor- und Grundwasserstände. Das über die Kösterbeck und 
Kleine Kösterbeck von außerhalb zufließende Wasser wird nicht um die Maßnahmenfläche 
herumgeleitet. Einen wesentlichen Beitrag zur Wiedervernässung und zum Anstieg der Grund-
wasserstände leisten die weitgehende Außerbetriebnahme naturferner Grabenabschnitte der 
Kösterbeck, des A-Grabens und des Nellergrabens im Maßnahmenraum sowie Anpassungen 
der Abflussquerschnitte mit Sohlaufhöhungen und Einengungen der Sohlbreite zur Erhöhung 
der Wasserstande in den Ringgräben und stromab verbleibenden Abschnitten von A-Graben 
und Kösterbeck einschließlich eigendynamischer Entwicklungen. Durch anteilige Kolmation 
der Grabensohlen und Maßnahmen zur Reduzierung hydraulischer Verbindungen durch 
Grundwasseranschnitt wird dies unterstützt. 
 
Mit der Maßnahmenumsetzung kommt es mittelfristig zu einem Grundwasseranstieg bei mitt-
lerem Wasserstand bis etwa 0,50 m im westlichen Teil der Grundwasserdepression. Durch die 
weitgehende Außerbetriebnahme des naturfernen Grabens der Kösterbeck, den Anstieg der 
Oberflächen- und Moorwasserstände in den ehemaligen Seeflächen, durch Außerbetrieb-
nahme des zentralen und östlichen A-Grabens und des östlichen Nellergrabens sowie punk-
tuelle Verfüllungen in den Randbereichen des Maßnahmenraumes kommt es zu Verzögerun-
gen des oberirdischen Abflusses, zu Abkoppelung einzelner Teilsenken und einem Anstieg 
der Moorwasserstände in weiteren Teilen des Maßnahmenraumes. 
 
4.3.3 Untersuchungen zur Laufführung der Kösterbeck / Kleinen Kösterbeck über 

Ringgräben  

Zur Umsetzung des planfestgestellten Renaturierungskonzeptes wurden im bisherigen Pla-
nungsprozess – ausgehend von den Vorgaben der Planfeststellung zur Wiedervernässung 
durch Rückstau im Grabensystem – auch großflächige Vernässungen außerhalb des Maß-
nahmenraumes prognostiziert. Zum Ausschluss bzw. zur Vermeidung der Beeinträchtigung 
angrenzender landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzter Flächen wurde eine Ringgra-
benlösung entwickelt.  
Vorgesehen wurden zunächst Teilverfüllungen der Kösterbeck mit einem Anstau im Maßnah-
menraum über ein Streichwehr und die Einbeziehung von Teilabschnitten der Ringgräben in 
den künftigen Lauf der Kleinen Kösterbeck und der Kösterbeck. Als Grundlage für die Planung 
aller Bauwerke (Streichwehr und Gräben) wurde ein Hochwasserereignis mit 10-jährigem Wie-
derkehrsintervall (HQ 10) festgelegt. 
 
Aufgrund der prognostizierten Vernässung außerhalb des Maßnahmenraums erfolgte die Pla-
nung der Ringgräben im Norden und Süden überwiegend im Randbereich des Maßnahmen-
raumes.  
 
Der nördliche Ringgraben wurde  mit einheitlicher Grabengeometrie (Böschungsneigung 1:2, 
Sohlbreite 3 m) geplant. Die Sohlhöhen liegen nach Längsschnitt zum nördlichen Ringgraben 

zwischen + 24,05 m NHN am nordöstlichen Ende, + 23,75 m an der Einmündung in die Kleine 
Kösterbeck, + 23,71 an der Kreuzung zum Nellergraben und + 23,50 m NHN an der 
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Einmündung in den A-Graben (Graben 15/6). Das Längsgefälle liegt damit insgesamt bei ca. 
1,6 ‰. Im Oberstrom entwässert als nordöstlichster Graben der Graben 15/6/3/3. Der Abwas-
sergraben von der Kläranlage Groß Lüsewitz und der parallel verlaufende Graben 15/6/3 wer-
den an den nördlichen Ringgraben angeschlossen,  
Der südliche Ringgraben wurde ebenfalls einheitlich geplant (Böschungsneigung 1:2, Sohl-
breite 3 m, stromab Einmündung des Grabens 15/7 4 m). Berücksichtigt wurde hier der vorge-
sehene größere Durchfluss. Die Sohlhöhen liegen zwischen + 23,90 m NHN am östlichen 
Ende und + 23,35 m NHN an der Einmündung in die Kösterbeck. Das Längsgefälle liegt damit 
bei ca. 2,1 ‰.  
Mit der Umsetzung ist ein naturnahes, gegliedertes Trapezprofiles mit Niedrig- und Mittelwas-
serrinne und wechselndem Lauf zu schaffen. Positiv zu bewerten ist die Minimierung des Aus-
hubs durch Einbeziehung vorhandener Gräben. Die Tiefe der Gräben wird unter Beachtung 
der Druckverhältnisse in den unterhalb des Torfes anstehenden Torfmudden und Sanden re-
duziert, Entlastungen des Grundwassers in die Ringgräben sind zu vermeiden. 
 
Die Anlage einer Niedrig- und Mittelwasserrinne führen zu einer Erhöhung der  Wasserstände 
und der Fließgeschwindigkeit.  
 
Bei weiteren Planungen sind umfangreiche Maßnahmen zur Strukturverbesserung der Ring-
gräben und Anpassungen der Sohlhöhe und -breite vorzusehen. Eine Aufhöhung der Wasser-
spiegel zur Vermeidung von Grundbrüchen und Grundwasserabsenkung ist beizubehalten 
(bisher geplante Beckenpässe entfallen). Dies gilt für die Ringgräben insgesamt. In Gewäs-
serabschnitten mit künftig deutlich geringerer Wasserführung kann durch partielle Anlage von 
Einengungen der Gewässerbreite und Sohlaufhöhungen bei Zulassung einer eigendynami-
sche Entwicklung und künftige Pflegemaßnahmen die Sohle weiter aufgehöht und zur Herstel-
lung eines Sommerlaufes wechselseitig eingeengt und die Fließgeschwindigkeit erhöht wer-
den. Zu beachten sind die Sohlhöhen der über Durchlässe einmündenden Gräben. 
 
4.3.4 Untersuchungen zur Anlage neuer  Bachläufe für die Kösterbeck und die 

Kleine Kösterbeck im Maßnahmenraum  

Die neu entwickelte Variante zur anteiligen Wiedervernässung der Wolfsberger Seewiesen bei 
gleichzeitiger Entwicklung eines naturnahen neuen Laufes der Kösterbeck (Länge ca. 1.810 
m) und eines direkt zur Kösterbeck geführten Unterlaufes der Kleinen Kösterbeck (Länge ca. 
495 m) umfasst eine deutliche Anhebung der Gewässersohle, die Reduzierung der Gewäs-
serbreite und des Abflussquerschnittes auf ein naturraumtypisches Maß und eine weitgehend 
eigendynamische Entwicklung. Der Unterlauf der Kleinen Kösterbeck schließt einen Teilab-
schnitt des Grabens 15/6/2 zwischen Einmündung des östlichen Abschnitts des nördlichen 
Ringgrabens und dem Nellergraben ein.  
 
Im Ergebnis der vertiefenden Untersuchungen wurde als neue Planungsvariante die Schaffung 
eines neuen Bachlaufes für die Kösterbeck und  anteilig der Kleinen Kösterbeck im Senken-
tiefsten des Talraumes unter Sohlanhebung und wechselnder Abflachung der Böschungen, 
Verringerung des Gewässerquerschnittes und Zulassung einer eigendynamischen Entwick-
lung erarbeitet. Dies entspricht dem zwischen 1790 und 1898 in historischen Karten darge-
stellten und für die Kösterbeck im DGM 1 und stellenweise im Gelände immer noch erkennba-
ren ± durchgehenden mäandrierenden Lauf. Die Gewässersohle wird bei einem geringen Ein-
schnitt in den Moorkörper so hoch wie möglich gelegt, so dass bereits bei HQ 1 ein Überstau 
in den angrenzenden Senken bzw. ehemaligen Seeflächen erfolgen kann. Die sich eigendy-
namisch einstellende neue Profilgeometrie soll eine Ausuferung und Überschwemmung in tie-
feren Senkenteilen bereits bei einem mittleren Abfluss (MQ) erlauben. Ergänzend wird die 
Biotop- und Lebensraumfunktion der Niederungen durch eine Wiedervernässung aufgewertet.  
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Ziel ist die Wiederherstellung eines Fließgewässers, das dem Leitbild eines organisch gepräg-
ten Tieflandbaches entspricht und die morphologischen Merkmale eines kleinen Niedermoor-
fließgewässers erfüllt. 

Der alte Lauf der Kösterbeck wird anteilig entwidmet und punktuell verfüllt, abgetrennte Ab-
schnitte bleiben als stehende Gewässer (Altlauf) erhalten. Zum dauerhaften Verschluss des 
alten Laufes werden unterhalb der Einleitstelle und im Unterstrom von Querungsstellen des 
neuen Bachlaufes Grabenverschlüsse auf ca. 20 m Länge mit einer in die Grabenböschung 
eingebundenen Holzspundwand vorgesehen. Anteilig werden seitlich einmündende Gräben 
und der Altlauf punktuell auf 5 – 10 m Länge verfüllt. 
 
Zum Ausschluss weiterhin bestehender hydraulischer Verbindungen zum liegenden Grund-
wasserleiter 1 erfolgt eine anteilige Verfüllung von tief eingeschnittenen Grabenabschnitten 
mit Bodenaushub / Torf (ca. 1 m über Sohle).  
 
Durch das angeschlossene Grabensystem kommt es zur Aufhöhung des Wasserstandes in-
nerhalb der ehemaligen Seeflächen, weiterer Senken und Anhebung des Grundwasserstan-
des im westlichen Maßnahmenraum. Die wasserführenden Altarmabschnitte weisen tempo-
räre Wasserstandsschwankungen auf.  
 
Das über die Kösterbeck zufließende Wasser wird zudem nicht um die Maßnahmenfläche her-
umgeleitet. Der südliche Ringgraben wird lediglich über eine Überlaufschwelle und einen fla-
chen Graben ausschließlich zum Hochwasserabfluss eingebunden, dass 2013 geplante 
Streichwehr und die Fischtreppe entfallen. Damit entfällt gleichzeitig der hier stromauf ermit-
telte Rückstau in der Kösterbeck (bis 1.600 m bei mittleren und leicht erhöhten Wasserstän-

den). 
 
Mit der geplanten Maßnahme wird das gesamte östliche Haupteinzugsgebiet der Kösterbeck 
einschließlich der unmittelbar stromauf bzw. randlich des Maßnahmenraumes liegenden gro-
ßen Grabensysteme 15/12 und 15/6/3 (Unterlauf) in seiner Gesamtheit über den geplanten 
neuen Lauf entwässert. Über den geplanten südlichen Ringgraben entwässern künftig die Grä-
ben 15/7 bis 15/11. Der neue Lauf der Kleinen Kösterbeck führt den gesamten oberirdischen 
Abfluss des oberstromigen Einzugsgebietes in den neuen Lauf der Kösterbeck im oberen Teil 
der ehemaligen westlichen Seesenke. Hinzu kommt die Entwässerung des östlichen Laufes 
des nördlichen Ringgrabens mit dem Grenzgraben, Bockhorstgraben, Graben 15/6/3, Abwas-
sergraben und Graben 15/6/3/3.  
 
Kösterbeck 
Die Ausleitung des neuen Laufes der Kösterbeck erfolgt ca. 110 m westlich des Verbindungs-
weges von Lieblingshof nach Groß Lüsewitz bzw. der zugehörigen Brücke und ca. 430 m 
stromab der Grenze des Maßnahmenraums in das Senkentiefste der ehemaligen mittleren 
Seesenke. Der Altlauf der Kösterbeck bleibt randlich zur angrenzenden ehemaligen Seefläche 
weitere 220 m erhalten und wird im Bereich der westlich angrenzenden Geländeschwelle ver-
füllt. Die hier angeschlossenen Gräben zu den ehemaligen tieferen Seeflächen werden zur 
Wiedervernässung der Senken, aber auch zur Aufnahme größerer Wassermengen im hydro-
logischen Winterhalbjahr oder nach Starkregenereignissen und zur Erhöhung des Rückhalte-
vermögens des Moorkörpers genutzt und nicht verfüllt. Infolge der möglichen großflächigen 
Überstauung in den Senkenbereichen ist ein Rückstau in der Kösterbeck im Oberstrom des 
Maßnahmenraums auszuschließen. Zusätzlich wird der südliche Ringgraben über eine 2 m 
breite Überlaufschwelle mit einer Höhe von + 25,30 m NHN und ein geringdimensioniertes 
Grabenstück (Sohlbreite 0,60 m, Sohlhöhe + 24,40 m NHN, Böschung ca. 1:3 ) angeschlos-
sen. Das Gefälle ist an den geplanten Lauf anzupassen. Die Schwelle dient ausschließlich der 
Vermeidung von Rückstau in der Kösterbeck bei extremen Hochwasserlagen.  
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Die Sohlhöhen im künftigen Lauf der Kösterbeck liegen zwischen + 23,90 m NHN in Höhe des 
östlichen Endes des südlichen Ringgrabens und + 23,35 m NHN an der westlichen Maßnah-
mengrenze im Bereich der zurückzubauenden Schwelle. Für den Lauf ergibt sich unter Ein-
schluss des neuen Laufes von 1.870 m eine Gesamtlänge von ca. 2.445 m und ein Längsge-
fälle der Sohle von insgesamt ca.2,3 ‰. Die Sohlhöhe am Auslauf zum neuen Lauf beträgt 
etwa + 23,80 m NHN. Damit ergibt sich ein Sohlgefälle von etwa 0,05 m auf 200 m.  
 
In der Kösterbeck liegen die mittleren Wasserstände im Anstrom zum Maßnahmenraum bei 
Stat. 13+600 bei + 25,4 m, bei Stat. 13+100 bei + 25,0 m, bei Stat. 12+800 bei + 24,9 m, an 
der oberen Maßnahmengrenze bei + 24,8 m und im Weiteren bei ca. + 24,73 m NHN. Deutlich 
ist ein etwas höheres Gefälle bis Stat. 13+100, danach nimmt das Gefälle ab (0,10 m auf 300 
m). Die Werte des DGM zeigen eine sehr gute Übereinstimmung zu den vorliegenden Tiefst- 
und Höchstwerten 2014 – 2018 aus den Lattenpegeln LP 3a (Stat. 13+480 25,03 – 25,81 m 
NHN) und LP 1a (Stat. 12+300 24,43 – 25,28 m NHN). Etwa 110 m westlich liegt der Wasser-
stand bei + 24,7 m, nach weiteren 300 m im Zentrum der zentralen Senke (ehemaliger mittler 
Wolfsberger See) bei + 24,6 m NHN (Tiefststand ca. 24,3, Höchststand ca. 25,1 m).  
 
Der Beginn des neuen Laufes (Stat. 00+000 – 00+100) erfolgt damit im tiefsten Teil der ehe-
maligen Seefläche nördlich des derzeitigen Laufes mit Geländehöhen von ca. + 24,80 bis          
+ 24,90 m NHN und einem mittleren Wasserstand von + 24,6 m NHN. Die angrenzenden 
Grabenabschnitte in der Seefläche beidseits des alten Laufes weisen z. T. Grabensohlen zwi-
schen + 24,60 – + 24,80 m auf und bilden mit der Seefläche beidseits des Altlaufes einen 
geeigneten Retentionsraum auch bei Hochwasserabflüssen im Anstrom, führen hier jedoch 
insbesondere zur weiträumigen Vernässung in den ehemaligen Seesenken.  
Die mittleren Wasserstände im weiteren und unmittelbaren Anstrom des neuen Laufes bleiben 
unverändert. Das gilt auch für die o. g. Schwankungsamplitude nach Höchst- und Tiefstwerten, 
nach den bisher ermittelten Werten bei etwa + 0,50 m (+ 25,1) und – 0,30 m (+ 24,3 m NHN). 
Ein Streichwehr ist nicht erforderlich, es gibt keinen Rückstau im Oberstrom der Ausleitstelle. 
Damit entfällt die bisher geplante Umverlegung des Graben 15/12 auf 450 m Länge. An der 
Einlaufstelle des neuen Laufes in den Altlauf ca. 65 m stromauf der Einmündung des A-Gra-
bens liegt der mittlere Wasserspiegel künftig weiterhin etwa bei +24,2 m und an der K 20 bei 
+ 24,1 m NHN. Damit liegt die Differenz der Wasserspiegel im neuen Lauf mit einer Länge von 
1.810 m bei 0,40 m (Wasserspiegelgefälle 2,2 ‰).  
 
Im weiteren Verlauf folgt der neue Lauf der Kösterbeck dem vorgezeichneten ehemaligen 
Bachlauf und quert eine flache Schwelle mit Höhen von ca. + 25,2 m NHN (Stat. 00+100 bis 
00+140) zur großen westlichen Seefläche mit einer kleine Teilsenke (+ 24,9 - +25,1 m) bis 
Stat. 00+290, einer weiteren Schwelle (ca. 25,1 -25,2 m) bis Stat. 00+440 und einer langge-
streckten Teilsenke (+ 24,9 - + 25,1 m) bis Stat. 01+100, in der nach ca. 540 m (Stat. 00+540) 
der neue Lauf der Kleinen Kösterbeck einmündet. Die Senke im zentralen Bereich des ehe-
maligen Sees verläuft weiter nach SW, quert den Lauf der bisherigen Kösterbeck und verläuft 
immer noch im gleichen Höhenniveau parallel zum derzeitigen Graben und führt auch hier zur 
Wiedervernässung und erhöhtem Retentionsvermögen. Westlich des Grabens 15/24 
schwenkt der neue Lauf in einem flachen Becken (+ 25 bis + 25,2 m) in den ehemaligen Bach-
lauf ein und quert bei Stat. 00+240 erneut den alten Grabenverlauf. Der Lauf quert hier die 
westliche Schwelle des ehemaligen Sees bis Stat. 01+460 auf der vorgezeichneten Linie (+ 
25,1 – + 25,4 m NHN), erreicht die westliche Teilsenke (24,7 – 25,1 m NHN) und mündet dann 
bei Stat. 01+870 in den bisherigen Lauf der Kösterbeck ein. 
 
Die Neuprofilierung erfolgt mit Vorprofilierung einer naturnahen Sohle mit wechselnder Tiefe 
und Breite sowie variierender  Böschungsneigung in Abhängigkeit von der Geländeoberfläche. 
In den Senkenbereichen erfolgt nur eine flache Eintiefung (etwa 0,30 – 0,50 m), in den Gelän-
deschwellen sind im Mittelwasserlauf flache Aufhöhungen zur Überstauung in den ehemaligen 
Seeflächen vorgesehen. 
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Der direkte Anstrom der Kösterbeck (EZG 19,501 km², HQ 10 1,158 m³/s), hier künftig nur 
anteilig mit dem nordöstlichen Anstrom aus dem engeren Maßnahmenraum (0,5607 km²) und 
weiteren Teilflächen an der Kösterbeck (0,6610 und 0,9941 km²) wird über die mittlere See-
senke in den neuen Lauf der Kösterbeck geführt. Bei einer Fläche von 21,714 km² ergibt sich 
hier ein mittlerer Durchfluss bei MNQ von 0,020, bei MQ von 0,150, bei MHQ 0,810 und bei 
HQ 10 von 1,289 m³/s. 
 
Kleine Kösterbeck 
Die Kleine Kösterbeck (Graben 15/6/2) verläuft nach Eintritt in den Maßnahmenraum über die 
Stauanlage 56, nimmt unmittelbar stromab den geplanten östlichen Abschnitt des nördlichen 
Ringgrabens auf und folgt weiter bis zum Nellergraben (Stat. 1+880 bis 1+660) dem Graben 
15/6/2 bzw. dem späteren Ringgraben. Stromab des Nellergrabens wird der bisherige natur-
ferne Lauf im Graben 15/6/2 verschlossen und der neue Lauf der Kleinen Kösterbeck über 
einzelne Senkenbereiche zum A-Graben und weiter mit einem Schwenk nach Südost zum 
neuen Lauf der Kösterbeck geführt. Der Altlauf des Grabens wird am Nellergraben und an der 
Einmündung zum A-Graben jeweils durch Grabenverschlüsse auf ca. 20 m Länge mit einer in 
die Grabenböschung eingebundenen Holzspundwand, weitere punktuelle Verfüllungen von 5 
– 10 m Länge und eine anteilige Sohlaufhöhung von ca. 1 m außer Betrieb genommen. 
 
Die Sohlhöhen im künftigen Lauf der Kleinen Kösterbeck liegen zwischen + 23,75 m NHN an 
der Einmündung des östlichen Laufes des nördlichen Ringgrabens, + 23,71 m NHN in Höhe 
des ehemaligen Nellergrabens. Für den Lauf zwischen Einlauf Ringgraben und dem neuen 
Lauf der Kösterbeck ergibt sich eine Gesamtlänge von ca. 835 m, der neue Lauf ist ca. 495 m 
lang. Das durchschnittliche Längsgefälle der Sohle liegt nach bisherigem Grabenverlauf bei 
ca.1,8 ‰. 
Der neue Lauf beginnt am Nellergraben (Stat. 00+000). Bis Stat. 00+120 liegt die Gelände-
oberfläche bei + 25,2 – + 25,3 m, bis Stat. 00+290 bei + 25,1 – + 25,2 m, bis Stat. 00+420 wird 
in einem Einschnitt eine flache Schwelle (+ 21,2 – 21,3 m NHN) tangiert. Der weitere Lauf in 
die große westliche Senke folgt vorgezeichneten Strukturen zwischen + 25,2 – 25,0 m NHN. 
Der neue Lauf wird insgesamt höher gelegt, wird jedoch auf den ersten 120 m an die Sohlhöhe 
und -breite des bisherigen Laufs angepasst (Sohlhöhe bis ca. + 24,20 m NHN). Im weiteren 
Lauf liegt die Sohle bei + 24,6 m, in der Schwelle bei + 24,7 m NHN. Damit ergeben sich 
Eintiefungen von 0,9 – 1 m zu Beginn, 0.5 – 0,6 m und 0,4 – 0,5 vor Einmündung in die Kös-
terbeck. In der Geländeschwelle ist auch hier eine flache Aufhöhung zur Überstauung geplant. 
 
In der Kleinen Kösterbeck liegen die mittleren Wasserstände im oberen Maßnahmenraum im 
Ist-Zustand bei + 25,0 m, bei Stat. 1+600 bei + 24,8 m, etwa bei Stat. 00+180 bei + 24,7 m, 
und in Höhe des A-Grabens bei ca. + 24,6 m NHN. An der Einmündung in den neuen Lauf der 
Kösterbeck werden mittlere Wasserstände von etwa + 24,7 m NHN erwartet. Die Differenz der 
Wasserspiegel im Maßnahmenraum beträgt etwa 0,30 m (Wasserspiegelgefälle 3 ‰).  
 
An der Einmündung in den neuen Lauf der Kösterbeck umfasst der Durchfluss den überwie-
genden Teil des oberirdischen Abflusses aus dem bisherigen Einzugsgebiet der Kleinen Kös-
terbeck (Fläche ca. 19.630 km², Durchfluss bei MQ 0,135, HQ 10 1,166 m³/s) einschließlich 
des nordöstlichen Anstroms (Fläche ca. 6.763 km², Durchfluss bei MQ 46,67 l/s bzw. 0,047 
m³/s, HQ 10 0,402 m³/s), Bei einem Einzugsgebiet von insgesamt 26,393 km² ist von einem 
mittleren Durchfluss bei MNQ von 0,024, MQ von 0,182, MHQ von 0,984 m³/s und HQ 10 von 
1,567 m³/s auszugehen. 
 
Neben dem direkten Anstrom aus der Kleinen Kösterbeck und dem nordöstlichen Anstrom mit 
0,047 m³/s erfolgt eine anteilige Entwässerung des südwestlichen Randbereiches des EZG 
der Kleinen Kösterbeck aus dem Teileinzugsgebiet des Grabens 15/6/1 mit einer Größe von 
ca. 2,5 km² (Durchfluss bei MQ 0,017, HQ 10 0,148, m³/s) unverändert zum A-Graben (Stat. 
0+400). Gleiches gilt für den Zufluss aus NW (EZG ca. 2 km²) über den westlichen Nellergra-
ben (Durchfluss bei MQ ca. 0,014, HQ 10 0,119 m³/s), der künftig über den nordwestlichen 
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Ringgraben nach Süd zum A-Graben (Stat. 0+630), anteilig auch zur Kleinen Kösterbeck ge-
führt wird. Der Gesamtabfluss aus dem EZG der Kleinen Kösterbeck bleibt unverändert, wird 
jedoch künftig bei MQ mit 0,135 m³/s zu 81% (insgesamt mit ca. 0,182 m³/s, s. o.) über ihren 
neuen Lauf zum neuen Lauf der Kösterbeck und  zu etwa 19% über den bisherigen Lauf im A-
Graben zur Mündung in die Kösterbeck geführt. In den neuen Gewässerläufen kommt es ne-
ben erhöhten Wasserständen auch zur Erhöhung der Fließgeschwindigkeit. 
 
Der gesamte Durchfluss an der Mündung des neuen Laufes der Kösterbeck (einschließlich 
des Abflusses der Kleinen Kösterbeck) in den alten Lauf liegt bei MQ im Bereich von 0,339, 
bei HQ 10 bei 2,856 m³/s) und ist damit höher als im bisherigen Ist-Zustand (s. o.).  Hinzu 
kommt hier der Durchfluss MQ aus dem im Oberstrom einmündenden südlichen Ringgraben 
mit insgesamt etwa 0,126 m³/s (s. u.). Der Gesamtdurchfluss bei MQ  liegt damit hier bei 0,465 
m³/s. (HQ 10 3,938 m³/s). 
 
Nördlicher und südlicher Ringgraben 
Bei Umsetzung der o. g. Maßnahmen zur Wiedervernässung der Wolfsberger Seewiesen er-
geben sich wesentliche Änderungen zur Funktionalität gegenüber der Planung 2013. Der Lauf 
der Kösterbeck wird in das Senkentiefste der ehemaligen Wolfsberger Seen bzw. den ehema-
ligen Bachlauf, die Kleine Kösterbeck führt in einem neuen Lauf zur Kösterbeck. Damit erfolgt 
der oberirdische Abfluss im Maßnahmenraum und weiteren Einzugsgebiet ausschließlich über 
die beiden berichtspflichtigen Gewässer WAMU 1100 und WAMU 1001. 
 
Die geplanten Ringgräben entwässern weiter bei höheren Wasserständen und Hochwasser 
die angrenzenden Gräben. Damit ist die Beeinträchtigung von außen an den Maßnahmenraum 
angrenzenden Flächen bei höheren Wasserständen oder Hochwasser, wie 2013 geplant, aus-
zuschließen.  
Infolge vorgesehener Maßnahmen zur Sicherung des Hochwasserabflusses und zum Aus-
schluss von Beeinträchtigungen auf angrenzenden Flächen ist geplant, den südöstlichen und 
südlichen Anstrom zur Kösterbeck über die Gräben 15/7 bis 15/11 mit dem südlichen Ringgra-
ben zu erfassen und in Höhe des Grabens 15/7 in die Kösterbeck (alter Lauf ca. 250 m strom-
auf der Einmündung des neuen Laufes) einzuleiten. Bei Flächen von 8.891 km² und 9.332 km² 
(insgesamt 18,223 km²) liegt der Durchfluss bei MQ stromab der Einmündung des Grabens 
15/11 (etwa Stat. 11+700) bei 0,061 m³/s (etwa 23% des 2013 vorgesehenen Abflusses), bleibt 
bis zur Einmündung des Grabens 15/9 (Stat. 10+960) etwa in diesem Niveau (etwa 25 %) und 
nimmt dann mit jeder Grabeneinmündung zu. Der Durchfluss bei MQ liegt stromab des Gra-
bens 15/7 (Stat. 10+080) bei etwa 0,126 m³/s und bleibt damit bei weniger als der Hälfte (ca. 
47,5 %) des 2013 vorgesehenen Abflusses. Der Durchfluss bei MHQ erreicht in den Abschnit-
ten 0,331 bzw. 0,679 m³/s, bei HQ 10 vor Mündung in die Kösterbeck 1,082 m³/s. 
 
Nicht angeschlossen werden die Grabensysteme 15/12 südöstlich des Maßnahmenraums und 
15/6/3 aus dem randlichen nordöstlichen Maßnahmenraum. Beide entwässern wie bisher di-
rekt zur Kösterbeck.  
 
Der nördliche Ringgraben erfasst in Verbindung mit Maßnahmen zum Hochwasserabfluss am 
nördlichen Maßnahmenrand im östlichen Teilstück den oberirdischen Abfluss aus den im Nor-
den zusitzenden Gräben zwischen dem Graben 15/6/3/3 und dem Grenzgraben (nordöstlicher 
Anstrom, Durchfluss bei MQ 0,047, bei MHQ 0,252 und HQ 10 0,402 m³/s) etwa in der Größe 
des 2013 angenommenen Abflusses, entwässert dann jedoch über den bisherigen (Graben 
15/6/2) und den neuen Lauf der Kleinen Kösterbeck in die zentrale Senkenzone zum neuen 
Lauf der Kösterbeck im oberstromigen Drittel des langgestreckten ehemaligen westlichen 
Wolfsberger Sees. Dabei werden eine Teilsenke zwischen ehemaligem Nellergraben und A-
Graben, die Senke im Bereich des ehemaligen westlichen Wolfsberger Sees und sowie die 
westliche Senke stromauf des A-Graben wiedervernässt. Über die Kleine Kösterbeck wird ge-
samte oberirdische Abfluss des Einzugsgebietes sowie des östlichen nördlichen Ringgraben 
in den Maßnahmenraum zum neuen Lauf der Kösterbeck geführt.  
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Bei Umsetzung der geplanten Maßnahmen hat das westliche Teilstück nur noch Bedeutung 
für den oberirdischen Abfluss des Graben 15/6/2/1 (Nellergraben) aus nordwestlicher Rich-
tung, der bei Stat. 0+420 einmündet und direkt zum A-Graben nach SW entwässert sowie – 
bei Hochwasserereignissen - einen zusätzlichen Hochwasserabfluss zur Vermeidung von 
Rückstau im östlichen Ringgraben und im Oberstrom des Nellergrabens sowie der Vernäs-
sung von außerhalb des Maßnahmenraums gelegenen Flächen. 
 
Die Gestaltung der Grabenabschnitte hat so zu erfolgen, dass bei Gewährleistung des Hoch-
wasserabflusses infolge des deutlich reduzierten Abflusses im südlichen Ringgraben und im 
nordwestlichen Ringgraben bei Mittel- und Niedrigwasser eine Verzögerung des Abflusses bei 
möglichst hohem Wasserstand und größerer Fließgeschwindigkeit erfolgt (Anlage von Nied-
rigwasser und Mittelwasserlauf). 
 
In Gewässerabschnitten mit künftig deutlich geringerer Wasserführung – hier im südlichen 
Ringgraben und im nordwestlichen Ringgraben - sind partiell Abflachungen der Innenbö-
schung (Neigung von 1:3 bis 1:5) vorzusehen. 
Herzustellen sind im südlichen Ringgraben jeweils ein Mittelwasser- (Sohlbreite 1 m) und ein 
Niedrigwasserlauf (Sohlbreite 0,30 m, Tiefe ca. 0,10 m) mit Sohlhöhen der Mittelwassersohle 
von + 24,35 m, + 24,30 und + 24,25 m NHN bei Zulassung einer eigendynamische Entwicklung 
und ergänzenden Pflegemaßnahmen. Im nordwestlichen Ringgraben sind ein Mittel- (Sohl-
breite 1 m) und ein Niedrigwasserlauf (Sohlbreite 0,30 m, Tiefe ca. 0,10 m) mit der Mittelwas-
sersohle von + 24,25, + 24,30, + 24,35 und + 24,40 m NHN (stromauf ansteigend) geplant. 
 
Am südlichen Ringgraben soll der Anschluss zum Reststück des Grabens 15/7 und damit dem 
alten Lauf der Kösterbeck mit einer Sohlbreite von  ca. 0,30 m, einer Sohltiefe  von 0,50 – 0,70 
m im Niedrigwasserlauf (Sohlhöhe Mittelwasserlauf + 24,25 m NHN), Böschung 1:2 bis 1:3 
erfolgen. Am nördlichen Ringgraben wird eine Sohlbreite von ca. 0,30 m, eine Sohltiefe von 
ca. 0,50 – 0,70 m und eine Böschung 1:2 bis 1:3 mit Anschluss an die vorhandene Sohle des 
Reststücks des Altgrabens bzw. den Durchlass zum A-Graben (Erhalt der Wegeverbindung) 
geplant. Eine naturnahe Gestaltung der Böschungen mit unterschiedlicher Breite und Tiefe 
und unterschiedlich abgeflachten Böschungen sind vorzusehen.  
Mit höheren Wasserständen soll gleichzeitig die Entlastung von Grundwasser in Teilbereichen 
der Ringgräben (anteilige Speisung) eingeschränkt werden. Eine eigendynamischen Entwick-
lung (hier Tiefen- und Breitenvariation mit Einengungen, Sohlaufhöhungen, unterschiedlicher 
Uferstruktur und Ausbildung von Niedrigwasserabflussbereichen) und Vegetationsaufwuchs in 
Teilbereichen soll zugelassen werden, soweit sie nicht die Hochwasserableitung einschrän-
ken. 
 
A-Graben und Nellergraben  
Durch die Außerbetriebnahme des zentralen und östlichen A-Grabens zwischen der Einmün-
dung des nördlichen Ringgrabens im Westen und Graben 16/6/3 im Osten als Hauptvorfluter 
im nördlichen Hanganstieg des Moorkörpers kommt es zur Wiedervernässung der ober- und 
unterhalb gelegenen flachen Senken (siehe Anlage 6.1) und überwiegend niederschlagsbe-
dingt zur Aktivierung ober- und unterhalb gelegenen Vernässungszonen (siehe Anlage 3).  
Durch die Aufhebung der Vorflutfunktion des östlichen Nellergrabens wird die Entwässerung 
des Moorkörpers am oberen nördlichen Hang weiter eingeschränkt. In größeren Bereichen 
zwischen A-Graben und nördlichem Ringgraben ist von einer deutlichen Erhöhung des Re-
tentionsvermögens des Moorkörpers und einem Anstieg der Moorwasserstände auszugehen. 
Unterstützt wird dies durch die Aufgabe und den Verfall des ehemaligen differenzierten Gra-
bensystems und ergänzende punktuelle Grabenverfüllungen. 
 
Ergänzend zu den oben aufgeführten Maßnahmen kommt es durch punktuelle Verfüllungen 
nördlich und südlich des neuen Laufes der Kösterbeck zu Verzögerungen des oberirdischen 
Abflusses, zur Abkoppelung einzelner kleiner Teilsenken und einem Anstieg der Moor-
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wasserstände in weiteren Teilen des Maßnahmenraumes. Zum Ausschluss weiterhin beste-
hender hydraulischer Verbindungen zum liegenden Grundwasserleiter 1 ist die anteilige Ver-
füllung von tief eingeschnittenen Grabenabschnitten mit Bodenaushub / Torf vorgesehen. Die 
anteilig verfüllten Grabenabschnitte sind i. d. R. weiter wasserführend. Ergänzende Maßnah-
men werden im Rahmen der Grabenunterhaltung und -pflege am unteren Abschnitt der Kös-
terbeck zwischen Einmündung des südlicher Ringgrabens und neuem Lauf sowie im A-Graben 
zwischen Einmündung des nördlichen Ringgrabens und Kösterbeck geplant. 
 
Der Durchfluss der Kösterbeck erfasst an der Maßnahmengrenze an der K 20 den Durch-
fluss des neuen Laufs, den Zufluss aus dem südlichen Ringgraben zum Altlauf der Kösterbeck 
bei MQ mit 0,465 m³/s (HQ 10 1,082 m³/s) und den Durchfluss an der Einmündung des A-
Grabens bei MQ mit etwa 0,031 m³/s, d. h. er liegt in der Summe bei einem Einzugsgebiet 
von 70,84 km² für MQ insgesamt bei 0,496, für MHQ bei 2,641 und für HQ 10 bei 4,102 m³/s. 
 
4.3.5 Wechselwirkungen zwischen Oberflächengewässern, Grundwasser und 

Moorkörper 

Die Wasserführung der Oberflächengewässer mit den Hauptvorflutern Kösterbeck, A-Graben 
und Kleiner Kösterbeck ist im hydrologischen Ist-Zustand wesentlich abhängig vom Nieder-
schlagsgeschehen und vom Retentionsvermögen des Moorkörpers. Durch eine zunehmende 
Eintiefung der Hauptvorfluter und Anlage eines stark gegliederten Grabensystems  wurde der 
Moorkörper weiträumig entwässert. Beleg hierfür ist auch die schrittweise Entwässerung des 
Maßnahmenraumes mit der Entwicklung vom postglazialen Stausee über die Wolfberger 
Seen, den Urlauf der Kösterbeck und die weiträumige Grünlandfläche. Die Moorwasserstände 
sind im Wesentlichen abhängig vom Niederschlagsgeschehen und den Entwässerungsmaß-
nahmen. 
Das Grundwasserniveau und -fließgeschehen in den Wolfsberger Seewiesen wird durch einen 
regionalen Grundwasseranstrom und einen begrenzten Grundwasserabstrom in westliche 
Richtung, untergeordnet auch über eine anteilige Liegendspeisung des Moorkörpers be-
stimmt. Das Druckpotential wirkt im meliorativ nicht beeinflussten Zustand randlich auf den 
Torfkörper und setzt sich teilweise unterhalb des Torfkörpers innerhalb des Grundwasserlei-
ters fort. Das Grundwasser des GWL 1 ist gespannt, anteilig auch artesisch, seit mehr als 20 
Jahren jedoch durch eine Grundwasserdepression im westlichen Maßnahmenraum gekenn-
zeichnet. Im äußersten westlichen Maßnahmenraum, anteilig auch in Grabeneinschnitten der 
Hauptvorfluter bestehen hydraulische Verbindungen zwischen Grundwasserkörper, Moorkör-
per und Oberflächengewässer als wesentliche Ursache für die Grundwasserdepression. Die 
Wiedervernässung soll durch eine deutliche Reduzierung des oberirdischen Abflusses und 
Erhöhung des Retentionsvermögens des Moorkörpers erreicht werden. Die neuen Bachläufe 
schneiden nur flach in den Moorkörper ein, durch Außerbetriebnahme von Gewässerabschnit-
ten und Teilverfüllungen werden bestehende oder mögliche hydraulische Verbindungen redu-
ziert. Eine ergänzende Maßnahme im Rahmen der Grabenunterhaltung und -pflege ist ein 
weitgehender Verzicht auf Grundräumung in einzelnen Grabenabschnitten. Mit der Erhöhung 
der Grundwasserspiegel innerhalb der Depression wird die Liegendspeisung des Moorkör-
pers, früher auch belegt durch zahlreiche Quellbereiche in der „Wilden Wiese“, aktiviert. 
Die höchsten Wasserstände sind i. d. R. zum Ende des hydrologischen Winterhalbjahres etwa 
im März / April, aber auch in niederschlagsreichen Sommermonaten zu erwarten. Nach erfolg-
tem Durchfluss sinken die Wasserstände in niederschlagsärmeren Perioden in den Fließge-
wässern und überstauten oder wiedervernässten Bereichen z. T. auch deutlich ab. Insgesamt 
ist von deutlichen Differenzierungen der Wasserstände in Teilbereichen der Niederung auszu-
gehen.  
Vor 2013/2014 kam es durch Absenkungen über den Umfluter und das Wehr stromauf der K 
20 zu weitgehenden Absenkungen der Oberflächenwasserstände. Mit dem geplanten Rück-
bau ist dies auszuschließen. 
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4.4 Untersuchung möglicher Wasserstandsszenarien / Varianten 

4.4.1 Modellierung und Beschreibung der Wasserstände bei NW, MW und HW bzw. 
mittleren Grundwasserständen sowie Tiefst- und Höchstständen 

Die Wiedervernässung der Wolfsberger Seewiesen bei gleichzeitiger Wiederherstellung na-
turnaher Läufe der Kösterbeck und der Kleinen Kösterbeck mit Anhebung der Gewässersohle, 
Reduzierung des Abflussquerschnittes und eigendynamischer Entwicklung führt zu einer deut-
lichen Verzögerung des oberirdisches Abflusses, einer Erhöhung des Retentionsvermögens 
und Wiedervernässung insbesondere im Bereich der ehemaligen Seeflächen sowie zur Anhe-
bung und Verstetigung der Moor- und Grundwasserstände. Die neuen Bachläufe schneiden 
nur flach in den Moorkörper ein, durch Außerbetriebnahme von Gewässerabschnitten und 
Teilverfüllungen werden bestehende oder mögliche hydraulische Verbindungen reduziert.  
 
Mit der Maßnahmenumsetzung kommt es mittelfristig im Liegenden der holozänen Bildungen 
im GWL 1 zu einem Grundwasseranstieg bei mittlerem Wasserstand bis etwa 0,50 m im west-
lichen Teil der Grundwasserdepression, d. h. im westlichen Maßnahmenraum wird das Druck-
potential bis auf etwa + 25 m NHN, im Abstrom oberhalb der K 20 auf etwa + 24,5 m NHN 
ansteigen.  
Die holozänen Bildungen (Niedermoortorf, Kalkmudde) sind i. d. R. stark wasserhaltig, sind 
jedoch insgesamt als Grundwassergeringleiter einzustufen. Infolge der Lage des GWL 1 un-
terhalb des holozänen Grundwassergeringleiters kommt es hier zu keinem generellen Einfluss 
der Grundwasserspiegel auf die Moorwasserstände, jedoch zu einer erhöhten Liegendspei-
sung und Aktivierung punktueller Quellbereiche. Der Grundwasseranstieg setzt sich randlich 
der Senke fort und kann hier zu einer erhöhten Speisung des Moorkörpers führen.  
 
Die Wiedervernässung durch eine deutliche Reduzierung des oberirdischen Abflusses und 
Erhöhung des Retentionsvermögens des Moorkörpers führt neben dem Anstieg der Grund-
wasserstände auch zu einem Anstieg der Moorwasserstände.  
 
Das über die Kösterbeck und Kleine Kösterbeck von außerhalb zufließende Wasser wird voll-
ständig in die Maßnahmenfläche eingeleitet. Einen wesentlichen Beitrag zur Wiedervernäs-
sung und zum Anstieg der Grundwasserstände leisten die weitgehende Außerbetriebnahme 
und Entwidmung naturferner Grabenabschnitte der Kösterbeck, des A-Grabens und des Nel-
lergrabens im Maßnahmenraum sowie Anpassungen der Abflussquerschnitte mit Sohlaufhö-
hungen und Einengungen der Sohlbreite zur Erhöhung der Wasserstande in den Ringgräben 
und stromab verbleibenden Abschnitten von A-Graben und Kösterbeck einschließlich eigen-
dynamischer Entwicklungen. Durch anteilige Kolmation der Grabensohlen und Maßnahmen 
zur Reduzierung hydraulischer Verbindungen durch Grundwasseranschnitt wird dies unter-
stützt. 
 
4.4.2 Vorschlag von Zielwasserständen 

Die höchsten Wasserstände sind i. d. R. zum Ende des hydrologischen Winterhalbjahres etwa 
im März / April, aber auch in niederschlagsreichen Sommermonaten zu erwarten. Nach erfolg-
tem Durchfluss sinken die Wasserstände in niederschlagsärmeren Perioden in den Fließge-
wässern und überstauten oder wiedervernässten Bereichen z. T. auch deutlich ab. Insgesamt 
ist von deutlichen Differenzierungen der Wasserstände in Teilbereichen der Niederung auszu-
gehen. Innerhalb der ehemaligen Seeflächen werden die mittleren Wasserstände im Umfeld 
der neuen Gewässerläufe auf etwa + 24,9 m im Oberstrom und bis + 24,75 m NHN im Unter-
strom ansteigen. In hydrologischen Winterhalbjahren ist von Höchstwasserständen von maxi-
mal etwa + 25,3 m bis + 25, 15 m NHN, in Trockenjahren von etwa + 24,6 m bis + 24,45 m 
NHN auszugehen.  
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4.4.3 Ermittlung von Grundwasserflurabständen / Abgrenzung wiedervernässter 
Flächen in Varianten 

Die Grundwasserflurabstände liegen bei weitgehendem Ausschluss hydraulischer Verbindun-
gen in der Senkenzone überwiegend wenig unter oder im Bereich der Geländeoberfläche. 
 
Die Flurabstände im Moorkörper wurden im Modell für mittlere Wasserstände bei + 24,75 m 
NHN (siehe Anlagen 8.1) und + 24,9 m NHN (Anlagen 8.2), Höchstwasserstände (hier + 25,15 
m NHN) und Tiefstwasserstände (hier mit + 24,45 m NHN ermittelt. 
Bei mittleren Wasserständen sind die ehemaligen Seeflächen weiträumig und im Senkentiefs-
ten ± durchgehend durch Flurabstände von  ± 0 bis 0,30 m (blaue Flächen) gekennzeichnet. 
Bei 0,10 m höheren Wasserständen liegen auch die jeweils angrenzenden Flächen in diesem 
Bereich. Neben den ehemaligen Seeflächen sind auch Bereiche um den neuen Lauf der Klei-
nen Kösterbeck sowie östlich davon und Flächen im Einmündungsbereich des nordwestlichen 
Ringgrabens betroffen. 
Bei Höchstwasserständen erfassen Flurabstände von ± 0 bis 0,40 m etwa die Ausdehnung 
der früheren Seeflächen. Zu angrenzenden kleineren Senken können Verbindungen entste-
hen.  
Bei Tiefstständen treten Flurabstände von ± 0 bis 0,40 m nur kleinflächig auf. Die Flurabstände 
liegen überwiegend über bei > 0,50 m. Infolge des höheren Retentionsvermögens treten die 
Absenkungen der Wasserspiegel deutlich verzögert auf.  
 
In Anlage 9 wurden die Flächen mit einem Flurabstand < 0,30 m oder flacher Überstauung bei 
mittleren Wasserständen von + 24,9 m NHN ausgegrenzt. 
 
4.5 Auswirkungen der Wiedervernässung im Bereich der Wolfsberger Seewiesen 

4.5.1 Auswirkungen der Wiedervernässung auf die Wasserführung im Bereich 
zwischen nördlichem und südlichen Ringgraben sowie den Maßnahmenraum 
insgesamt 

Mit der Maßnahmenumsetzung kommt es mittelfristig zu einem Grundwasseranstieg bei mitt-
lerem Wasserstand und Grundwasserhöchstständen bis je etwa 0,50 m im westlichen Teil der 
Grundwasserdepression. Insbesondere höhere Grundwasserstände und ein reduzierter ober-
irdischer Abfluss in aufgegebenen Gräben können zur Aktivierung von Quellbereichen führen. 
Durch die weitgehende Außerbetriebnahme des naturfernen Grabens der Kösterbeck, den 
Anstieg der Oberflächen- und Moorwasserstände in den ehemaligen Seeflächen, durch Au-
ßerbetriebnahme des zentralen und östlichen A-Grabens und des östlichen Nellergrabens so-
wie punktuelle Verfüllungen in den Randbereichen des Maßnahmenraumes kommt es zu Ver-
zögerungen des oberirdischen Abflusses, zu Abkoppelung einzelner Teilsenken und einem 
Anstieg der Moorwasserstände in weiteren Teilen des Maßnahmenraumes, hier insbesondere 
des nördlichen Hanges des Niederungsbereiches. In hydrologischen Winterhalbjahren und 
nach Starkregenereignissen können Senkenbereiche weiträumig überstaut werden und sich 
Einschränkungen für eine Pflegenutzung ergeben. In niederschlagsarmen Jahren verbleiben 
die Wasserstände auf einem insgesamt höheren Niveau. Die neuen Läufe von Kösterbeck und 
Kleiner Kösterbeck werden auch bei eigendynamischer Entwicklung im Maßnahmenraum im 
Senkentiefsten verbleiben.  
 
4.5.2 Auswirkungen der Wiedervernässung auf die Wasserführung außerhalb des 

Maßnahmenraums gelegener Flächen 

Zur Umsetzung des planfestgestellten Renaturierungskonzeptes wurden im bisherigen Pla-
nungsprozess großflächige Vernässungen außerhalb des Maßnahmenraumes prognostiziert. 
Zum Ausschluss bzw. zur Vermeidung der Beeinträchtigung angrenzender landwirtschaftlich 
und forstwirtschaftlich genutzter Flächen wurde eine Ringgrabenlösung entwickelt. 
  



BAB A20, VKE 282-2 - Hydrologisch-hydrogeologisches Gutachten zur Kompensationsmaßnahme 
„Wolfsberger Seewiesen“ 

Ingenieurgesellschaft Dr. Reinsch mbH, Dezember 2020 

70 

Bei Umsetzung der Maßnahmen zur Wiedervernässung der Wolfsberger Seewiesen bei 
gleichzeitiger Entwicklung naturnaher Läufe für die Kösterbeck und Kleine Kösterbeck erge-
ben sich wesentliche Änderungen zur Funktionalität der Ringgräben gegenüber früheren Pla-
nungsansätzen. Der Lauf der Kösterbeck wird nicht in den südlichen Ringgraben, die Kleine 
Kösterbeck nicht in Teilen in den Lauf des nördlichen Ringgrabens verlegt.  
Die Ringgräben sollen bei höheren Wasserständen und Hochwasser die von außen angren-
zenden Gräben entwässern. Damit ist die Beeinträchtigung von angrenzenden Flächen, wie 
bereits 2013 geplant, auszuschließen. Der oberirdische Abfluss im südlichen Ringgraben wird 
etwa 25 (oberer und mittlerer Teilabschnitt) bis 47,5% (unterer Teilabschnitt) des 2013 vorge-
sehenen Abflusses betragen. Der Abflussquerschnitt wird angepasst, muss jedoch den Hoch-
wasserabfluss sicherstellen. Zum Ausschluss eines Rückstaus in der Kösterbeck bei Hoch-
wasserlagen wird in der Senke am Beginn des neuen Laufes mit der ehemaligen Seefläche 
ein vorhandener Retentionsraum genutzt. Zusätzlich ist geplant, im Oberstrom des neuen Lau-
fes den südliche Ringgraben über eine Hochwasserschwelle anzuschließen. 
 
Der nördliche Ringgraben erfasst im östlichen Teilstück den oberirdischen Abfluss aus den im 
Norden zusitzenden Gräben zwischen dem Graben 15/6/3/3 und dem Grenzgraben, entwäs-
sert dann jedoch über den neuen Lauf der Kleinen Kösterbeck. Der oberirdische Abfluss bleibt 
im früher geplanten Umfang, der Grabenausbau entspricht den Anforderungen beim Hoch-
wasserabfluss. Über die Kleine Kösterbeck wird gesamte oberirdische Abfluss des oberstro-
migen Einzugsgebietes sowie des östlichen nördlichen Ringgraben in den Maßnahmenraum 
geführt.  
Der westliche Lauf des nördlichen Ringgrabens hat nur noch Bedeutung für den oberirdischen 
Abfluss des Graben 15/6/2/1 (Nellergraben) aus nordwestlicher Richtung sowie – bei Hoch-
wasserereignissen - einen zusätzlichen  Hochwasserabfluss zur Vermeidung von Rückstau 
auch im östlichen Ringgraben und im Oberstrom des Nellergrabens. 
 
In der Planänderungsunterlage – U18.1 N Hydraulisches Gutachten Kompensationsmaß-
nahme Wolfsberger Seewiesen wurde durch hydraulische Berechnungen überprüft, inwieweit 
bei der aktuellen Planung durch die beiden Ringgräben das 10-jährige Hochwasserereignis 
(HQ 10) schadlos abgeführt werden kann und von den Wasserständen des Ist-Zustandes in 
den von außen einmündenden Seitengräben bei HQ 10 nicht signifikant abgewichen wird. 
 
Im Ergebnis der Untersuchungen wird festgestellt, dass das Hochwasser HQ 10 in den nörd-
lichen Seitengräben des nördlichen Ringgrabens schadlos abgeführt werden kann. Es entste-
hen keine Ausuferungen, das Wasser bleibt im Gerinne. Die Einzelergebnisse der Wasser-
spiegelberechnung ergeben in den nordöstlichen Gräben 15/6/3/3, Abwassergraben und 
15/6/3 zwischen Ist-Zustand und berechnetem Wasserstand nur geringe Abweichungen. Ab-
weichungen von 11 cm (Bockhorstgraben), 19 cm (Kleine Kösterbeck) und Nellergraben sind 
im Wesentlichen auf veränderte Einzugsgebietsgrößen (Ausgrenzung des WBV) zurückzufüh-
ren und führen zu keiner Beeinträchtigung angrenzender Flächen. 
Das HQ 10 kann im nordöstlichen Ringgraben ohne Ausuferung abgeführt werden. Im nord-
westlichen Ringgraben kann es bei vergleichsweise geringem Durchfluss zu einer Ausuferung 
zwischen Stat. 0+450 und 0+250 am Stichgraben kurz vor Einmündung in den A-Graben kom-
men (siehe Unterlage U 18.1 N). Das geplante kleine Abflussprofil durch Anschluss an einen 
Altgraben dient der Anhebung des Wasserspiegels auch bei NW und MW durch Rückstau. 
Infolge der Lage im Bereich einer Geländesenke mitten im Maßnahmenraum ist eine Ausufe-
rung bei HQ 10 auch zur Wiedervernässung der Senke nicht nur tolerierbar, sondern er-
wünscht. 
 
Das Hochwasser HQ 10 kann in den aus Süd einmündenden Seitengräben des südlichen 
Ringgrabens ebenfalls schadlos abgeführt werden kann. Es entstehen keine Ausuferungen, 
das Wasser bleibt im Gerinne. Die Einzelergebnisse der Wasserspiegelberechnung ergeben 
in den südlichen Gräben zwischen Ist-Zustand und berechnetem Wasserstand nicht signifi-
kante geringe Absenkungen von 1 - 6 cm.  
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Das HQ 10 kann im südlichen Ringgraben insgesamt ebenfalls ohne Ausuferung abgeführt 
werden. Die Böschungsoberkanten sind deutlich höher als die Wasserspiegellagen. Lediglich 
stromab des Stichgrabens in den Altgraben 15/7 kurz vor Einmündung in den alten Lauf der 
Kösterbeck kann es bei randlicher Querung einer Geländesenke zu einer Ausuferung zwi-
schen Stat. 0+055 und 0+037 kommen (siehe auch Unterlage U 18.1 N). Das geplante kleine 
Abflussprofil beim Anschluss an den Altgraben dient auch hier der Anhebung des Wasserspie-
gels bei NW und MW im stromauf gelegenen Graben durch Rückstau. Die Ausuferung erfolgt 
am rechten Ufer in Richtung des Maßnahmenraumes und der weiteren Geländesenke. West-
lich des Grabens steigt das Gelände zur Maßnahmengrenze an, angrenzende Flächen sind 
nicht betroffen. Die Ausuferung bei HQ 10 dient ebenfalls der Wiedervernässung der Senke 
und ist planmäßig umzusetzen. 
 
Anhand des 1-D-Modells (siehe Unterlage U 18.1 N) wurde nachgewiesen, dass das Hoch-
wasserereignis HQ 10 entsprechend der vorgesehenen Planung in den Ringgräben ohne sig-
nifikante Ausuferungen abgeführt werden kann. Die Abflusseinengungen an den stromab ge-
legenen Grabenenden dienen u. a. der Wasserspiegelanhebung bei Niedrig- und Mittelwas-
ser, der Erhöhung der Fließgeschwindigkeit und der Durchgängigkeit der Gewässer. Flächen 
außerhalb des Maßnahmenraumes sind nicht beeinträchtigt. 
 
4.5.3 Auswirkungen auf bestehende Wasserschutzgebiete 

Die Bewertung hat unter Berücksichtigung der Lage des Maßnahmenraumes in der Trinkwas-
serschutzzone II der Oberflächenwasserfassung der Warnow und der Grundwasserfassung 
Groß Lüsewitz und Sanitz zu erfolgen. 
Der Maßnahmenraum Wolfsberger Seewiesen liegt in seiner Gesamtheit innerhalb der Trink-
wasserschutzzone II der Warnow, die hier praktisch den gesamten Niederungsbereich im Ver-
breitungsgebiet des Niedermoortorfes einschließlich der Hauptvorfluter Kösterbeck, A-Graben 
und Kleine Kösterbeck umfasst (siehe auch Anlage 4). Damit ist die Schutzzonenverordnung 
für das Trinkwasserschutzgebiet „Warnow“ entsprechend Beschluss-Nr. 54 - 15/80 vom 27.03. 
1980 zu beachten, Auflagen der Unteren Wasserbehörde sind umzusetzen. Die Wiederher-
stellung und Herstellung naturnaher Gewässerläufe mit Anhebung der Gewässersohle, Redu-
zierung des Abflussquerschnittes und eigendynamischer Entwicklung und die Wiedervernäs-
sung des Gebietes mit Anhebung des Moor- und Grundwasserstandes mit Reaktivierung des 
Moorkörpers in Teilflächen und Extensivierung der Grünlandnutzung entspricht den Zielset-
zungen der Wasserrahmenrichtlinie und des Bewirtschaftungsplanes und leistet einen wesent-
lichen Beitrag zur Erreichung eines guten chemischen Zustands und für den bisher erheblich 
veränderten/künstlichen Wasserkörper. Nähr- und Schadstoffeinträgen in die Oberflächenge-
wässer werden reduziert. 
 
Im nordöstlichen bis östlichen Anstrom des Maßnahmenraumes liegen die Trinkwasserschutz-
gebiete der Wasserfassungen Sanitz und Niekrenz, das Maßnahmengebiet selbst wird nicht 
tangiert. Genutzt werden hier zur Trinkwasserversorgung von Sanitz und Groß Lüsewitz an-
teilig der quartäre GWL 3 W 1n / W 2v und als Hauptgrundwasserleiter der GWL 4 S 2/3n / W 
1v (siehe Abschnitt 2.4). 
Der GWL 3 ist im Bereich der Wolfsberger Seewiesen weiträumig verbreitet, keilt jedoch deut-
lich südlich des Maßnahmenraumes zwischen Petschow und Gubkow und lokal nordöstlich 
von Groß Lüsewitz und Niekrenz sowie im südöstlichen Maßnahmenraum aus. Die Mächtigkeit 
der Feinsande beträgt überwiegend 10 - 15 m, die kf-Werte liegen im Maßnahmenraum bei 1 
- 10  10-5 m/s. Zwischen Niekrenz und Sanitz wurden Fein- bis Mittelsande mit kf-Werten von 
25 - 50  10-5 m/s erbohrt. Der GWL 4 S 2/3n / W 1v ist im weiteren Maßnahmenraum mit 
Mächtigkeiten von > 10 m und kf-Werten von 1 - 10  10-5 m/s durchgehend verbreitet. Hyd-
raulische Verbindungen sind bei Groß Lüsewitz und Sanitz zum GWL 3 belegt. 
Bestimmend für die Hydrodynamik der GWL 1 - 2 ist die Lage im Bereich der großflächigen 
Grundmoränensenke mit einem generellen Gefälle der Geländeoberfläche von allen Seiten 
zum Senkenzentrum. Dies gilt auch für die für die Wassergewinnung genutzten GWL 3 und 4. 
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In der Umrandung der Wolfsberger Seewiesen liegen die Druckhöhen bei mittleren Wasser-
ständen in den GWL 1 - 4 umlaufend etwa bei + 30 m NHN. Ausgenommen ist hier der Bereich 
des heutigen Geländeeinschnitts der Kösterbeck, wo sich die Hydroisohypse nach Westen 
nördlich Petschow öffnet. Im GWL 1 ist eine Grundwasserdepression im westlichen Maßnah-
menraum belegt, für die GWL 3 und 4 wird flächig Artesik erwartet. Hydraulische Verbindungen 
zu GWL 3 und 4 sind weitgehend auszuschließen.. Durch den Wiederanstieg der Wasserspie-
gel in den Wolfsberger Seewiesen und die Reduzierung von Nährstoffeintrag im Maßnahmen-
raum wird ein Beitrag zur Verbesserung und Erreichung des guten mengenmäßigen und che-
mischen Zustands im Grundwasser geleistet. 
 
4.6 Hydrologisch-hydrogeologisches Konzept / Zusammenfassende Bewertung 

Es handelt sich im Maßnahmenraum um keine durchgehend ebene Niedermoorfläche, son-
dern um einzelne Becken und Schwellen mit einem generellen Gefälle von den Rändern zum 
Beckentiefsten. Das postglaziale Staubecken umfasste den Gesamtraum der Maßnahmenflä-
che, die einzelnen größeren Senken beidseits des derzeitigen gradlinigen Laufes der Köster-
beck die ehemals vorhandenen Wolfsberger Seen bis ca. 1790. Die Oberfläche des Grund-
wasserleiters (GWL) 1 steigt in westliche Richtung an, die Moormächtigkeit nimmt gleichzeitig 
von etwa 3 m auf < 1 m ab. Dadurch kam es hier neben der Oberflächenentwässerung auch 
zur Ausbildung einer Grundwasserdepression.  
 
Die Kösterbeck und die Kleine Kösterbeck können mit der Anlage naturnaher Läufe alle An-
forderungen der WRRL erfüllen und ein gutes ökologisches Potenzial erreichen. Nach einer 
Entwicklungszeit wird es hier zu einer Angleichung der morphologischen Merkmale an ein klei-
nes Niedermoorfließgewässer kommen. Mit der Anhebung des Sohlniveaus, einer geringeren 
Sohlbreite und Laufverlängerung erfolgen eine Wiedervernässung und ein Moorwasser- und 
Grundwasseranstieg. Durch die Außerbetriebnahme der Vorflutfunktion naturferner Graben-
abschnitte der Hauptvorfluter Kösterbeck, A-Graben und Kleine Kösterbeck, weiterer Graben-
abschnitte sowie anteilig bestehender hydraulischer Verbindungen wird das Retentionsvermö-
gen des Moorkörpers deutlich erhöht. In den teilverfüllten Grabenabschnitten der Kösterbeck, 
des A – Grabens und des Nellergrabens entstehen zahlreiche Kleingewässer, die bis mindes-
tens Mitte Juni Wasser führen und die Funktion etwa von Lunken übernehmen. Die Ringgrä-
ben dienen vorrangig der Hochwasserentlastung. Der Nachweis, dass ein 10-jähriges Hoch-
wasserereignis hier schadlos abgeführt werden kann, wurde erbracht (siehe Abschnitt 4.5.2). 
 
Durch eine entsprechende Vorprofilierung im Bereich der neuen Gewässerläufe bei gleichzei-
tiger Verringerung des Gefälles soll eine ± freie Gewässerentwicklung / eigendynamische Lau-
fentwicklung innerhalb des Maßnahmenraums zugelassen werden. Die sich eigendynamisch 
einstellende neue Profilgeometrie soll eine Ausuferung und Überschwemmungen bereits ab 
mittlerem Abfluss (MQ) bzw. HQ 1 zulassen.  
Mit der Maßnahmenumsetzung wird die ökologische Durchgängigkeit in den Wolfsberger See-
wiesen erhalten bzw. wiederhergestellt und der Anschluss zum renaturierten Unterlauf vollzo-
gen. Durch eine eigendynamische Laufentwicklung im Senkentiefsten bzw. ehemaligen Bach-
lauf der Kösterbeck erfolgt eine deutliche Strukturverbesserung, die Entwässerungswirkung 
der Grabensysteme wird z. T. aufgehoben, insgesamt deutlich reduziert. Die Wasserspiegel 
steigen an, die Fließgeschwindigkeit wird erhöht. Begleitend erfolgt an den neuen Gewässer-
läufen und den Ringgräben zur Beschattung eine Pflanzung von Weiden und Erlen oder an-
teilig eine Aussaat auf Rohboden. 
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5 Wasserbautechnische Maßnahmen zur Schaffung eines neuen Laufes für 
die Kösterbeck, die Kleine Kösterbeck und die Wiedervernässung der 
Wolfsberger Seewiesen 

5.1 Planungskonzept 

Die sich aus dem hydrologisch-hydrogeologischen Konzept Wolfsberger Seewiesen ergebe-
nen Maßnahmen haben die dauerhafte Anhebung der Wasserstände durch geeignete Maß-
nahmen der Wasserrückhaltung zum Ziel. Im Ergebnis der hydrologisch-hydrogeologischen 
Untersuchungen wird im Vergleich zum Ist-Zustand bzw. bisherigen Planungsansätzen eine 
Variante zur Wiedervernässung) vorgestellt, die folgende Maßnahmen umfasst: 
 
Maßnahme 1: Schaffung eines neuen Laufes für die Kösterbeck  
Maßnahme 1.1: Wiederherstellung eines naturnahen Laufes der Kösterbeck im Senkentiefs-

ten des Maßnahmenraums entlang des mäandrierenden Urlaufs unter Ein-
bindung in den Lauf der bestehenden Kösterbeck. Zulassung einer eigendy-
namischen Entwicklung zwischen dem Altlauf und dem neuen Lauf, 

Maßnahme 1.2: vollständige Außerbetriebnahme der Kösterbeck zwischen der Ein- und Aus-
mündung des neuen Laufs durch Grabenverschlüsse und partielle Verfüllung 
zum Ausschluss hydraulischer Verbindungen, Zulassung einer eigendyna-
mischen Entwicklung ab 50 m stromab der Brücke am Verbindungsweg von 
Lieblingshof nach Groß Lüsewitz, 

Maßnahme 1.3: Schaffung eines Retentionsraums / Ausschluss eines Rückstaus unter Ein-
bindung vorhandener Grabenstrukturen in der Einleitsenke, 

Maßnahme 1.4: gewässerbegleitende Uferbepflanzung zur Verbesserung der Strukturgüte. 
 
Maßnahme 2: Schaffung eines neuen Laufes für die Kleine Kösterbeck,  
Maßnahme 2.1: Herstellung eines naturnahen Laufes der Kleinen Kösterbeck zwischen A-

Graben und neuem Lauf der Kösterbeck in südliche Richtung, 
Maßnahme 2.2: Zulassung einer eigendynamischer Entwicklung zwischen der Einmündung 

des nordöstlichen Ringgrabens und Nellergraben,  
Maßnahme 2.3: vollständige Außerbetriebnahme des A-Grabens bis zur Einmündung des 

nordwestlichen Ringgrabens und eines Abschnitts des Graben 15/6/2 durch 
Grabenverschlüsse und partielle Verfüllung zum Ausschluss hydraulischer 
Verbindungen, 

Maßnahme 2.4: gewässerbegleitende Uferbepflanzung zur Verbesserung der Strukturgüte. 
 
Maßnahme 3: Bau des südlichen Ringgrabens  
Maßnahme 3.1: Herstellung eines Ringgrabens entlang der südlichen Grenze der Maßnah-

menfläche. Anschluss aller Entwässerungsgräben von außerhalb an den 
neuen Ringgraben. Verschluss aller bestehenden Grabenabschnitte inner-
halb der Maßnahmenfläche zur Verhinderung von unkontrolliertem Abfluss 
aus dem Maßnahmenraum, 

Maßnahme 3.2: Herstellung einer Verbindung von der Kösterbeck im Oberlauf mit dem neuen 
Ringgraben in Form einer Hochwasserüberlaufschwelle bei Extremwasser-
ständen (Vermeidung eines oberstromigen Rückstaus)  

Maßnahme 3.3: Herstellung des Anschlusses im Unterstrom an die Kösterbeck 
Maßnahme 3.4: Zulassung einer eigendynamischen Entwicklung, zusätzlich Anlage von 

Sohlaufhöhungen / Verringerung des Abflussquerschnittes zur Erhöhung 
des Wasserstandes und der Fließgeschwindigkeit, extensive Bewirtschaf-
tung. 
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Maßnahme 4: Bau des nördlichen Ringgrabens  
Maßnahme 4.1: Herstellung eines Ringgrabens entlang der nördlichen Grenze der Maßnah-

menfläche. Anschluss aller Entwässerungsgräben von außerhalb an den 
neuen Ringgraben. Verschluss aller bestehenden Grabenabschnitte inner-
halb der Maßnahmenfläche zur Verhinderung von unkontrolliertem Abfluss 
aus dem Maßnahmenraum. 

Maßnahme 4.2: Herstellung des Anschlusses an die Kleine Kösterbeck und  im Unterstrom 
des nordwestlichen Grabenstücks an das parallel verlaufende Grabenstück 
mit Anschluss an den Durchlass (Erhalt der Wegeverbindung) und den A-
Graben, 

Maßnahme 4.3: Zulassung einer eigendynamischen Entwicklung, zusätzlich Anlage von 
Sohlaufhöhungen / Verringerung des Abflussquerschnittes zur Erhöhung 
des Wasserstandes und der Fließgeschwindigkeit, extensive Bewirtschaf-
tung  

 
5.2 Maßnahmenübersicht 

Die geplanten wasserbaulichen Maßnahmen zielen auf die Wiederherstellung eines durchgän-
gigen naturnahen Fließgewässersystems der Kösterbeck und der Kleinen Kösterbeck in den 
Grenzen der Kompensationsfläche ab. . Infolge des weiträumigen Grunderwerbs kann eine 
natürliche Gewässerlaufentwicklung innerhalb des Maßnahmenraumes / Korridors weitge-
hend zugelassen werden. Die Vorprofilierung des neuen Laufes erfolgt durch Entfernen der 
Grasnarbe zur Bildung naturnaher Strukturen und eine tiefere Vorprofilierung, versetzt zur ide-
ellen Gewässerachse zur Förderung der seitlichen Verlagerung. Die Vorprofilierung erfolgt 
entlang der geplanten Gewässerachse durch Aufnahme der Rasensoden auf 3 m Breite bis 
ca. 0,30 m unter Geländeoberkante und eine tiefere Vorprofilierung (s. u.). Die neue Profilge-
ometrie soll sich weitgehend eigendynamisch einstellen. Die vorhandenen Altarmstrukturen 
(z. B. Mäander und Geländevertiefungen, durchfeuchtete Bereiche) sind nach Möglichkeit zu 
berücksichtigen. Gehölzbestände sind möglichst zu erhalten. Die Maßnahme gliedert sich in 
folgende Bestandteile: 
 
Anlage eines neuen Gewässerlaufs der Kösterbeck (Station 00+000 bis 01+810) 
▪ Zulassung einer eigendynamischen Entwicklung zwischen dem Altlauf der Kösterbeck 

und dem neuen Lauf (Beginn etwa 50 m stromab des Verbindungsweges Lieblingshof - 
Groß Lüsewitz) auf ca. 80 m Länge. 

▪ Ausleitung der Kösterbeck in Richtung der linearen Strukturen des ehemaligen Bachlaufes 
bzw. des Senkentiefsten ca. 130 m westlich des Verbindungsweges von Lieblingshof nach 
Groß Lüsewitz (neuer Lauf Stat. 0+00). 

▪ Wiederherstellung einer eigendynamischen Entwicklung durch eine Vorprofilierung zur 
Bildung naturnaher Strukturen bei deutlicher Sohlanhebung, Aufhebung der Laufzeitver-
kürzung und Reduzierung des Gefälles. Anschluss an die Sohlhöhen der Kösterbeck bei 
Stat. 0+00, Sohlhöhe ca. + 23,80 m NHN) bzw. Stat. 1+ 810, Sohlhöhe ca. + 23,35 m 
NHN. Profilierung einer naturnahen Sohle und Böschung mit wechselnder Tiefe und Breite 
sowie variierender Böschungsneigung (1:3 bis 1:5), anteilig mit Totholzeinbau (9 Stück). 

▪ Vorprofilierung im Bereich des neuen Laufes durch Entfernung der Grasnarbe auf ca. 3 m 
Breite bis ca. 0,30 m unter Geländeoberkante auf einer Länge von 1.810 m.  

Bodenaushub:  0,9 m3 / lfd. m, insgesamt ca. 1.630 m3. 
▪ Tiefere Vorprofilierung, nach Geländegegebenheit auch leicht versetzt zur Gewässer-

achse zur Förderung der seitlichen Verlagerung mit einer Sohle von 0,30 m Breite und 
Sohlhöhen in den Senkenbereichen von + 24,6 bis + 24,5 m, in den Schwellenbereichen 
von + 25,8 bis + 25,7 m NHN, bei einer mittleren Tiefe von etwa 0,25 m (0,4 – 0,5 m unter 
Gelände). Totholzeinbau (z. B. Stubben) bevorzugt im Bereich der Schwellen (bei festem 
Untergrund, ca. 15 Stück) 

Bodenaushub:  0,40 m3 / lfd. m, insgesamt ca. 725 m3. 
Bodenaushub gesamt: 2405 m³, inclusive Sohlanpassung. 
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Vorbereitende Arbeiten: Vor Beginn der Baumaßnahme ist ein 20 m breiter Streifen (je 10 m 
beidseitig der geplanten Gewässerachse) zu mähen. 
Die Materialentnahmen aus der Vorprofilierung sind seitlich zu lagern und zur Verfüllung von 
Grabenabschnitten der Kösterbeck zu verwenden. 
 
Schaffung eines Retentionsraums 
▪ Schaffung eines Retentionsraumes am Beginn des neuen Laufes in der ehemaligen See-

senke beidseits der Kösterbeck durch Verschluss des Grabens am westlichen Ende der 
Senke und Nutzung bestehender Grabenverbindungen zum Ausschluss von Rückstau im 
Oberstrom.  

 
Grabenverfüllung Kösterbeck 
▪ vollständige Außerbetriebnahme der Kösterbeck zwischen der Ein- und Ausmündung des 

neuen Laufs durch Grabenverschlüsse und partielle Verfüllung zum Ausschluss hydrauli-
scher Verbindungen, Verschluss des alten Laufes der Kösterbeck ca. 230 m hinter der 
Ausleitstelle des neuen Laufes (am ehemaligen Graben 15/11) sowie sonstige Verfüllun-
gen in Gräben südlich des Altlaufes (7 Stück) 

▪ Grabenverschluss mit Holzspundwand  
- Länge der Grabenverfüllung: 20 m (gemessen an der OK) 
- Höhe: OK Grabenverfüllung = ca. + 25,3 m NHN.  
- Anzahl: 3 Stück 
- Böschungsneigung der Abböschung: 1 : 2 
- Überhöhung: 0,40 m 

Materialbedarf: abhängig von der Grabentiefe,  15 m3 / lfd. m, insgesamt ca. 900 m3. 
Materialgewinnung: Bodenaushub aus neuem Lauf, ehemaliger Grabenaushub, 

▪ Grabenverschluss auf 10 m Länge 
- Länge der Grabenverfüllung: 10 m (gemessen an der OK) 
- Höhe: OK Grabenverfüllung = ca. + 25,3 m NHN.  
- Anzahl: 6 Stück 
- Böschungsneigung der Abböschung: 1 : 2 
- Überhöhung: 0,40 m 

Materialbedarf: abhängig von der Grabentiefe,  15 m3 / lfd. m, insgesamt ca. 900 m3. 
Materialgewinnung: Bodenaushub aus neuem Lauf, ehemaliger Grabenaushub, 

▪ Grabenverschluss auf 5 m Länge 
- Länge der Grabenverfüllung: 5 m (gemessen an der OK) 
- Höhe: OK Grabenverfüllung = ca. + 25,3 m NHN.  
- Anzahl: 12 Stück 
- Böschungsneigung der Abböschung: 1 : 2 
- Überhöhung: 0,40 m 

Materialbedarf: abhängig von der Grabentiefe,  15 m3 / lfd. m, insgesamt ca. 900 m3. 
Materialgewinnung: Bodenaushub aus neuem Lauf, ehemaliger Grabenaushub, 

▪ Grabenverfüllung ca. 1 m über Sohle  
- Länge der Grabenverfüllung: ca. 820 m (gemessen an der OK) 
- Höhe: OK Grabenverfüllung = ca. 1 m über Sohle.  
- Böschungsneigung der Abböschung: 1 : 2 

Materialbedarf:  0,5 m3 / lfd. m, insgesamt ca. 410 m3. Materialgewinnung: Bodenaus-
hub aus neuem Lauf und ehemaligem Grabenaushub, 

 
Als Füllmaterial ist der Bodenaushub / anstehender Boden (Niedermoortorf, untergeordnet 
Sand) aus der tieferen Vorprofilierung des neuen Gewässerlaufes zu verwenden. Das ge-
wonnene Material ist zunächst seitlich des Grabens zu lagern und nach Ausleitung der Kös-
terbeck zur Verfüllung zu nutzen. Der Einbau und die Verdichtung erfolgen lagenweise. 
 
Vorbereitende Arbeiten: Vor Beginn der Baumaßnahme sind – soweit erforderlich – die betref-
fenden Grabenabschnitte beidseitig auf 5 m Breite (einschließlich Böschungsrand) zu mähen. 



BAB A20, VKE 282-2 - Hydrologisch-hydrogeologisches Gutachten zur Kompensationsmaßnahme 
„Wolfsberger Seewiesen“ 

Ingenieurgesellschaft Dr. Reinsch mbH, Dezember 2020 

76 

Im Bereich der Grabenränder, die aufgrund der notwendigen Überhöhung mit in Anspruch 
genommen werden, sind die Rasensoden aufzunehmen und zum späteren Wiedereinbau auf 
der Verfüllung seitlich zu lagern.  
 
Böschungssicherung: z. B. Einbau einer Holzspundwand oder einer doppelten Pfahlreihe zur 
Stabilisierung der Böschung zwischen Kösterbeck (Ausleitungsbereich) mit mineralischer Vor-
schüttung und der Grabenverfüllung mit einer Länge von ca. 20 m, Andeckung von Rasenso-
den auf der Böschung.  
 
Material:    z. B. Pfähle aus Eichenholz  
Länge:     2,50 m  
Einbindetiefe:    ca. 1,50 m 

 
Die Grabenverfüllung erfolgt bis zur Böschungsoberkante zuzüglich einer Überhöhung um ca. 
10 % zum Ausgleich von Setzungen. Einebnungen der Grabenschulter sind zum Ausschluss 
von Ausuferungen in Richtung des Grabens zu vermeiden. Nach Abschluss der Verfüllung 
sind die randlich gelagerten Rasensoden wieder anzudecken und alle Restflächen mit einer 
standortgerechten Grasmischung anzusäen. Die Grassoden sind während der Zwischenlage-
rung und nach der Andeckung ausreichend feucht zu halten. Nach ausreichender Durchwur-
zelung ist bereits die volle Schutzfunktion gegeben. 
 
Anlage eines neuen Gewässerlaufs der Kleinen Kösterbeck (Station 00+000 bis 00+495) 
▪ Zulassung einer eigendynamischen Entwicklung unter Berücksichtigung der Hochwasser-

entwässerung im Graben 15/6/2 zwischen der Einmündung des nordöstlichen Ringgra-
bens und dem neuen Lauf (Stat. 00+000) auf ca. 350 m Länge, 

▪ Ausleitung der Kleinen Kösterbeck in Richtung vorhandener Senkenstrukturen östlich des 
Grabens 15/6/2 nach Süden (neuer Lauf ab Stat. 00+000). 

▪ Herstellung einer eigendynamischen Entwicklung durch eine Vorprofilierung zur Bildung 
naturnaher Strukturen bei deutlicher Sohlanhebung, Aufhebung der Laufzeitverkürzung 
und Reduzierung des Gefälles. Anschluss an die Sohlhöhen des Grabens 15/6/2  bei Stat. 
0+00, Sohlhöhe ca. + 23,71 m NHN. Profilierung einer naturnahen Sohle und Böschung 
mit wechselnder Tiefe und Breite sowie variierender Böschungsneigung (1:3 bis 1:5), an-
teilig mit Totholzeinbau. 

▪ Vorprofilierung im Bereich des neuen Laufes durch Entfernung der Grasnarbe auf ca. 3 m 
Breite bis ca. 0,30 m unter Geländeoberkante auf einer Länge von 495 m.  

Bodenaushub:  0,9 m3 / lfd. m, insgesamt ca. 445 m3. 
▪ Tiefere Vorprofilierung, nach Geländegegebenheit auch leicht versetzt zur Gewässer-

achse zur Förderung der seitlichen Verlagerung mit einer Sohle von 0,30 m Breite und 
Sohlhöhen in den Senkenbereichen von + 25,0 bis + 25,2 m, in den Schwellenbereichen 
von + 25,2 bis + 25,3 m NHN, bei einer mittleren Tiefe von etwa 0,40 m (0,5 – 0,6 m unter 
Gelände), am Laufanfang über ca. 120 m 0,65 m (0,9 – 1 m unter Gelände). Totholzeinbau 
(z. B. Stubben) bevorzugt im Bereich der Schwellen (bei festem Untergrund, ca. 2 Stück) 

Bodenaushub:  0,6 m3 / lfd. m, insgesamt ca. 300 m3. 
Bodenaushub gesamt: überschlägig ca. 795 m³, inclusive ca. 50 m³ für Sohlanpassung. 
 
Vorbereitende Arbeiten: Vor Beginn der Baumaßnahme ist ein 20 m breiter Streifen (je 
10 m beidseitig der geplanten Gewässerachse) zu mähen. 
Die Materialentnahmen aus der Vorprofilierung sind seitlich am Graben 15/6/2 zu lagern 
und zur Verfüllung zu verwenden. 

 
Grabenverfüllung Kleine Kösterbeck (A-Graben, Graben 15/6/2 
▪ vollständige Außerbetriebnahme des A-Graben zwischen Einmündung des nordwestli-

chen Ringgrabens und neuem Lauf sowie punktuelle Verfüllung des östlichen Laufs, eines 
Teilstücks des Graben 15/6/2 zwischen Nellergraben und A-Graben durch Grabenver-
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schlüsse und partielle Verfüllung zum Ausschluss hydraulischer Verbindungen, sonstige 
Verfüllungen zum Abschluss von Teilsenken 

▪ Grabenverschluss mit Holzspundwand  
- Länge der Grabenverfüllung: 20 m (gemessen an der OK) 
- Höhe: OK Grabenverfüllung = ca. + 25,3 m NHN.  
- Anzahl: 2 Stück 
- Böschungsneigung der Abböschung: 1 : 2 
- Überhöhung: 0,40 m 

Materialbedarf: abhängig von der Grabentiefe,  12 m3 / lfd. m, insgesamt ca. 480 m3. 
Materialgewinnung: Bodenaushub aus neuem Lauf, ehemaliger Grabenaushub, 

▪ Grabenverschluss auf 10 m Länge 
- Länge der Grabenverfüllung: 10 m (gemessen an der OK) 
- Höhe: OK Grabenverfüllung = ca. + 25,3 m NHN.  
- Anzahl: 7 Stück 
- Böschungsneigung der Abböschung: 1 : 2 
- Überhöhung: 0,40 m 

Materialbedarf: abhängig von der Grabentiefe,  12 m3 / lfd. m, insgesamt ca. 840 m3. 
Materialgewinnung: Bodenaushub aus neuem Lauf, ehemaliger Grabenaushub, 

▪ Grabenverschluss auf 5 m Länge 
- Länge der Grabenverfüllung: 5 m (gemessen an der OK) 
- Höhe: OK Grabenverfüllung = ca. + 25,4 m NHN.  
- Anzahl: 18 Stück 
- Böschungsneigung der Abböschung: 1 : 2 
- Überhöhung: 0,40 m 

Materialbedarf: abhängig von der Grabentiefe,  8 m3 / lfd. m, insgesamt ca. 720 m3. Ma-
terialgewinnung: Bodenaushub aus neuem Lauf, ehemaliger Grabenaushub, 

▪ Grabenverfüllung ca. 1 m über Sohle  
- Länge der Grabenverfüllung: ca. 700 m (gemessen an der OK) 
- Höhe: OK Grabenverfüllung = ca. 1 m über Sohle.  

Materialbedarf:  0,5 m3 / lfd. m, insgesamt ca. 350 m3. Materialgewinnung: Bodenaus-
hub aus neuem Lauf und ehemaligem Grabenaushub, 
 

Als Füllmaterial ist der Bodenaushub / anstehender Boden (Niedermoortorf, untergeordnet 
Sand) aus der tieferen Vorprofilierung des neuen Gewässerlaufes zu verwenden. Das gewon-
nene Material ist zunächst seitlich des Grabens zu lagern und nach Ausleitung der Kleinen 
Kösterbeck zur Verfüllung zu nutzen. Der Einbau und die Verdichtung erfolgen lagenweise.  
Für einzelne Grabenverfüllungen im nördlichen und südlichen Maßnahmenraum ist als Ver-
füllmaterial vor Ort der in Aufwallungen entlang der Gräben vorhandene ehemalige Graben-
aushub aus einem Gemisch von Torf, untergeordnet auch Feinsand, mittelsandig zu verwen-
den. Das Material ist aufgrund seiner Zusammensetzung zur Verfüllung geeignet.  
 
Vorbereitende Arbeiten: Vor Beginn der Baumaßnahme sind – soweit erforderlich – die betref-
fenden Grabenabschnitte beidseitig auf 5 m Breite (einschließlich Böschungsrand) zu mähen. 
Im Bereich der Grabenränder, die aufgrund der notwendigen Überhöhung mit in Anspruch 
genommen werden, sind die Rasensoden aufzunehmen und zum späteren Wiedereinbau auf 
der Verfüllung seitlich zu lagern.  
 
Böschungssicherung: z. B. Einbau einer Holzspundwand oder einer doppelten Pfahlreihe zur 
Stabilisierung der Böschung zwischen Kösterbeck (Ausleitungsbereiche) mit mineralischer 
Vorschüttung und der Grabenverfüllung mit einer Länge von ca. 20 m, Andeckung von Ra-
sensoden auf der Böschung.  
 
Material:    z. B. Pfähle aus Eichenholz  
Länge:     2,50 m  
Einbindetiefe:    ca. 1,50 m  
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Die Grabenverfüllung erfolgt bis zur Böschungsoberkante zuzüglich einer Überhöhung um ca. 
10% zum Ausgleich von Setzungen. Einebnungen der Grabenschulter sind zum Ausschluss 
von Ausuferungen in Richtung des Grabens zu vermeiden. Nach Abschluss der Verfüllung 
sind die randlich gelagerten Rasensoden wieder anzudecken und alle Restflächen mit einer 
standortgerechten Grasmischung anzusäen. Die Grassoden sind während der Zwischenlage-
rung und nach der Andeckung ausreichend feucht zu halten. Nach ausreichender Durchwur-
zelung ist bereits die volle Schutzfunktion gegeben. 
 
Bau des südlichen Ringgrabens  
▪ Herstellung eines Ringgrabens entlang der südlichen Grenze der Maßnahmenfläche auf 

einer Länge von ca. 2.500 m mit einem Regelprofil mit einer Böschungsneigung von 1:2 
bis 1.3 und einer Sohlbreite von ca. 5 m und Sohlhöhen von 23,75 bis 23,20 m NHN 
(durchschnittliches Längsgefälle 2,1%). Anschluss aller Entwässerungsgräben von außer-
halb an den neuen Ringgraben. Verschluss aller bestehenden Grabenabschnitte inner-
halb der Maßnahmenfläche. 

▪ Herstellung einer Verbindung von der Kösterbeck im Oberlauf mit dem neuen Ringgraben 
in Form einer Hochwasserüberlaufschwelle bei Extremwasserständen (Vermeidung eines 
oberstromigen Rückstaus)  
- Überlaufschwelle Breite: 2 m, Höhe + 25,30 m NHN, 
- Graben: Sohlbreite 0,60 m, Sohlhöhe + 24,40 m NHN, Böschung ca. 1:3  

▪ Herstellung des Anschlusses zum Reststück des Grabens 15/7 und damit dem alten Lauf 
der Kösterbeck im Unterstrom (Stat. 0+060)  mit einer Mittelwassersohle von + 24,25 m 
NHN und einem Niedrigwasserlauf mit einer Sohlbreite von 0,30 m und einer Sohltiefe  
von 0,50 – 0,70 m 
- Böschung 1:2 bis 1:3  

▪ Zulassung einer eigendynamischen Entwicklung, zusätzlich Anlage von 7 Sohlaufhöhun-
gen / Verringerung des Abflussquerschnittes mit Mittelwasserlauf (Sohlbreite 1 m) und 
Niedrigwasserlauf (Sohlbreite 0,30 m, Tiefe ca. 0,10 m) zur Erhöhung des Wasserstandes 
und der Fließgeschwindigkeit, extensive Bewirtschaftung 
- Sohlhöhe Mittelwasserlauf: + 24,35 m bis + 24,25 m NHN (+ 24,35 m Stat. 2+265, 2+025, 
+ 24,30 Stat.1+540, 1+245, 0+860 und + 24,25 m NHN Stat. 0+520, 0+190), 
- Böschungsneigung: Innenböschung bis 1 : 5, Abböschung: 1 : 2. 
 

Bau des nördlichen Ringgrabens  
▪ Herstellung eines Ringgrabens entlang der nördlichen Grenze der Maßnahmenfläche auf 

einer Länge 3.393 m mit einem Regelprofil mit einer Böschungsneigung von 1:2 bis 1:3 
und einer Sohlbreite von 4 m und Sohlhöhen von 23,90 bis 23,35 m NHN (durchschnittli-
ches Längsgefälle 1,6%). Anschluss aller Entwässerungsgräben von außerhalb an den 
neuen Ringgraben. Verschluss aller bestehenden Grabenabschnitte innerhalb der Maß-
nahmenfläche. 

▪ Herstellung des Anschlusses für den nordöstlichen Grabenabschnitt zum neuen Lauf der 
Kleinen Kösterbeck und für den nordwestlichen Grabenabschnitt im Unterstrom mit An-
schluss an die Sohle des Durchlasses zum A-Graben (Erhalt der Wegeverbindung) 
- Sohlbreite ca. 0,30 m, Sohltiefe 0,50 – 0,70 m,  
- Böschung 1:2 bis 1:3 

▪ Zulassung einer eigendynamischen Entwicklung, zusätzlich Anlage von 4 Sohlaufhöhun-
gen / Verringerung des Abflussquerschnittes mit Mittelwasserlauf (Sohlbreite 1 m) und 
Niedrigwasserlauf (Sohlbreite 0,30 m, Tiefe ca. 0,10 m) 
- Sohlhöhe Mittelwasserlauf + 24,40 bis + 24,25 m NHN (+ 24,40 Stat. 1+310, + 24,35    
  Stat. 1+015, + 24,30 Stat.0+680 und + 24,25 m NHN Stat.0+190),  
- Böschung 1:5, 
- Abböschung: 1:2. 
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Rückbaumaßnahmen 
Umfluter / Wehr 
▪ Das Wehr im Umfluter stromauf der K 20 ist zurückzubauen und der anschließende ver-

rohrte Graben unter der Kreisstraße dichtzusetzen. Der Rückbau erfolgt entsprechend 
vorliegender Ausführungsplanung zur Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Wolfsberger 
Seewiesen – Ausführungsplanung Ringgrabenlösung (INROS LACKNER AG 06/2013, 
S. 27). Mit einer Kamerabefahrung der Rohrleitung ist zu prüfen, inwieweit hier ein Lei-
tungsbestand oder Dränagen vorhanden und Einflüsse auf die Straßen- und Brückenent-
wässerung gegeben sind. In diesem Zusammenhang ist der Straßenbaulastträger zu be-
teiligen. Inwieweit hier seit 2013 / 2014 Ergebnisse vorliegen, ist zu prüfen. 

 
Schwellen 
▪ Die beiden Schwellen aus Betonplatten und Geröll/Natursteinen sind zurückzubauen, die 

Sohle der Kösterbeck auf + 23,35 m NHN anzupassen (INROS LACKNER AG 06/2013, S. 
29). Querende Leitungen sind zu schützen. 

 
5.3 Bodenmanagement 

Durch das Anlegen der Ringgräben fallen rd. 73.000 m³ Boden an, die sich überwiegend aus 
Oberboden und Torfen zusammensetzen. Die Verwertung des Bodens ist unter Beachtung 
der gesetzlichen Bestimmungen und von Auflagen der zuständigen Behörden im Maßnahmen-
raum vorgesehen (Verschluss von Gräben an den Ringgräben, Verschlüsse von Grabenab-
schnitten, Teilverfüllungen von Kösterbeck und Graben 15/6 (INROS LACKNER AG 06/2013). 
 
Bei der Wiederherstellung bzw. Neuanlage naturnaher Bachläufe fallen überschlägig ca. 2.355 
m³ für die Kösterbeck und ca. 745 m³ für die kleine Kösterbeck an (inclusive Sohlanpassungen 
ca. 3.150 m³). 
Zum Grabenverschluss und zur Teilverfüllung der Kösterbeck werden überschlägig ca. 3.110 
m³ und 2.390 m³ Bodenaushub benötigt. In der Ausführungsplanung sind auf Grundlage der 
tatsächlichen Grabentiefe die Angaben zu präzisieren, Anpassungen der Verfüllungen sind 
möglich.  
 
5.4 Monitoring 

Lt. Planfeststellungsbeschluss ist ein Monitoring zur Kontrolle der Zielwasserstände innerhalb 
der Maßnahmenfläche für 5 Jahre nach Durchführung der Maßnahme erforderlich. Erste Er-
gebnisse lieferten hier das Vormonitoring und ein ergänzendes Monitoring 2014 – 2018, in 
dem insbesondere der östliche Maßnahmenraum und die Kösterbeck im Oberstrom beobach-
tet wurde. Ziel war die Beobachtung der Wasserstandsentwicklung in diesem Bereich als 
Grundlage zur Abschätzung möglicher Auswirkungen eines Rückstaus stromauf des geplan-
ten Streichwehrs. Die Ergebnisse belegen ein wesentlich größeres Sohl- und Wasserstands-
gefälle im weiteren Anstrom der Kösterbeck als bisher erwartet. Im Zuge der veränderten Pla-
nung wird auf das Streichwehr verzichtet, ein Rückstau im Anstrom des Maßnahmenraums 
wird durch die Anlage eines neuen Laufs der Kösterbeck, die Schaffung eines Retentions-
raums und für Hochwasserlagen die Schaffung einer Überlaufschwelle zum südlichen Ring-
graben ausgeschlossen.  
 
5.5 Wegeverbindungen 

Die Wolfsberger Seewiesen sind von Westen über die K 20, von Norden über Teschendorf 
und Groß Lüsewitz und von Süden von Lieblingshof aus zugänglich. Im Maßnahmenraum be-
steht eine Nord – Süd – Verbindung von Lieblingshof über einen Wegedurchlass im südlichen 
Ringgraben und eine Brücke über die Kösterbeck nach Groß Lüsewitz und eine West-Ost-
Verbindung südlich des Grabens 15/6 mit einer Brücke etwa bei Stat. 0+420 (siehe u.a. Anla-
gen 6.1 und 7) vom westlichen Rand des Maßnahmenraumes bis etwa zur Einmündung des 
Nellergrabens im Osten, wo sich beide Wege kreuzen. Die Wege besitzen z. T. eine Auffül-
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lung / Befestigung aus sandigem Material, weisen insbesondere im zentralen Maßnahmen-
raum Spurrinnenbildungen (z. T. im Querungsbereich alter Gräben) auf und sind bei feuchter 
Witterung schwer passierbar. Die Querung der Kösterbeck (s. o.) erfolgt über ein, die Querung 
des Grabens 15/6 über 2 Brückenbauwerke. Die Brücken befinden sich in einem schlechten 
Erhaltungszustand (INROS LACKNER AG). Eine Erneuerung ist nicht vorgesehen. Ein großer 
Teil der Grünlandflächen wird derzeit extensiv genutzt (2 Bewirtschafter jeweils mit Zugang 
von Nord oder Süd).  
Nach Umsetzung der Maßnahme sind anteilig extensiv nutzbare Flächen von Nord über den 
Weg am nordwestlichen Maßnahmenrand und südlich des Bockhorst (Flächen westlich und 
nördlich des Ringgrabens), von West über ein Wegstück nördlich des Grabens 15/6 über einen 
Wegedurchlass mit dem Anschluss des nordwestlichen Ringgrabens (Flächen zwischen nord-
westlichem Ringgraben, Graben 15/6 und neuem Lauf der Kleinen Kösterbeck) erreichbar. Die 
Geländeschwellen südlich des A-Grabens bzw. nördlich des neuen Laufs der Kösterbeck sind 
infolge des Zustands der Brücke im Westen nur bedingt zugänglich, können aber von der Nord-
Süd-Wegverbindung oder über eine neu anzulegende Wegeverbindung über den außer Be-
trieb genommenen A-Graben angeschlossen werden. 
Der südliche Maßnahmenraum ist über die Wegverbindung aus Lieblingshof etwa parallel zum 
südlichen Ringgraben in den Sommermonaten begeh- und mit geländegängigen oder land-
wirtschaftlichen Fahrzeugen befahrbar.  
Ein Zugang zur extensiven Pflege von Teilflächen, den Jagdrevieren und den Masten der 110-
kV-Leitung (Mast südlich der Kösterbeck über die Wegübergänge im südlichen Maßnahmen-
raum, Mast nördlich des A-Grabens über den Weg von der K 20) ist grundsätzlich möglich. 
 
5.6 Grabenunterhaltung und -pflege 

Die Grabenunterhaltung und -pflege ist mit der Umsetzung der Renaturierungsmaßnahmen 
neu zu ordnen. Der Wasser- und Bodenverband ist für alle Gewässer 2. Ordnung zuständig. 
Nach INROS LACKNER AG sind hier künftig der nördliche und südliche Ringgraben mit einer 
Gesamtlänge von 6.051 m einzuordnen. Diese liegen jedoch anteilig auf vorhandenen, bisher 
unterhaltspflichtigen Gewässern. Durch die Abtrennung der Maßnahmenfläche von den um-
liegenden Flächen durch die Ringgräben würde danach die Grabenunterhaltung und -pflege 
der Gewässer 2. Ordnung innerhalb des Maßnahmenraumes  entfallen. Das betrifft nach IN-

ROS LACKNER (06/2013) im nördlichen Teil der Maßnahmenfläche ca. 4.430 m (Graben 15/6 – 
Lauf östlich der Einmündung des nördlichen Ringgrabens bzw. Fortführung bis zur Kösterbeck, 
Graben 15/6/3, Abwassergraben, Bockhorstgraben, Grenzgraben). Im südlichen Teil der Maß-
nahmenfläche entfallen danach 4.361 lfd. Meter aus der Unterhaltungspflicht (Kösterbeck un-
terstrom des südlichem Ringgrabens, Gräben 15/7a, 15/24, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/11/1). 
Damit wäre der Anteil der zu unterhaltenden Gräben ca. 3.780 m geringer. Die Planung der 
Ringgräben erfolgte unter der Maßgabe, dass die Unterhaltung durchgängig möglich ist (INROS 

LACKNER AG 06/2013). Dazu wurden Durchlässe an den Ringgräben und Überfahrten geplant, 
so dass sich außerhalb der Vernässungszone ein durchgehender Unterhaltungsstreifen ergibt. 
Nach INROS LACKNER AG werden die innerhalb der Ringgräben gelegenen Grabenabschnitte 
auf 3,50 m Länge ohne Befestigung und Verdichtung verfüllt, so dass hier sich hier Einschrän-
kungen der Befahrbarkeit ergeben. 
 
Durch die aktuelle Planung mit Anlage eines neuen Laufes der Kösterbeck und Kleinen Kös-
terbeck ergeben sich keine grundsätzlichen Änderungen der Konzeption. Für die neuen Ge-
wässerläufe der Kösterbeck zwischen der Ausmündung ca. 130 m westlich des Verbindungs-
weges von Lieblingshof nach Groß Lüsewitz und der Einmündung in den alten Lauf stromauf 
der Einmündung des westlichen Teilstücks des Grabens 15/6 (A-Graben) und der Kleinen 
Kösterbeck (stromab Nellergraben / westlicher nördlicher Ringgraben) ist nach der Vorprofilie-
rung eine eigendynamische Entwicklung vorgesehen. Eine Grabenunterhaltung und -pflege ist 
hier nicht vorgesehen, kann sich jedoch bei Gefahrensituationen, etwa durch Rückstau im Ein-
zelfall ergeben. 
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Für die Funktionalität der Ringgräben ergeben sich wesentliche Änderungen. Der Lauf der 
Kösterbeck wird nicht in den südlichen Ringgräben, sondern in das Senkentiefste der ehema-
ligen Wolfsberger Seen bzw. den ehemaligen Bachlauf, die Kleine Kösterbeck nicht in Teilen 
in den Lauf des nördlichen Ringgrabens verlegt. Damit erfolgt der oberirdische Abfluss im 
Maßnahmenraum und weiteren Einzugsgebiet weitgehend über die beiden Gewässer. Die 
Ringgräben entwässern bei höheren Wasserständen und Hochwasser die angrenzenden Grä-
ben. Der oberirdische Abfluss im südlichen Ringgraben bleibt bei weniger als einem Drittel des 
ursprünglich bei INROS LACKNER AG (2008, 2013) vorgesehenen Abflusses. Geplante partielle 
Anpassungen des Abflussquerschnittes und Sohlaufhöhungen sind für den Hochwasserab-
fluss ohne Bedeutung (siehe Abschnitt 4.5.2). Zum Ausschluss eines Rückstaus in der Kös-
terbeck bei Hochwasserlagen wird in der Senke am Beginn des neuen Laufes ein vorhandener 
Retentionsraum genutzt, zusätzlich wird im Oberstrom der südliche Ringgraben über eine 
Hochwasserschwelle angeschlossen. Im südlichen Ringgraben sind die o. g. Sohlaufhöhun-
gen zur Erhöhung der Wasserstände und der Fließgeschwindigkeit durch eine angepasste 
Grabenunterhaltung und -pflege im übrigen Lauf unter Zulassung eigendynamischer Entwick-
lungen zu ergänzen. 
 
Die Grabenunterhaltung und -pflege der Kösterbeck ist weiter bis zur Abzweigung des südli-
chen Ringgrabens (Hochwasserüberlauf) und zusätzlich im alten Lauf der Kösterbeck zur Er-
gänzung der Maßnahmen zum Ausschluss eines Rückstau bis 50 m westlich des Verbin-
dungsweges von Lieblingshof nach Groß Lüsewitz bzw. des Brückenbauwerkes erforderlich. 
Zwischen Ringgraben und Beginn der eigendynamischen Entwicklung 80 m stromauf des 
neuen Laufes sind Grundräumungen auf ein unbedingt notwendiges Maß zu beschränken. 
 
Der nördliche Ringgraben erfasst im östlichen Teilstück den oberirdischen Abfluss aus den im 
Norden zusitzenden Gräben, entwässert dann jedoch über den neuen Lauf der Kleinen Kös-
terbeck. Der oberirdische Abfluss bleibt im bisher geplanten Umfang, der Grabenausbau ent-
spricht den Anforderungen beim Hochwasserabfluss. Der Graben ist hier zur Sicherung des 
oberirdischen Abflusses zu unterhalten. Durch Pflegemaßnahmen (z. B. Stromstrichmahd) ist 
die Entwicklung von Mittelwasser- und Niedrigwasserlauf in diesem Abschnitt zu fördern.  
 
Über die Kleine Kösterbeck wird gesamte oberirdische Abfluss des oberstromigen Einzugsge-
bietes sowie des östlichen nördlichen Ringgraben in den Maßnahmenraum geführt. Im Lauf 
zwischen Einmündung des nordöstlichen Ringgrabens und ehemaligem Nellergraben / Aus-
mündung des nordwestlichen Ringgrabens ist eine anteilige eigendynamische Entwicklung 
von Mittelwasser- und Niedrigwasserlauf zuzulassen und durch die Grabenunterhaltung und -
pflege zu unterstützen. Der Grabenabschnitt ist hier zur Sicherung des oberirdischen Abflus-
ses im neuen Lauf der Kleinen Kösterbeck zu unterhalten. 
 
Der westliche Lauf des nördlichen Ringgrabens (einschließlich des Laufs über den A-Graben) 
hat nur noch Bedeutung für den oberirdischen Abfluss des Graben 15/6/2/1 (Nellergraben) aus 
nordwestlicher Richtung sowie – bei Hochwasserereignissen – einen zusätzlichen  Hochwas-
serabfluss zur Vermeidung von Rückstau auch im nordöstlichen Ringgraben. Die hier partiell 
vorgesehenen Sohlaufhöhungen mit Anlage von Mittelwasser- und Niedrigwasserlauf und Ein-
engungen des Abflussquerschnittes zur Erhöhung der Wasserstände und der Fließgeschwin-
digkeit sind durch eine angepasste Grabenunterhaltung und -pflege (z. B. Stromstrichmahd) 
im übrigen Lauf unter Zulassung eigendynamischer Entwicklungen zu ergänzen. Infolge des 
reduzierten oberirdischen Abflusses sind Sohlaufhöhungen zuzulassen und Sohlräumungen 
weitgehend auszuschließen. 
 
5.7 Bautechnische Hinweise 

Allgemeine Hinweise 
Da sich der Maßnahmenraum innerhalb der Trinkwasserschutzzone II der Warnow befindet, 
ist die Schutzzonenverordnung für das Trinkwasserschutzgebiet „Warnow“, Beschluss-Nr. 54-
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15/80 vom 27.03.1980 zu beachten. Für die Baudurchführung ist eine Ausnahmegenehmigung 
erforderlich, Auflagen der Unteren Wasserbehörde sind zu beachten und umzusetzen. Der 
Einsatz von mineralischen Abfällen (u. a. Recyclingmaterial) ist innerhalb der Trinkwasser-
schutzzone II der Warnow auszuschließen. Einbauvoraussetzungen entsprechend LAGA  
Sind zu beachten. 
 
Die Anlage der neuen Gewässerläufe der Kösterbeck und der Kleinen Kösterbeck sollte infolge 
der Baugrundsituation im hydrologischen Sommerhalbjahr bei geringem Oberflächenwasser- 
und Moorwasserstand, die Ausleitung zu Beginn des  hydrologischen Winterhalbjahres (bei 
ausreichender Wasserführung bzw. Niederschlägen) erfolgen. 
 
Die Baumaßnahme liegt in einem Verbreitungsgebiet von Niedermoortorf mit Mächtigkeiten 
von 1 – 3 m, anteilig über Mudde. Der Baugrund ist gering tragfähig und nur mit angepasster 
Technik befahrbar. Arbeiten in der Gewässertrasse sind ausschließlich mit leichter Technik 
unter weitestmöglicher Schonung der vorhandenen Vegetationsbestände auszuführen. Es ist 
davon auszugehen, dass im Bereich der geplanten Gewässerläufe infolge von Vernässung 
etwa nach Regenereignissen Technik nur begrenzt einsetzbar ist. Für den Transport von Bo-
denausbub sollten Geräte mit Spezialbereifung zum Einsatz kommen. 
 
Die Befahrungen während des Bauzeitraumes sind auf ein max. 5 m breites Baufeld entlang 
der abgesteckten Trasse zu begrenzen. Zu schützen sind insbesondere die Randbereiche der 
neu profilierten Bachläufe. Beeinträchtigungen angrenzender wertvoller Biotope sind auszu-
schließen. Ebenso das Betreten und Befahren außerhalb der festzulegender Trassen.  
Restriktionen aus Sicht des Grunderwerbs etwa am südlichen Ringgraben sind zu beachten. 
 
Vor Beginn der Baumaßnahme ist ein 20 m breiter Streifen (je 10 m beidseitig der geplanten 
Gewässerachse) zu mähen. 
Die Profilierung erfolgt entlang einer abgesteckten Trasse. Die Materialentnahmen aus der 
Vorprofilierung sind seitlich zu lagern und zur Verfüllung von punktuellen Grabenverfüllungen 
und Grabenabschnitten zu verwenden. Die Einbauvoraussetzungen gemäß LAGA sind unter 
besonderer Berücksichtigung der Lage in der Trinkwasserschutzzone zu prüfen. 
 
Der Bauablauf ist so zu gestalten, dass während der Vorprofilierung der neuen Gewässerläufe 
die Entwässerung weiterhin über die bisherigen Gewässerabschnitte erfolgt und ein notwen-
diger Mindestablauf erhalten bleibt. Mit der Fertigstellung der Gewässerabschnitte kann die 
Einleitung in den neuen Lauf und der Rückbau in den verschiedenen Grabenabschnitten er-
folgen. Die unterschiedlichen Sohlhöhen und Wasserspiegellagen sind dabei zu berücksichti-
gen. Die Baumaßnahmen sollten im Unterstrom zunächst zur Kösterbeck (etwa Station 
01+800) beginnen und stromauf erfolgen (hier jeweils unterbrochen an den Querungsstellen 
des bisherigen Laufes). Gleiches gilt auch für die Kleine Kösterbeck  stromauf des neuen Laufs 
der Kösterbeck (von Stat. 00+495). Gegebenenfalls können auch einzelne Teilabschnitte an-
geschlossen werden. 
 
Bei der Vorprofilierung von tieferen Einschnitten ist in Teilbereichen gegebenenfalls in erfor-
derlichem Umfang eine Abböschung zum Erhalt der Durchgängigkeit des Gewässerlaufes vor-
zusehen. Die Vorprofilierung und der Grabenaushub sind mit geeigneten Geräten durchzufüh-
ren. 
 
Festlegungen zum Verlauf der Fahrtrassen, einem temporären Bauzaun und den möglichen 
Entnahmebereichen erfolgen durch die Bauleitung in Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde. Gleiches gilt für Lager- und Arbeitsplätze. Materialtransporte (Bodenaushub) 
sind soweit möglich zu minimieren. 
 
Die Verfüllungen in Längen von 10 und 5 m sind überwiegend nur flach. Sie sind randlich im 
Grundsatz mit einer Böschungsneigung von 1 : 2 abzuböschen.   
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Sedimentanfall / Sandfang 
Nach Herstellung der neuen Wasserläufe der Kösterbeck und der Kleinen Kösterbeck, der 
Sohlaufhöhungen in den Ringgräben und bei Teilverfüllungen / Verfüllungen von Gräben ist 
während der Bauzeit und bei eigendynamischer Entwicklung der Fließgewässer bei den ersten 
Hochwasserereignissen mit erhöhtem Sedimentabtrag zu rechnen. Um einen erhöhten Sedi-
menteintrag zu verhindern, ist ein Sandfang einzurichten und zu erhalten. Inwieweit der Sand-
fang in der externen Renaturierungsmaßnahme Kösterbeck im Abstrom noch nutzbar ist, ist 
zu prüfen. 
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INROS LACKNER 1N/10N 

 
 

Straße/Maßnahme:   BAB A 20, Lübeck-Stettin 

    Streckenabschnitt Sanitz-Tessin 

    Verkehrseinheit (VKE) 2822 

    Kompensationsmaßnahme "Wolfsberger Seewiesen" 

Baulastträger:  Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung) 

Unterlage:   10.2N 

Grunderwerbsverzeichnis, bestehend aus diesem Deckblatt und weiteren 9 Blättern     

          

Die Spalten im Grunderwerbsverzeichnis beinhalten: 

        
Spalte 1: Laufende Nummer des Flurstücks (siehe Grunderwerbsplan) 

Spalte 2: Eigentümer und Pächter 
(aus Datenschutzgründen für die Auslegung anonymisiert) 

Spalte 3: a) Grundbuch von 
  

  b) Band c)     Blatt 

Spalte 4: a) Gemarkung 
  

  b) Flur c)     Flurstück 

Spalte 5: Nutzungsart 
  

Spalte 6: Größe des Flurstückes in Quadratmetern 

  
 

 Spalte 7: Größe der zu erwerbenden Flächen in Quadratmetern 

Spalte 8: Vorübergehend in Anspruch zu nehmende Fläche 

Spalte 9: Dauernd zu belastende Fläche 
      

Spalte 10: Bemerkungen:   
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INROS LACKNER 2N/10N 

     

G R U N D E R W E R B S V E R Z E I C H N I S  P L A N E R G Ä N Z U N G S U N T E R L A G E  
 für BAB A 20, Lübeck - Stettin, Streckenabschnitt Sanitz-Tessin, VKE 2822 

Kompensationsmaßnahme "Wolfsberger Seewiesen"   
 

zu Unterlage/Blatt- Nr.: 
10.2N 

Datum: 22.12.2020 

lfd. 
Nr. 

Eigentümer/Pächter Grundbuch   Gemarkung   
Nutzungs-

art 

Größe 
des  

Flurstücks 

Zu 
erwerbende 

Fläche 

Vorüberg. in 
Anspruch  

z. n. Fläche 

Dauernd zu 
belastende 

Fläche 
Bemerkungen Name, Vorname von       

Straße        
Wohnort Band Blatt Flur Flurstück   m² m² m² m²   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

001 001 Sanitz   Groß Lüsewitz   GR 451.628     
   8105 2 50/315         

002 001 Sanitz   Groß Lüsewitz   WA 7.925     
   1967 2 49/2         

003 001 Sanitz  Groß Lüsewitz  GR 13.232     
   1778 2 3/14       

004 001 Sanitz  Groß Lüsewitz  GR 13.155     
   1852 2 3/15       

005 001 Sanitz  Groß Lüsewitz  GR 1.188     
   1967 2 2/5       

006 001 Broderstorf  Teschendorf   GR 1.689     
   661 1 340/1       

007 001 Broderstorf  Teschendorf   GR 247.705     
   1150 1 339       

008 001 Broderstorf  Teschendorf   WA 4.659     
   661 1 343/1       

009 001 Broderstorf  Teschendorf   WA 292.231     
   1150 1 341       

010 001 Broderstorf  Teschendorf   WA 4.200     
   661 1 363/1       

011 001 Lieblingshof  Petschow  WA 25.917     
   106 1 57/1       

012 001 Lieblingshof  Petschow  WA 50.041     
   439 1 56/1       

013 001 Dummerstorf  Petschow  WA 29.496     
   6204 1 55       

014 001 Dummerstorf  Petschow  WA 1.895     
   6132 1 54/3       

015 001 Lieblingshof  Petschow  GR 277.088     
   483 1 53/1       
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 für BAB A 20, Lübeck - Stettin, Streckenabschnitt Sanitz-Tessin, VKE 2822 
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zu Unterlage/Blatt- Nr.: 
10.2N 

Datum: 22.12.2020 

lfd. 
Nr. 

Eigentümer/Pächter Grundbuch   Gemarkung   
Nutzungs-

art 

Größe 
des  

Flurstücks 

Zu 
erwerbende 

Fläche 

Vorüberg. in 
Anspruch  

z. n. Fläche 

Dauernd zu 
belastende 

Fläche 
Bemerkungen Name, Vorname von       

Straße        
Wohnort Band Blatt Flur Flurstück   m² m² m² m²   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

017 001 Lieblingshof  Petschow 52/1 WA 2.422     
   117 1        

018 001 Lieblingshof   Petschow   GR 41.654     
   494 2 10/1         

019 001 Lieblingshof  Petschow  GR 34.495     
   492 2 9/1       

020 001 Dummerstorf  Petschow  GR 1.297     
   6132 2 11/1       

021 001 Lieblingshof  Petschow  GR 31.507     
   35 2 13/1       

022 001 Dummerstorf  Petschow  GR 1.016     
   6132 2 25/1       

023 001 Dummerstorf  Petschow  GR 1.098     
   6132 2 19/1       

024 001 Lieblingshof  Petschow  GR 9.840     
   447 2 26/1       

025 001 Dummerstorf  Petschow  GR 922     
   6132 2 33/1       

026 001 Dummerstorf  Petschow  GR 1.802     
   6132 2 34/1       

027 001 Lieblingshof  Petschow  GR 20.725     
   452 2 31/1       

028 001 Dummerstorf  Petschow  GR 726     
   6132 2 36/9       

029 001 Dummerstorf  Lieblingshof  GR, WA 723     
   6132 1 152/8       

030 002 Dummerstorf  Lieblingshof  VS 7.904   7.904  
   346 1 153/7       

031 001 Dummerstorf  Lieblingshof  GR 24.415     
   6171 1 173/1       
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zu Unterlage/Blatt- Nr.: 
10.2N 

Datum: 22.12.2020 

lfd. 
Nr. 

Eigentümer/Pächter Grundbuch   Gemarkung   
Nutzungs-

art 

Größe 
des  

Flurstücks 

Zu 
erwerbende 

Fläche 

Vorüberg. in 
Anspruch  

z. n. Fläche 

Dauernd zu 
belastende 

Fläche 
Bemerkungen Name, Vorname von       

Straße        
Wohnort Band Blatt Flur Flurstück   m² m² m² m²   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

032 001 Lieblingshof  Lieblingshof  GR 38.471     
   442 1 179/1       

033 002 Dummerstorf  Lieblingshof  VS 657 657    
   346 1 48/9       

034 001 Lieblingshof  Lieblingshof  GR 6.883     
   453 1 185/2       

035 001 Lieblingshof  Lieblingshof  GR 7.631     
   497 1 184/2       

036 002 Dummerstorf  Lieblingshof  WA, 6.114 311    
   6133 1 50/2 LW      

037 001 Lieblingshof  Lieblingshof  GR 8.140     
   497 1 184/1       

038 001 Dummerstorf  Lieblingshof  GR 247     
   6132 1 53/4       

039 001 Sanitz  Niekrenz  GR 248     
   8276 2 15/4       

040 003 Lieblingshof  Niekrenz  WA,  12.813 12.813    
   21 2 16/1 LWBR      

041 001 Sanitz  Niekrenz   GR, WA 1.537     
   8276 2 12/1       

042 001 Sanitz  Niekrenz  GR 27.506     
   1990 2 11/2       

043 001 Lieblingshof  Petschow  GR 30.811     
   453 1 59/1       

044 002 Lieblingshof  Petschow  VS, WA,  16.653 16.653    
   426 1 71/3 LWBR      

045 001 Lieblingshof  Petschow  GR 42.792     
   124 1 66/1       

047 001 Sanitz  Groß Lüsewitz  WA 3.341     
   8273 2 40/36       
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zu Unterlage/Blatt- Nr.: 
10.2N 

Datum: 22.12.2020 

lfd. 
Nr. 

Eigentümer/Pächter Grundbuch   Gemarkung   
Nutzungs-

art 

Größe 
des  

Flurstücks 

Zu 
erwerbende 

Fläche 

Vorüberg. in 
Anspruch  

z. n. Fläche 

Dauernd zu 
belastende 

Fläche 
Bemerkungen Name, Vorname von       

Straße        
Wohnort Band Blatt Flur Flurstück   m² m² m² m²   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

048 004 Sanitz  Groß Lüsewitz  VS 1.506 1.506    
   2182 2 40/35       

049 001 Sanitz  Groß Lüsewitz  GR 18.267     
   1725 2 40/32       

050 001 Sanitz  Groß Lüsewitz  GR, WA 17.194     
   1921 2 40/31       

051 001 Lieblingshof  Groß Lüsewitz  GR, WA 16.318     
   31 2 40/30       

053 001 Sanitz  Groß Lüsewitz  GR, WA 13.393     
   1778 2 40/29       

054 001 Sanitz  Groß Lüsewitz  GR, WA 14.676     
   1851 2 40/28       

055 004 Sanitz  Groß Lüsewitz  WA 275 275    
   2182 2 40/27       

056 001 Dummerstorf  Petschow  WA 278     
   6132 1 63/1       

057 001 Lieblingshof  Petschow  GR, WA 42.114     
   439 1 64/1       

058 001 Lieblingshof  Petschow  GR, WA 47.111     
   492 1 67/1       

059 001 Lieblingshof  Petschow  GR 40.036     
   453 1 68/1       

061 002 Lieblingshof  Petschow  WA 3.929 3.929    
   399 1 73/3       

062 001 Lieblingshof  Petschow  GR 35.673     
   471 2 29/1       

063 001 Dummerstorf  Petschow  WA 395     
   6132 2 28/1       

064 001 Lieblingshof  Petschow  GR 32.833     
   455 2 27/1       
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zu Unterlage/Blatt- Nr.: 
10.2N 

Datum: 22.12.2020 

lfd. 
Nr. 

Eigentümer/Pächter Grundbuch   Gemarkung   
Nutzungs-

art 

Größe 
des  

Flurstücks 

Zu 
erwerbende 

Fläche 

Vorüberg. in 
Anspruch  

z. n. Fläche 

Dauernd zu 
belastende 

Fläche 
Bemerkungen Name, Vorname von       

Straße        
Wohnort Band Blatt Flur Flurstück   m² m² m² m²   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

066 005 Petschow  Petschow  GR 27.865     
   29 2 12/1       

067 001 Lieblingshof  Petschow  GR, WA 31.466     
   438 1 70/1       

068 001 Lieblingshof  Petschow  GR, WA 31.098     
   457 1 72/1       

069 001 Lieblingshof  Petschow  GR, WA 30.902     
   457 1 74/1       

070 001 Dummerstorf  Petschow  GR, WA 1.412     
   6132 1 75/1       

071 001 Lieblingshof  Petschow  GR 32.961     
   512 1 76/1       

072 001 Broderstorf  Teschendorf  GR 28.948     
   1150 1 342       

073 001 Sanitz  Groß Lüsewitz  GR 12.092     
   1859 2 3/16       

074 001 Sanitz  Groß Lüsewitz  GR 12.636     
   1988 2 3/13       

075 001 Sanitz  Groß Lüsewitz  GR 13.087     
   1967 2 3/17       

076 001 Sanitz  Groß Lüsewitz  GR 4.359     
   8105 2 50/314       

077 001 Sanitz  Groß Lüsewitz  GR 34.724     
   1859 2 40/43       

078 001 Groß Lüsewitz  Groß Lüsewitz  GR 46.046     
   28 2 40/42       

079 004 Sanitz  Groß Lüsewitz  VS 6.885 6.885    
   2182 2 40/26       

080 001 Sanitz  Groß Lüsewitz  GR 13.627     
   1971 2 40/34       
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zu Unterlage/Blatt- Nr.: 
10.2N 

Datum: 22.12.2020 

lfd. 
Nr. 

Eigentümer/Pächter Grundbuch   Gemarkung   
Nutzungs-

art 

Größe 
des  

Flurstücks 

Zu 
erwerbende 

Fläche 

Vorüberg. in 
Anspruch  

z. n. Fläche 

Dauernd zu 
belastende 

Fläche 
Bemerkungen Name, Vorname von       

Straße        
Wohnort Band Blatt Flur Flurstück   m² m² m² m²   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

081 001 Sanitz  Groß Lüsewitz  GR 16.673     
   1859 2 40/33       

082 004 Sanitz  Groß Lüsewitz  WA 1.230 1.230    
   2182 2 40/37       

083 001 Dummerstorf  Lieblingshof  WA 1.162     
   6132 1 186/1       

084 001 Sanitz  Groß Lüsewitz  GR 18.893     
   1778 2 40/38       

085 001 Lieblingshof  Groß Lüsewitz  GR 4.556     
   481 2 40/39       

086 006 Groß Lüsewitz     GR, WA 17.304     
   1432 2 40/40       

087 004 Sanitz   Groß Lüsewitz  VS 908 908    
   2182 2 40/41       

088 001 Lieblingshof  Groß Lüsewitz  GR, WA 16.308     
   453 2 40/44       

089 001 Lieblingshof  Niekrenz  GR, WA 12.595     
   453 2 13/1       

090 001 Sanitz  Niekrenz  WA 410     
   8291 2 1/1        

091 001 Sanitz  Niekrenz  WA 395     
   8273 1 273/1       

092 001 Sanitz  Niekrenz  GR, WA 11.872     
   1967 1 274/1       

093 001 Sanitz  Niekrenz  GR, WA 7.595     
   1967 1 275/1       

094 009 Sanitz   Niekrenz  WA 1.457   280  
   1326 1 273/2       

095 009 Sanitz  Niekrenz  GR, WA 1.442   280  
   1326 2 1/2        
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10.2N 

Datum: 22.12.2020 

lfd. 
Nr. 

Eigentümer/Pächter Grundbuch   Gemarkung   
Nutzungs-

art 

Größe 
des  

Flurstücks 

Zu 
erwerbende 

Fläche 

Vorüberg. in 
Anspruch  

z. n. Fläche 

Dauernd zu 
belastende 

Fläche 
Bemerkungen Name, Vorname von       

Straße        
Wohnort Band Blatt Flur Flurstück   m² m² m² m²   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

096 001 Sanitz  Niekrenz  GR 5.166     
   1971 2 11/1       

097 001 Sanitz  Niekrenz  GR 13.384     
   1859 2 11/3       

098 001 Lieblingshof  Lieblingshof  GR 16.145     
   453 1 185/1       

099 001 Dummerstorf  Lieblingshof  WA 700     
   6132 1 50/1       

100 001 Lieblingshof  Lieblingshof  GR 23.783     
   62 1 178/1       

101 007 Lieblingshof   Lieblingshof  GR 19.204     
   71 1 177/1       

102 001 Sanitz  Lieblingshof  GR, WA 24.545     
   1967 1 174/1       

103 001 Lieblingshof  Lieblingshof  GR, WA 29.235     
   446 1 175/1       

104 002 Lieblingshof   Lieblingshof  WA 600 600    
   74 1 176/1       

105 002 Lieblingshof   Petschow   WA 597 597    
   399 1 65/1       

106 001 Lieblingshof  Petschow  GR, WA 24.187     
   483 1 77/1       

107 001 Dummerstorf  Petschow  WA 1.207     
   6132 1 78/1       

108 002 Lieblingshof  Petschow  WA 292 292    
   407 1 79/1       

109 010 Lieblingshof  Petschow  GR 292   292  
   158 1 79/2       

110 001 Lieblingshof  Petschow  GR, WA 38.646     
   503 1 80/1       
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Nutzungs-
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Größe 
des  

Flurstücks 

Zu 
erwerbende 

Fläche 

Vorüberg. in 
Anspruch  

z. n. Fläche 

Dauernd zu 
belastende 

Fläche 
Bemerkungen Name, Vorname von       

Straße        
Wohnort Band Blatt Flur Flurstück   m² m² m² m²   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

111 001 Lieblingshof  Petschow  WA 1.115     
   117 1 33/1       

112 001 Lieblingshof  Petschow  WA 3.431     
   125 1 34/1       

113 001 Dummerstorf  Petschow  WA 633     
   6132 1 49/1       

114 001 Lieblingshof  Petschow  WA 4.083     
   489 1 51/1       

115 001 Lieblingshof  Petschow  WA 2.540     
   111 1 50/1       

116 004 Sanitz  Groß Lüsewitz  WA 1.189 1.189    
   2182 2 40/25       

117 004 Sanitz  Groß Lüsewitz  WA 95 95    
   2182 2 41/2       

118 001 Dummerstorf  Petschow  WA 96     
   6132 1 62/1       

119 004 Sanitz  Groß Lüsewitz  WA 270 270    
   2182 2 41/5       

120 001 Lieblingshof  Petschow  GR 25.913     
   457 1 61/1       

121 001 Lieblingshof  Petschow  GR, WA 22.636     
   464 1 60/1       

122 001 Dummerstorf  Petschow  WA 1.112     
   6132 1 58/1       

123 001 Sanitz  Groß Lüsewitz  GR 16.044     
   1798 2 41/4       

124 004 Sanitz  Niekrenz  WA 750 750    
   1672 1 278/1       

125 001 Sanitz  Niekrenz  WA 74     
   8276 2 14/1       



BAB A 20 Lübeck-Stettin   Planänderungsunterlage – U 10.2N Grunderwerbsverzeichnis (verschlüsselt) 
Streckenabschnitt Sanitz - Tessin, VKE 2822  Kompensationsunterlage Wolfsberger Seewiesen 

INROS LACKNER 10N/10N 

G R U N D E R W E R B S V E R Z E I C H N I S  P L A N E R G Ä N Z U N G S U N T E R L A G E  
 für BAB A 20, Lübeck - Stettin, Streckenabschnitt Sanitz-Tessin, VKE 2822 

Kompensationsmaßnahme "Wolfsberger Seewiesen"   
 

zu Unterlage/Blatt- Nr.: 
10.2N 

Datum: 22.12.2020 

lfd. 
Nr. 

Eigentümer/Pächter Grundbuch   Gemarkung   
Nutzungs-

art 

Größe 
des  

Flurstücks 

Zu 
erwerbende 

Fläche 

Vorüberg. in 
Anspruch  

z. n. Fläche 

Dauernd zu 
belastende 

Fläche 
Bemerkungen Name, Vorname von       

Straße        
Wohnort Band Blatt Flur Flurstück   m² m² m² m²   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

126 001 Lieblingshof  Petschow  GR, WA 39.828     
   473 1 69/1       

127 008 Lieblingshof  Petschow  GR, WA 31.753 31.753    
   33 2 30/1       

 
 
Abkürzungen der Nutzungsarten: 
 
LW      – Landwirtschaftsfläche  
LWBR – Brachland  
VS       – Versorgungsanlage     
GR      – Grünland  
WA     – Wasserfläche  



BAB A20 Lübeck-Stettin                    Planänderungsunterlage – U 11N Regelungsverzeichnis 

Streckenabschnitt Sanitz – Tessin, VKE 2822           Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 

INROS LACKNER 1N/8N 

Regelungsverzeichnis 

Für das Vorhaben BAB A 20, Lübeck – Stettin 

Streckenabschnitt AK Rostock – AS Gützkow VKE AS Sanitz – AS Tessin 

Kompensationsmaßnahme „Wolfsberger Seewiesen“ 

Unterlage: 11N 

Datum: 12/2020 

Lfd. 
Nr. *  

Lageplan 
Nr. 

Bau-km (Strecke oder 
Achsenschnittpunkt) 

Bezeichnung  

 

a) bisheriger 
b) zukünftiger Eigentümer (E) oder  

Unterhaltspflichtiger (U) 

Vorgesehen Regelung 

1  2 3 4 5 

1.1 16.1 N  A-Graben Brücke West 

Von Rückbau betroffene Brücke  

a)  

Gemeinde Dummerstorf 

 

Die Brücke, welche die West-Ost 
Verbindung der Maßnahmenfläche 
ermöglicht, ist in einem so kritischen 
Zustand, dass diese Brücke im Zuge 
der Baumaßnahmen zurückgebaut 
wird. 

 

Die Kosten für den Rückbau trägt die 
Bundesrepublik Deutschland. 

1.2 16.1 N  Wegeverbindung A-Graben 
Bestandsbrücke (keine Änderung) 

a) und b)  

Gemeinde Dummerstorf (E,U) 

Die bestehende Brücke, welche den 
nördlichen mit dem südlichen 
Maßnahmenraum verbindet, wird 
nicht verändert.  

Nach Umsetzung der Maßnahmen ist 
der Zustand der Brücke zu prüfen 
und eine sichere Nutzung zu 
gewährleisten.  

 

Mögliche Kosten für die 
Instandhaltung trägt die 
Bundesrepublik Deutschland.  

1.3 16.1 N  Brücke A-Graben Bestandsbrücke 
(keine Änderung) 

a) und b) 

Gemeinde Dummerstorf (E,U) 

Die bestehende Brücke, welche den 
nördlichen mit dem südlichen 
Maßnahmenraum verbindet, wird 
nicht verändert.  



BAB A20 Lübeck-Stettin                    Planänderungsunterlage – U 11N Regelungsverzeichnis 

Streckenabschnitt Sanitz – Tessin, VKE 2822           Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 

INROS LACKNER 2N/8N 

Regelungsverzeichnis 

Für das Vorhaben BAB A 20, Lübeck – Stettin 

Streckenabschnitt AK Rostock – AS Gützkow VKE AS Sanitz – AS Tessin 

Kompensationsmaßnahme „Wolfsberger Seewiesen“ 

Unterlage: 11N 

Datum: 12/2020 

Lfd. 
Nr. *  

Lageplan 
Nr. 

Bau-km (Strecke oder 
Achsenschnittpunkt) 

Bezeichnung  

 

a) bisheriger 
b) zukünftiger Eigentümer (E) oder  

Unterhaltspflichtiger (U) 

Vorgesehen Regelung 

1  2 3 4 5 

Nach Umsetzung der Maßnahmen ist 
der Zustand der Brücke zu prüfen 
und eine sichere Nutzung zu 
gewährleisten. 

Mögliche Kosten für die 
Instandhaltung trägt die 
Bundesrepublik Deutschland. 

1.4 16.1 N  Brücke Kösterbeck Bestandsbrücke 
(keine Änderung) 

a) und b)  

Gemeinde Dummerstorf (E,U) 

 

Die bestehende Brücke, welche den 
nördlichen mit dem südlichen 
Maßnahmenraum verbindet, wird 
nicht verändert.  

Nach Umsetzung der Maßnahmen ist 
der Zustand der Brücke zu prüfen 
und eine sichere Nutzung zu 
gewährleisten. 

 

Mögliche Kosten für die 
Instandhaltung trägt die 
Bundesrepublik Deutschland.  



BAB A20 Lübeck-Stettin                    Planänderungsunterlage – U 11N Regelungsverzeichnis 

Streckenabschnitt Sanitz – Tessin, VKE 2822           Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 

INROS LACKNER 3N/8N 

Regelungsverzeichnis 

Für das Vorhaben BAB A 20, Lübeck – Stettin 

Streckenabschnitt AK Rostock – AS Gützkow VKE AS Sanitz – AS Tessin 

Kompensationsmaßnahme „Wolfsberger Seewiesen“ 

Unterlage: 11N 

Datum: 12/2020 

Lfd. 
Nr. *  

Lageplan 
Nr. 

Bau-km (Strecke oder 
Achsenschnittpunkt) 

Bezeichnung  

 

a) bisheriger 
b) zukünftiger Eigentümer (E) oder  

Unterhaltspflichtiger (U) 

Vorgesehen Regelung 

1  2 3 4 5 

1.5 16.1 N  Neubau Wegedurchlass südl. 
Ringgraben 

a) - 

b) Bundesrepublik Deutschland 
(Bundesstraßenverwaltung) (E,U) 

Durch den Bau des südlichen 

Ringgrabens wird die 

Maßnahmenfläche zu den 

umliegenden Flächen im Süden 

abgeschnitten. Daher wird ein 

Wegedurchlass im südlichen 

Ringgraben hergestellt, um ein 

Erreichen der Flächen im 

Maßnahmenraum weiterhin zu 

ermöglichen.  

Diese Wegeverbindung wird durch 

Erdaufschüttung erreicht, wobei ein 

Rohr mit einem Innendurchmesser 

von 600 mm (DN 600) integriert sein 

wird (siehe Unterlage 16.2 N). 

 

Die Kosten für den Bau trägt die 

Bundesrepublik Deutschland. 



BAB A20 Lübeck-Stettin                    Planänderungsunterlage – U 11N Regelungsverzeichnis 

Streckenabschnitt Sanitz – Tessin, VKE 2822           Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 

INROS LACKNER 4N/8N 

Regelungsverzeichnis 

Für das Vorhaben BAB A 20, Lübeck – Stettin 

Streckenabschnitt AK Rostock – AS Gützkow VKE AS Sanitz – AS Tessin 

Kompensationsmaßnahme „Wolfsberger Seewiesen“ 

Unterlage: 11N 

Datum: 12/2020 

Lfd. 
Nr. *  

Lageplan 
Nr. 

Bau-km (Strecke oder 
Achsenschnittpunkt) 

Bezeichnung  

 

a) bisheriger 
b) zukünftiger Eigentümer (E) oder  

Unterhaltspflichtiger (U) 

Vorgesehen Regelung 

1  2 3 4 5 

1.6 16.1 N  Herstellung Wegeverbindung A-
Graben 

a) - 

b) Gemeinde Dummerstorf (E,U) 

Die Brücke im Westen des 

Maßnahmenraumes wird 

zurückgebaut, weswegen eine 

Wegeverbindungüber den außer 

Betrieb genommenen A-Graben 

hergestellt wird. So bleiben die 

Flächen südlich des A-Graben und 

nördlich der Kösterbeck weiterhin 

erreichbar. 

Die in dem Abschnitt des A-Graben 

anstehenden Verfüllungen werden 

genutzt, um eine Wegeüberfahrt 

herzustellen. Dafür wird an einer 

Stelle mit Geotextil stärker verfüllt 

(siehe Unterlage 16.2 N).    

 

Die Kosten für den Bau trägt die 

Bundesrepublik Deutschland.  

2.1 16.1 N  Rückbau Wehr  a) Land M-V (E) 
 WBV (U) 

b) - 

 

Das Wehr, bestehend aus Betontrog 

mit Flügelwänden einschl. 

Stahlrahmen-konstruktion mit 

integriertem Schütz, wird im Zuge 

der Maßnahmen zurückgebaut.  



BAB A20 Lübeck-Stettin                    Planänderungsunterlage – U 11N Regelungsverzeichnis 

Streckenabschnitt Sanitz – Tessin, VKE 2822           Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 

INROS LACKNER 5N/8N 

Regelungsverzeichnis 

Für das Vorhaben BAB A 20, Lübeck – Stettin 

Streckenabschnitt AK Rostock – AS Gützkow VKE AS Sanitz – AS Tessin 

Kompensationsmaßnahme „Wolfsberger Seewiesen“ 

Unterlage: 11N 

Datum: 12/2020 

Lfd. 
Nr. *  

Lageplan 
Nr. 

Bau-km (Strecke oder 
Achsenschnittpunkt) 

Bezeichnung  

 

a) bisheriger 
b) zukünftiger Eigentümer (E) oder  

Unterhaltspflichtiger (U) 

Vorgesehen Regelung 

1  2 3 4 5 

 

Die Kosten für den Rückbau trägt die 

Bundesrepublik Deutschland.  

2.2 16.1 N  Rückbau Sohlschwelle am A-Graben a) Land M-V (E) 
 WBV (U) 

b) -  

 

Die bestehende Sohlschwelle, 

bestehend aus Betonplatten sowie 

Geröll/Natursteinen wird 

zurückgebaut.  

 

Die Kosten für den Rückbau trägt die 

Bundesrepublik Deutschland.   

3.1 16.1 N  Bau eines nördlichen Ringgrabens zum 
Hochwasserschutz der umliegenden 
Flächen 

a) - 

b) Land M-V (E) 
 WBV (U) 

 

Als Hochwasserschutz für die 
umgebenden Flächen ist die Anlage 
eines Ringgrabens am nördlichen 
Maßnahmenraum geplant.  

 

Die Unterhaltung obliegt dem WBV.  

Die Übernahme erfolgt nach 

Umsetzung der Maßnahme.  

 

Die Kosten für die Vorprofilierung 

des Bachlaufes trägt die 

Bundesrepublik Deutschland 

(Bundesstraßenverwaltung).  



BAB A20 Lübeck-Stettin                    Planänderungsunterlage – U 11N Regelungsverzeichnis 

Streckenabschnitt Sanitz – Tessin, VKE 2822           Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 

INROS LACKNER 6N/8N 

Regelungsverzeichnis 

Für das Vorhaben BAB A 20, Lübeck – Stettin 

Streckenabschnitt AK Rostock – AS Gützkow VKE AS Sanitz – AS Tessin 

Kompensationsmaßnahme „Wolfsberger Seewiesen“ 

Unterlage: 11N 

Datum: 12/2020 

Lfd. 
Nr. *  

Lageplan 
Nr. 

Bau-km (Strecke oder 
Achsenschnittpunkt) 

Bezeichnung  

 

a) bisheriger 
b) zukünftiger Eigentümer (E) oder  

Unterhaltspflichtiger (U) 

Vorgesehen Regelung 

1  2 3 4 5 

3.2 16.1 N  Bau eines südlichen Ringgrabens zum 
Hochwasserschutz der umliegenden 
Flächen 

a) - 

b) Land M-V (E) 
 WBV (U) 

 

Als Hochwasserschutz für die 

umgebenden Flächen ist die Anlage 

eines Ringgrabens am südlichen 

Maßnahmenraum geplant. Die 

Kosten für die Vorprofilierung des 

Bachlaufes trägt die Bundesrepublik 

Deutschland 

(Bundesstraßenverwaltung). 

 

Die Unterhaltung obliegt dem WBV.  

Die Übernahme erfolgt nach 

Umsetzung der Maßnahme. 

 

Die Kosten für die Vorprofilierung 

des Bachlaufes trägt die 

Bundesrepublik Deutschland 

(Bundesstraßenverwaltung). 

3.3 16.1 N  Wiederherstellung eines naturnahen 
Bachlaufes der Kösterbeck zur 
Wiedervernässung von Teilen der 
Maßnahmenfläche 

a) - 

b) Bundesrepublik Deutschland (E) 

Um die Wolfsberger Seewiesen in 

Teilen wieder zu vernässen, wird ein 

Teil des Bachlaufes der Kösterbeck 

verändert. Ziel ist eine naturnahe 

Entwicklung des vorprofilierten 



BAB A20 Lübeck-Stettin                    Planänderungsunterlage – U 11N Regelungsverzeichnis 

Streckenabschnitt Sanitz – Tessin, VKE 2822           Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 

INROS LACKNER 7N/8N 

Regelungsverzeichnis 

Für das Vorhaben BAB A 20, Lübeck – Stettin 

Streckenabschnitt AK Rostock – AS Gützkow VKE AS Sanitz – AS Tessin 

Kompensationsmaßnahme „Wolfsberger Seewiesen“ 

Unterlage: 11N 

Datum: 12/2020 

Lfd. 
Nr. *  

Lageplan 
Nr. 

Bau-km (Strecke oder 
Achsenschnittpunkt) 

Bezeichnung  

 

a) bisheriger 
b) zukünftiger Eigentümer (E) oder  

Unterhaltspflichtiger (U) 

Vorgesehen Regelung 

1  2 3 4 5 

Bachlaufes, welcher einen Teil der 

umgebenden Fläche vernässen soll.  

 

Die Kosten für die Vorprofilierung 

des Bachlaufes trägt die 

Bundesrepublik Deutschland 

(Bundesstraßenverwaltung). 

3.4 16.1 N  Wiederherstellung eines naturnahen 
Bachlaufes der Kleinen Kösterbeck zur 
Wiedervernässung von Teilen der 
Maßnahmenfläche 

a) - 

b) Bundesrepublik Deutschland (E) 

Um die Wolfsberger Seewiesen in 

Teilen wieder zu vernässen, wird der 

Bachlauf der Kleine Kösterbeck 

verändert. Ziel ist eine naturnahe 

Entwicklung eines vorprofilierten 

Bachlaufes, welcher Teil der 

umgebenden Fläche vernässen soll.  

 

Die Kosten für die Vorprofilierung 

des Bachlaufes trägt die 

Bundesrepublik Deutschland 

(Bundesstraßenverwaltung) 



BAB A20 Lübeck-Stettin                    Planänderungsunterlage – U 11N Regelungsverzeichnis 

Streckenabschnitt Sanitz – Tessin, VKE 2822           Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 

INROS LACKNER 8N/8N 

Regelungsverzeichnis 

Für das Vorhaben BAB A 20, Lübeck – Stettin 

Streckenabschnitt AK Rostock – AS Gützkow VKE AS Sanitz – AS Tessin 

Kompensationsmaßnahme „Wolfsberger Seewiesen“ 

Unterlage: 11N 

Datum: 12/2020 

Lfd. 
Nr. *  

Lageplan 
Nr. 

Bau-km (Strecke oder 
Achsenschnittpunkt) 

Bezeichnung  

 

a) bisheriger 
b) zukünftiger Eigentümer (E) oder  

Unterhaltspflichtiger (U) 

Vorgesehen Regelung 

1  2 3 4 5 

4.1 16.1 N  Bestand Mast der 110-kV-
Hochspannungsleitung nördlich des A-
Graben 

a) und b)  

WEMAG Netz GmbH 

Der bestehende Mast bleibt nach 

Umsetzung der Maßnahmen im 

Besitz der WEMAG. Die Zuwegung 

zum Mast nördlich des A-Graben 

bleibt über den Weg von der K20 aus 

weiterhin bestehen und befahrbar.   

4.2 16.1 N  Bestand Mast der 110-kV-
Hochspannungsleitung südlich der 
Kösterbeck 

a) und b)  

WEMAG Netz GmbH 

Der bestehende Mast bleibt nach 

Umsetzung der Maßnahmen im 

Besitz der WEMAG. Die Zuwegung 

wird in Form eines Wegedurchlasses 

über den westlichen Bereich des 

geplanten südlichen Ringgrabens 

sichergestellt sowie durch ein 

Wegeübergang aus Richtung 

Lieblingshof kommend (siehe lfd. Nr. 

1.5). 

* Laufende Nummer wie im Lageplan der Wegeverbindungen/ Überfahrten (16/1N) 
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1 Einleitung 

1.1 Veranlassung 

Im Zuge des Baus der Bundesautobahn A 20, Streckenabschnitt Sanitz – Tessin (VKE 282-2) 

wurde gemäß dem Planfeststellungsbeschluss vom 26.07.2001 die Kompensationsmaß-

nahme „Wolfsberger Seewiesen“ als komplexe Ausgleichsmaßnahme geplant und festgestellt. 

Sie hat einen Umfang von ca. 278 ha. Im Zuge der weiteren Planung erwies sich das planfest-

gestellte Konzept als nicht umsetzbar. In der aktuellen Planänderungsunterlage ist es vorge-

sehen, einen Teilabschnitt des stark anthropogen veränderten Flusslaufes der Kösterbeck und 

der Kleinen Kösterbeck zu renaturieren und naturnahe, ökologisch hochwertige Feuchtlebens-

räume zu schaffen, die mit einer Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung einhergehen. 

Im Rahmen dieser Planung gewinnen die beiden nördlichen und südlichen Ringgräben an 

hydraulischer Bedeutung. Es werden in beiden Sohlaufhöhungen und weitere Maßnahmen 

geplant (s. Abschnitt 2.3.1).  

Die hier vorliegenden hydraulischen Berechnungen haben zum Ziel, für diesen PLAN-Zustand 

nachzuweisen, dass: 

1. das 10-järige Hochwasserereignis (HQ10) durch die beiden Ringgräben schadlos ab-

geführt werden kann und 

2. von den Wasserständen des Ist-Zustandes /3/ in den Seitengräben (Zuflüsse zu den 

Ringgräben) bei HQ10 nicht signifikant abgewichen wird. 

1.2 Arbeits- und Planungsgrundlagen 

/1/ Entwurfsvermessung Wolfsberger Seewiesen, Inros Lackner AG, Rostock, 2006 

/2/ Entwurfsvermessung, Lage und Höhenplan - Wolfsberger Seewiesen, Vermessungsbüro 

Weinert, März 2021  

/3/ Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Wolfsberger Seewiesen Ringgrabenlösung – Vorpla-

nung, Inros Lackner AG, Rostock, 2012 

/4/ Hydrologisch-hydrogeologisches Gutachten zum Maßnahmenraum der Kompensations-

maßnahme „Wolfsberger Seewiesen“, Ingenieurgesellschaft Dr. Reinsch mbH, 2020 

/5/ Ökologische Sanierung Kösterbeck BA1; Teilvorhaben Strukturverbesserung zwischen 

Petschow und Bandelstorf – Auszug, biota Institut für ökologische Forschung und Planung 

GmbH, Bützow, 2011 
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2 Numerische Modellierung des Grabensystems 

2.1 Allgemeines 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde ein 1D-hydronumerisches Modell des zu untersuchen-

den Grabensystems der Wolfsberger Seewiesen mit der Software HEC RAS erstellt.  

Als Grundlage für die Modellerstellung dienen die Bestandsvermessung der Seitengräben von 

2006 /1/ sowie die Neuvermessung der beiden Ringgräben von 2021 /2/.  

2.2 Lagen- und Höhensysteme 

Das hydronumerische Modell wird im Lagesystem ETRS89/UTM33 (EPSG-Code: 5650) und 

im Höhensystem DHHN2016 erstellt. In diesem Lage- und Höhensystem liegt auch die Be-

standsvermessung der Wolfsberger Seewiesen von 2021 /2/ vor. 

Die Bestandsvermessung der Wolfsberger Seewiesen von 2006 /1/ liegt im Lagesystem 

Pulkovo 1942(83), Gauß-Krüger-Zone 4 (EPSG-Code 2398) und im Höhensystem SNN76 vor 

und wird hinsichtlich des Lagesystems mittels GIS-basierte Lageprojizierung transformiert.  

Die Umrechnung des Höhenssystem erfolgt anhand folgender Gleichung: 

DHHN2016 = HN76 + 0,15 m 

2.3 Modellerstellung 

2.3.1 Aufbereitung der Geometrie 

Aus den Vermessungsgrundlagen /1/ und /2/ wurde in CIVIL 3D ein digitales Gelände Modell 

(DGM) erstellt. In diesem wurden die Achsen des südlichen und des nördlichen Ringgrabens 

sowie die der Seitengräben und ihre Querprofile erstellt und konnten somit in Hec-Ras impor-

tiert werden.  

Das Modell besteht somit im Norden aus dem nördlichen Ringgraben, dem Graben 15-6-3-3, 

dem Abwassergraben, dem Graben 15-6-3, dem Bockhorstgraben, den Gräben 15-6-2, 15-6-

2-1, 15-6-1 und einem Teil des A-Grabens.  

Im Süden wurden der südliche Ringgraben und die Seitengräben 15-12, 15-11, 15-10, 15-9, 

15-8, 15-24, 15-7, 15-7a und der östliche Teil (bis Beginn des südlichen Grabens) bzw. der 

westliche Teil (ab Mündung des südlichen Grabens) der Kösterbeck im Modell aufgenommen. 

Die Lage der Achsen und die Stationierung der Gräben, die dem Modell zu Grunde liegen, 

können der Anlage 1 entnommen werden.  

Im nächsten Schritt wurden die Brücken bzw. die Durchlässe entsprechend ihrer Lage und 

Geometrie in das Modell eingearbeitet und definiert.  

Des Weiteren wurden die im Hydrologisch-hydrogeologisches Gutachten /4/ geplanten geo-

metrischen Maßnahmen im Modell berücksichtigt. 

Diese Maßnahmen sehen sowohl im nördlichen als auch im südlichen Ringgraben eine örtliche 

Sohlaufhöhung über 10 m Grabenlänge pro Maßnahme vor. Insgesamt sind es 7 Sohlaufhö-

hungen im südlichen und 4 im nördlichen Ringgraben (s. Tabelle 1 und Tabelle 2). Die Sohl-

aufhöhung wird in Hec-Ras mit Hilfe von zusätzlichen Querprofilen an der entsprechenden 
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Station realisiert. Die Sohlaufhöhungen und ihre Geometrie sind in den folgenden Tabellen 

aufgeführt.  

Dabei sind in der Tabelle 1 und Tabelle 2 die im Hydrologisch-hydrogeologisches Gutach-

ten /4/ geplanten Größen, die geometrisch nicht umsetzbar sind, grau hinterlegt. Grün hinter-

legt sind die aus den geometrischen Gegebenheiten umsetzbaren Größen.  

 

Tabelle 1: Geometrie der Sohlaufhöhungen des südlichen Ringgrabens  

Sta-

tion 

Sohlbreite 

des Niedig-

wasserlau-

fes 

Sohltiefe 

des Niedrig-

wasserlau-

fes 

Böschung des 

Niedrigwasser-

laufes 1:m 

Sohlbreite 

des Mittel-

wasserlau-

fes 

Sohlhöhe 

des Mittel-

wasserlau-

fes 

Böschung des 

Mittelwasser-

laufes 1:m 

[m] [m] [m] [-] [m] [m ü. NHN] [-] 

2+259 0,3 0,1 1:2 1 24,35 

1:5 

Links: 1:4,8 

 Rechts: 1:6,35 

2+019 0,3 0,1 1:2 1 24,35 

1:5  

Links: 1:4,98 

Rechts: 1:4,96 

1+534 0,3 0,1 1:2 1 24,30 

1:5  

Links: 1:5,66 

Rechts: 1:5,74 

1+239 0,3 0,1 1:2 1 24,30 

1:5  

Links: 1:4,58 

Rechts: 1:5,05 

0+854 0,3 0,1 1:2 1 24,30 

1:5 

Links: 1:5,49 

Rechts: 1:5,52 

0+514 0,3 0,3 
1:2 

1:0,75 
1 24,25 

1:5  

Links: 1:5,03 

Rechts: 1:5,39 

0+184 0,3 0,4 
1:2 

1:0,5 
1 24,25 

1:5  

Links: 1:5,76 

Rechts: 1:5,90 
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Tabelle 2: Geometrie der Sohlaufhöhungen des nördlichen Ringgrabens 

Sta-

tion 

Sohlbreite 

des Niedig-

wasserlaufes 

Sohltiefe 

des Niedrig-

wasserlau-

fes 

Böschung des 

Niedrigwasser-

laufes 1:m 

Sohlbreite 

des Mittel-

wasserlau-

fes 

Sohlhöhe 

des Mittel-

wasserlau-

fes 

Böschung des 

Mittelwasser-

laufes 1:m 

[m] [m] [m] [-] [m] [m ü. NHN] [-] 

1313 0,3 0,1 1:2 1 24,40 

1:5 

Links: 1:5,97  

Rechts: 1:5,22 

1018 0,3 0,1 1:2 1 24,35 

1:5 

Links: 1:5,36 

Rechts: 1:3,23 

683 0,3 0,1 1:2 1 24,30 

1:5 

Links: 1:4,46  

Rechts: 1:3,32 

313 0,3 0,1 1:2 1 24,25 

1:5 

Links: 1:4,52 

Rechts: 1:4,57 

 

Zusätzlich zu den Sohlaufhöhungen wurde die Geometrie des nördlichen und des südlichen 

Stichgrabens mit einem relativ schmalen Profil geplant. Dabei stellt der nördliche Stichgraben 

die Verbindung zwischen dem nördlichen Ringgraben und dem Reststück des A-Grabens (Sta-

tion 0+277 bis Station 0+286) dar. Der südliche Stichgraben ist die Verbindung des südlichen 

Ringgrabens mit dem Reststück des Grabens 15-7 (Station 0+042 bis Station 0+055). 

Darüber hinaus ist die Verbindung der Kösterbeck im Oberlauf mit dem südlichen Ringgraben 

in Form einer Hochwasserüberlaufschwelle geplant, die jedoch in ihrer Geometrie so konzipiert 

ist, dass sie bei HQ10 kein Wasser abführt. Daher hat diese Baumaßnahme für den anstehen-

den Nachweis keine Relevanz und wurde im Modell nicht berücksichtigt.  

2.3.2 Hydrologie / Zu- und Abflussrandbedingungen 

Die Zuflüsse der einzelnen Gräben für das HQ10-Ereignis wurden dem hydrologisch-geologi-

schen Gutachten entnommen (/4/). 

In der Anlage 1 sind die Lage und die Werte der Zuflussrandbedingungen schematisch darge-

stellt.  

An der unteren Modellgrenze (Brücke K20) des numerischen Modells wurden die Wasser-

spiegel-Abflussbeziehung (Schlüsselkurve) aus der Planung des unteren Gewässerabschnit-

tes (Ökologische Sanierung Kösterbeck /5/) angesetzt (s. Tabelle 3). 
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Tabelle 3: W-Q-Beziehung am Unterwasser 

W m ü. NHN Q  

[m ü. NHN] [m³/s] 

23,74 0,07 

24,09 0,50 

24,64 2,59 

25,03 4,80 

25,24 6,36 

25,31 6,91 

 

2.4 Ergebnisse 

Die hydronumerischen Berechnungen wurden mit dem Modell des PLAN-Zustandes für das 

Hochwasserereignis HQ10 durchgeführt. Die Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt. 

Dabei wird nachgewiesen, ob das HQ10 durch die beiden Ringgräben ohne Ausuferungen 

abgeführt werden kann und ob von den Wasserständen des Ist-Zustandes /3/ in den Seiten-

gräben (Zuflüsse zu den Ringgräben) bei HQ10 signifikant abgewichen wird. 

Dabei wurde geprüft, ob das 10-jährige Hochwasserereignis in den beiden Ringgräben schad-

los abgeführt werden kann.  

In den Seitengräben wurde geprüft, ob und ggf. inwiefern die berechneten Wasserstände des 

PLAN-Zustandes (im Folgenden als WSPL-PLAN bezeichnet) von den Ist-Wasserständen (im 

Folgenden als WSPL-IST bezeichnet) abweichen /3/. 

In den Auswertungsdiagrammen wurden die Wasserspiegellage (in Dunkelblau als WS HQ10 

bezeichnet), die Sohle (in schwarz als Ground bezeichnet), die linke Böschungsoberkante (ge-

strichelt in Lila und als LOB bezeichnet) und die rechte Böschungsoberkante (gestrichelt in 

Blaugrün und als ROB bezeichnet) dargestellt.  

Auf der X-Achse ist der Abstand bis zur Mündung des jeweiligen Grabens in [m] und auf der 

Y-Achse die Höhe der Sohle, der Böschung bzw. der Wasserspiegellage in [m ü. NHN] aufge-

tragen. Außerdem sind die Lagen der in dem Modell eingearbeiteten Querprofile mit ihren Ab-

ständen zur Mündung (graue vertikale Striche) in den Abbildungen vermerkt.  
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2.4.1 Vergleich für den südlichen und nördlichen Ringgraben 

In den Abbildung 1 und Abbildung 2 ist die Wasserspiegellage des Ringgrabensystems bei 

einem 10-jährigen Hochwasserabfluss HQ10 dargestellt. 

 
Abbildung 1: Berechnete Wasserspiegellagen im nördlichen Ringgraben für HQ10 

 

 
Abbildung 2: Berechnete Wasserspiegellagen im südlichen Ringgraben für HQ10 

 

Die Abbildung 1 und Abbildung 2 zeigen, dass das HQ10 in den beiden Ringgräben zum größ-

ten Teil ohne Ausuferung abgeführt werden kann.  

Nur stellenweise kommt es zu einer Ausuferung an den Ringgräben. Diese Überflutungen sind 

jeweils an den Stichgräben (im nördlichen Ringgraben zwischen Station 0+450 und 0+250 und 

im südlichen Ringgraben zwischen Station 0+055 und 0+037) zu vermerken. Dies weist darauf 

hin, dass das Abflussprofil beider Stichgäben zu klein ist, sodass das Wasser zurückgestaut 

wird und über das Ufer tritt.  

Im südlichen Ringgraben geschieht die Überflutung rechtsufrig in Richtung der Senke. Dabei 

befindet sich die größte Differenz zwischen der Wasserspiegellage und dem Gelände an der 

Station 0+043 und beträgt: 25,01 m ü. NHN – 24,93 m ü. NHN = 0,08 m. Direkt an der linken 
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Böschungsoberkante beträgt der Unterschied: 25,01 m ü. NHN – 24,73 m ü. NHN = 0,28 m. 

Die Abbildung 3 zeigt beispielhaft die Ausuferung in dem südlichen Ringgraben an der Station 

0+043.  

 
Abbildung 3: Ausuferung im südlichen Ringgraben Station 0+043 bei HQ10 

 

Im nördlichen Ringgraben kommt es sowohl rechtsufrig als auch linksufrig zu Ausuferungen.  

Die erste Ausuferung des nördlichen Ringgrabens tritt an der Station 0+450 linksufrig (in Rich-

tung der Senke) auf. An dieser Stelle liegt die Böschungsoberkante bei 24,83 m ü. NHN und 

die Wasserspiegellage bei 24,97 m ü. NHN (s. Abbildung 4). 

 

 
Abbildung 4: Linke Ausuferung in dem nördlichen Ringgraben Station 0+450 bei HQ10 

 

Ab der Station 0+350 kommt es zusätzlich zu einer Ausuferung auf der rechten Seite. Aufgrund 

des rasch ansteigenden Geländes kommt es zu keiner großflächigen Überschwemmung. Die 

Breite der Überschwemmungsfläche beträgt z. B. an der Station 0+350 ca. 48 m und stromab 

an der an der Station 0+273 ca. 41 m von der Achse des nördlichen Ringgrabens (s. Abbildung 

5). 
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Abbildung 5: Rechte Ausuferung im nördlichen Ringgraben Station 0+273 bei HQ10 

 

An der Station 0+295 beträgt die Breite der rechte Überflutungsfläche ca. 50 m. 

 

2.4.2 Vergleich für die nördlichen Seitengräben 

In den folgenden 7 Abbildungen (Abbildung 6 - Abbildung 12) sind die Wasserspiegellagen in 

den Seitengräben des nördlichen Ringgrabens bei HQ10 dargestellt.  

 

 

Abbildung 6: Berechnete Wasserspiegellagen im Seitengraben 15-6-1 für HQ10 
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Abbildung 7: Berechnete Wasserspiegellagen im Seitengraben 15-6-2-1 für HQ10 

 

 

Abbildung 8: Berechnete Wasserspiegellagen im Seitengraben 15-6-2 für HQ10 
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Abbildung 9: Berechnete Wasserspiegellagen im Bockhorstgraben für HQ10 

 

  

Abbildung 10: Berechnete Wasserspiegellagen im Seitengraben 15-6-3 für HQ10 
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Abbildung 11: Berechnete Wasserspiegellagen im Abwassergraben für HQ10 

 

 

Abbildung 12: Berechnete Wasserspiegellagen im Seitengraben 15-6-3-3 für HQ10 

 

Aus den Abbildungen geht hervor, dass das Hochwasser HQ10 in den nördlichen Seitengäben 

schadlos abgeführt werden kann. Es entstehen keine Ausuferungen und das Wasser bleibt im 

Gerinne. 

Die Einzelergebnisse der Wasserspiegellagenberechnung der nördlichen Seitengräben sind 

in der der Tabelle 4 gegenüber den Wasserständen des Ist-Zustandes aufgeführt. 
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Tabelle 4: Ergebnisse an den nördlichen Seitengräben 

Station WSPL-IST WSPL-PLAN 

[m] [m ü. NHN] [m ü. NHN] 

Seitengraben 15-6-1 

0+003 25,00 24,97 

Seitengraben 15-6-2-1 

0+235 25,28 24,98 

Seitengraben 15-6-2 

0+333 25,19 25,38 

Bockhorstgraben 

0+307 24,98 25,09 

Seitengraben 15-6-3 

0+143 25,10 25,11 

Abwassergraben 

0+035 25,11 25,11 

Seitengraben 15-6-3-3 

0+012 25,12 25,11 

 

Aus der Tabelle 4 geht hervor, dass die Wasserstände im Seitengraben 15-6-1, dem Seiten-

graben 15-6-3, dem Abwassergraben und dem Seitengraben 15-6-3-3 eingehalten wurden. 

Die Abweichung zu den Wasserständen des Ist-Zustandes ist minimal und beträgt ggf. nur 

wenige Zentimeter. 

Im Gegensatz dazu kommt in den anderen nördlichen Seitengräben (Seitengraben 15-6-2-1, 

Seitengraben 15-6-2 und Bockhorstgraben) zu einer größeren Abweichung. 

Im Seitengraben 15-6-2 sind die berechneten deutlich höher als die Ist-Wasserstände. Das ist 

darauf zurückzuführen, dass sich das Einzugsgebiet dieses Grabens gemäß aktueller Planung 

vergrößert hat. Somit führt der Seitenraben 15-6-2 mehr Wasser als im Istzustand ab /4/. 

Im Seitengraben 15-6-2-1 sind die berechneten geringer als die Ist-Wasserstände. Dies lässt 

sich ebenfalls mit der Verkleinerung des Einzugsgebiets begründen. Somit führt dieser Graben 

gemäß aktueller Planung wenig Wasser als ursprünglich ab.  
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2.4.3 Vergleich für die südlichen Seitengräben 

In den folgenden 8 Bildern (Abbildung 13 - Abbildung 20) sind die Wasserspiegellagen in den 

Seitengräben des südlichen Ringgrabens bei HQ10 dargestellt. 

 

 

Abbildung 13: Berechnete Wasserspiegellagen im Seitengraben 15-7 für HQ10 

 

 

Abbildung 14: Berechnete Wasserspiegellagen im Seitengraben 15-7a für HQ10 
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Abbildung 15: Berechnete Wasserspiegellagen im Seitengraben 15-24 für HQ10 

 

 

Abbildung 16: Berechnete Wasserspiegellagen im Seitengraben 15-8 für HQ10 
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Abbildung 17: Berechnete Wasserspiegellagen im Seitengraben 15-9 für HQ10 

 

 

Abbildung 18: Berechnete Wasserspiegellagen im Seitengraben 15-10 für HQ10 
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Abbildung 19: Berechnete Wasserspiegellagen im Seitengraben 15-11 für HQ10 

 

 

Abbildung 20: Berechnete Wasserspiegellagen im Seitengraben 15-12 für HQ10 

 
Aus den Abbildungen ist ähnlich wie bei den nördlichen Seitengräben ersichtlich, dass die 

Böschungsoberkanten deutlich höher sind als die Wasserspiegellagen und dass es somit zu 

keiner Ausuferung bei HQ10 kommt. 

Die Wasserstände des Plan- bzw. Ist-Zustandes an markanten Stationen der südlichen Sei-

tengräben sind aus der Tabelle 5 zu entnehmen.  
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Tabelle 5: Ergebnisse an den südlichen Seitengräben 

Station WSPL-Ist WSPL-PLAN 

[m] [m ü. NHN] [m ü. NHN] 

Seitengraben 15-7 

0+310 25,06 25,02 

Seitengraben 15-7a 

0+530 25,03 25,02 

Seitengraben 15-24 

0+291 25,04 25,03 

Seitengraben 15-8 

0+066 25,04 25,03 

Seitengraben 15-9 

0+033 25,07 25,04 

Seitengraben 15-10 

0+016 25,05 25,04 

Seitengraben 15-11 

0+084 25,11 25,05 

Seitengraben 15-12 

0+013 25,13 25,09 

 

Die Tabelle 5 zeigt, dass die berechnetet Wasserstände des Plan-Zustandes in den südlichen 

Seitengräben insignifikant von den Wasserständen des Ist-Zustandes abweichen. Es kommt 

zu einer Abweichung von maximal 6 cm. 

3 Auswertung 

Anhand des 1-D-Modells konnte nachgewiesen werden, dass das Hochwasserereignis HQ10 

trotz der geplanten Sohlaufhöhungen in den Ringgräben ohne signifikante Ausuferungen ab-

geführt werden kann.  

Es ist an dieser Stelle drauf hinzuwesen, dass die Ausuferungen sowohl im südlichen als auch 

im nördlichen Ringgraben hauptsächlich in Richtung der Senke der Kösterbeck erfolgen (süd-

licher Ringgraben: nach rechts in Fließrichtung, nördlicher Ringgraben: nach links in Fließrich-

tung),  

Darüber hinaus kommt es im nördlichen Ringgraben ab der Station 0+350 zu einer Ausuferung 

am rechten Ufer.  

Es ist zu prüfen, ob diese Ausuferungen toleriert werden können. Um die Ausuferungen zu 

verhindern, müssten die Abflussquerschnitte der Stichgräben (im nördlichen Ringgraben ca. 

zwischen Station 0+277 und 0+286 und im südlichen Ringgraben ca. zwischen Station 0+055 

und 0+042) vergrößert werden. 

An den Seitengräben hat das Modell gezeigt, dass das Hochwasserereignis HQ10 in allen 

Gräben schadlos abgeführt werden kann. Es kommt an keiner Stelle zu einer Ausuferung.  
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Das Einhalten der Ist-Wasserstände wurde ebenfalls geprüft. Die Modellergebnisse zeigen, 

dass bis auf drei Gräben (Seitengraben 15-6-2-1, Seitengraben 15-6-2 und Bockhorstgraben) 

diese Wasserstände eingehalten werden konnten.  

In diesen drei Gräben ist die Abweichung zu den Wasserständen des Ist-Zustandes auf die 

veränderte Größe des jeweiligen Einzugsgebiets, bedingt durch die Änderung der Struktur des 

Grabensystems und des Verlaufs der kleinen und der Kösterbeck zurückzuführen. Es ist zu 

überprüfen, ob diese Abweichung von den IST-Wasserständen toleriert werden kann. 
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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Im Zuge des Baus der BAB A 20, Streckenabschnitt Sanitz – Tessin (VKE 282-2) wurde gemäß dem Plan-

feststellungsbeschluss vom 26.07.2001 Die Kompensationsmaßnahme „Wolfsberger Seewiesen“ als 

komplexe Ausgleichsmaßnahme (D-1EB) für den Bau der BAB A 20, VKE 282-2 in Verbindung mit VKE 

282-1 geplant und festgestellt. Sie hat einen Umfang von ca. 278 ha. Wesentliches Ziel dieser Maß-

nahme ist es, den degradierten Moorkörper durch die Wiedervernässung zu reaktivieren und natur-

nahe, ökologisch hochwertige Feuchtlebensräume zu schaffen.  

Die Maßnahme liegt ca. 15 km südöstlich der Hansestadt Rostock im Bereich der Ämter Carbäck, Sanitz 

und Warnow Ost zwischen den Ortslagen Teschendorf - Petschow und der Kreisstraße K 20 im Westen, 

Groß Lüsewitz und Niekrenz im Osten und Lieblingshof und die BAB A 20 im Süden in einer weiträumi-

gen Niedermoorfläche. 

Ein Lageüberblick der Vorhabenfläche kann Abbildung 1 entnommen werden. 

 

Abbildung 1: Übersicht Planungsraum Wolfsberger Seewiesen 

 

Das Vorhaben stellt gemäß § 14 BNatSchG und § 12 NatSchG M-V einen Eingriff in Natur und Land-

schaft dar.  

Hieraus ergibt sich nach dem BNatSchG für den Verursacher des Eingriffs die vorrangige Verpflichtung, 

vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Be-

einträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder 

zu ersetzen. 

Der vorliegende Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) stellt die in § 17 (4) BNatSchG gesetzlich 

verankerte Fachbegleitplanung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für dieses Vorhaben dar. 
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Aufgabe dieses LBP ist es, die biotischen und abiotischen Gegebenheiten sowie die Qualität des Land-

schaftsbilds zu erfassen und zu bewerten. Die zu erwartenden Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

sind zu ermitteln und Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Eingriffe zu erarbeiten, ggf. 

schützenswerte Biotope zu sichern und entsprechende Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen für unver-

meidbare Eingriffe festzulegen. 

1.2 Grundlagen der LBP-Bearbeitung 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan basiert auf der Umweltverträglichkeitsstudie zum Vorhaben 

[8], auf den im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchungen erstellten und verwendeten, vor-

habenbezogenen Fachgutachten [2] sowie auf dem im hydrologisch-geologischen Gutachten [7] for-

mulierten Maßnahmenkonzept.  

Die methodische Vorgehensweise bei der Bestandserhebung und -bewertung der Leistungsfähigkeit 

des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes als Grundlage zur Ermittlung der Eingriffsfolgen sowie 

des Kompensationsumfanges beruht auf dem „Leitfaden zur Erstellung und Prüfung Landschaftspfle-

gerischer Begleitpläne zu Straßenbauvorhaben in Mecklenburg- Vorpommern [11]. Ergänzend wurden 

die landesweiten „Hinweise zur Eingriffsreglung“ (kurz: HzE) [12] herangezogen. 

Die kartographische Darstellung der Ergebnisse der Landschaftspflegerischen Begleitplanung orien-

tiert sich an den methodischen Ansätzen (Musterkarten) der „Richtlinien für die landschaftspflegeri-

sche Begleitplanung im Straßenbau“ des BMV [4].  

Die vorliegende Landschaftspflegerische Begleitplanung umfasst folgende Arbeitsschritte: 

1. Bestandserfassung und -bewertung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, 

2. Ermittlung und Bewertung der zu erwartenden Beeinträchtigungen des Naturhaus-haltes und 

des Landschaftsbildes, 

3. Ableitung der Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung, zum Ausgleich und ggf. Ersatz der 

Beeinträchtigungen nach Art, Umfang und Lage, wobei die unvermeidbaren und nicht 

ausgleichbaren Beeinträchtigungen als besonderer abwägungsrelevanter Tat-bestand 

hervorgehoben werden müssen. 

Neben den Eingriffen in Natur- und Landschaft nach § 12 NatSchG M-V behandelt der LBP ebenso 

mögliche Eingriffe mit Auswirkungen auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und europäische 

Vogelschutzgebiete. Die Anforderungen zum Schutz besonders und streng geschützter Tier- und Pflan-

zenarten nach § 44 BNatSchG finden im LBP gleichfalls Berücksichtigung. 

1.3 Raumordnerische Festlegungen sowie fachplanerische Entwicklungsziele 

1.3.1 Regionales Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock 

Das regionale Raumentwicklungsprogramm MM/Rostock weist das Untersuchungsgebiet überwie-

gend als allgemeinen Freiraum und Agrarbereich aus. Das gesamte Untersuchungsgebiet unterliegt 

den Festsetzungen „Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft“ und „Tourismusentwicklungsraum“ [1]. 

Teile des Untersuchungsgebietes werden als „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschafts-

pflege“ sowie als „Abschnitte eines Biotopverbundes“ ausgewiesen. In den Vorbehaltsgebieten für Na-
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turschutz und Landschaftspflege soll den Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Ge-

wicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, 

Maßnahmen und Vorhaben entsprechend zu berücksichtigen. 

1.3.2 Flächennutzungsplan 

Der Untersuchungsraum befindet sich zu großen Teilen auf den Flächen der Gemeinde Dummerstorf 

und unterliegt somit den Festsetzungen des Flächennutzungsplans der Gemeinde Dummerstorf (Auf-

stellungsbeschluss vom 14.04.2020). Der Untersuchungsraum ist in diesem Flächennutzungsplan fast 

vollständig als „Fläche für die Landwirtschaft“ ausgewiesen. Lediglich die Torfstiche sind als Wasserflä-

chen dargestellt. Dazu kommen einige Waldflächen im nordwestlichen und südöstlichen Randbereich 

[5].  

Der östliche Bereich des Vorhabengebietes liegt im Geltungsbereich des Flächennutzungsplans der Ge-

meinde Sanitz. Der im Februar 2006 aufgestellte FNP weist das gesamte Teilgebiet als Fläche für die 

Landwirtschaft aus [6]. 

1.3.3 Bebauungsplan 

Das Untersuchungsgebiet liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans. 

1.3.4 Landschaftsrahmenplan Mittleres Mecklenburg/Rostock 

Der Landschaftsrahmenplan Mittleres Mecklenburg/Rostock [15] benennt für den Vorhabenbereich 

folgende Schutz- und Entwicklungsziele: 

Naturgüter Bewertung/Entwicklungsziele 

Arten und Lebensräume Bereich mit hoher Schutzwürdigkeit 

Moore: stark entwässert 

Fließgewässer: von natürlichem Referenzzustand 
stark abweichend 

Boden Bereich mit sehr hoher Schutzwürdigkeit 

Grund- und Oberflächenwasser Geteilt in Bereiche mit geringer bis mittlerer sowie 
Bereiche mit mittlerer bis hoher Schutzwürdigkeit 

Landschaftsbild Bereich mit hoher bis sehr hoher Schutzwürdigkeit 

Landschaftliche Freiräume Bereich mit hoher Schutzwürdigkeit 

 

Lebensraumentwicklungsziele: 

 

Moore • Moorregeneration und pflegende Nutzung 

Fließgewässer • Renaturierungsmaßnahmen und 
Umfeldverbesserung 

• Regeneration gestörter 
Naturhaushaltsfunktion  

 

1.3.5 Landschaftsplan 

Das Untersuchungsgebiet liegt nicht im Geltungsbereich eines Landschaftsplans.  



BAB A 20 Lübeck-Stettin                 Planänderungsunterlage – U19.1N LBP 

Streckenabschnitt Sanitz - Tessin, VKE 2822 Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 

 

INROS LACKNER 8N/59N 

1.4 Kurzbeschreibung des Vorhabens 

1.4.1 Maßnahmenbeschreibung 

Das Vorhaben zur Renaturierung der Wolfsberger Seewiesen hat die dauerhafte Anhebung des Was-

serstands innerhalb des derzeit stark entwässerten Niedermoores zum Ziel. Es umfasst insgesamt eine 

Maßnahmenfläche von ca. 278 ha.  

Das Gebiet der Wolfsberger Seewiesen wird heute durch ein komplexes Grabensystem entwässert 

(siehe Abb. 2), dessen Hauptvorfluter bisher der Ober- / Mittellauf der Kösterbeck (WAMU 1100) und 

der Graben 15/6 (A-Graben) bilden. In den A-Graben mündet aus nördlicher Richtung die Kleine Kös-

terbeck (WAMU 1001) als zusätzliches berichtspflichtiges Gewässer. 

Die Vorfluter liegen im Zentrum der Senke und verlaufen nahezu parallel zueinander von Ost nach 

West, wobei der A-Graben 250 bis 300 m nördlich der Kösterbeck verläuft. Beide Vorfluter sind natur-

fern mit Trapezprofil ausgebaut und deutlich in den Moorkörper eingetieft. 

 

 

Abbildung 2: Übersicht über das Grabensystem im Untersuchungsraum (Auszug) [10] 

Es ist vorgesehen, durch Anhebung des Wasserstandes innerhalb des Maßnahmenraums naturnahe, 

ökologisch hochwertige Feuchtlebensräume zu schaffen. Dazu sollen die ursprünglichen Verläufe der 

Kösterbeck und der kleinen Kösterbeck im Senkentiefsten des Maßnahmenraums in Teilen wiederher-

gestellt werden. Durch die Anhebung der Gewässersohle und die Reduzierung des Abflussquerschnit-

tes soll die Initiierung einer eigendynamischen Entwicklung gefördert werden.  

Ziel ist die Wiederherstellung eines Fließgewässers, das dem Leitbild eines organisch geprägten Tief-

landbaches entspricht. 
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Die Gewässersohle wird bei einem geringen Einschnitt in den Moorkörper so hoch wie möglich gelegt, 

so dass bereits bei HQ 1 ein Überstau in den angrenzenden Senken bzw. ehemaligen Seeflächen erfol-

gen kann. 

Der alte Lauf der Kösterbeck wird punktuell verfüllt, abgetrennte Abschnitte bleiben als stehende Ge-

wässer (Altlauf) erhalten. Zum dauerhaften Verschluss des alten Laufes werden unterhalb der Einleit-

stelle und im Unterstrom von Querungsstellen des neuen Bachlaufes Grabenverschlüsse auf ca. 20 m 

Länge mit einer in die Grabenböschung eingebundenen Holzspundwand vorgesehen. Anteilig werden 

seitlich einmündende Gräben und der Altlauf punktuell auf 5 – 10 m Länge verfüllt. 

Zur Sicherstellung der Entwässerung angrenzender Ackerflächen ist zusätzlich der Bau von zwei Ring-

raben entlang der nördlichen und südlichen Randbereiche der Vorhabensfläche geplant. Über diese 

Gräben wird das Wasser der jeweils von Norden und Süden einmündenden Entwässerungsgräben ge-

fasst. Sie übernehmen somit die Vorflutfunktion der Kösterbeck und des A-Grabens. Der südliche Ring-

raben verhindert zudem den diffusen Nährstoffeintrag von außen liegenden Ackerflächen in die Maß-

nahmenfläche. Der nördliche Ringgraben erhöht wiederum das Wasserdargebot für die neue kleine 

Kösterbeck im Maßnahmenraum und fördert so die eigendynamische Entwicklung des neuen Gewäs-

serverlaufs. 

Basierend auf dem digitalen Geländemodell und den Ergebnissen der hydrologisch – hydrogeologi-

schen Untersuchungen [7] wird im Vergleich zum Ist-Zustand eine Variante zur Wiedervernässung ge-

plant, die folgenden Maßnahmen umfasst: 

 

Maßnahme 1:  Schaffung eines neuen Laufes für die Kösterbeck 

Maßnahme 1.1:  Wiederherstellung eines naturnahen Laufes der Kösterbeck im Senkentiefsten 

des Maßnahmenraums entlang des mäandrierenden Urlaufs unter Einbindung 

in den Lauf der bestehenden Kösterbeck. Zulassung einer eigendynamischen 

Entwicklung zwischen dem Altlauf und dem neuen Lauf, 

Maßnahme 1.2:  vollständige Außerbetriebnahme der Kösterbeck zwischen der Ein- und Aus-

mündung des neuen Laufs durch Grabenverschlüsse und partielle Verfüllung 

zum Ausschluss hydraulischer Verbindungen, Zulassung einer eigendynami-

schen Entwicklung ab 50 m stromab der Brücke am Verbindungsweg von Lieb-

lingshof nach Groß Lüsewitz, 

Maßnahme 1.3:  Schaffung eines Retentionsraums / Ausschluss eines Rückstaus unter Einbin-

dung vorhandener Grabenstrukturen in der Einleitsenke, 

Maßnahme 1.4: gewässerbegleitende Uferbepflanzung zur Verbesserung der Strukturgüte 

Maßnahme 2:  Schaffung eines neuen Laufes für die Kleine Kösterbeck, 

Maßnahme 2.1:  Herstellung eines naturnahen Laufes der Kleinen Kösterbeck zwischen A-Gra-

ben und neuem Lauf der Kösterbeck in südliche Richtung, 

Maßnahme 2.2:  Zulassung einer eigendynamischen Entwicklung zwischen der Einmündung des 

nordöstlichen Ringgrabens und Nellergraben, 
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Maßnahme 2.3:  vollständige Außerbetriebnahme des A-Grabens bis zur Einmündung des nord-

westlichen Ringgrabens und eines Abschnitts des Grabens 15/6/2 durch Gra-

benverschlüsse und partielle Verfüllung zum Ausschluss hydraulischer Verbin-

dungen, 

Maßnahmen 2.4: gewässerbegleitende Uferbepflanzung zur Verbesserung der Strukturgüte 

Maßnahme 3:  Bau des südlichen Ringgrabens 

Maßnahme 3.1 Herstellung eines Ringgrabens entlang der südlichen Grenze der Maßnahmen-

fläche. Anschluss aller Entwässerungsgräben von außerhalb an den neuen 

Ringgraben. Verschluss aller bestehenden Grabenabschnitte innerhalb der 

Maßnahmenfläche zur Verhinderung von unkontrolliertem Abfluss aus dem 

Maßnahmenraum. 

Maßnahme 3.2:  Herstellung einer Verbindung von der Kösterbeck im Oberlauf mit dem neuen 

Ringgraben in Form einer Hochwasserüberlaufschwelle. 

Maßnahme 3.3:  Herstellung des Anschlusses im Unterstrom an die quer verlaufende Köster-

beck. 

Maßnahme 3.4:  Zulassung einer eigendynamischen Entwicklung, zusätzlich Anlage von Sohlau-

fhöhungen / Verringerung des Abflussquerschnittes zur Erhöhung des Wasser-

standes und der Fließgeschwindigkeit, extensive Bewirtschaftung. 

Maßnahme 4:  Bau des nördlichen Ringgrabens 

Maßnahme 4.1:  Herstellung eines Ringgrabens entlang der nördlichen Grenze der Maßnah-

menfläche. Anschluss aller Entwässerungsgräben von außerhalb an den neuen 

Ringgraben. Verschluss aller bestehenden Grabenabschnitte innerhalb der 

Maßnahmenfläche zur Verhinderung von unkontrolliertem Abfluss aus dem 

Maßnahmenraum. 

Maßnahme 4.2:  Herstellung des Anschlusses im Unterstrom an den quer verlaufenden A-Gra-

ben mit Anschluss an den Durchlass (Erhalt der Wegeverbindung) 

Maßnahme 4.3:  Zulassung einer eigendynamischen Entwicklung, zusätzlich Anlage von Sohlau-

fhöhungen / Verringerung des Abflussquerschnittes zur Erhöhung des Wasser-

standes und der Fließgeschwindigkeit, extensive Bewirtschaftung. 

 

Durch das Anlegen der Ringgräben fallen rund 76.150 m³ Boden an (73.000 m³ bei den Ringgräben und 

3.150 m³ bei den Gewässerneuanlagen), der sich überwiegend aus Oberboden und Torfen zusammen-

setzt. Vereinzelt ist mit Sandvorkommen, Mudden oder Geschiebemergel zu rechnen. Ein Abtransport 

des Bodens zur Verwertung oder Entsorgung ist aus wirtschaftlichen Gründen zu vermeiden.  

Es ist vorgesehen, den Boden innerhalb der Maßnahmenfläche für verschiedene Teilmaßnahmen zu 

verwenden. 

Die innerhalb der Maßnahmenfläche vorhandenen Entwässerungsgräben werden nach Umsetzung der 

Maßnahme funktionslos. Da es sich bei den Entwässerungsgräben um ein teil-weise stark verzweigtes 

und dichtes Grabennetz handelt, werden diese zumindest als oberflächliche Mulden künftig für eine 
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bessere Verteilung des Wassers erhalten. Die Gräben, die derzeit als Gewässer 2. Ordnung eingestuft 

sind und somit eine entsprechende Profilgröße aufweisen, werden mit dem anfallenden Bodenmate-

rial teilweise verfüllt. Die Verfüllung erfolgt bis max. 24,40 m HN, also bis ca. 20 cm unter das Mindest-

stauziel von 24,60 m HN, sodass flache Mulden für die oberflächige Verteilung von Wasser erhalten 

bleiben.  

Weiterhin kann ein Teil des Bodenmaterials im Zusammenhang mit den verschiedenen baulichen An-

passungen des Vorflutsystems verwendet werden. 

Das verbleibende Bodenmaterial wird angrenzend an die Ringgräben auf der Innenseite der Maßnah-

menfläche mit einer Mächtigkeit von max. 0,2 m aufgetragen. Diese Höhenbeschränkung ist einerseits 

aus Gründen des Bodenschutzes (Nährstoffeintrag) erforderlich, andererseits sollen dadurch auch 

nachteilige Wirkungen bezüglich des Maßnahmenziels Flächenvernässung vermieden werden. Der 

Auftrag erfolgt ohne Verdichtung des Bodens. 

Eine Begrünung oder Ansaat der Bodenauftragsflächen wird nicht vorgesehen, sie werden einer selbst-

ständigen Vegetationsentwicklung überlassen. Flächen mit Baum- oder Gehölzbestand sowie Röhricht-

flächen werden grundsätzlich vom Bodenauftrag freigehalten. Von Bäumen und Gehölzen wird ein 

Mindestabstand von 1,0 m bis zum Bodenauftrag eingehalten.  
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Abbildung 3: Übersicht der geplanten Maßnahmen  
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1.4.2 Projektwirkungen 

Die umweltrelevanten bau-, anlage- und betriebsbedingten Projektwirkungen werden in der nachfol-

genden Tabelle 1 dargestellt. 

Tabelle 1: Zusammenfassung der Projektwirkungen 

Art Beschreibung 

baubedingt 
(Dauer der Wir-
kung: befristet) 

- Beseitigung von Vegetation und vorübergehender Verlust von Lebensraum, 

- Eingriff in den Boden durch Abtrag, 

- Lärm-, Staub- und Abgas-Emissionen während der Bauzeit 

- nach Freilegung des degradierten Moorbodens kann es in einer ersten Phase zur 
  Auswaschung von Humin- und Nährstoffen kommen 

anlagebedingt 

(Dauer der Wir-
kung: dauerhaft) 

+ eigendynamische Entwicklung des Gewässers und Ausbildung naturnaher und 
   leitbildkonformer Strukturen, 

+ naturnahe Überflutungsverhältnisse und Verbesserung der standörtlichen  
   Bedingungen, 

+ Verbesserung der strukturellen und morphodynamischen Bedingungen in den 
    Gewässerläufen, 

+ Entwicklung leitbildkonformer und fließgewässerdynamischer Prozessabläufe, 

+ Entwicklung naturnaher Biotope, 

+ Schaffung neuer Lebensräume für Gewässer und auentypische Tier- und  
   Pflanzenarten, 

+ Förderung seltener Biozönosen, 

-  Biotopverlust durch Gewässerneuanlage und Verfüllung der Altgräben 

- Veränderung der Wasserbilanz im Gebiet durch Anlage der Ringgräben 

betriebsbedingt 

(Dauer der Wir-
kung: dauerhaft) 

- Durch Unterhaltung der Gräben Lärm- und Abgasemissionen  

- Ausbaggern führt zu Störungen im Lebensraum, Verlust von Lebewesen nicht 
  ausgeschlossen 

Legende: (+) - Wirkung zum Vorteil, (-) Wirkung zum Nachteil 

1.5 Planungs- und Untersuchungsraum 

1.5.1 Abgrenzung des Untersuchungsraums 

Das Plangebiet erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 278 ha zwischen den Ortschaften Teschendorf 

im Nordwesten, Petschow im Südwesten, Lieblingshof im Süden und Groß Lüsewitz im Norden. Eine 

detaillierte Lagedarstellung des Vorhabenraums kann dem Bestands- und Konfliktplan (Anlage zum 

LBP) entnommen werden. 

1.5.2 Naturräumliche Lage 

Entsprechend der Landesweiten Analyse und Bewertung von Landschaftspotenzialen in M-V [16] 

ergibt sich für den Untersuchungsraum folgende naturräumliche Einordnung: 

Tabelle 2: Naturräumliche Einordnung des Untersuchungsgebiets 

Kategorie Einordnung des Untersuchungsgebiets 

Landschaftszone 3. Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte 

Großlandschaft 30. Warnow-Recknitz-Gebiet 
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Kategorie Einordnung des Untersuchungsgebiets 

Landschaftseinheit 300. Flach- und Hügelland um Warnow und Recknitz 

 

2 Bestand und Bewertung von Naturhaushalt und Landschaftsbild 

Die Bestandserfassung im Rahmen des LBP baut auf den bereits in der UVU [8] dargestellten Bestands-

daten auf.  

2.1 Schutzgebiete 

Internationale Schutzgebiete sind vom Vorhaben nicht direkt betroffen. Im Umfeld der Wolfsberger 

Seewiesen befinden sich folgende Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung: 

• DE 1940-401, DE 1940-301: Teufelsmoor bei Horst (ca. 4,5 km östlich) 

• DE 2138-302: Warnowtal mit kleinen Zuflüssen (ca. 6 km westlich) 

• DE 1941-301: Recknitz- und Trebeltal mit Zuflüssen (ca. 5,4 km südlich) 

• DE 1840-302: Billenhäger Forst (ca. 3,3 km nördlich) 

Die Abbildung Abbildung 4 gibt einen Überblick über die Schutzgebiete im Umfeld des Vorhabens. 

 

 

Abbildung 4: Übersicht der Schutzgebiete im Planungsraum [1]  

 



BAB A 20 Lübeck-Stettin                 Planänderungsunterlage – U19.1N LBP 

Streckenabschnitt Sanitz - Tessin, VKE 2822 Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 

 

INROS LACKNER 15N/59N 

Die Vorhabenfläche liegt im Landschaftsschutzgebiet „Wolfsberger Seewiesen“ (L102). Das Schutzge-

biet ist ca. 6.100 ha groß und umfasst den gesamten Lauf der Kösterbeck, den Niedermoorbereich der 

Wolfsberger Seewiesen sowie landschaftsprägende Gehölze und Stillgewässer. 

Ziel ist es, ökologisch besonders wertvolle und vielfältige, natürliche, naturnahe und historisch gewach-

sene Landschaftsstrukturen zu erhalten, insbesondere die weiträumigen Grünlandbereiche. Mittels 

geeigneter Bewirtschaftung in Land- und Forstwirtschaft ist der Zustand des Gebietes in seiner Ge-

samtheit zu erhalten und zu verbessern. Hingegen ist die Zerschneidung des Gebietes durch Ver-

kehrstrassen und Bebauung zu vermeiden. Als zielführende Maßnahmen werden genannt (LSG VO § 

3, 4) [28]: 

• Stillgewässer einschließlich eines ihrer Größe und ihres Bewuchses angemessenen 

Randstreifens erhalten und pflegen, 

• Kösterbeck und ihr Grabensystem naturnah zurückbauen, 

• Schonende und naturverträgliche Gewässerunterhaltung und Forstwirtschaft, 

• Extensive landwirtschaftliche Nutzung, insbesondere die Grünlandnutzung im unmittelbaren 

Einzugsbereich der Kösterbeck, 

• Brüche der Niedermoorstandorte erhalten und pflegen. 

Etwa 6 km westlich befindet sich das Naturschutzgebiet „Kösterbeck“. 

Innerhalb der Vorhabenfläche sind die alten Torfstiche am nordwestlichen Randbereich als Flächenna-

turdenkmale ausgewiesen. 

2.2 Abiotischen Faktoren 

2.2.1 Geologische Verhältnisse und Relief 

Relief und geologischer Bau verdanken ihre heutige Gestalt und Differenzierung insbesondere den Vor-

gängen der späten Weichseleiszeit, das heißt, der letztmaligen Inlandeisbedeckung des Gebietes, dem 

Rückschmelzgeschehen des skandinavischen Inlandeises und der Tätigkeit des Schmelzwassers. 

Räumlich ergibt sich eine relativ klare Gliederung des Untersuchungsgebietes, denn die Wolfsberger 

Seewiesen liegen in einer weiträumigen Geländesenke innerhalb einer Grundmoränenfläche der wei-

ter südlich gelegenen Randlage der Mecklenburg-Phase der Weichselvereisung (W3). Die Geländehö-

hen liegen in tieferen Teilen der Senke zwischen + 24,5 und + 25 m HN (NHN + 0,15 m), steigen jedoch 

randlich bis auf ca. +27,5 m an. 

Das Gelände innerhalb der weiträumigen Niedermoorfläche ist in seiner Gesamtheit nicht eben, son-

dern steigt - ausgehend von tieferliegenden Bereichen innerhalb des Maßnahmenraumes etwa beid-

seits des Mittellaufes der Kösterbeck und des nördlich davon gelegenen A-Grabens zwischen + 24,5 

und + 25 m NHN - an den äußeren Rändern auf + 27,5 m NHN. Die südliche Maßnahmengrenze verläuft 

etwa bei einer Geländehöhe von + 25 m NHN, die nördliche schließt etwa Geländehöhen von + 26,5 m 

NHN ein.  

2.2.2 Boden 

Für das Schutzgut Boden wurde das hydrologisch-geologische Gutachten [7] ausgewertet sowie die 

Daten des Fachinformationssytems Umwelt LUNG M-V, Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpom-

mern [13] herangezogen. 
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Das Vorhabengebiet beschreibt ein Becken in einer weiträumigen Geländesenke, aus dem das Gelände 

zu allen Seiten deutlich auf Höhen von etwa + 40 bis + 50 m HM ansteigt. In der Geländesenke steht 

weiträumig ± sandiger Geschiebelehm / -mergel an, der randlich zu Tage tritt. Innerhalb der Senke 

entstand ein Staubecken mit dem vormals vorhandenen Wolfsberger See und der heute weiträumigen 

Niedermoorfläche.  

Der Geschiebelehm / -mergel enthält zum Teil 1 - 2 m mächtige Sandlagen. Randlich ist er anteilig von 

glazifluviatilen Feinsanden bedeckt, die in der gesamten Senke fast flächendeckend mit Mächtigkeiten 

von ca. 1 – 10 m verbreitet sind. Die Oberkante der Sande steigt umlaufend – in westliche Richtung mit 

deutlicher Längserstreckung bis zum westlichen Rand des Maßnahmenraumes - an. 

Oberhalb der sandigen Schicht befinden sich in der gesamten Senke Kalkmudde, untergeordnet Torf-

mudde. Ihre Mächtigkeit beträgt im Senkenzentrum über 2 m und nimmt zu den Rändern ab. Es han-

delt sich hier um Bildungen eines zunächst ± abflusslosen postglazialen Stausees. In Bohrungen wurden 

auch Muschelhorizonte angetroffen. Die Torfbildungen zeigen, dass der See während des Holozäns 

zunehmend verlandet ist. Die Torfverbreitung setzt randlich der Geländesenke fast überall bei Gelän-

dehöhen von etwa + 27,50 m NHN ein. Die Oberfläche fällt von den Rändern zum Zentrum der Senke 

ein. Die Mächtigkeit des Niedermoortorfes erreicht im Maßnahmenraum überwiegend 2 m, anteilig 

auch über 3 m (u. a. im Zentrum der Senke). Geringere Mächtigkeiten treten insbesondere im Norden, 

aber auch im Westen bis Südwesten des Maßnahmenraumes auf. 

Die in der Geländesenke vorkommenden organischen Böden sind z.T. durch intensive Grünlandnut-

zung (unter Einsatz von Entwässerungsmaßnahmen) vorbelastet, so dass die Mineralisation der orga-

nischen Substrate auf diesen Grünlandstandorten weit fortgeschritten ist. 

Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung für das Schutzgut Boden im Untersuchungsge-

biet sind die Niederung der Wolfberger Seewiesen mit ihren Niedermoorböden. 

Als Böden mit einer geringen Nährstoffversorgung haben Niedermoorböden generell eine hohe Eig-

nung für die Entwicklung besonderer Biotope. Die biotopbezogene Standortfunktion ist damit als hoch 

zu bewerten. Aufgrund der lange andauernden Nutzungseingriffe sind die Böden im Untersuchungs-

gebiet allerdings in fortschreitendem Maße degradiert und können ihre besondere Standortfunktion 

nur noch sehr eingeschränkt erfüllen.  

2.2.3 Grundwasser 

Das Grundwasser umfasst die Gesamtheit des unter der Erdoberfläche in Hohlräumen des Gesteins 

vorhandenen Wassers. Grundwasser kann in verschiedenen Schichten des geologischen Untergrundes 

vorkommen, sofern sie aus wasserdurchlässigen Gesteinen mit entsprechenden Hohlräumen beste-

hen. Im quartären Lockergestein des Jungmoränenlandes sind als grundwasserführende Schichten 

(Grundwasserleiter) namentlich die verschiedenen Sande und Kiese von Bedeutung. Schichten mit ge-

ringer Wasserdurchlässigkeit wirken dagegen als Grundwasserstauer bzw. Grundwassergeringleiter 

und trennen die verschiedenen Grundwasserstockwerke voneinander.  

Das Untersuchungsgebiet gehört zum Grundwasserkörper 21 WP_WA_9 in M-V. Er hat eine Größe von 

251,2 km². Die Wolfsberger Seewiesen liegen im nordöstlichen Teil des GWK. 

Im Untersuchungsgebiet liegt das Grundwasser hauptsächlich artesisch vor. Im südwestlichen Bereich 

liegt der Grundwasserflurabstand bei< = 5 m und ganz kleinflächig bei < = 10 m.  
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Die Grundwasserneubildung wird im gesamten Untersuchungsgebiet mit >100 - 150 mm/a ausgewie-

sen [13]. Die Deckschicht hat eine Mächtigkeit von > 5- 10 m und weist somit eine mittlere Geschützt-

heit auf. Das Grundwasserdargebot ist im Untersuchungsgebiet größtenteils potenziell nutzbar und 

gut gewinnbar, das nutzbare Dargebot liegt bei 878 [m³/d].  

Auf fast der gesamten Vorhabenfläche stehen Niedermoortorfe als Bodendeckschicht an. Niedermoor-

torfe haben eine sehr hohe Feldkapazität, d.h. sie können sehr große Wassermengen speichern. Die 

unterhalb des Niedermoortorfes anstehende Kalkmudde erfasst mit ihrer Verbreitungsgrenze in etwa 

den Maßnahmenraum und ist aufgrund ihrer Zusammensetzung als Grundwassergeringleiter einzu-

stufen. Deshalb sind im gesamten Vorhabengebiet Grundwasserflurabstände im Moorkörper zwischen 

± 0 und 0,5 m anzutreffen. Diese schwanken saisonbedingt sehr stark und können im Sommer bis auf 

1 m ansteigen. 

Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung des Schutzgutes Grundwasser sind Bereiche, in 

denen die Geschütztheit durch die Deckschichten nur gering sind. Diese sind im Vorhabenbereich in 

kleinen Teilen am südöstlichen und südwestlichen Rand anzutreffen. Die nachfolgende Abbildung 5 

gibt hierzu einen Überblick. 

 

 

Abbildung 5: Übersicht der Grundwasserdeckschichten im Planungsraum [1] 

2.2.4 Oberflächenwasser 

Im Vorhabengebiet befinden sich mit der Kleinen Kösterbeck (WAMU-1001) sowie dem Oberlauf der 

Kösterbeck (WAMU-1100) zwei nach WRRL berichtspflichtige Oberflächenwasserkörper.  

Die Kleine Kösterbeck (WAMU 1001) entspringt bei Broderstorf und fließt zunächst in östliche Richtung 

durch die Broderstorfer Brüche. Unterhalb der K20 biegt sie nach Süden ab und verläuft entlang des 

Lüsewitzer bzw. Neuendorfer Holzes in Richtung Wolfsberger Seewiesen. Im Vorhabengebiet trifft die 

Kleine Kösterbeck auf den Graben 15/6 (A-Graben) und führt über diesen bis zur Einmündung in Kös-

terbeck. Die kleine Kösterbeck gehört zu den organisch geprägten Bächen (LAWA-Typ 11) und hat eine 
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Länge von ca. 7.800 m. Die Strecke im Maßnahmenraum beträgt ca. 1.400 m. Sie ist im aktuellen Be-

wirtschaftungsplan als künstliches Gewässer eingestuft. Sowohl das ökologische Potential als auch der 

chemische Zustand werden als schlecht bewertet.  

Der Wasserkörper WAMU-1100 stellt den Oberlauf der Kösterbeck dar. Die Kösterbeck entspringt in 

Sanitz und fließt zunächst durch die Ortschaften Oberhof, Klein Wehnendorf und Wehnendorf bevor 

sie die Wolfsberger Seewiesen von Ost nach West durchströmt. Unterhalb der K20 geht der Wasser-

körper WAMU-1100 in den WAMU-1000 über. In der Niederung der Wolfsberger Seewiesen wurde 

der Lauf der Kösterbeck im Zuge der Melioration als künstliches Gewässer angelegt. Der Oberlauf der 

Kösterbeck ist rund 12,4 km lang und entspricht dem LAWA-Fließgewässer-Typ 11 „organisch gepräg-

ter Bach“. Die Strecke im Maßnahmenraum beträgt ca. 2.010 m. Sie ist im aktuellen Bewirtschaftungs-

plan als künstliches Gewässer eingeordnet. Sowohl das ökologische Potential als auch der chemische 

Zustand werden als schlecht bewertet. 

Im westlichen Randbereich sind die Torfstiche die einzigen stehenden Gewässer im Vorhabenbereich. 

Die Vorhabenfläche liegt fast vollständig in einem Wasserschutzgebiet mit der Kennung 

MV_WSG_1938_08. Es ist als Oberflächenwasserschutzzone II ausgewiesen. Die Abbildung 6 gibt 

hierzu einen Überblick. 

 

 

Abbildung 6: Übersicht der Wasserschutzgebiete im Planungsraum [1] 

Aufgrund des grabenhaften Ausbaus beider Fließgewässer im Vorhabenbereich und der Einstufung als 

künstliche Gewässer wird diesen nur eine mittlere Bedeutung zugewiesen. Die Torfstiche im westli-

chen Bereich haben hingegen aufgrund ihrer hohen Biotopfunktion eine hohe Bedeutung. 

2.2.5 Klima 

Eine ausführliche Bewertung des Schutzgutes Klima erfolgt in der UVU [8]. Deshalb erfolgt an dieser 

Stelle nur eine kurze Zusammenfassung. 
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Großräumig betrachtet liegt der Untersuchungsraum innerhalb der Westwindzone der gemä-ßigten 

Breiten. Die makroklimatischen Verhältnisse im Untersuchungsraum werden geprägt durch die Nähe 

zur Ostsee, d.h. es liegt ein gemäßigtes, Seeklima mit überwiegend westlichen Winden vor. Lokalkli-

matisch besitzt die Wolfsberger Seewiese mit der Kösterbeck eine Bedeutung als Kaltluftsammelge-

biet, dient dem Luftaustausch, sorgt für eine hohe Feuchtigkeit und ist windoffen. 

Für das angrenzende Gemeindegebiet Dummerstorf werden mittlere Jahrestemperaturen zwischen 

7,5 C° und 8 C° angegeben. Der mittlere Niederschlag beträgt ca. 600 mm und ist somit als nieder-

schlagsnormal bis niederschlagsbegünstigt einzuordnen.  

Die Wolfsberger Seewiese zeichnet sich als Kaltluftsammelgebiet aus, welches dem Luftaustausch 

dient, windoffen ist und für hohe Feuchtigkeit sorgt. Während austauscharmer Hochdruckwetterlagen 

fungieren die Wolfsberger Seewiesen als nächtliche Kaltluftentstehungsgebiete. Dabei ist die Intensi-

tät der Kaltluftbildung im Einzelnen von den speziellen Untergrundverhältnissen abhängig (Vegetati-

onsbedeckung, Boden). Kaltluftsammelgebiete zeichnen sich durch besonders niedrige Nachttempe-

raturen und eine erhöhte Frostgefährdung und Frosthäufigkeit aus. 

Die Ermittlung von besonderen Wert- und Funktionselementen für das Klima erfolgt entsprechend der 

Vorgaben des LBP-Leitfadens. Allerdings sind im Vorhabengebiet keine Wert- und Funktionselemente 

mit besonderer Bedeutung für das Klima vorhanden. Denn bei der Bestandbewertung wird die Frage-

stellung nach der Leistungsfähigkeit des jeweiligen Naturraumes, die anthropogen verursachten Be-

lastungen des Klimas und der Luftqualität zu mindern oder auszugleichen, zugrunde gelegt. Entschei-

dendes Bewertungskriterium ist, neben dem Ausgleichspotential der Fläche an sich, die Anbindung an 

einen Wirkraum (beispielsweise klimatisch und lufthygienisch vorbelastete Siedlungsräume). Diese An-

bindung ist für den Vorhabenbereich aber nicht gegeben, weshalb die Bedeutung aus klimatischer 

Sicht als nachrangig beurteilt wird. 

2.2.6 Landschaftsbild 

Unter dem Begriff „Landschaftsbild“ versteht man die sinnlich wahrnehmbare äußere Erscheinungs-

form von Natur- und Landschaft. Die Wahrnehmung der Landschaft durch den Menschen erfolgt in 

erster Linie visuell, wird aber auch durch andere Sinnesreize (Lärm, Geruch) beeinflusst. Der so defi-

nierte Landschaftsbildbegriff ist damit eine im Wesentlichen ästhetische Kategorie. Eine als ästhetisch 

empfundene Landschaft besitzt für den Menschen nicht zuletzt einen erhöhten Erlebniswert. Mithin 

ergeben sich aus dem Landschaftsbild auch Aspekte der natürlichen Erholungseignung eines Raumes. 

Kriterien für die Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbildes orientieren sich am Landschafts-

begriff des BNatSchG (§ 1), wonach Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Le-

bensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung zu schützen, zu pflegen und 

zu entwickeln sind. 

Die Aussagen zum Landschaftsbild und zur natürlichen Erholungseignung beziehen sich im Wesentli-

chen auf die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsstudie [8], deren Ergebnisse in Bezug auf die Krite-

rien wie folgt zusammenzufassen sind: 

Kriterium Merkmale Bewertung 

Vielfalt • eben bis flach wellige Senke 

• zahlreiche kleine Fließgewässer und Gräben, 
Kösterbeck 

hoch 
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• Grünland, Baumreihen an Gräben, Feldgehölze, 
Hecken 

• Grünlandwirtschaft (dominiert), kleinflächiger 
Ackerbau und Forstwirtschaft 

Eigenart • Artenreiche Feuchtwiesen 

• schöne Altholzbestände, Kopfbaumreihen 

• Mäh- und Weidewirtschaft 

• Quellgebiet der Kösterbeck im 
Warnoweinzugsgebiet 

hoch 

Schönheit • Niederungsraum bildet die Raumgrenze 

• schöner Wechsel von Grünland und Wald 

• Niederungs- und Kulturlandschaft mit vielen 
schönen Landschaftselementen 

• Stimmigkeit der Nutzungen in der Landschaft 
(harmonisch) 

hoch 

 

Die Schutzwürdigkeit der „Kösterbeckniederung“ als Landschaftsbildeinheit“ wird in der UVS mit hoch 

eingestuft. Die Wolfsberger Seewiese stellt demnach eine abwechslungsreiche Niederung, mit einem 

schönen Wechsel von Wiesen und Bäumen in der Landschaft dar. Allerdings gibt es auch Vorbelastun-

gen, die sich vor allem in Veränderungen der Landschaft durch Melioration manifestieren. 

2.2.7 Zusammenfassung der abiotischen Wert- und Funktionselemente 

Eine zusammenfassende Übersicht einschließlich der jeweiligen Einstufung als Wert- und Funktions-

element allgemeiner bzw. besonderer Bedeutung ist in Tabelle 3 enthalten. 

Die Ermittlung von besonderen Wert- und Funktionselementen erfolgt entsprechend der Vorgaben 

des LBP-Leitfadens (Anhang VI) [11]. 

Tabelle 3: Bestandsüberblick und Bewertung der abiotischen Wert- und Funktionselemente 

Bestandsüberblick  Vorbelastungen 

Bewertung 

gemäß 

UVU 

Einstufung 

LBP 

Boden    

Niedermoorböden als Elemente besonderer 

Funktion durch spezielle Standortbedingungen 

für spezialisierte Biotopgemeinschaften 

- Lang andauernde Melioration und 

landwirtschaftliche Nutzung hat zu De-

gradation und Mineralisierung der 

Moorböden geführt. 

mittel WaB 

Grundwasser    

Grundwasserleiter Flurabstand ca. 5-10 m, mit 

ausreichender Deckschicht  

 

Oberflächennaher Grundwasserleiter im Moor-

körper 

- in nahezu allen Bereichen der Vorha-

benfläche liegen geschützte Bereiche 

vor,  

- Meliorative Eingriffe in den Moorkör-

per führen zu starken jahreszeitlichen 

Schwankungen in den Flurabständen 

mittel 

 

 

mittel 

WaB 

Oberflächenwasser 
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Bestandsüberblick  Vorbelastungen 

Bewertung 

gemäß 

UVU 

Einstufung 

LBP 

Fließgewässer 

als künstliche Gewässer eingestuft - Grabenhafter naturferner Ausbau, als 

Gewässer 2. Ordnung regel- 

mäßige Pflege durch WBV 

 

 

gering WaB 

Standgewässer 

Torfstiche im westlichen Randbereich, als Na-

turdenkmale ausgewiesen 

- naturbelassen, sie bieten hohes Wie-

derbesiedelungspotential für die Vor-

habenfläche 

hoch WbB 

Klima und Luft 

- Als Geländesenke Funktion einer Kaltluft-

sammelstelle 

- Keine Anbindung an potenzielle Wirk-

räume 

gering WaB 

Landschaftsbild    

- Abwechslungsreiche Niederung  - Vorbelastungen durch menschliche 

Eingriffe insbesondere Melioration 

- Vorhandene Hochspannungsleitung 

kreuzt das Gebiet  

hoch WbB 

Erläuterungen: WaB – Wert- und Funktionselement allgemeiner Bedeutung, WbB – Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung 

2.3 Biotischen Faktoren 

2.3.1 Potenzielle natürliche Vegetation 

Unter der potenziellen natürlichen Vegetation (pnV) ist nach TÜXEN die Vegetation zu verstehen, die 

sich ohne menschlichen Einfluss an einem Standort einstellen würde [18]. Die potenzielle natürliche 

Vegetation stellt einen hypothetischen, gedachten Zustand einer höchstentwickelten Vegetation dar, 

die den aktuellen Standortbedingungen der jeweiligen Standorte entspricht. In Bezug auf den natur-

räumlichen Ausgangszustand würden sich laut LRP MMR im Vorhabenbereich Traubenkirschen-Erlen- 

Eschenwald und im südwestlichen Teilbereich ein Übergang zum Eutrophen Erlenbruchwald sumpfi-

ger/sehr nasser Standorte entwickeln [15]. 

2.3.2 Biotoptypen 

Die flächendeckende Kartierung der Biotope im Untersuchungsgebiet erfolgte gemäß „Anleitung für 

die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern“ (LUNG M-

V 2013). Der Kartierungszeitraum erstreckte sich von Mitte Juli bis Mitte September 2020. Zusätzlich 

zur Biotopkartierung erfolgte im selben Zeitraum eine Erfassung von geschützten und/oder national 

wie regional gefährdeten Pflanzenarten, sowie von geschützten Einzelgehölzen mit deren Brusthöhen-

durchmesser (BHD), Stammanzahl und Vitalität.  

Die erfassten Biotope sind hinsichtlich ihrer Bedeutung zu beurteilen. In die Beurteilung sind gemäß 

Leitfaden zur Erstellung und Prüfung Landschaftspflegerischer Begleitpläne die Erkenntnisse aus den 

Erfassungen zur Vegetation und Tierwelt (vgl. die nachfolgenden Kapitel) einzubeziehen [11]. 
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Kriterien zur Beurteilung der naturschutzfachlichen Bedeutung der kartierten Biotope sind: 

▪ Natürlichkeit des Biotoptyps 

▪ Gefährdung und Seltenheit des Biotoptyps 

▪ Vollkommenheit des Biotoptyps 

▪ Ersetzbarkeit, Wiederherstellbarkeit des Biotoptyps 

Die naturschutzfachliche Einstufung wird als „Biotopwert“ nach einem vierstufigen Bewertungssystem 

ermittelt, in dem die Bedeutung der unterschiedlichen Biotoptypen voneinander abgegrenzt wird. 

Naturschutzfachliche Einstufung Bedeutungsklasse 

0-2 nachrangig 

3-5 mittel 

6-7 hoch 

8-10 sehr hoch 

 

Die nachfolgende Tabelle 4 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die kartierten Biotoptypen 

im Vorhabengebiet.  

Tabelle 4: Bestandsüberblick kartierter Biotoptypen im Vorhabengebiet 

Code Biotoptyp Fläche 
[ha] 

Biotopwert Bemerkung/  
Betroffenheit 

 Geschütze Biotope    

BFX Feldgehölz aus überwiegend heimischen 
Baumarten 

0.38   

BLM Mesophiles Laubgebüsch 0.09   

BLR Ruderalgebüsch 0.02   

GFF (ÜC: 
USW) 

Permanentes Kleingewässer mit Flutrasen 0.01   

GFR Nasswiese eutropher Moor- und Sumpf-
standorte 

17.82 7 o Verlust durch Gewässer-
neuanlage 

 

SEL (ÜC: 
USW) 

Permanentes Kleingewässer mit Wasser-
linsen-, Froschbiss- und Krebsscheren-
schwimmdecke 

1.42   

VGR Rasiges Großseggenried 2.23   

VHF Hochstaudenflur feuchter Moor- und 
Sumpfstandorte 

0.27   

VQR Quellried/-röhricht 0.10   

VRB Fließgewässerröhricht 3.35 7 o Verlust durch Gewässer-
neuanlage 

o Verlust durch Überbau-
ung 

 

VRL Schilf-Landröhricht 2.28 7 o Verlust durch Gewässer-
neuanlage 

 

VRP Schilfröhricht 0.16   

VRW Wasserschwadenröhricht 0.07   
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Code Biotoptyp Fläche 
[ha] 

Biotopwert Bemerkung/  
Betroffenheit 

VSZ Standorttypischer Gehölzsaum an Gewäs-
sern 

2.37 8 o Verlust durch Gewässer-
neuanlage 

 

VWD (ÜC: 
BLM) 

Feldgehölz mit Feuchtgebüsch stark ent-
wässerter Standorte 

2.39   

VWN Feuchtgebüsch eutropher Moor- und 
Sumpfstandorte 

9.52   

WFR Erlen- (und Birken-) Bruch feuchter, eu-
tropher Standorte 

0.94   

WNR Erlen- (und Birken-) Bruch nasser, eu-
tropher Standorte 

0.22   

 Ungeschütze Biotope    

ABO Ackerbrache ohne Magerkeitszeiger 1.15   

BBJ Jüngerer Einzelbaum <0.01   

BLR Ruderalgebüsch <0.01   

FGB Graben mit intensiver Instandhaltung 0.20 3 o Verlust durch Gewässer-
neuanlage 

 

FGN Graben mit extensiver bzw. ohne Instand-
haltung 

9.80 5 o Verlust durch Gewässer-
neuanlage 

o Verlust durch Überbau-
ung 

o Baubedingt temporär 
beeinträchtigt 

 

FGX Graben, trockengefallen oder zeitweilig 
wasserführend, extensive oder keine In-
standhaltung 

2.11 5 o Verlust durch Gewässer-
neuanlage 

o Verlust durch Überbau-
ung 

o Baubedingt temporär be-
einträchtigt 

FGY Graben, trockengefallen oder zeitweilig 
wasserführend, intensive Instandhaltung 

0.27   

GFD Sonstiges Feuchtgrünland 103.19 6 o Verlust durch Gewässer-
neuanlage 

o Baubedingt temporär be-
einträchtigt 

GFF Flutrasen 2.13   

GIM Intensivgrünland auf Mineralstandort 2.28   

GIO Intensivgrünland auf Moorstandorten 34.69 3 o Verlust durch Gewässer-
neuanlage 

 

GMA Artenarmes Frischgrünland 0.12   

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt 1.61 1 o Verlust durch Gewässer-
neuanlage 

 

RHK Ruderaler Kriechrasen 1.22   

RHN Neophyten-Staudenflur 0.01   

RHU Ruderale Staudenflur, frisch, auf Mineral-
standort 

0.12   
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Code Biotoptyp Fläche 
[ha] 

Biotopwert Bemerkung/  
Betroffenheit 

VHD Hochstaudenflur stark entwässerter Moor- 
und Sumpfstandorte 

73.47 4 o Verlust durch Gewässer-
neuanlage 

o Baubedingt temporär be-
einträchtigt 

VWD Feuchtgebüsch stark entwässerter Stand-
orte 

3.02   

VWN Feuchtgebüsch eutropher Moor- und 
Sumpfstandorte 

<0.01   

WEX Sonstiger Eichen- und Eichenmischwald 1.12   

WFD Erlen- und Birkenwald stark entwässerter 
Standorte 

5.33   

WXS Sonstiger Laubholzbestand heimischer Ar-
ten 

0.16   

XAS Sonstiger Offenbodenbereich <0.01   

Legende:  grau hinterlegt – vom Vorhaben betroffene Biotope, Biotopwert laut Anlage V des LBP-Leitfadens [11] 

 

Die Lage der Biotopflächen kann dem Bestands- und Konfliktplan entnommen werden (Anlage 1 zum LBP). 

2.3.3 Flora 

Eine ausführliche Analyse der floristischen Verhältnisse im Vorhabengebiet enthält die UVU [8]. Eine Liste 

der geschützten und gefährdeten Arten, die im Vorhabenbereich vorgefunden wurden, soll hier als Zusam-

menfassung dienen. 

Tabelle 5: Liste der kartierten geschützten Pflanzenarten 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name BArtSchV RL D RL M-V  

Gelbe Teichrose Nuphar lutea b.g.   

Großer Klappertopf Rhinanthus serotinus  3 2 

Knotiges Mastkraut Sagina nodosa  2 2 

Krebsschere Stratiotes aloides b.g. 3 3 

Kuckucks-Lichtnelke Lychnis flos-cuculi   3 

Schild-Ehrenpreis Veronica scutellata   3 

Schlangen-Wiesenknöterich Bistorta officinalis   2 

Sumpf-Blutauge Comarum palustre   3 

Sumpf-Schwertlilie Iris pseudacorus b.g.   

Wiesen-Schaumkraut Cardamine pratensis   3 

Wiesen-Segge Carex nigra   3 

Zwerg-Laichkraut Potamogeton cf. pusillus   3 

 

Legende:  BArtSchV = Bundesartenschutzverordnung, RL D= Rote Liste Deutschland (METZING et al. 2018), 

RL M-V= Rote Liste Mecklenburg-Vorpommern (VOIGTLÄNDER & HENKER 2005), Kategorien: b.g. = 

besonders geschützt, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, Sumpf-Schwertlilie = vom Vorhaben 

direkt betroffen. 

 



BAB A 20 Lübeck-Stettin                 Planänderungsunterlage – U19.1N LBP 

Streckenabschnitt Sanitz - Tessin, VKE 2822 Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 

 

INROS LACKNER 25N/59N 

An besonders geschützten Arten wurden die Gelbe Teichrose (Nuphar lutea), die Sumpf-Schwertlilie 

(Iris pseudacorus) und die Krebsschere (Stratiotes aloides) vorgefunden, wobei die ersten beiden als 

ungefährdet gelten. Die Gelbe Teichrose wurde vorwiegend in der Kösterbeck vorgefunden, während 

die Sumpf-Schwertlilie verstreut bis häufig im ganzen UG vorkommt (v.a. in den Gräben). Die Krebs-

schere gilt hingegen sowohl national wie regional als gefährdet und wurde nur zweimal im westlichen 

Teil des UG vorgefunden. Bei beiden Fundorten, ein ehemaliger Torfstich und ein breiter Grabenab-

schnitt, handelt es sich jedoch um relativ große Bestände.  

An gefährdeten, submersen Makrophyten war lediglich das Zwerg-Laichkraut (Potamogeton pusillus) 

in einem Abschnitt des südlich verlaufenden Grenzgrabens vertreten. Sehr selten wurden im nördli-

chen Teil des UG außerdem die in Mecklenburg-Vorpommern stark gefährdeten Kräuter Großer Klap-

pertopf (Rhinanthus serotinus), Knotiges Mastkraut (Sagina nodosa) und Schlangen-Wiesenknöterich 

(Bistorta officinalis) vorgefunden.  

Die in Mecklenburg-Vorpommern gefährdeten Arten Schild-Ehrenpreis (Veronica scutellata) und Wie-

sen-Schaumkraut (Cardamine pratensis) kamen im südlichen Teil des UG ebenfalls nur sehr selten mit 

einzelnen Individuen vor. Sumpf-Blutauge (Comarum palustris) und Wiesen-Segge (Carex nigra) (beide 

RL M-V 3) wurden sowohl im Süden wie im Norden gefunden, jedoch handelt es sich auch bei diesen 

Fundorten um kleinere Bestände. Die Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi, RL M-V 3) ist als einzige 

gefährdete Art etwas häufiger im Feuchtgrünland anzutreffen, vor allem in der nördlichen Hälfte. 

2.3.4 Fauna 

Zur Erfassung des faunistischen Bestandes wurden im Jahr 2020 umfangreiche Kartierungen durchge-

führt [2]. Gegenstand der Kartierungen waren folgende Tierarten/-gruppen: 

• Fischotter/Biber 

• Fledermäuse 

• Brutvögel 

• Amphibien 

• Schmetterlinge (Lepidoptera) 

• Libellen 

• Großmuscheln 

• xylobionte Käfer (Strukturkartierung) 

Im Folgenden werden die für den Vorhabenbereich übertragbaren Informationen herangezogen, so-

weit ein bewertungsrelevanter Bezug auf die betroffenen Biotope besteht. 

2.3.4.1 Fischotter und Biber 

Die Erhebungen zu den Arten Fischotter und Biber erfolgte gemäß Methodenblatt S2 der HVA (ALB-

RECHT et. al 2014) im Rahmen einer Begehung am 24.04.2020. Dabei wurden die Uferabschnitte hin-

sichtlich des Bibers an allen geeigneten Gewässern im Untersuchungsraum auf Baue bzw. Burgen, Röh-

ren, Ausstiegen, Wechseln sowie Fraßspuren und Markierungshügeln untersucht. Bezüglich des Fisch-

otters sind alle Fließgewässer, aber auch exponierte Plätze, wie Brücken mit Uferstreifen und/ oder 

großen Steinen auf Losung, Trittsiegel und Markierungen überprüft worden. 
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Die Kartierung hat ergeben, dass für den Fischotter und für den Bieber kein signifikanter Nachweis 

erbracht werden konnte. Es ist daher davon auszugehen, dass die Wolfberger Seewiese derzeit kein 

Lebensraum für den Fischotter und den Bieber darstellt.  

2.3.4.2 Fledermäuse 

Die Untersuchung der Fledermausfauna erfolgte im Bereich ausgewählter, potenzieller Jagdhabitate 

in Anlehnung an ALBRECHT et. al. Im Rahmen der Erhebung wurden stationäre Erfassungsgeräte an 

drei Standorten installiert. Zur Aufzeichnung verwendet wurden Batlogger M (Mikrophon FG Black) 

der Firma Elekon AG. 

Im Untersuchungsraum konnten die in Tabelle 6 aufgeführten Fledermausarten nachgewiesen wer-

den. 

Tabelle 6: Liste der kartierten geschützten Pflanzenarten 

Taxa  RL M-V RL D BArtSchV FFH-RL 

 Anhang EHZ DE 

Großer Abendsegler 

(Nyctalus noctula)  
3 V b. g. IV U1 

Kleiner Abendsegler 

(Nyctalus leisleri)  
1 D b. g. IV FV 

Breitflügelfledermaus 

(Eptesicus serotinus)  
3 G b. g. IV U1 

Rauhautfledermaus 

(Pipistrellus nathusii)  
4 * b. g. IV U1 

Zwergfledermaus 

(Pipistrellus pipistrellus)  
4 * b. g. IV FV 

Mückenfledermaus 

(Pipistrellus pygmaeus)  
N D b. g. IV FV 

Braunes Langohr 

(Plecotus auritus) 
4 V b. g. IV FV 

Legende:  BArtSchV = Bundesartenschutzverordnung „b. g.“ = besonders geschützt; RLD = Rote Liste Deutschland 

(HAUPT et al., 2009); RL M-V = Rote Liste Mecklenburg-Vorpommern (LABES 1991) 1 = Vom Aussterben 

bedroht, 3 = Gefährdet, 4 = Potentiell gefährdet, V = Vorwarnliste,  

G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes, D = Daten unzureichend / keine Einstufung möglich,  

* = ungefährdet, N = nach Veröffentlichung nachgewiesen (Status unbekannt), EHZ = Erhaltungszustand 

nach (BFN 2019), U1 = ungünstig-unzureichend, U2 = ungünstig-schlecht, FV = günstig 

 

Insgesamt war die Aktivität an den Untersuchungsstandorten verhältnismäßig gering. Dennoch wurde 

für das Gebiet eine regelmäßige Frequentierung von Fledermäusen nachgewiesen, wobei die Aktivität 

im nördlichen Bereich des Untersuchungsraumes im Vergleich zum südlichen deutlich höher ausfiel. 

Am Häufigsten wurde die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) nachgewiesen. Ebenfalls treten 

die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) und der Große Abendsegler (Nyctalus noctula) regelmä-

ßig auf. Alle nachgewiesenen Fledermausarten nutzen das Plangebiet höchstwahrscheinlich haupt-

sächlich als Jagdrevier. Die diverse Biotopstruktur des Untersuchungsraumes bietet für die verschie-

denen Jagdstrategien gleichermaßen geeignete Voraussetzungen. Eine gewisse Quartiereignung wer-

den den Bruchwaldbeständen im Plangebiet zugesprochen. 
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2.3.4.3 Brutvögel 

Zur Erfassung der lokalen Brutvogelfauna wurde eine Revierkartierung nach den Methodenstandards 

von SÜDBECK ET AL. durchgeführt. Die Begehungen erfolgten an sechs Tag- und vier Nachterminen im 

Zeitraum April bis Juli 2020, jeweils bei geeigneten Witterungsbedingungen. 

Bei den Kartierungen konnten insgesamt 57 Brutvogelarten nachgewiesen werden. Alle festgestellten 

Arten, Anzahl der Reviere sowie Gefährdungsgrad und Schutzstatus sind der Tabelle 7 zu entnehmen. 

Zudem sind in Tabelle 8 Nachweise zusätzlicher Arten dargestellt, denen jedoch kein Revier zugeordnet 

werden konnte und die ggf. als Nahrungsgast oder Durchzügler das Gebiet vereinzelt aufsuchten. 

Tabelle 7: Vogelnachweis mit Brutstatus im Gebiet 

Deutscher 

Name  
Wissenschaftlicher Name  Reviere/Status  

VSRL 

Anh.1  
RL D  

RL 

M-V  
Brutplatz 

Amsel  Turdus merula  2 BP/ (12 x A; 2 x B)   *  *  Fr 

Bachstelze  Motacilla alba  3 BP/ (2 x B, 1 x C)   *  *  Bo, Ni, Gb 

Baumpieper  Anthus trivialis  3 BP/ (2 x A, 3 x B)   3  3  Bo 

Blässralle  Fulica atra  2 BP/ (2 x B)   *  V  Bo, Rö 

Blaukehlchen  Luscinia svecica  6 BP/ (2 x A, 5 x B, 1 x C)   *  *  Rö 

Blaumeise  Parus caeruleus  4 BP/ (4 x B)   *  *  H 

Braunkehlchen  Saxicola rubetra  
78 BP/ (15 x A, 72 x B, 

 6 x C)  
 2  3  Bo 

Buchfink  Fringilla coelebs  3 BP/ (6 x A, 3 X B)   *  *  Fr 

Buntspecht  Dendrocopos major  1 BP/ (2 x A, 1 x B)   *  *  H 

Dorngrasmücke  Sylvia communis  53 BP/ (12 x A, 52 x B, 1 x C)   *  *  Fr 

Feldlerche  Alauda arvensis  
170 BP/ (11 x A, 169 x B,  

1 x C)  
 3  3  Bo 

Feldschwirl  Locustella naevia  49 BP/ (8 x A, 49 x B)   3  2  Bo 

Feldsperling   1 BP/ (1 x C)     

Fitis  Phylloscopus trochilus  41 BP/ (19 x A, 41 x B)   *  *  Bo 

Gartengrasmü-

cke  
Sylvia borin  20 BP/ (6 x A, 20 x B)   *  *  Fr 

Gelbspötter  Hippolais icterina  10 BP/ (2 x A, 10 x B)   *  *  Fr 

Goldammer  Emberiza citrinella  38 BP/ (4 x A, 38 x B)   V  V  Bo 

Grauammer  Emberica calandra  2 BP/ (4 x A, 2 x B)   V  V  Bo 

Grauschnäpper  Muscicapa striata  2 BP/ (2 x B)   V  *  Ni 

Haussperling  Passer domesticus  1 BP/ (1 x C)   V  V  Gb, H, Ni 

Heckenbrau-

nelle  
Prunella modularis  18 BP/ (3 x A, 18 x B)   *  *  Fr 

Klappergrasmü-

cke  
Sylvia curruca  4 BP/ (2 x A, 4 x B)   *  *  Fr 

Kohlmeise  Parus major  14 BP/ (2 x A, 14 x B)   *  *  H 

Krickente  Anas crecca  1 BP/ (1 x B)   3  2  Bo 

Kuckuck  Cuculus canorus  6 BP/ (6 x B)   V  *  P 

Mäusebussard  Buteo buteo  1 BP/ (1 x C)   *  *  Ho 

Mönchsgrasmü-

cke  
Sylvia atricapilla  33 BP/ (14 x A, 33 x B)   *  *  Fr 

Nachtigall  Luscinia megarhynchos  1 BP/ (1 x B)   *  *  Fr 

Nebelkrähe  Corvus cornix  2 BP/ (2 x C)   *  *  Fr 

Neuntöter  Lanius collurio  10 BP/ (7 x A, 10 x B)  x  *  V  Fr 

Pirol  Oriolus oriolus  1 BP/ (1 x B)   V  *  Fr 

Rauchschwalbe  Hirundo rustica  1 BP/ (1 x C)   3  V  Ni, Gb, 

Ringeltaube  Columba palumbus  2 BP/ (1 x A, 2 x B)   *  *  Fr 
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Deutscher 

Name  
Wissenschaftlicher Name  Reviere/Status  

VSRL 

Anh.1  
RL D  

RL 

M-V  
Brutplatz 

Rohrammer  Emberiza schoeniclus  
109 BP/ (4 x A, 106 x B,  

3 x C)  
 *  V  Bo, Rö 

Rotkehlchen  Erithacus rubecula  1 BP/ (1 x B)   *  *  Bo 

Schilfrohrsänger  
Acrocephalus schoenobae 

nus 
23 BP/ (10 x A, 23 x B)   *  V  Fr/Bo, Rö 

Schlagschwirl  Locustella fluviatilis  5 BP/ (5 x A, 5 x B)   *  *  Fr/Bo 

Schwarzkehl-

chen  
Saxicola rubicola  9 BP/ (2 x A, 7 x B, 2 x C)   *  *  Bo 

Singdrossel  Turdus philomelos  6 BP/ (6 x B)   *  *  Fr 

Sprosser  Luscinia luscinia  7 BP/ (9 x A, 7 x B)   *  *  Fr 

Star  Sturnus vulgaris  1 BP/ (1 x B)   3  *  H 

Stieglitz  Carduelis carduelis  2 BP/ (3 x A, 2 x B)   *  *  Fr 

Stockente  Anas platyrhynchos  4 BP/ (4 x B)   *  *  Bo, Rö 

Sumpfmeise  Parus palustris  1 BP/ (1 x A)   *  *  H 

Sumpfrohrsän-

ger  
Acrocephalus palustris  87 BP/ (27 x A, 87 x B)   *  *  Fr/Bo 

Teichralle  Gallinula chloropus  1 BP/ (1 x B)   V  *  Rö 

Teichrohrsänger  Acrocephalus scirpaceus  12 BP/ (3 x A, 12 x B)   *  V  Rö 

Wacholderdros-

sel  
Turdus pilaris  1 BP/ (1 x A, 1 x B)   *  *  Fr 

Wachtel  Coturnix coturnix  2 BP/ (4 x A, 2 x B)   V  *  Bo 

Wachtelkönig  Crex crex  12 BP/ (6 x A, 12 x B)  x  2  3  Bo 

Wasserralle  Rallus aquaticus  1 BP/ (2 x A, 1 x B)   V  *  Bo 

Wiesenpieper  Anthus pratensis  70 BP/ (51 x B, 19 x C)   2  2  Bo 

Zaunkönig  Troglodytes troglodytes  11 BP/ (2 x A, 11 x B)   *  *  Fr, Ni 

Zilpzalp  Phylloscopus collybita  16 BP/ (10 x A, 16 x B)   *  *  Bo 

Zwergtaucher  Tachybaptus ruficollis  1 BP/ (1 x B)   *  *  Bo, Rö 

Legende:  VSRL Anh. 1 = Vogelschutzrichtlinie Anhang 1 (VS-RL 2009); RL D = Rote Liste Deutschland (GRÜNEBERG et. al. 

2015); RL M-V = Rote Liste M.-V. (VÖKLER 2014), RL Kategorien: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vor-

warnliste, * = ungefährdet, Status A: mögliches Brüten, Status B = Brutverdacht, Status C = Brutnachweis, Bo = 

Bodenbrüter, Fr = Freibrüter, Fr/Bo = bodennaher Freibrüter, Gb = Gebäudebrüter, H = Höhlenbrüter, Ho = 

Horstbrüter, Ni = Nischenbrüter, P = Brutparasit, Rö = Röhrichtbrüter, BP- Brutpaar, Statusdefinition siehe Text 
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Tabelle 8: Vogelnachweis ohne Brutstatus im Gebiet  

Art  Bemerkung 
Bekassine  Kein BV, nur Aprilnachweise von Durchzüglern 
Birkenzeisig  Kein BV, nur überfliegend 
Drosselrohrsänger  Kein BV, Ende Mai Nachweis eines Durchzüglers, Habitat ungeeignet 
Elster  Kein BV, kein Neststandort gefunden 
Eisvogel  Kein BV, rufend abfliegend, keine geeignete Brutstätte im UG 
Höckerschwan  Kein BV, einmalige Beobachtung eines Paares 
Kranich  Kein BV, einmalige Beobachtung eines Paares 
Kleiber  Kein BV, im Juni Beobachtungen von dismigrierenden Juvenilen 
Kleinspecht  Kein BV, nur Juni Beobachtungen 
Rohrweihe  Kein BV, nur Nahrungsgast 
Rohrschwirl  Kein BV, plötzliches Auftauchen im Juni, kann nicht als BV gewertet werden 
Schwanzmeise  Kein BV, im Juni Beobachtungen von dismigrierenden Juvenilen 
Sperbergrasmücke  Kein BV, einmalige Beobachtung eines singenden Männchens (1 x A) 
Steinschmätzer  Kein BV, rastende Durchzügler 
Wanderfalke  Kein BV, überfliegend 
Wendehals  Kein BV, obwohl zwei Mal festgestellt, ist das Habitat unpassend 
Waldwasserläufer  Kein BV, rastender Durchzügler 

 

Aufgrund der fehlenden oder nur eingeschränkten Nutzung (seltene, späte oder nur teilweise Flächen-

mahd) ist der Maßnahmenraum insbesondere für wiesenbrütende Vögel von überregionaler Bedeu-

tung. So sind unter anderem zahlreiche Reviere für gefährdete Arten, wie Wiesenpieper, Braunkehl-

chen, Feldschwirl und Feldlerche ausgewiesen worden, die auf bedeutende Bestände verweisen. Zu-

dem sind mit Neuntöter und Wachtelkönig auch Arten des Anhang 1 der Vogelschutzverordnung beo-

bachtet worden.  

2.3.4.4 Amphibien 

Die Erfassung der Amphibien erfolgte innerhalb des Untersuchungsgebietes an fünf Terminen. In die-

sem Zuge wurden geeignete Gräben oder Stillgewässer/ Torfstiche bei günstigen Wetterbedingungen 

abgegangen. Eine der Begehungen wurde als Nachtkartierung durchgeführt, um das gesamte potenti-

elle Artenspektrum aufzunehmen. Zudem sind zum Nachweis von Molchen in den Torfstichen einmalig 

Reusenfallen ausgebracht worden. 

Tabelle 9: Amphibiennachweis im Untersuchungsgebiet 

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name FFH-RL  BArtSchV  RL D  RL M-V 

Erdkröte  Bufo bufo  b. g.  +  3  

Kammmolch  Triturus cristatus  Anh. IV  b. g.  V  2 

Wasserfroschkomplex (WFK): 

Teichfrosch  Rana kl. esculenta  b. g  *  3  

Seefrosch  Rana ridibunda  V  b. g  *  2 

Legende:  FFH-RL = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Arten der Anhänge II, IV und V, BArtSchV = Bundesartenschutz-

verordnung, RL D= Rote Liste Deutschland (HAUPT et al. 2009), RL M-V= Rote Liste Mecklenburg-Vorpom-

mern (BAST et al.1991), Kategorien: b.g. = besonders geschützt, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, * = 

ungefährdet, 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Stillgewässer (ehemalige Torfstiche) im Westen des Vorhaben-

gebiets eine besondere Eignung als Amphibienhabitat aufweisen. Hier wurden die meisten Nachweise 

sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Weise erbracht. Die Gräben stellen hingegen derzeit 
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eher weniger geeignete Habitate dar, da die oft steilen Böschungen keine günstigen Lebensräume dar-

stellen. In Tabelle 9 sind die Messergebnisse zusammengefasst. 

2.3.4.5 Schmetterlinge 

Die Tagfalter wurden flächendeckend untersucht. Dabei sind die Arten beobachtet bzw. mittels Netz-

fang nachgewiesen worden. Die Beobachtungen fanden mit je einer Beprobung in den Monaten Juni, 

Juli und August und September 2020 statt. Dabei sind Hochdruckwetterlagen ausgewählt worden, in 

denen es sonnig und warm war. 

Parallel dazu fanden Lichtfänge statt. Diese wurden zur ökologischen Bewertung mittels des Standort-

typieindexes in neun Bereichen durchgeführt. Hinzu kamen weitere Probestellen, die der Aufnahme 

des Gesamtartenspektrums und der allgemeinen Schutz-/und Gefährdungseinschätzung dienten. 

Bei den flächendeckenden Erfassungen der Tagfalter (Diurna) konnten 13 Arten nachgewiesen wer-

den. Dabei handelt es sich zumeist um ubiquitäre Arten, die über einen großen Bereich des Untersu-

chungsgebietes verbreitet waren. Hinzu kamen einige stenotopere Taxa, die vornehmlich an Grünlän-

der gebunden sind. 

Bei den sogenannten Nachtfaltern (Heterocera) wurden insgesamt 68 Arten nachgewiesen. Es konnte 

keine Arten gefunden werden, die nach FFH-Richtlinie als europäisch geschützt ausgewiesen werden. 

Fünf Arten sind nach Bundesartenschutzliste als besonders geschützt eingestuft (Tabelle 10). 

Tabelle 10: Liste der nachgewiesenen geschützten Nachtfalterarten 

Wissenschaftlicher Artname  BArtSchV  RL D  RL M-V 
Adscita statices (Linnaeus, 1758)  b.g.  V  3 
Arctia caja (Linnaeus, 1758)  b.g.  V  

Catocala nupta (Linnaeus, 1767)  b.g.   

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)  b.g.   

Epione repandaria (Hufnagel, 1767)  3   

Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775)  3   

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)  b.g.   

Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)  V   

Plusia festucae (Linnaeus, 1758)  V   

Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)  V  3  

Sedina buettneri (E. Hering, 1858)  3   

Legende:  b.g. = besonders geschützt nach Bundesartenschutzverordnung (BARTSCHV 2009), RL D = Rote Liste Deutschland 

(BINOT-HAFKE et al. 2011), RL M-V = Rote Liste Mecklenburg-Vorpommern (WACHLIN et al.1997), Gefährdungs-

grade: V = Vorwarnliste, 4 = selten, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht 

 

2.3.4.6 Libellen 

Die Erfassung der Libellenarten erfolgte dreimalig in jeweils sechs repräsentativen Abschnitten. Dazu 

wurde an geeigneten Plätzen eine Suche nach Exuvien durchgeführt. Für eine optimale Erfassung sind 

die einzelnen Begehungstermine auf Tage mit überwiegend sonnigem Wetter und geringen Windstär-

ken gelegt worden. 

Zur Auswertung wurde eine flächenbezogene Abschätzung des Libellenbestandes gewählt. 

Im Ergebnis konnten insgesamt 20 Libellenarten nachgewiesen werden (Tabelle 11), die nach der Bun-

desartenschutzverordnung (BArtSchV) alle als „besonders geschützt“ gelten. 
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Tabelle 11: Liste der nachgewiesenen Libellenarten 

Wissenschaftlicher Art-

name 
Deutscher Artname FFH-RL  BArtSchV  RL D  RL M-V 

Aeshna cyanea  Blaugrüne Mosaikjungfer  -  b.g.  -  - 
Aeshna grandis  Braune Mosaikjungfer  -  b.g.  V  - 
Aeshna isosceles  Keilfleckmosaikjungfer  -  b.g.  2  3 
Aeshna mixta  Herbst-Mosaikjungfer  -  b.g.  -  - 
Anax imperator  Große Königslibelle  -  b.g.  -  3 
Brachytron pratense  Kleine Mosaikjungfer  -  b.g.  3  V 
Calopteryx splendens  Gebänderte Prachtlibelle  -  b.g.  V  V 

Coenagrion puella  Hufeisen-Azurjungfer  -  b.g.  -  - 

Coenagrion pulchellum  Fledermaus-Azurjungfer  -  b.g.  3  - 

Cordulia aenea  Falkenlibelle  -  b.g.  V  - 

Enallagma cyathigerum  Gemeine Becherjungfer  -  b.g.  -  - 

Erythromma najas  Großes Granatauge  -  b.g.  V  - 

Erythromma viridulum  Kleines Granatauge  -  b.g.  -  2 

Ischnura elegans  Große Pechlibelle  -  b.g.  -  - 

Libellula fulva  Spitzenfleck  -  b.g.  2  3 

Libellula quadrimaculata  Vierfleck  -  b.g.  -  - 

Orthetrum cancellatum  Großer Blaupfeil  -  b.g.  -  - 

Pyrrhosoma nymphula  Frühe Adonislibelle  -  b.g.  -  - 

Somatochlora metallica  Glänzende Smaragdlibelle  -  b.g.  -  - 

Sympetrum sanguineum  Blutrote Heidelibelle  -  b.g.  -  - 

Legende:  FFH-RL = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Arten der Anhänge II und IV, BArtSchV = Bundesartenschutzverord-

nung, RL D = Rote Liste Deutschland (BINOT et al. 1998), RL M-V = Rote Listen Mecklenburg-Vorpommern (ZESSIN 

& KÖNIGSTEDT 1992), Gefährdungsgrade: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste, b.g. = be-

sonders geschützt 

Die vorgefundene Libellenfauna weißt eine standorttypische Artenzusammensetzung auf. Die Kartie-

rung zeigt, dass im Bereich der Torfstiche die vergleichsweise besten Reproduktionsbedingungen für 

die Libellen vorhanden sind. Die übrigen Kartierflächen werden aufgrund der geringen Durchflüsse so-

wie des dichten Röhrichtbestandes als weniger optimal für eine Besiedlung eingeschätzt. Diese Berei-

che werden hauptsächlich als Ruheräume und zum Nahrungserwerb genutzt. 

 

2.3.4.7 Großmuscheln 

Die einmalige Erfassung von Großmuscheln erfolgte in sechs repräsentativen, fließenden Abschnitten 

der Kösterbeck und an Nebengewässern am 07.Mai 2020. 

Im Ergebnis konnten keine Nachweise von Großmuscheln in den untersuchten Gewässern bzw. Ge-

wässerabschnitten erbracht werden. Zudem deuten auch keine weiteren Hinweise (u.a. Schalenfunde) 

auf eine aktuelle Besiedlung im Untersuchungsgebiet einschließlich des unterhalb angrenzenden Kös-

terbeckabschnittes hin. 
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2.3.4.8 Strukturkartierung xylobionte Käfer 

Der Nachweis des Vorkommens Totholz- und mulmbewohnender Käferarten der FFH-Richtlinie er-

folgte indirekt durch eine Strukturkartierung der vorhandenen Gehölze als möglicher Habitatnachweis. 

Dies erfolgte im Rahmen einer einmaligen Begehung durch eine Untersuchung vorhandener Gehölz-

bestände. 

Im Rahmen der Erfassungen wurden elf Habitatstrukturen abgegrenzt, die für den Eremiten als poten-

tielle Zielart geeignet sind. Dabei handelt es sich im Regelfall um abgestorbene bzw. anbrüchige Laub-

bäume (insb. Birke, Eiche und Erle) mit diversen Höhlungen im Stamm-, Ast- und Wurzelbereich sowie 

Vorkommen kleinerer Mulmhöhlen. Für andere Arten der FFH-Richtlinie finden sich keine geeigneten 

Habitate bzw. diese sind im Untersuchungsraum potenziell nicht zu erwarten. Es ist aber zu berück-

sichtigen, dass die ausgewiesenen Tot- bzw. Altholzbestände auch potenzielle Habitate für besonders 

geschützte Arten wie z.B. den Balken- und Kopfhornschröter oder Rosenkäfer darstellen. 

 

Abbildung 7: Nachweis potentieller Habitate für xylobionte Käfer 

 

  



BAB A 20 Lübeck-Stettin                 Planänderungsunterlage – U19.1N LBP 

Streckenabschnitt Sanitz - Tessin, VKE 2822 Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 

 

INROS LACKNER 33N/59N 

2.3.4.9 Zusammenfassung der faunistischen Wert- und Funktionselemente 

Eine zusammenfassende Übersicht zur Bewertung der faunistischen Wert- und Funktionselemente ist 

in Tabelle 12 enthalten. 

Tabelle 12: Bestandsüberblick und Bewertung der faunistischen Wert- und Funktionselemente 

Bestandsüberblick  Vorbelastungen 
Bewertung 

UVU 
Bewertung  

Biber und Fischotter    

- Keine aktuellen Nachweise - Für Besiedelung ungeeignete 

Strukturen 

gering WaB 

Fledermäuse    

- Vorhabengebiet wird als Jagdrevier ge-

nutzt 

- Gehölzstrukturen im nördlichen und östli-

chen Randbereich weisen Quartiereignung 

auf 

- Nur wenige Nachweise, nördli-

cher Vorhabenbreich stärker 

frequentiert als südlicher 

mittel WaB 

Brutvögel    

- Geeignete Habitatstrukturen für Boden- 

und Wiesenbrüter 

- In weiten Teilen naturnahe 

Flächen mit später oder gar 

keiner Maht 

hoch WbB 

Amphibien    

- Besonderes Potential bieten die stehen-

den Gewässer in Form der Torfstiche im 

westlichen Randbereich des Vorhabens 

- Vom Vorhaben nicht betrof-

fen,  

- mögliches Potential zur Wie-

derbesiedelung des Vorha-

bens 

mittel WaB 

Schmetterlinge    

- Großteil der Nachweise sind standorttypi-

sche Arten 

- Keine Nachweise für Arten die nach FFH-

RL geschützt sind 

- Strukturarmut in weiten Tei-

len des Vorhabengebiets 

mittel WaB 

Libellen    

- Besonderes Potential bieten die stehen-

den Gewässer in Form der Torfstiche im 

westlichen Randbereich des Vorhabens 

- Strukturarmut in weiten Tei-

len des Vorhabengebiets 

- Gräben mit wenig Durchfluss 

und Röhrrichtbeständen bie-

ten nur geringe Lebens-

raumeignung 

mittel WaB 

Großmuscheln    

- Kein Nachweis - Ungeeignete Habitatstruktu-

ren 

gering WaB 

Xylobionte Käfer    

- Nachweis indirekt über Kartierung poten-

tieller Habitate 

- Strukturarmut in weiten Tei-

len des Vorhabengebiets 

-  

gering WaB 

Erläuterungen: WaB – Wert- und Funktionselement allgemeiner Bedeutung, WbB – Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung 

Als Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung sind aufgrund ihrer artenschutzrechtlichen 

Relevanz alle potenziell vorkommenden europäischen Vogelarten einzustufen.  
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3 Vermeidungs-, Minderungs- und Schutzmaßnahmen 

Grundsätzlich gilt für den Verursacher eines Eingriffs das Vermeidungsgebot, das ihn zur Unterlassung 

vermeidbarer Beeinträchtigungen verpflichtet (§ 15 Abs. 2 BNatSchG). Vermeidbare Beeinträchtigun-

gen von Natur und Landschaft sind demnach zu unterlassen. Das Vermeidungsgebot ist striktes Recht 

und unterliegt nicht der Abwägung. Unter dem Begriff „Vermeidung“ sind auch die Maßnahmen zu 

verstehen, die nur eine Teilvermeidung bzw. Minimierung von Beeinträchtigungen leisten können. Das 

Vermeidungsgebot beinhaltet im Kern eine Verpflichtung zur fachlich technischen Optimierung selbst.  

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen im Rahmen der 

technischen Planung 

Bei der Maßnahmenplanung wurde darauf geachtet, wertvolle Biotopstrukturen zu erhalten. Die 

Route der neuen Fließgewässerabschnitte wurde so gewählt, dass wertvolle Biotope und gefährdete 

Arten von dem Eingriff nicht betroffen sind. Bei der Trassenplanung der neuen Ringgräben wurden, 

soweit möglich vorhandene Gräben eingebunden, um die Eingriffe in den Boden soweit wie möglich 

zu reduzieren. 

Für die nötigen Baustraßen werden soweit wie möglich vorhandene Wege verwendet.  

3.2 Landschaftspflegerische Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung sowie im Zuge der Erstellung des Artenschutz-

fachbeitrags wurden die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen konzipiert, mit deren Hilfe Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft entweder ganz oder teilweise (Minderung) vermieden wer-

den können. Eine detaillierte Beschreibung dieser Maßnahmen erfolgt in den Maßnahmenblättern 

(siehe Kap. 8). Die Eingriffsermittlung erfolgt unter Beachtung dieser Maßnahmen. 

Es sind einerseits Vermeidungsmaßnahmen vorzusehen, die sich auf einzelne Arten bzw.  Artengrup-

pen beziehen und durch den strengen Artenschutz begründet sind. Dabei handelt es sich um Maßnah-

men, die am Vorhaben ansetzten und dazu führen, dass eine Beeinträchtigung bei einzelnen Arten gar 

nicht erst entsteht bzw. zumindest minimiert wird (vgl. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Vor-

haben; [9]). Nachfolgend werden die aus artenschutzrechtlichen Gründen erforderlichen Vermei-

dungs- und Minderungsmaßnahmen dargestellt. 

Maßnahme 1 V Das im Nordwesten des Untersuchungsgebietes gelegene Kammmolchrevier 

vom Vorhabengebiet ist durch einen temporären/mobilen Amphibienschutz-

zaun abzutrennen. (von Mitte Februar (Beginn der Wanderungszeiten) – bis 

zum Abschluss der Bauarbeiten). Die Amphibienleiteinrichtungen sind durch-

gehend zu unterhalten. 
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Maßnahme 2 V Vor dem Baubeginn ist eine Kontrolle des Baufeldes unmittelbar vor Baube-

ginn auf mögliches Brutgeschehen durch ökologisch geschultes Fachpersonal 

notwendig. Zusätzlich ist in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbe-

hörde die Durchführung einer Vergrämungsmaßnahme (Aufstellen von Ver-

grämungsstangen mit Flatterbändern) sowie eine regelmäßige Funktionskon-

trolle durch die Bauüberwachung oder ökologisch geschultes Fachpersonal 

notwendig. Die Vergrämungsstangen sind in einem 15-Meter-Raster auf 30 

Meter breiten Streifen entlang der Gräben und Flüsse, wo Baumaßnahmen 

stattfinden werden, beidseitig aufzustellen. Sofern die Kontinuität der Bautä-

tigkeit nicht gewährleistet werden kann, sind ggf. in Abstimmung mit der Öko-

logischen Baubegleitung für bodenbrütende Vogelarten, die sich randlich des 

Vorhabengebietes wieder ansiedeln könnten, weitere Vergrämungsmaßnah-

men durchzuführen. 

Maßnahme 3 V Um das Errichten von Brutplätzen von Röhrichtbrütern im Vorhabengebiet erst 

ganz zu vermeiden, ist eine Mahd der Röhrichtzonen sowie eine dauerhafte 

Flachhaltung der Schilfgewächse von Beginn der Brutzeiten (ab Mitte Februar) 

bis zur Baufeldfreimachung bzw. bis zum Baubeginn notwendig. Diese Vermei-

dungsmaßnahme bezieht sich auf die Röhrichtzonen, die sich in unmittelbarer 

Nähe der anstehenden Baumaßnahmen befinden (bspw. in den Uferbereichen 

der Kösterbeck). 

Maßnahme 4 V Umweltbaubegleitung: Zur Überwachung dieser Maßnahmen sowie der allge-

meinen artenschutzrechtlichen Vorgaben ist eine Umweltbaubegleitung wäh-

rend der Durchführung der Maßnahmen erforderlich. Diese hat die Koordinie-

rung und Überwachung der Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten 

Individuenverlusten zur Aufgabe.  

Zu den landschaftspflegerischen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zählen insbesondere die 

allgemein als „Schutzmaßnahmen“ bezeichneten Vorkehrungen. Folgende Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen sind im Rahmen der Bauarbeiten zu beachten. 

Maßnahme 05 V standortangepasstes Bauverfahren 

Maßnahme 05.01.V Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Flächen: Nach Fertigstellung der 

Baumaßnahme sind die bauzeitlich beanspruchten Flächen zu rekultivieren. 

Maßnahme 05.02. V Die Durchführung der Arbeiten sollte mit kleinem Gerät erfolgen, um die in-

nerhalb und im Umfeld des Gewässers vorhandenen Biotope zu schonen. 

Maßnahme 05.03. V Die Baustellenbereiche sind für Amphibien und Reptilien unattraktiv zu gestal-

ten, d. h. ein Abräumen von Schnittgut, Totholz und anderen Strukturen, die 

als Rückzugsraum dienen könnten, ist erforderlich. 

Maßnahme 05.04. V Für sämtliche Bodenarbeiten sind die DIN 18300 und DIN 18915 (Vegetations-

technik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten) einzuhalten. Zum Schutz des Bo-

dens und damit das Wachstum der späteren Vegetation nicht beeinträchtigt 

wird, darf der Boden beim Abtrag und bei der weiteren Behandlung nicht ver-

dichtet, verschmiert oder vermischt werden. Hierbei ist die jeweilige Konsis-

tenz eines Bodens entscheidend für seine Bearbeitbarkeit.  
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Maßnahme 05.05. V Bodenverdichtungen im Zuge der Bautätigkeit sind im Sinne eines funktionie-

renden Bodenhaushaltes durch geeignete Maßnahmen (z. B. durch leichtes 

Aufreißen und Einsaat) zu beheben. Notwendige Befahrungszeiten durch Bau-

fahrzeuge sollen möglichst zu geeigneten Zeiten (z. B. Bodenfrost; längere Tro-

ckenperioden) erfolgen. Passiven Schutzmaßnahmen wie Niederdruckreifen, 

Moorketten und mobilen Baustraßen u. a. aus Stahlplatten und Baggermatrat-

zen ist nachzukommen. 

Maßnahme 05.06. V Während der Bauphase wird die Beanspruchung von Flächen so minimiert, 

dass Lager- und Arbeitsflächen nur an weniger empfindlichen Bereichen kon-

zentriert werden und somit keine Versiegelungen und keine sonstigen ökolo-

gisch nachhaltigen Beeinträchtigungen entstehen. 

Maßnahme 06 V Maßnahmen zum Gewässerschutz 

Maßnahme 06.01.V Wassergefährdende Stoffe wie Betriebs- oder Schmiermittel dürfen nur auf 

dafür geeigneten Untergründen gelagert werden. Das Betanken von Fahrzeu-

gen oder Kleingeräten darf nur auf dafür geeigneten Untergründen oder der 

Gleichen erfolgen. 

Maßnahme 06.02. V Reduzierung der Sedimentfracht durch Anlage der neuen Fließgewässerab-

schnitte so weit wie möglich in Trockenbauweise. 

Maßnahme 06.03. V Dem Schutz der angrenzenden Oberflächengewässer vor baustellenbedingten 

Beeinträchtigungen (Eintrag von Trüb- und Schadstoffen, Befahrung, Lagerung 

von Abfällen etc.) ist u. a. durch Sedimentsperren nachzukommen. 

Maßnahme 06.04. V Die zur Umsetzung der Maßnahme zur Verwendung kommenden Baumaschi-

nen inklusive der Kleingräte sind mit schnell/leicht biologisch abbaubaren 

Treib- und Schmiermitteln zu betreiben. Vor Inbetriebnahmen hat der entspre-

chende Nachweis unaufgefordert durch den Auftragnehmer der Baumaß-

nahme zu erfolgen. 

Maßnahme 06.05. V Für gelieferte Güter ist die DIN 18299 bindend. Zur Umsetzung der Baumaß-

nahme dürfen nur Baustoffe verwendet werden, von denen keine chemisch-

physikalische Beeinträchtigung des Gewässers und des anstehenden Bodens 

verursacht wird. 
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4 Konfliktanalyse – Darstellung und Bewertung des Eingriffs 

Die Ermittlung umwelterheblicher Beeinträchtigungen erfolgt auf Grundlage der Bestandsanalyse 

und -bewertung unter Berücksichtigung der jeweiligen Einstufung als Wert- und Funktionselement all-

gemeiner bzw. besonderer Bedeutung sowie der vorhabenbedingten Projektwirkungen. Ausgehend 

von den bau-, betriebs- und anlagebedingten Wirkungen des Vorhabens erfolgt eine wert- und funkti-

onselementbezogene Darstellung von Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaft im Un-

tersuchungsraum. Dabei werden die in Kapitel 3 dargestellten Vermeidungs-, Minderungs- und Schutz-

maßnahmen berücksichtigt. 

Die Bewertung eines prognostizierten Eingriffs schließt mit der Einschätzung der Erheblichkeit im Sinne 

des § 14 BNatSchG ab. Als erhebliche Beeinträchtigung ist in jedem Fall der Verlust eines Wert- und 

Funktionselementes einzustufen. Bei der Einstufung der Erheblichkeit ist darüber hinaus auch die 

Dauer der Wirkungen zu berücksichtigen [11].  

Da zur Kompensation von potenziell betroffenen Funktionen allgemeiner Bedeutung die Biotopebene 

herangezogen wird (multifunktionale Kompensation), erfolgt für die faunistischen und abiotischen 

Wert- und Funktionselemente sowie für das Landschaftsbild eine Berücksichtigung und detaillierte Ein-

griffsermittlung nur für die Elemente mit besonderer Bedeutung. Demgegenüber werden alle betroffe-

nen Biotope in die Auswirkungsprognose einbezogen. 

Eine Prüfung aller europäischen Vogelarten sowie der Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im Un-

tersuchungsgebiet bezüglich der Zugriffsverbote gemäß § 44 BNatSchG ist weiterhin im Artenschutz-

fachbeitrag erfolgt. In der nachstehenden Konfliktanalyse werden die Ergebnisse dieser Prüfung be-

rücksichtigt. 

4.1 Biotopfunktion  

Die aus den geplanten Maßnahmen und den daraus folgenden Eingriffen resultierenden anlagen- und 

baubedingten negativen (-) und positiven (+) Veränderungen werden in der nachfolgenden Tabelle 13 

zusammengefasst. Eine raumbezogene Betrachtung der Planungsmaßnahmen und Konflikte ist in der 

Karte „Konfliktanalyse und Maßnahmen“ (Anlage 1) dargestellt. 

Tabelle 13: Beschreibung und Bewertung der Beeinträchtigung von Biotopfunktionen 

Maßnahme Zielvorgabe 
Eingriffsaspekte, Entwicklungsmöglichkeiten und -po-

tenziale 

Neuanlage eines Initialge-

rinnes mit Laufverlänge-

rung in der Kösterbeck und 

der kleinen Kösterbeck 

▪ Schaffung eines 

naturnahen und leitbild-

konformen Gewässer-

abschnittes  

▪ Frühzeitige und häufige 

Ausuferung in die Aue 

▪ Erhöhung der Standort- 

und Artenvielfalt im 

Untersuchungsgebiet. 

 

+ eigendynamische Entwicklung des Gewässers und Aus-

bildung naturnaher und leitbildkonformer Strukturen, 

+ naturnahe Überflutungsverhältnisse und Verbesserung 

der standörtlichen Bedingungen, 

+ Verbesserung der strukturellen und morphodynami-

schen Bedingungen in den Gewässerläufen, 

+ Entwicklung leitbildkonformer und fließgewässerdyna-

mischer Prozessabläufe, 

+ Entwicklung naturnaher Biotope, 

+ Schaffung neuer Lebensräume für     Gewässer und au-

entypische Tier-     und Pflanzenarten, 

+ Förderung seltener Biozönosen, 



BAB A 20 Lübeck-Stettin                 Planänderungsunterlage – U19.1N LBP 

Streckenabschnitt Sanitz - Tessin, VKE 2822 Kompensationsmaßnahme Wolfsberger Seewiesen 

 

INROS LACKNER 38N/59N 

Maßnahme Zielvorgabe 
Eingriffsaspekte, Entwicklungsmöglichkeiten und -po-

tenziale 

-   Beseitigung von Vegetation und vorübergehender Ver-

lust von Lebensraum, 

- Veränderung der Biotopstrukturen zugunsten von Ge-

wässerflächen, 

- Eingriff in den Boden durch Abtrag, 

- Lärm-, Staub- und Abgas-Emissionen während der Bau-

zeit 

Grabenverschlüsse, 

 temporäre Baustraße 

▪ Hydrologische Neuord-

nung des Gebietes 

- Beseitigung von Ufervegetation und vorübergehend 

Verlust von Lebensraum, 

- Veränderung der Biotopstrukturen, 

- Lärm-, Staub- und Abgas-Emissionen während der Bau-

zeit 

- temporäre Beeinträchtigung von Biotopfunktionen 

Anlage des nördlichen 

Ringgrabens 

▪ Hochwasserschutz 

angrenzender Flächen,  

▪ Verbesserung der 

hydrologischen Situation 

der neuen kleinen 

Kösterbeck durch 

Erweiterung des 

Einzugsgebietes 

- Beseitigung von Vegetation und vorübergehender Ver-

lust von Lebensraum, 

- Veränderung der Biotopstrukturen zugunsten von Ge-

wässerflächen, 

- Eingriff in den Boden durch Abtrag, 

- Lärm-, Staub- und Abgas-Emissionen während der Bau-

zeit 

- Bewirtschaftungspflege, dadurch Lärm- und Abgas-

Emissionen und Störung des Lebensraums 

Anlage des südlichen Ring-

grabens 

▪ Hochwasserschutz 

angrenzender Flächen, 

▪ Schutz des 

Vorhabengebietes vor 

diffusen 

Nähstoffeinträgen von 

angrenzenden 

Ackerflächen und 

Ortsentwässerungen 

- Beseitigung von Vegetation und vorübergehender Ver-

lust von Lebensraum, 

- Veränderung der Biotopstrukturen zugunsten von Ge-

wässerflächen, 

- Eingriff in den Boden durch Abtrag, 

- Lärm-, Staub- und Abgas-Emissionen während der Bau-

zeit 

- Bewirtschaftungspflege, dadurch Lärm- und Abgas-

Emissionen und Störung des Lebensraums 

Legende: (– = negativ, + = positiv, ± = neutral) 
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4.2 Faunistische Funktion 

In der folgenden Tabelle ist für die relevanten faunistischen Wert- und Funktionselemente eine Zu-

sammenfassung einschließlich einer Einstufung der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen enthalten. 

Tabelle 14: Beschreibung/Bewertung der Beeinträchtigungen von faunistischen Funktionen 

Projektwirkung 

(anlage-/baubedingt) 
Beeinträchtigungen/Verbesserungen Bewertung 

Brutvögel 

- Veränderung der Biotop-

struktur 

- Störung bei der Brut und 

Jungenauszucht (bauzeit-

lich) 

- Vermeidungsmaßnahme 2V, in Verbindung mit ausreichend 

vorhandenen Ausweichflächen minimiert das Beeinträchti-

gungspotential. 

- + Biotopaufwertung verbessert die Lebensraumfunktion. 

nicht erheblich 

Zusammenfassend ist unter Berücksichtigung des räumlich und zeitlich begrenzten Charakters der Vor-

habenwirkungen, der bestehenden Vorbelastung durch die landwirtschaftliche Nutzung sowie der ge-

gebenen Ausweichmöglichkeiten nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen der faunistischen Funkti-

onselemente zu rechnen.  

Auf der anderen Seite führt die geplante naturnahe Gestaltung der neuen Fließgewässerabschnitte zu 

einer Verbesserung der Biotopstrukturen. Damit verbunden ist auch eine Aufwertung der Wasserqua-

lität und eine Verbesserung des Nahrungsangebotes. 

4.3 Abiotische Wert- und Funktionselemente 

Für die relevanten Wert- und Funktionselemente ist nachfolgend eine Zusammenfassung der Beein-

trächtigungen einschließlich einer Einstufung der Erheblichkeit enthalten. 

Tabelle 15: Beschreibung und Bewertung der Beeinträchtigungen abiotischer Wert- und 
Funktionselemente  

Projektwirkung 

(anlage-/baubedingt) 
Beeinträchtigungen/Verbesserungen Bewertung 

Oberflächenwasser 

 - Die besonders bewertungsrelevanten Stillgewässer werden durch 

das Vorhaben nicht berührt. Sie besitzen als Besiedlungsreservoir 

eine besondere Bedeutung für den Erfolg des Vorhabens 

Nicht erheblich 

Landschaftsbild 

 - + durch die Gewässerneuanlage und die Etablierung neuer Biotop-

strukturen inkl. Uferrandbepflanzung erhöht sich das Landschafts-

bildpotential der Wolfberger Seewiesen 

Nicht erheblich 

Schutzgebiete 

 - Durch die Gewässerneuanlage und die Etablierung neuer Biotop-

strukturen inkl. Uferrandbepflanzung werden die Schutzziele des 

Landschaftsschutzgebietes (LSG) nicht beeinträchtigt. Der Bau der 

Wegeverbindungen durch das Gebiet hat ebenfalls keine Auswir-

kungen auf die Schutzziele des LSG. 

Nicht erheblich 
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Für die abiotischen Wert- und Funktionselemente sind die vorhabenbedingten Beeinträchtigungen ins-

besondere aufgrund ihrer Kurzzeitigkeit sowie räumlichen Beschränkung als nicht erheblich einzustu-

fen. Die Aufwertung für das Landschaftsbild erfolgt im Zusammenhang mit der Etablierung neuer Bio-

topstrukturen und der geplanten Uferrandbepflanzung. 

 

4.4 Zusammenfassung der unvermeidbaren erheblichen Beeinträchtigungen 

Nachfolgend werden die im Rahmen der Konfliktanalyse ermittelten unvermeidbaren erheblichen Be-

einträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild (Konflikte) zusammenfassend dargestellt. 

Tabelle 16: Übersicht der vorhabenbedingten erheblichen Beeinträchtigungen (Konflikte) 

Wert- und 

Funktionselement 
Konflikt Nr. Erläuterung 

Pflanzen/Biotope K 1; K2.1, K2.2, K3 

K 4 

Verlust von Biotopfunktionen (ca. 7,50 ha) 

Temporärer Verlust von Biotopfunktionen (ca. 0,39 ha) 

Tiere  - 

Boden/Sedimente  - 

Wasser  - 

Klima/Luft  -  

Landschaftsbild  - 

Schutzgebiete  - 
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5 Vorhabenbezogene Eingriffsbilanzierung 

Auf der Grundlage der Biotoptypenkartierung im Untersuchungsgebiet wird die Bewertung des Natur-

haushaltes durchgeführt. Die Ergebnisse dienen der nachfolgenden Eingriffsbeurteilung als Berech-

nungsgrundlage. Die Bewertung folgt dem Verfahren des „Leitfaden zur Erstellung und Prüfung Land-

schaftspflegerischer Begleitpläne zu Straßenbauvorhaben in Mecklenburg-Vorpommern“ [11] 

5.1 Ökologischer Wert – Bestand (Eingriff) 

Der im planfestgestellten LBP 2001 festgelegte ökologische Wert der Fläche bleibt auch nach Umset-

zung der Renaturierung gleich, da das Maßnahmenziel der Wiedervernässung unverändert bleibt. 

Die Ermittlung des Eingriffsumfangs in die Biotopfunktion erfolgt einzelfallbezogen. Folgende Faktoren 

werden bei der Ermittlung der Umfänge berücksichtigt: 

• Flächenumfang der betroffenen Biotope 

• Beeinträchtigungsintensität im Bereich der betroffenen Biotope 

• Empfindlichkeit der betroffenen Biotope 

• Wert der Lebensraumfunktion der vom Eingriff betroffenen Biotope 

• Vollkommenheit der betroffenen Biotope 

• zeitliche Wiederherstellbarkeit der betroffenen Biotope (planungsrelevanter Zeitraum 25 bis 

30 Jahre) 

Daraus leiten sich folgende Grundsätze ab: 

• Beeinträchtigungen von Biotopen mit einem höheren naturschutzfachlichen Wert erfordern 

in der Regel höhere Kompensationsumfänge. 

• Der (Flächen-)Umfang der erforderlichen Kompensation verringert sich mit abnehmen-der 

Beeinträchtigungsintensität. 

• Biotope mit einer längeren Entwicklungsdauer benötigen höhere Kompensationsumfänge als 

Biotope mit kürzerer Entwicklungszeit. 

Die Ermittlung des biotopbezogenen Eingriffsumfangs erfolgt einzeln für jede Biotopfläche (Standort) 

anhand der multiplikativen Verknüpfung der nachfolgend genannten Faktoren. Das Produkt dieser Be-

rechnung stellt den flächenhaften Umfang der erforderlichen Kompensationsleistung (= ökologischer 

Bestandswert) als Kompensationsflächenäquivalent (KFÄ) dar (Bezugsgröße m² oder ha) und stellt die 

„Abwertung“ der von den vorhabenbedingten Eingriffswirkungen betroffenen Biotopflächen dar. 
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Fläche des  
betroffenen  

Biotops 

 
 
x 

Wert der Le-
bensraum-

funktion des 
betroffenen 
Biotops 1) 

 
 
x 

Zeitfaktor für 
die Wieder-
herstellung 

des  
betroffenen 
Biotops 2) 

 
 
x 

Vollkommen-
heitsfaktor 

des  
betroffenen 
Biotops 3) 

 
 
x 

Beeinträch- 
tigungs- 

intensität 4) 

 
 

= 

Eingriffsumfang  
(dargestellt als Kom-
pensationsflächen-

äquivalent) 

 

1) Wert der Lebensraumfunktion des betroffenen Biotops siehe Tab. 4: Bewertung der Biotope [11] 

2) Zeitfaktor (ZF), Entwicklungszeit bis zum Erreichen des Zielbiotopes/der vollständigen Funktionalität für 

die vorgesehene Lebensraumfunktion. 

1 = < 30 Jahre; 2 = 30 bis 100 Jahre; 3 = > 100 Jahre 

3) Vollkommenheitsfaktor  

0,7 = Vollkommenheitsgrad sehr gering/nicht vorhanden 

0,9 = Vollkommenheitsgrad gering 

1,0 = Vollkommenheitsgrad mäßig hoch 

1,1 = Vollkommenheitsgrad hoch 

1,3 = Vollkommenheitsgrad sehr hoch 

4) Beeinträchtigungsintensität (BI), die Intensität der Beeinträchtigung einer betroffenen Fläche kann wie 

im Falle der Versiegelung einen vollständigen Funktionsverlust oder im Falle randlicher 

Beeinträchtigungen durch Immissionen eine geringe Funktionsbeeinträchtigung bedeuten. Die Vergabe 

der Faktoren erfolgt aufgrund gutachterlicher Einschätzung unter Berücksichtigung der Wirkzonen  

1,0 = vollständiger Funktionsverlust 

0,8 bis 0,9 = sehr starke Funktionsbeeinträchtigung 

0,6 bis 0,7 = starke Funktionsbeeinträchtigung 

0,3 bis 0,5 = durchschnittliche Funktionsbeeinträchtigung 

0,1 bis 0,2 = geringe Funktionsbeeinträchtigung 

0 = keine Funktionsbeeinträchtigung 
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Tabelle 17: Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Bio-
top-
code 

Biotoptyp § FFH-LRT Biotopwert Zeitfak-
tor 

VK-Fak-
tor 

Beeinträchti-
gungsintensität 

Flächenverlust 
baubedingt 

[m²] 

Flächenverlust 
anlagebedingt 

[m²] 

Multifunktionaler 
Kompensationsbe-

darf 

[m²] 

Neue Kösterbeck (WAMU 1100) 

GFD Sonstiges Feuchtgrünland 

  

6 1 1 1 

 

3.851,30 23.107,80 

GIO Intensivgrünland auf Moorstandorten 

  

3 1 1 1 

 

1.982,62 5.947,86 

GFR Nasswiese eutropher Moor- und Sumpf-
standorte 

§20 

 

7 1 1 1 

 

406,64 2.846,48 

FGN Graben mit extensiver bzw. ohne Instand-
haltung 

  

5 1 1 1 

 

166,87 834,35 

FGB Graben mit intensiver Instandhaltung 

  

3 1 1 1 

 

33,80 101,40 

FGX Graben, trockengefallen oder zeitweise 
wasserführend, extensive oder keine In-
standhaltung 

  

5 1 1 1 

 

101,24 506,20 

VHD Hochstaudenflur stark entwässerter 
Moor- und Sumpfstandorte 

  

4 1 1 1 

 

800,51 3.202,04 

VSZ standorttypischer Gehölzsaum an Fließ-
gewässern 

§20 (3260) 8 1 1 1 

 

21,62 172,96 

VRB Fließgewässerröhricht §20 3260 7 1 1 1 

 

128,72 901,04 

Verfüllen der alten Grabenabschnitte in der Kösterbeck 

VRB Fließgewässerröhricht §20 3260 7 1 1 1 

 

6.790,00 47.530,00 

FGX Graben, trockengefallen oder zeitweise 
wasserführend, extensive oder keine In-
standhaltung 

  

5 1 1 1 

 

140,00 700,00 
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Bio-
top-
code 

Biotoptyp § FFH-LRT Biotopwert Zeitfak-
tor 

VK-Fak-
tor 

Beeinträchti-
gungsintensität 

Flächenverlust 
baubedingt 

[m²] 

Flächenverlust 
anlagebedingt 

[m²] 

Multifunktionaler 
Kompensationsbe-

darf 

[m²] 

FGN Graben mit extensiver bzw. ohne Instand-
haltung 
 

  

5 1 1 1 

 

210,00 1.050,00 

Baustraße entlang der Kösterbeck (temporär) 

FGN Graben mit extensiver bzw. ohne Instand-
haltung 

  

5 1 1 0,7 11,15   39,03 

FGX Graben, trockengefallen oder zeitweise 
wasserführend, extensive oder keine In-
standhaltung 

  

5 1 1 0,7 19,04   66,64 

GFD Sonstiges Feuchtgrünland 

  

6 1 1 0,7 801,98   3.368,32 

VHD Hochstaudenflur stark entwässerter 
Moor- und Sumpfstandorte 

  

4 1 1 0,7 3.097,00   8.671,60 

Neue Kleine Kösterbeck (WAMU 1001) 

GFD Sonstiges Feuchtgrünland 

  

6 1 1 1   1.597,77 9.586,62 

VHD Hochstaudenflur stark entwässerter 
Moor- und Sumpfstandorte 

  

4 1 1 1   336,70 1.346,80 

FGN Graben mit extensiver bzw. ohne Instand-
haltung 

  

5 1 1 1   27,19 135,95 

Abschnittsweises Verfüllen des A-Grabens 

FGN Graben mit extensiver bzw. ohne Instand-
haltung 

  

5 1 1 1   5.250,00 26.250,00 

Nördlicher Ringgraben 

GFD Sonstiges Feuchtgrünland 

  

6 1 1 1   6.170,00 37.020,00 

GFR Nasswiese eutropher Moor- und Sumpf-
standorte 

§20 

 

7 1 1 1   1.496,17 10.473,19 
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Bio-
top-
code 

Biotoptyp § FFH-LRT Biotopwert Zeitfak-
tor 

VK-Fak-
tor 

Beeinträchti-
gungsintensität 

Flächenverlust 
baubedingt 

[m²] 

Flächenverlust 
anlagebedingt 

[m²] 

Multifunktionaler 
Kompensationsbe-

darf 

[m²] 

FGB Graben mit intensiver Instandhaltung 

  

3 1 1 1   11.254,00 33.762,00 

GIO Intensivgrünland auf Moorstandorten 

  

3 1 1 1   5,06 15,19 

VRL Schilflandröhricht §20 

 

7 1 1 1   74,57 521,99 

VHD Hochstaudenflur stark entwässerter 
Moor- und Sumpfstandorte 

  

4 1 1 1   11.540,00 46.160,00 

Südlicher Ringgraben 

VHD Hochstaudenflur stark entwässerter 
Moor- und Sumpfstandorte 

  

4 1 1 1   14.322,55 57.290,20 

FGN Graben mit extensiver Instandhaltung 

  

5 1 1 1   884,00 4.420,00 

FGB Graben mit intensiver Instandhaltung 

  

3 1 1 1   1.059,18 3.177,54 

GFR Nasswiese eutropher Moor- und Sumpf-
standorte 

§20 

 

7 1 1 1   647,58 4.533,06 

GFD Sonstiges Feuchtgrünland 

  

6 1 1 1   2.904,00 17.424,00 

GIO Intensivgrünland auf Moorstandorten 

  

3 1 1 1   2.821,00 8.463,00 

           

 Summe 359.625,25 
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Es entsteht ein vorhabenbedingter multifunktionaler Kompensationsbedarf von ca. 35,96 ha Kompen-

sationsflächenäquivalenten (KFÄ). 

5.2 Ökologischer Wert - Planung  

Die „neue Kösterbeck“ und die „neue kleine Kösterbeck“ werden im Vorhabenbereich in neue Gewäs-

serbetten verlegt. Dort werden sich beide Fließgewässer eigendynamisch zu einem weitestgehend leit-

bildkonformen Norddeutschen Tieflandbach entwickeln. Hierfür wurde der Biotoptyp „naturnaher 

Bach“ (FBN) als Zielbiotop angenommen (Tabelle 18). 

In den Ringgräben am Rand des Planungsraums werden sich infolge von Profilaufweitungen und 

Sohlanhebungen ebenfalls mittel- bis langfristig leitbildnahe Strukturen entwickeln. Allerdings sind 

hier die Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt, da die Gräben aufgrund ihrer Entwässerungs- und 

Vorflutfunktion weiter bewirtschaftet werden. Als Zielbiotop wurde für die Ringgräben der Biotoptyp 

„Graben mit extensiver Instandhaltung“ (FGN) angenommen (Tabelle 18). 

Die Ermittlung des ökologischen Werts der geplanten Maßnahmen bestimmt sich anhand der folgen-

den multiplikativen Verknüpfung: 

Fläche der geplanten 
Maßnahme 

 
x 

Aufwertung 
(= Zielwert der geplanten Maßnahme) 

 
= 

Kompensationswert  
(dargestellt als Kompensati-
onsflächenäquivalent Pla-

nung) 

 

Tabelle 18: Ermittlung des ökologischen Werts der Maßnahmenplanung 

Biotop-
code 

Biotoptyp § FFH-LRT Bio-
topwert 

Fläche 

[m²] 

Multifunktiona-
ler Kompensati-

onsbedarf 

[m²] 

Neuanlage von Biotopen 

FBN naturnaher Bach §20 3260 10 6.915,00 69.150,00 

FGN Graben mit extensiver Instandhaltung 

  

7 52.209,00 365.463,00 

Summe 434.613,00 
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6 Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation 

Durch die Hochwertigkeit der Zielbiotope (Tabelle 18) wird in Gegenüberstellung mit dem Eingriff (Ta-

belle 19) der Nachweis erbracht, dass nach Umsetzung des Vorhabens ein Kompensationsüberschuss 

besteht.  

Tabelle 19:  Bilanzierung von Eingriff/Kompensationsbedarf und geplantem Kompensationsumfang 

K
o

n
fl

ik
t 

Eingriff 
KFÄ 

[ha] 
Kompensation 

KFÄ 

[ha] 

K 1 Verlust Biotopfunktionen durch Überbauung 34,75 Schaffung naturnaher, leitbildgerechter Fließge-

wässer 

43,46 

K 2 Einschränkung der Biotopfunktionen durch 

temporäre Inanspruchnahme 

1,21   

Bedarf: 35,96 Planung: 43.46 

Die Maßnahme ist demzufolge geeignet, eine naturschutzfachliche Verbesserung der Bestandssitua-

tion herbeizuführen. 

 

7 Erfolgskontrolle 

Es wird als sinnvoll erachtet, für Projekte zur naturnahen Gewässerentwicklung eine Erfolgskontrolle 

durchzuführen. Empfohlen wird ein Monitoring der biologischen Qualitätskomponenten Fische, Mak-

rozoobenthos und Makrophyten. Die Festlegung des Untersuchungsrahmens sollte unter Beachtung 

des LAWA-Leitfadens „Biologische Erfolgskontrollen durchgeführter Maßnahmen in Fließgewässern im 

Rahmen der Umsetzung der WRRL“ (LAWA 2010) erfolgen.  

 

8 Maßnahmenverzeichnis 

Das folgende Maßnahmenverzeichnis enthält die Maßnahmenblätter gemäß „Musterkarten für die 

einheitliche Gestaltung Landschaftspflegerischer Begleitpläne im Straßenbau“ (BMV 1998). Das Maß-

nahmenverzeichnis enthält ausschließlich Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen. Diese umfas-

sen Vorkehrungen zumeist technischer Art, mit denen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

entweder ganz oder teilweise (Minderung) vermieden werden können. 
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Maßnahmenblatt 

Vorhabenbezeichnung 

Bundesautobahn A20, Lübeck-Stettin 

Streckenabschnitt Sanitz-Tessin 

Verkehrseinheit (VKE) 2822 

Kompensationsmaßnahme „Wolfsberger 

Seewiesen“ 

 

Vorhabensträger 

Bundesrepublik Deutschland 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr M-V 

Maßnahmen-Nr. 

1 V 
Enthält die Maßnahme  

4 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

 

Leit- und Sperreinrichtungen für Amphibien und Rep-
tilien 

Maßnahmentyp 

V Vermeidungsmaßnahme 

A Ausgleichsmaßnahme 

E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadens- 

 begrenzung, Maßnahme zur  

 Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende  

 Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung  

 eines günstigen Erhaltungs- 

 zustandes 

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 
Unterlage 19.1 Blatt 2 

Lage der Maßnahme 

Im gesamten Baufeld 

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort 

Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen von Amphibien und Reptilien durch die Bautätigkeit  

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

nicht relevant 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen von Amphibien und Reptilien durch die Bautätigkeit und die Umfah-
rungsstrecken 

 Vermeidung für Konflikt Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen (siehe oben) 

 Ausgleich für Konflikt  

 Ersatz für Konflikt  

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 
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Maßnahmenblatt 

Vorhabenbezeichnung 

Bundesautobahn A20, Lübeck-Stettin 

Streckenabschnitt Sanitz-Tessin 

Verkehrseinheit (VKE) 2822 

Kompensationsmaßnahme „Wolfsberger 

Seewiesen“ 

 

Vorhabensträger 

Bundesrepublik Deutschland 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr M-V 

Maßnahmen-Nr. 

1 V 
Enthält die Maßnahme  

4 V 

- Im Bereich der besonders hochwertigen Torfstiche wird ein Reptilienzaun errichtet, der die Biotopbereiche 
von der Vorhabenfläche abgrenzt. Die Kenntlichmachung der Bereiche erfolgt in Unterlage 19.1, Blatt 2. 

- Die Kontrollen auf Artpräsenz, und soweit erforderlich das Absammeln von Individuen, werden durch die 
Umweltbaubegleitung während der Bauzeit weiter durchgeführt. Bei Individuenfunden wird eine Umsiede-
lung in die nebengelegenen Flächen empfohlen (Maßnahme 4.V).  

Gesamtumfang der Maßnahme: ca. 4.770 m Reptilienschutzzaun  

Zielbiotop: ha / St Ausgangsbiotop: ha / St 

- -  - 

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten   

  Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

  Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

keine Hinweise 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

keine Hinweise 

Hinweise zur Kontrolle landschaftspflegerischen Maßnahmen (Herstellungskontrolle / Pflege- und Funktions-
kontrolle) 

keine Hinweise 

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

keine Hinweise 
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Maßnahmenblatt 

Vorhabenbezeichnung 

Bundesautobahn A20, Lübeck-Stettin 

Streckenabschnitt Sanitz-Tessin 

Verkehrseinheit (VKE) 2822 

Kompensationsmaßnahme „Wolfsber-

ger Seewiesen“ 

 

Vorhabensträger 

Bundesrepublik Deutschland 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

M-V 

Maßnahmen-Nr. 

2 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

 

Vergrämung bodenbrütender Vogelarten 

 

Maßnahmentyp 

V Vermeidungsmaßnahme 

A Ausgleichsmaßnahme 

E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadens- 

 begrenzung, Maßnahme zur  

 Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende  

 Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung  

 eines günstigen Erhaltungs- 

 zustandes 

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 
Unterlage 19.1 Blatt 2 

Lage der Maßnahme 

Im Trassenbereich der neuen Gewässer und der Baustraße 

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort 

Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen vorkommender bodenbrütender Vogelarten 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

nicht relevant 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung und Reduzierung möglicher Beeinträchtigungen der Avifauna durch die Bautätigkeiten 

 Vermeidung für Konflikt Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen (siehe oben) 

 Ausgleich für Konflikt  

 Ersatz für Konflikt  

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

 CEF-Maßnahme für 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

- Aufstellen von Vergrämungsstangen mit Flatterbändern vor Beginn der Brutsaison. 
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Maßnahmenblatt 

Vorhabenbezeichnung 

Bundesautobahn A20, Lübeck-Stettin 

Streckenabschnitt Sanitz-Tessin 

Verkehrseinheit (VKE) 2822 

Kompensationsmaßnahme „Wolfsber-

ger Seewiesen“ 

 

Vorhabensträger 

Bundesrepublik Deutschland 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

M-V 

Maßnahmen-Nr. 

2 V 

Gesamtumfang der Maßnahme: 34,6 ha 

Zielbiotop: ha / St Ausgangsbiotop: ha / St 

- - - - 

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten     
 Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

  Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

keine Hinweise 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

keine Hinweise 

Hinweise zur Kontrolle landschaftspflegerischen Maßnahmen (Herstellungskontrolle / Pflege- und Funktions-
kontrolle) 

keine Hinweise 

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

keine Hinweise 
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Maßnahmenblatt 

Vorhabenbezeichnung 

Bundesautobahn A20, Lübeck-Stettin 

Streckenabschnitt Sanitz-Tessin 

Verkehrseinheit (VKE) 2822 

Kompensationsmaßnahme „Wolfsber-

ger Seewiesen“ 

 

Vorhabensträger 

Bundesrepublik Deutschland 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

M-V 

Maßnahmen-Nr. 

3 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

 

Mahd und Flachhaltung der Schilfflächen 

 

Maßnahmentyp 

V Vermeidungsmaßnahme 

A Ausgleichsmaßnahme 

E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadens- 

 begrenzung, Maßnahme zur  

 Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende  

 Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung  

 eines günstigen Erhaltungs- 

 zustandes 

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 
Unterlage 19.1, Blatt 2 

Lage der Maßnahme 

Im Trassenbereich der neuen Gewässer und der Baustraße 

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort 

Im Trassenbereich der neuen Gewässer ist mit Schilfbiotopen zu rechnen. Durch die Bautätigkeit kann es zu Be-
einträchtigungen der Röhrrichtbrüter kommen in Form von Vertreibung und Unterbrechung der Nisttätigkeit. 
Mit der Maßnahme sollen diese möglichen Beeinträchtigungen vorkommender Röhrrichtbrüter vermieden 
werden. 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

nicht relevant 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung und Reduzierung möglicher Beeinträchtigungen der Avifauna durch die Bautätigkeiten 

 Vermeidung für Konflikt Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen (siehe oben) 

 Ausgleich für Konflikt  

 Ersatz für Konflikt  

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

 CEF-Maßnahme für 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 
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Maßnahmenblatt 

Vorhabenbezeichnung 

Bundesautobahn A20, Lübeck-Stettin 

Streckenabschnitt Sanitz-Tessin 

Verkehrseinheit (VKE) 2822 

Kompensationsmaßnahme „Wolfsber-

ger Seewiesen“ 

 

Vorhabensträger 

Bundesrepublik Deutschland 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

M-V 

Maßnahmen-Nr. 

3 V 

Beschreibung der Maßnahme 

- Mahd der Röhrichtzonen sowie eine dauerhafte Flachhaltung der Schilfgewächse von Beginn der Brut-
zeiten (ab Mitte Februar) bis zur Baufeldfreimachung bzw. bis zum Baubeginn. 

Gesamtumfang der Maßnahme: nicht quantifizierbar, Abstimmung mit Umweltbaubegleitung vor Ort 

Zielbiotop: ha / St Ausgangsbiotop: ha / St 

- - - - 

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten     
 Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

  Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

keine Hinweise 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

keine Hinweise 

Hinweise zur Kontrolle landschaftspflegerischen Maßnahmen (Herstellungskontrolle / Pflege- und Funktions-
kontrolle) 

keine Hinweise 

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

keine Hinweise 
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Maßnahmenblatt 

Vorhabenbezeichnung 

Bundesautobahn A20, Lübeck-Stettin 

Streckenabschnitt Sanitz-Tessin 

Verkehrseinheit (VKE) 2822 

Kompensationsmaßnahme „Wolfsber-

ger Seewiesen“ 

 

Vorhabensträger 

Bundesrepublik Deutschland 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

M-V 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

5 V 
Enthält die Maßnahmen  

05.01. – 05.06. 

Bezeichnung der Maßnahme 

 

Spezifische Festlegungen zur  
umweltschonenden Bauweise 

 

Maßnahmentyp 

V Vermeidungsmaßnahme 

A Ausgleichsmaßnahme 

E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadens- 

 begrenzung, Maßnahme zur  

 Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende  

 Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung  

 eines günstigen Erhaltungs- 

 zustandes 

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 
Unterlage 19.1, Blatt 2 

Lage der Maßnahme 

Im gesamten Baufeld 

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort 

Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen wertvoller Biotop- und Habitatstrukturen während der Bauzeit, 
Schutz des Grundwassers und des Bodens 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

nicht relevant 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Schonung wertvoller Biotop- und Habitatstrukturen im Umfeld der Baumaßnahme  

 Vermeidung für Konflikt Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen (siehe oben)   

 Ausgleich für Konflikt  

 Ersatz für Konflikt  

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

 CEF-Maßnahme für 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 
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Maßnahmenblatt 

Vorhabenbezeichnung 

Bundesautobahn A20, Lübeck-Stettin 

Streckenabschnitt Sanitz-Tessin 

Verkehrseinheit (VKE) 2822 

Kompensationsmaßnahme „Wolfsber-

ger Seewiesen“ 

 

Vorhabensträger 

Bundesrepublik Deutschland 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

M-V 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

5 V 
Enthält die Maßnahmen  

05.01. – 05.06. 

- Plätze zur Lagerung von Baumaterial sowie notwendige Arbeitsbereiche werden ausnahmslos in den vorge-
gebenen BE-Flächen angeordnet, die außerhalb wertvoller Biotopstrukturen und Habitaten der wertgeben-
den Arten liegen 

- Die Durchführung der Arbeiten erfolgt durch standortangepasstes Gerät 

- Für sämtliche Bodenarbeiten gilt verpflichtend die Einhaltung der DIN 18300 imd DIN 18915 

- Auf unversiegelten Flächen werden Boden und Grundwasser durch sachgerechte Lagerung und fachmänni-
schen Umgang sowie ggfs. durch das Abdichten des Untergrundes vor dem Eindringen von Schadstoffen 
geschützt 

- Es werden ausschließlich biologisch abbaubare Schmierstoffe verwendet 

- Nach Beendigung der Baumaßnahme sind die Zuwegungen zur Baustelle und die Baustelleneinrichtungsflä-
che ordnungsgemäß zu beräumen und wiederherzurichten. 

Gesamtumfang der Maßnahme: nicht quantifizierbar 

Zielbiotop: ha / St Ausgangsbiotop: ha / St 

- - - - 

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten       
 Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

  Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

keine Hinweise 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

keine Hinweise 

Hinweise zur Kontrolle landschaftspflegerischen Maßnahmen (Herstellungskontrolle / Pflege- und Funktions-
kontrolle) 

keine Hinweise 

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

keine Hinweise 
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Maßnahmenblatt 

Vorhabenbezeichnung 

Bundesautobahn A20, Lübeck-Stettin 

Streckenabschnitt Sanitz-Tessin 

Verkehrseinheit (VKE) 2822 

Kompensationsmaßnahme „Wolfsber-

ger Seewiesen“ 

 

Vorhabensträger 

Bundesrepublik Deutschland 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

M-V 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

6 V 
Enthält die Maßnahmen  

06.01. – 06.05. 

Bezeichnung der Maßnahme 

 

Maßnahmen zum Gewässerschutz 

 

Maßnahmentyp 

V Vermeidungsmaßnahme 

A Ausgleichsmaßnahme 

E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadens- 

 begrenzung, Maßnahme zur  

 Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende  

 Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung  

 eines günstigen Erhaltungs- 

 zustandes 

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 
Unterlage 19.1, Blatt 1 

Lage der Maßnahme 

Auf der gesamten Baufläche 

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort 

Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen der Schutzgüter Oberflächengewässer und Grundwasser 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

nicht relevant 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung und Reduzierung möglicher Beeinträchtigungen der Gewässer 

 Vermeidung für Konflikt Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen (siehe oben) 

 Ausgleich für Konflikt  

 Ersatz für Konflikt  

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

 CEF-Maßnahme für 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

- Sach- und fachgerechter Umgang mit wassergefährdenden Betriebsstoffen 
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Maßnahmenblatt 

Vorhabenbezeichnung 

Bundesautobahn A20, Lübeck-Stettin 

Streckenabschnitt Sanitz-Tessin 

Verkehrseinheit (VKE) 2822 

Kompensationsmaßnahme „Wolfsber-

ger Seewiesen“ 

 

Vorhabensträger 

Bundesrepublik Deutschland 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

M-V 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

6 V 
Enthält die Maßnahmen  

06.01. – 06.05. 

- Sedimentreduzierung durch Trockenbauweise so weit wie möglich und Einsatz von Sedimentsperren 

- Ausschließlicher Einsatz von schnell/leicht biologisch abbaubaren Treib- und Schmiermitteln 

- Für gelieferte Güter ist die DIN 18299 bindend 

Gesamtumfang der Maßnahme: nicht quantifizierbar 

Zielbiotop: ha / St Ausgangsbiotop: ha / St 

- - - - 

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten     
 Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

  Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

keine Hinweise 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

keine Hinweise 

Hinweise zur Kontrolle landschaftspflegerischen Maßnahmen (Herstellungskontrolle / Pflege- und Funktions-
kontrolle) 

keine Hinweise 

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

keine Hinweise 
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SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des Untersuchungsgebietes

Baustraße

Wegekonzept

Verlauf  Ringgraben

Neuanlage naturnaher  Bachläufe

BESTAND

PFLANZEN
Wälder

Å
ÅÅ

Å
Å

Å

Bruch- und Sumpfwald sehr feuchter
bis nasser Standorte
einschließlich Uferwald entlang von

WNR Erlen- (und Birken-) Bruch nasser,
eutropher Standorte
Bruch- und Sumpfwald feuchter
Standorte
einschließlich Uferwald entlang von

WFR Erlen- (und Birken-) Bruch feuchter,
eutropher Standorte

WFD Erlen- und Birkenwald stark
entwässerter Standorte

` `

` `

Eichenwald

WEX Sonstiger Eichen- und
Eichenmischwald
Laubholzbestand heimischer
Baumarten

WXS Sonstiger Laubholzbestand heimischer
Arten

Feldgehölze, Alleen und Baumreihen
Gebüsch frischer bis trockener
Standorte

BLM Mesophiles Laubgebüsch

BLR Ruderalgebüsch

Feldgehölz mit Bäumen

BFX Feldgehölz aus überwiegend
heimischen Baumarten

BBJ Jüngerer Einzelbaum

Fließgewässer
Graben

FGN Graben mit extensiver bzw. ohne
Instandhaltung

FGB Graben mit intensiver Instandhaltung

FGX
Graben, trockengefallen oder zeitweilig
wasserführend, extensive oder keine
Instandhaltung

FGY
Graben, trockengefallen oder zeitweilig
wasserführend, intensive
Instandhaltung

Stehende Gewässer
Nährstoffreiche Stillgewässer

SEL Wasserlinsen-, Froschbiss- und
Krebsscheren-Schwimmdecke

Waldfreie Biotope der Ufer sowie
eutropher Moore und Sümpfe

Großseggenried

VGR Rasiges Großseggenried

Röhricht

VRP Schlifröhricht

VRL Schilf-Landröhricht

VRB Fließgewässerröhricht

VRW Wasserschwadenröhricht

Quellvegetation

VQR Quellried /-röhricht
Staudenflur der eutrophen Moore,
Sümpfe und Ufer

VHF Hochstaudenflur feuchter Moor- und
Sumpfstandorte

VHD Hochstaudenflur stark entwässerter
Moor- und Sumpfstandorte

Ö

Ö
Ö

Ö

Ö

Ö

Feuchtgebüsch

VWN Feuchtgebüsch eutropher Moor- und
Sumpfstandorte

VWD Feuchtgebüsch stark entwässerter
Standorte
Sonstige ufergebundene Biotope

VSZ Standorttypischer Gehölzsaum an
Fließgewässern

Grünland und Grünlandbrachen
Feucht- und Nassgrünland

GFR Nasswiese eutrropher Moor- und
Sumpfstandorte

GFF Flutrasen

GFD Sonstiges Feuchtgrünland

Frischgrünland auf Mineralstandorten

GMA Artenarmes Frischgrünland

Intensivgrünland

GIM Intensivgrünland auf Mineralstandorten

GIO Intensivgrünland auf Moorstandorten

Staudensäume, Ruderalfluren und
Trittrasen

Staudensaum und Ruderalflur

RHU Ruderale Staudenflur frischer bis
trockener Mineralstandorte

RHK Ruderaler Kriechrasen

RHN Neophyten-Staudenflur

Gesteins-, Abgrabungs- und
Aufschüttungsbiotope

Abgrabungsbiotop

XAS Sonstiger Offenbodenbereich

Acker- und Erwerbsgartenbaubiotope
Acker

ABO Ackerbrache ohne Magerkeitszeigern

Biotopkomplexe der Siedlungs-, Verkehrs-
und Industrieflächen

Verkehrsfläche

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt

Grabenverschluss/ -verfüllung

!5
Grabenverschluss mit Holzspundwand
auf 20m Länge

!5 Grabenverschluss auf 10m Länge

!(E
Grabenverschluss/Verfüllung auf 5m
Länge

E Grabenverfüllung

"éI
Veränderung
Abflussprofil/Sohlaufhöhung auf 10m
Länge

¤D Wehrrückbau

I| Anlage Wegübergang

!. Gehölze / Einzelbäume

Standorte planungsrelevanter / geschützter Pflanzenarten

!(1 Großer Klappertopf (Rhinanthus serotinus)

!(2 Knotiges Mastkraut (Sagina nodosa)

!(3 Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi)

!(4 Schild-Ehrenpreis (Veronica scutellata)

!(5  Sumpf-Blutauge (Comarum palustre)

!(6
 Wiesen-
Schaumkraut (Cardamine pratensis)

!(7 Wiesen-Segge (Carex nigra)

!(8 Zwerg-Laichkraut (Potamogeton pusillus)

!(9
Schlangen-Wiesen-
knöterich, (Bistorta officinalis)

!(10 Gelbe Teichrose (Nuphar lutea)

!(11 Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus)

!(12 Flammender
Hahnenfuß (Ranunculus flammula)

` ` ` ` `
` ` ` ` `
` ` ` `
` ` ` `
` ` ` ` Krebsschere (Stratiotes aloides)

·«LSG

XWFND

³±W II

³±W III

Vögel

!( Brutzeitfeststellung

!( Brutnachweis

Tier- und Pflanzenarten von besonderer Bedeutung

A Amsel Nk Nebelkrähe
B Buchfink Nt Neuntöter
Ba Bachstelze Ro Rohrammer
Bk Braunkehlchen Rs Rauchschwalbe
Blk Blaukehlchen Rt Ringeltaube
Bp Baumpieper Sgm Sperbergrasmücke
Bs Buntspecht Spr Sprosser
Dg Dorngrasmücke Sr Schilfrohrsänger
F Fitis Ssc Schlagschwirl
Fe Feldsperling Sti Stieglitz
Fl Feldlerche Su Sumpfrohrsänger
Fs Feldschwirl Sum Sumpfmeise
G Goldammer Swk Schwarzkehlchen
Ga Grauammer T Teichrohrsänger
Gg Gartengrasmücke W Wiesenpieper
Gp Gelbspötter Wa Wachtel
H Haussperling Wd Wacholderdrossel
Hä Bluthänfling Wh Wendehals
He Heckenbraunelle Wk Wachtelkönig
K Kohlmeise Wr Wasserralle
Kg Klappergrasmücke Z Zaunkönig
Mb Mäusebussard Zi Zilpzalp
Mg Mönchsgrasmücke

KONFLIKTE

&-K1 Konfliktnummer (fortlaufend)

 

K 1   Beseitigung von Vegetation  

Verlust von mittel bis hochwertigen Biotopen durch die 
Neuanlage der naturnahen Bachläufe. 

 

 

K 2.1   Veränderung der Biotopstrukturen 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen von mittel bis 
hochwertigen Biotopen zugunsten von 
Gewässerflächen 

 

 

K 2.2   Veränderung der Biotopstrukturen 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen durch 
Grabenverschlüsse 

 

 

K 3   Beseitigung von Ufervegetation und Verlust 
von Lebensräumen 

Verlust von mittelwertigen Biotopen durch den Bau der 
Ringgräben 

 

 

K 4   Temporäre Funktionsbeeinträchtigung der 
Biotope 

Baubedingte Inanspruchnahme von Biotopen mittlerer 
Wertigkeit für die Baustraße 

 

 

K 1   Beseitigung von Vegetation  

Verlust von mittel bis hochwertigen Biotopen durch die 
Neuanlage der naturnahen Bachläufe. 

 

Konfliktnummer

Erläuterung des Konfliktes

Säugetiere

Habitatfläche für den Biber

?l Losung vom Biber

?h Losung vom Fischotter

Amphibien / Reptilien

#* Fundort von Amphibien

BESTAND

À vorhandene Staubauwerk (Bestand)

I| Brücke

vorhandene Grabenverfüllung 

Vernässungsflächen

Xylobionte Käfer

?a mögliches Vorkommen von Xylobionte Käfer
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Gemarkung Teschendorf
               Flur 1

Gemarkung Groß Lüsewitz
                 Flur 2
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Anschluss
südlicher Ringgraben

Anschluss geplanter
nördlicher Ringgraben
an A-Graben

Bau nördlicher Ringgraben
Entwässerung Nellergraben 
und
Hochwasserabfluss

Kleine Kösterbeck
-Zulassung einer
eigendynamischen
Entwicklung

Entwicklung
eines neuen Laufs
Kleine Kösterbeck

Entwicklung
eines neuen Laufs
Kösterbeck

Neubau Hochwasserüberlaufschwelle
Anschluss geplanter  südlicher
Ringgraben an Oberlauf der Kösterbeck

Rückbau
Wehr / Umfluter

Brücke A - Graben
Bestand

Brücke A - Graben
Bestand

Brücke, stark
beschädigt

Brücke Kösterbeck
Bestand

Anlage
Wegübergang

Entwicklung
eines neuen Laufs
Kösterbeck

Bau Südlicher Ringgraben als
Hochwasserabfluss mit
Sohlaufhöhung sowie
eigendynamischer Entwicklung

Bau Nördlicher Ringgraben als
Hochwasserabfluss mit
Sohlaufhöhung sowie
eigendynamischer Entwicklung

Rückbau
Sohlschwellen

Kösterbeck
-Zulassung einer
eigendynamischen
Entwicklung
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Planung
Maßnahme

Kategorie II: extensive Grünlandnutzung auf Niedermorrstandort

Kategorie I: Niedermoorstandort mit natürlicher Sukzession

Neuanlage naturnaher Bachläufe

Bau Ringgraben

Wegekonzept

Baustraße

Vermeidungsmaßnahmen
Schutzzaun für Kammmolche, inkl. Funktionskontrolle (1 V)

Vergrämung der bodenbrütenden Arten (2 V)

Mahd und Flachhaltung der Schilfgewächse (3 V)

Grabenverschluss/ -verfüllung
!5 Grabenverschluss mit Holzspundwand auf 20m Länge

!5 Grabenverschluss auf 10m Länge

!(E Grabenverschluss/Verfüllung auf 5m Länge

E Grabenverfüllung

"éI Veränderung Abflussprofil/Sohlaufhöhung auf 10m Länge

¤D Wehrrückbau

I| Wegüberführung

Vernässungsflächen

Straße: BAB A 20 Bau-km:

Unterlage/Blatt:

Zeichen

bearbeitet:

gezeichnet:

Ingenieurgesellschaft Dr. Reinsch mbH
Hauptstraße 15   .   19079 Sukow bei Schwerin

Hydrogeologie   Geologie   Umwelt   Landschaftsplanung

LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN

geprüft:

DatumNr. ZeichenArt der Änderung

Straßenbauverwaltung:

Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54
10117 Berlin
im Auftrag des Landes:
Mecklenburg-Vorpommern

INROS LACKNER SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16
18055 Rostock

Technischer Entwurf:

Tel. 0381-4567 - 80
email: info@inros-lackner.de

Fax 0381-4567 - 844
www.inros-lackner.de

Maßstab:

aufgestellt:

Berlin, den

Planänderungsverfahren

2013-0229

Zeichen

bearbeitet:

12/2020

12/2020

Bundesautobahn A 20, Lübeck - Stettin
Streckenabschnitt: Sanitz - Tessin

Verkehrseinheit (VKE) 2822
Kompensationsmaßnahme "Wolfsberger Seewiesen"

Schacky  

Anders

gezeichnet:

gez. Feuerpfeil

Datum

Zeichen

bearbeitet:

gezeichnet:

VKE

Datum

282-2

DatumEntwurfsbearbeitung:

19.1 / 2 N

Maßnahmenplan

1 : 5.000

Sonstige Planzeichen
Flurgrenze

Gemarkungsgrenze

Gemeindegrenze

Flurstücksgrenzen

Topographie

Freileitungen

Gewässer

vorhandene Grabenverfüllung 

À vorhandene Staubauwerk (Bestand)

I| Brücke

Bestand
Grenze der Biotoptypen

Biotopabgrenzung

Code Biotoptyp 
 Geschütze Biotope 
BFX Feldgehölz aus überwiegend heimischen Baumarten 
BLM Mesophiles Laubgebüsch 
BLR Ruderalgebüsch 
GFF (ÜC: USW) Permanentes Kleingewässer mit Flutrasen 
GFR Nasswiese eutropher Moor- und Sumpfstandorte 
SEL (ÜC: USW) Permanentes Kleingewässer mit Wasserlinsen-, Froschbiss- und Krebsscherenschwimmdecke 
VGR Rasiges Großseggenried 
VHF Hochstaudenflur feuchter Moor- und Sumpfstandorte 
VQR Quellried/-röhricht 

VRB Fließgewässerröhricht 
VRL Schilf-Landröhricht 
VRP Schilfröhricht 
VRW Wasserschwadenröhricht 
VSZ Standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern 
VWD (ÜC: BLM) Feldgehölz mit Feuchtgebüsch stark entwässerter Standorte 
VWN Feuchtgebüsch eutropher Moor- und Sumpfstandorte 

WFR Erlen- (und Birken-) Bruch feuchter, eutropher Standorte 
WNR Erlen- (und Birken-) Bruch nasser, eutropher Standorte 
 Ungeschütze Biotope 
ABO Ackerbrache ohne Magerkeitszeiger 
BBJ Jüngerer Einzelbaum 
BLR Ruderalgebüsch 
FGB Graben mit intensiver Instandhaltung 
FGN Graben mit extensiver bzw. ohne Instandhaltung 
FGX Graben, trockengefallen oder zeitweilig wasserführend, extensive oder keine Instandhaltung 

FGY Graben, trockengefallen oder zeitweilig wasserführend, intensive Instandhaltung 
GFD Sonstiges Feuchtgrünland 
GFF Flutrasen 
GIM Intensivgrünland auf Mineralstandort 
GIO Intensivgrünland auf Moorstandorten 
GMA Artenarmes Frischgrünland 
OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt 

RHK Ruderaler Kriechrasen 
RHN Neophyten-Staudenflur 
RHU Ruderale Staudenflur, frisch, auf Mineralstandort 
VHD Hochstaudenflur stark entwässerter Moor- und Sumpfstandorte 
VWD Feuchtgebüsch stark entwässerter Standorte 
VWN Feuchtgebüsch eutropher Moor- und Sumpfstandorte 
WEX Sonstiger Eichen- und Eichenmischwald 
WFD Erlen- und Birkenwald stark entwässerter Standorte 
WXS Sonstiger Laubholzbestand heimischer Arten 

XAS Sonstiger Offenbodenbereich 
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